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Kapitel 1: Einleitung 1 

 

 

1. Einleitung 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

Bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts zeichnet sich in den großen Wirtschaftsnationen eine 

Abnahme der Bedeutung des sekundären, industriellen Sektors ab. Stattdessen ist ein Aufstre-

ben des tertiären Sektors, des Dienstleistungssektors, und zugehöriger wissensbasierter Bran-

chen zu beobachten.1 Das ökonomische System betreffend wird deshalb sogar von der Schaf-

fung eines neuen vierten Sektors, eines Informationssektors, gesprochen, der die drei klassi-

schen Sektoren ergänzt.2 Während der primäre sowie der sekundäre Sektor neben dem einge-

setzten Humankapital in erster Linie physisches Vermögen als Input benötigen, sind die Pro-

duktionsfaktoren im tertiären Sektor primär nicht körperlich. Allgemein ist deshalb, bedingt 

durch den Anstieg der Bedeutung des Dienstleistungs- und Informationssektors, ein Anstieg 

der Relevanz immateriellen Vermögens als Produktionsfaktor erkennbar.3 Diese Entwicklung 

wird durch den zunehmenden Einsatz von immateriellem Vermögen in den verbleibenden Be-

reichen des primären und sekundären Sektors verstärkt.4 

Um den steigenen Bedarf an immateriellen Produktionsfaktoren zu decken, können Unterneh-

men diese einerseits erwerben, andererseits ist eine interne Generierung durch Forschung und 

Entwicklung (F&E) möglich. Entscheidet sich das Unternehmen für die Selbsterstellung im 

Rahmen der eigenen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, so entstehen ihm zunächst hohe 

Aufwendungen, wohingegen die zukünftig aus der Nutzung der Ergebnisse resultierenden Er-

träge vergleichsweise unsicher sind. Die Abbildung des aus der Forschungs- und Entwicklungs-

tätigkeit heraus entstehenden immateriellen Vermögens im externen Rechnungswesen stellt da-

her Gesetzgeber und Standardsetter immer wieder vor die Herausforderung entscheiden zu 

müssen, wie mit den für die Herstellung immateriellen Vermögens angefallenen Aufwendun-

gen im Rahmen der Rechnungslegung umgegangen werden soll. Konkret stellt sich die Frage, 

ob die Herstellungskosten selbst geschaffenen immateriellen Vermögens aktiviert werden dür-

fen bzw. müssen oder ob ein Ansatz aufgrund der bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich des 

Ertragspotentials des Vermögens ausgeschlossen wird. 

                                                 
1  Vgl. Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebs-

wirtschaft e. V. (2003), S. 1233; Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 178. 
2  Der primäre Sektor wird gemäß der Systematisierung von Fourastié durch die sogenannte Urproduktion ge-

bildet, die ihre Ursprünge insbesondere im agrarwirtschaftlichen Bereich hat. Der sekundäre Sektor wird 

durch die Industrie bzw. das produzierende Gewerbe repräsentiert. Der Dienstleistungssektor wird als tertiä-

rer Sektor beschrieben. Vgl. z. B. Schäfers, B. (2004), S. 185 f. 
3  Davon abzugrenzen sind immaterielle Güter, die als (End-)Produkte an Dritte veräußert werden. 
4  Vgl. z. B. Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Be-

triebswirtschaft e. V. (2001), S. 989; vertiefend auch Schäfers, B. (2004), S. 213. 



2 Kapitel 1: Einleitung 

Im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) hat der deutsche Gesetzgeber 

in § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB ein Wahlrecht für den Ansatz der in  der Entwicklungsphase ei-

nes selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstands des Anlagevermögens, im Fol-

genden kurz als selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstand bezeichnet, angefal-

lenen Herstellungskosten (Entwicklungskosten) geschaffen. Dadurch bricht er mit einer langen 

Tradition der verpflichtenden sofortigen Aufwandserfassung, die in der Vergangenheit mit der 

Unsicherheit selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände begründet wurde,5 was 

eine rege Diskussion in Wissenschaft und Praxis nach sich gezogen hat. Dem Ziel des Gesetz-

gebers dem Bilanzierenden durch die Implementierung eines Aktivierungswahlrechts für Ent-

wicklungskosten die Möglichkeit zu geben, unter Abwägung von Kosten und Nutzen das Jah-

resergebnis zu entlasten und das Ergebnis der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in den 

Fokus der Abschlussadressaten zu rücken, wurden neben der mangelnden Verlässlichkeit der 

angesetzten Vermögensgegenstände auch die durch die Implementierung des Wahlrechts zum 

Nachteil der Abschlussadressaten ausnutzbaren bilanzpolitischen Spielräume entgegengehal-

ten.6 

Die geschilderte Diskussion wurde im Wesentlichen durch Vermutungen hinsichtlich der In-

tention der bilanzierenden Unternehmen bei Ausübung des Wahlrechts des § 248 Abs. 2 Satz 1 

HGB genährt, sodass sich unweigerlich die Frage stellt, inwiefern diese begründet sind. Ziel 

dieser Arbeit ist es dieser Frage sowohl auf theoretischer wie auch empirischer Ebene nachzu-

gehen. Es wird hierzu zum einen der Kontext der Implementierung der Vorschrift dargestellt 

und analysiert, indem sowohl die historische Entwicklung der handelsrechtlichen Regelungen 

bezüglich der Bilanzierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände als auch 

die bilanzielle Behandlung im deutschen Steuerrecht und den International Financial Reporting 

Standards (IFRS),7 als relevante Rechnungslegungsnormen für deutsche Unternehmen, darge-

legt werden. Darauf aufbauend wird die vom deutschen Gesetzgeber mit dem BilMoG einge-

führte Regelung kritisch analysiert, um theoretische wie auch praktische Probleme aufzuzeigen. 

Ergänzend zu diesen Überlegungen wird eine empirische Untersuchung durchgeführt, die es 

zum Ziel hat, die Determinanten der Aktivierung von Entwicklungskosten in den Jahresab-

schlüssen deutscher nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen zu ermitteln. Auf diese Weise 

                                                 
5  Vgl. hierzu ausführlich Abschnitt 3.2.3. 
6  Vgl. hierzu ausführlich Abschnitt 4.3.2. 
7  Der Begriff der IFRS umfasst in dieser Arbeit auch diejenigen Standards, die gemäß der alten Nomenklatur 

des International Accounting Standards Committee (IASC) als Vorgänger des International Accounting Stan-

dards Board (IASB) als International Accounting Standards (IAS) bezeichnet werden. 
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soll die Frage, was ein Unternehmen dazu motiviert8 Entwicklungskosten zum Ansatz zu brin-

gen, beantwortet und ein weitergehender Beitrag zur Diskussion des Nutzens und der Probleme 

des Aktivierungswahlrechts geleistet werden. Gleichzeitig liefert die Arbeit damit Erkenntnisse 

hinsichtlich der Motive für das beobachtbare Bilanzierungsverhalten nicht kapitalmarktorien-

tierter Unternehmen im Allgemeinen, wie sie national und international bislang rar sind und für 

Gesetzgeber, Standardsetter, Abschlussadressaten sowie die bilanzierenden Unternehmen 

selbst von Interesse sein können. 

Insgesamt gilt es im Rahmen der Arbeit die folgenden drei Forschungsfragen zu beantworten: 

1. In welchem historischen und kontemporären Kontext steht das Aktivierungswahlrecht für 

Entwicklungskosten gemäß § 248 Abs. 1 Satz 1 HGB? 

2. Wie ist die Einführung des Aktivierungswahlrechts für Entwicklungskosten vor dem Hin-

tergrund der Zielsetzung der handelsrechtlichen Rechnungslegung im Jahresabschluss zu 

bewerten? 

3. Welche Faktoren determinieren die Ausübung des Wahlrechts im Jahresabschluss nicht ka-

pitalmarktorientierter Unternehmen? 

 

1.2 Gang der Untersuchung 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Nach der im Rahmen dieses Kapitels 

dargelegten Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit (Abschnitt 1.1), erfolgt in Kapitel 2 

eine einführende Begriffsbestimmung selbst geschaffener immaterieller Werte auf abstrakter 

Ebene, d. h. losgelöst von etwaigen Bilanzierungsproblematiken (Abschnitt 2.1). Zusätzlich 

wird im Hinblick auf die hohe Abstraktion der im Rahmen der Arbeit behandelten Thematik in 

Abschnitt 2.2 zum Zwecke eines besseren Verständnisses auf mögliche Erscheinungsformen 

und Systematisierungen immateriellen Vermögens eingegangen. In Abschnitt 2.3 werden die 

Unsicherheit selbst geschaffener immaterieller Werte und die damit einhergehende Problematik 

auf ihre Ursprünge zurückgeführt, um eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Thematik 

hinsichtlich der bilanziellen Abbildung zu ermöglichen. 

                                                 
8  Hay/Morris verweisen darauf, dass Unternehmen streng genommen keine Motivationen haben können, da 

dies nur auf natürliche Personen zutreffen kann; vgl. Hay, D. A./Morris, D. J. (1991), S. 293. Im Rahmen 

dieser Arbeit soll jedoch in Anlehnung an Webster der Begriff des Unternehmens stellvertretend für die in-

nerhalb der Organisation entscheidenden Personen stehen; vgl. Webster, E. (1999), S. 23. 
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Daran anschließend wird das Thema auf bilanzieller Ebene aufgegriffen, indem dargestellt 

wird, wie im Rahmen verschiedener Rechnungslegungsnormen mit den aus der Forschungs- 

und Entwicklungsphase hervorgegangenen Ergebnissen umgegangen wird, um so die erste ge-

stellte Forschungsfrage zu beantworten. Hierzu ist es zunächst notwendig eine Auswahl der zu 

betrachtenden Rechnungslegungsnormen zu treffen (Abschnitt 3.1). Da sich die vorliegende 

Arbeit ausschließlich mit deutschen Unternehmen auseinandersetzt, werden die deutschen han-

delsrechtlichen Vorschriften und die ergänzenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

(GoB) (Abschnitt 3.2), die steuerrechtlichen Bilanzierungsvorschriften (Abschnitt 3.3) sowie 

die IFRS (Abschnitt 3.4) näher betrachtet. Hierbei werden jeweils nach einer Darlegung des 

historischen Kontexts die aktuellen Normen hinsichtlich des Ansatzes, der Bewertung und des 

Ausweises selbst geschaffenen immateriellen Vermögens auf Basis des aktuellen Rechtsstands 

erläutert. Um die in Abschnitt 2.3.3 beschriebene aus der langfristigen Zugehörigkeit zum Un-

ternehmen resultierende Problematik aufzunehmen, wird alsdann auf die Bilanzierung selbst 

geschaffenen immateriellen Vermögens, das nicht dauerhaft dem Geschäftszweck des Unter-

nehmens dienen soll, Bezug genommen (Abschnitt 3.5). Abschließend werden die drei vorge-

stellten Rechtsnormen tabellarisch gegenüber gestellt (Abschnitt 3.6). 

Im vierten Kapitel erfolgt die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage, indem eine kritische 

Analyse des Status quo der handelsrechtlichen Rechnungslegung anhand verschiedener Maß-

stäbe durchgeführt wird. Ausgehend von den Aufgaben der handelsrechtlichen Rechnungsle-

gung (Abschnitt 4.1) wird das Aktivierungswahlrecht auf seine Vereinbarkeit mit den handels-

rechtlichen GoB untersucht (Abschnitt 4.2). Damit ein weitergehendes Verständnis für die im-

plementierte Regelung sowie die Sichtweisen der Kritiker und Befürworter erreicht werden 

kann, werden in einem zweiten Schritt die den Nutzungsmöglichkeiten des Wahlrechts für das 

Unternehmen zugrundeliegenden theoretischen Zusammenhänge erläutert und als Leitline einer 

kritischen Analyse der Sichtweise des Gesetzgebers herangezogen (Abschnitt 4.3) ehe ein Fazit 

gezogen wird (Abschnitt 4.4). 

Um die dritte Forschungsfrage beantworten zu können, werden nach einem Überblick über die 

bestehende empirische Literatur zu den Determinanten der Aktivierung von Entwicklungskos-

ten (Abschnitt 5.1) und einer Illustration der bestehenden Forschungslücke (Abschnitt 5.2) die 

im vorangegangenen vierten Kapitel dargelegten theoretischen Überlegungen hinsichtlisch der 

Bilanzierungsentscheidung des Unternehmens aufgegriffen. Im Rahmen eines theoretischen 

Rahmenkonzepts, das den Besonderheiten der zu untersuchenden deutschen nicht kapitalmark-

torientierten Unternehmen Rechnung trägt, werden diese weiter aufgearbeitet (Abschnitt 5.3). 
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Auf Basis dessen erfolgt die Entwicklung von Hypothesen bezüglich der Determinanten der 

Aktivierung von Entwicklungskosten in nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen (Ab-

schnitt 5.4). Anschließend werden die Grundgesamtheit der Untersuchung (Abschnitt 5.5) und 

die Variablen der Untersuchung (Abschnitt 5.6) beschrieben. Unter Verwendung univariater 

(Abschnitt 5.7) und multivariater Analysemethoden (Abschnitt 5.8) werden dann die theoreti-

sche Analyse ergänzende empirische Erkenntnisse gewonnen. In Abschnitt 5.9 werden die we-

sentlichen Erkenntnisse der theoretischen und emprischen Analyse der Arbeit zusammengefasst 

und die Grenzen der empirischen Analyse aufgezeigt. 

Kapitel 6 zieht ein abschließendes Fazit mit Bezug auf die Forschungsfragen der Arbeit. 
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2. Selbst geschaffene immaterielle Werte 

2.1 Begriffsbestimmung 

Die Begrifflichkeit der selbst geschaffenen bzw. selbst erstellten9 immateriellen Werte bzw. 

Güter10 wird in einer Vielzahl wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen verwendet, 

besitzt jedoch keine einheitliche Begriffsbedeutung.11 Zum Zwecke der Erarbeitung einer De-

finition für diese Arbeit wird in einem ersten Schritt die Abgrenzung des Begriffs der Immate-

rialität vorgenommen. Auch wenn die Begriffsbestimmung zunächst ohne Bezug zur Bilanzie-

rungsfähigkeit erfolgt, wird hier teilweise auf die steuerrechtliche Rechtsprechung und die da-

ran angelehnte handelsrechtliche kaufmännische Praxis zurückgegriffen. Anschließend wird 

die Begrifflichkeit des Werts bzw. Guts betrachtet, ehe letztlich, zur vollständigen Erarbeitung 

der Nomenklatur, die Abgrenzung der Selbsterstellung von der Anschaffung vorgenommen 

wird. 

 

2.1.1 Der Begriff der Immaterialität 

Die Immaterialität im betriebswirtschaftlichen Kontext wird zumeist im Gegensatz zum Kör-

perlichen, Materiellen gesehen.12 Gleichzeitig erfassen die Adjektive materiell und immateriell 

jedoch nicht sämtliche Werte innerhalb des Unternehmens. So muss zusätzlich die Kategorie 

des finanziellen oder monetären Werts eingeführt werden, um das gesamte Vermögen des Un-

ternehmens abzudecken. Immateriell ist demnach grundsätzlich alles das, was nicht körperlich 

ist, also keine physische Substanz besitzt, und gleichzeitig nicht monetär ist.13 Zwar sind auch 

                                                 
9  Die Adjektive „selbst geschaffen“ sowie „selbst erstellt“ werden in dieser Arbeit synonym verwendet. 
10  Ohne Bezug auf etwaige konkrete Bilanzierungsvorschriften werden zunächst die Begriffe des immateriellen 

Guts, des immateriellen Werts und der Gesamtheit des immateriellen Vermögens synonym verwendet. 
11  Vgl. OECD (2011), S. 24; Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Ge-

sellschaft für Betriebswirtschaft e. V. (2001), S. 990 sowie m. w. N. bezüglich verschiedener Definitionen 

Kaufmann, L./Schneider, Y. (2004), S. 371 ff. 
12  Vgl. z. B. Küting, K./Ulrich, A. (2001), S. 954. In der nicht-wirtschaftswissenschaftlichen Literatur eine wei-

tere Fassung des Begriffs der Immaterialität zu finden ist, als sie hier, in Bezug auf die unternehmerische 

Sphäre, erläutert werden soll. Die Entscheidung über die Immaterialität oder Materialität, wie sie sich im 

Rahmen der Bilanzierung stellt, wird, sofern eine Legaldefinition vorliegt, erst in Kapitel 3 aufgegriffen, 

wenngleich die Grundlagen bereits in diesem Kapitel gelegt werden. 
13  Vgl. z. B. Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Be-

triebswirtschaft e. V. (2001), S. 990; Grottel, B. (2002), S. 9 f.; Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rech-

nungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V. (2003), S. 1233; Höllerschmid, C. 

(2010), S. 6 f. sowie die positive Legaldefinition des IAS 38.7. 
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finanzielle Werte in der Regel als immateriell im Sinne einer Nicht-Körperlichkeit zu bezeich-

nen,14 stellen aber nur Real- oder Nominalrepräsentanten anderer Güter dar, d. h. ihr Wert kon-

kretisiert sich nur durch den Wert eines anderen Guts.15 Sie sind daher laut Grottel nur soge-

nannte akzessorisch-immaterielle Werte, die von den eigenständig-immateriellen Gütern, deren 

Wert sich nicht von einem anderen Gut ableitet, abgegrenzt werden müssen.16 Im Folgenden 

werden ausschließlich eigenständig-immaterielle Werte behandelt und als immaterielle Werte 

bezeichnet. 

Kann ausgeschlossen werden, dass ein monetärer Wert vorliegt, verbleibt die mit (praktischen) 

Problemen behaftete Entscheidung darüber, ob ein materieller oder immaterieller Wert vorliegt. 

Diese kann sich aus zweierlei Gründen als schwierig erweisen. Einerseits kann sich ein Wert 

sowohl aus materiellen als auch immateriellen Wertbestandteilen zusammensetzen, sodass es 

fraglich ist, wie mit diesem zwittrigen Wert umzugehen ist.17 Andererseits ist es auch denkbar, 

dass es sich aus seiner Natur ergibt, dass er zwar homogen ist, die Entscheidung über die Im-

materialität oder Materialität aber dennoch zu Problemen führt. 

Die Problematik letzteren Falls diskutiert z. B. Stieler am Beispiel der Elektrizität. So kann 

seiner Ansicht nach einerseits argumentiert werden, dass Elektronenströme vorliegen, die ma-

teriell sind. Andererseits besteht die Eigenschaft der Elektrizität, gemäß ihrer Nutzbarkeit, vor-

dergründig in der Immaterialität, da sie zur Erzeugung von Wärme oder Licht herangezogen 

wird. Letztlich hat sich daher im Zivil- und Strafrecht die Charakterisierung als immateriell 

durchgesetzt.18 Auch im Falle einer auf einem Speichermedium gesicherten Software ist die 

Einschätzung der Software als materiell nach h. M. zu verneinen.19 Gleichermaßen stellt sich 

die Frage der Einordnung von Büchern, da auch hier angeführt werden kann, dass ein Buch 

                                                 
14  Glade spricht beispielsweise davon, dass „im weitesten Sinne (…) zu den immateriellen Anlagewerten aber 

auch Beteiligungen, Wertpapiere und Forderungen“ gehören; Glade, H.-J. (1991), S. 8. Vgl. auch Grams, 

W. E. (1960), S. 557, der davon ausgeht, dass Beteiligungen an anderen Unternehmen unter die immateriellen 

Werte zu fassen sind. Vgl. anderer Ansicht Pfeiffer, T. (1984), S. 339. 
15  Vgl. Stüdemann, K. (1976), S. 1 f. Demnach ist Realrepräsentant des Geldes das Bargeld, während Giralgeld 

als Nominalrepräsentant bezeichnet werden kann. Hennrichs verwendet hier auch umfassend den Begriff des 

„Finanzwerts“; Hennrichs, J. (2013), § 248 Tz. 24. 
16  Vgl. Grottel, B. (2002), S. 10 f. 
17  Würde von der abstrakten Abgrenzung immaterieller Werte durch die Nicht-Körperlichkeit ausgegangen, so 

würden solche zwittrigen Werte laut Glade in Anlehnung an die Definition der Sache in § 90 BGB nie als 

immateriell bezeichnet werden; vgl. Glade, H.-J. (1991), S. 22. 
18  Vgl. m. w. N. Stieler, T. (1999), S. 49. 
19  Zivilrechtliche Begründung ist auch hier die fehlende Sachqualität gemäß § 90 BGB, die mit der Körperlich-

keit einhergeht. Vgl. hierzu z. B. LG Konstanz (1996), S. 2662, das die Sachqualität an dem Vorliegen einer 

der drei Aggregatzustände (fest, flüssig, gasförmig) festmacht, was bei elektronischen Spannungen, wie sie 

im Falle einer Software vorliegen, nicht der Fall ist. Vgl. auch Freericks, W. (1969b), S. 693. 
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sowohl als materieller, immaterieller oder gar als Mischform immaterieller und materieller 

Werte charakterisiert werden kann.20 

Vor dem Hintergrund der Rechnungslegung ist in solchen Fällen keine Aufspaltung des Werts 

in den körperlichen und non-physischen Teil angedacht. Es hat also zwingend eine eindeutige 

Klassifikation zu erfolgen.21 Eine Einschätzung des hinsichtlich der Immaterialität bzw. Mate-

rialität zu beurteilenden Sachverhalts erfolgt regelmäßig anhand der Eigenschaft, die den Wert 

dominiert.22 Die Vorgehensweise bei der Findung der zutreffenden Kategorie eines Werts kann 

grundsätzlich auf unterschiedliche Art und Weise vonstatten gehen, impliziert aber in jedem 

Fall eine eingehende Analyse des immateriellen und des materiellen Wertteils. In der Literatur 

und Rechtsprechung haben sich im Wesentlichen vier verschiedene Ansätze zur Abgrenzung 

materieller und immaterieller Werte herausgebildet. Zum einen kann das Werteverhältnis zwi-

schen dem immateriellen und materiellen Teil des Werts als Abgrenzungskriterium herangezo-

gen werden (Kriterium der Wertrelation), zum anderen ist eine Klassifikation unter Beachtung 

des Zwecks der immateriellen gegenüber ihrer anhängigen materiellen Komponente (Funktion 

der materiellen Komponente) möglich, genauso wie die Unterscheidung anhand der Anzahl der 

erstellten materiellen Kopien des immateriellen Werts (Vervielfältigungskriterium). Letztlich 

wird auch eine Charakterisierung des Werts aufgrund des Interesses des Unternehmens (Krite-

rium des Unternehmensinteresses) vorgeschlagen.23 

Bezogen auf die Klassifikation am Beispiel des Buches ist daher nach Auffassung des FG Ber-

lin zunächst entscheidend, in welcher Auflage das Schriftstück erscheint (Vervielfältigungskri-

terium). Ist die Auflage sehr gering, so dominiert der immaterielle Wert, da das schriftstelleri-

sche Werk im Vordergrund steht (Kriterium der Wertrelation). Das Papier, auf dem das litera-

rische Werk gedruckt ist, dient dann ausschließlich dem Zweck der Konservierung und dem 

Zugänglichmachen des geistigen Inhalts (Funktion der materiellen Komponente).24 In diesem 

                                                 
20  Entsprechende Werte werden auch als „Verbundgüter“ bezeichnet; Heyd, R./Lutz-Ingold, M. (2005), S. 2. 

Baetge/Kirsch/Thiele sprechen hier auch von einer „funktionale[n, Anm. d. Verf.] Einheit“; Baetge, J./Kirsch, 

H.-J./Thiele, S. (2014), S. 254. 
21  Vgl. Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2014), S. 254. 
22  Vgl. statt vieler Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für 

Betriebswirtschaft e. V. (2004), S. 225. 
23  Vgl. zu diesen Unterscheidungsansätzen grundlegend Walter, N. (1982), S. 144 f. Vgl. m. w. N. Wolffgang, 

H.-M. (1998), § 5 Tz. C 47 ff.; Grottel, B. (2002), S. 13; Sommerhoff, D. (2010), S. 17 ff.; H 5.5 EStR. 
24  Vgl. FG Berlin (1981), S. 60. Vgl. mit gleicher Argumentation bezüglich des Speichermediums bei einem 

EDV-Programm bereits Freericks, W. (1969b), S. 693; BFH (1979b), S. 16; hinsichtlich der Schallplatte 

einer Musikproduktionsfirma, die nicht vervielfältigt wurde BFH (1979a), S. 735 und bezüglich des Proto-

typs, der nur Träger des in der Erfindung konkretisierten Know-Hows ist und dessen Herstellungskosten 

daher regelmäßig nicht aktivierungsfähig sind, Wehe, E. (1966), S. 211 und Grottel, B. (2002), S. 11. 
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Fall läge also ein sogenannter materialisierter immaterieller Wert vor.25 Ist hingegen ist das 

Buch in einer großen Auflage erschienen, so gilt es regelmäßig als materiell, da die Vervielfäl-

tigung einen eigenen Zweck verfolgt und somit die Papierform des Buches nicht ausschließlich 

der Konservierung des Inhalts dient und „eine eigene wirtschaftliche Bedeutung besitzt“26. Der 

immaterielle Wertteil des Schriftstücks ist damit so gering geworden, dass die Materialität vor-

herrscht (Kriterium der Wertrelation).27 

Eine analoge Rechtsprechung erfolgte beispielsweise auch im Hinblick auf die Charakterisie-

rung von Software und Kinofilmen. Auch hier soll ein Computerprogramm regelmäßig dann 

als immateriell gelten, wenn es speziell ist, also kein Standardprogramm darstellt. Ein Film gilt 

nur dann als immateriell, wenn er nicht vervielfältigt wurde (Vervielfältigungskriterium).28 Im 

Falle der Software ist jedoch gleichzeitig unstreitig, dass, wenn die Software beispielsweise nur 

zur Bedienung einer Maschine genutzt wird, der materielle Wert der Maschine überwiegt und 

somit insgesamt ein materieller Wert vorliegt (Funktion der materiellen Komponente, Krite-

rium der Wertrelation).29 Entgegengehalten wird der hier dargestellten Argumentation aller-

dings oft das Beispiel einer Lizenz, da diese trotz Vervielfältigung im Sinne einer Mehrfach-

vergabe (Vervielfältigungskriterium) stets als immaterieller Wert einzuordnen ist.30 Jedoch er-

scheint es im Falle einer Lizenz nicht sinnig anzunehmen, dass die Vervielfältigung auf Papier 

einen eigenen wirtschaftlichen Zweck innehat (Funktion der materiellen Komponente), wes-

halb die Einordnung unter die immateriellen Werte folgerichtig erscheint. 

Es wird damit deutlich, dass in der Praxis die Entscheidung hinsichtlich der Materialität bzw. 

Immaterialität selten aufgrund eines einzelnen Kriteriums erfolgen kann. Im obigen Beispiel 

                                                 
25  Vgl. Heyd, R./Lutz-Ingold, M. (2005), S. 2, die den Begriff der „materialisierten immateriellen Güter“ ver-

wenden. 
26  FG Berlin (1975), S. 403; FG Berlin (1981), S. 59; ähnlich auch Kählert, J.-P./Lange, S. (1993), S. 615. 
27  Vgl. FG Berlin (1981), S. 60. Vgl. ausführlich und mit weiteren Beispielen Stieler, T. (1999), S. 139 f.; Käh-

lert, J.-P./Lange, S. (1993), S. 616 sowie Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2014), S. 254, die das Kriterium 

der Wertrelation für ausschlaggebend halten. 
28  Vgl. in Bezug auf die Charakterisierung von an Lichtspielhäuser weiter gegebene Kopien eines Films als im 

Gegenzug materiell BFH (1970), S. 186 sowie bezüglich der vorherrschenden Eigenschaft bei Computerpro-

grammen Freericks, W. (1969b), S. 693; FG Berlin (1981), S. 60; zustimmend auch Kählert, J.-P./Lange, S. 

(1993), S. 617; anderer Ansicht, Freericks, W. (1970), S. 139. Kritisch zu sehen ist laut Spanke, dass zumin-

dest noch Mitte der 1980er Jahre die Finanzverwaltung eine Software mit dem Verweis auf das BFH-Urteil 

vom 05.10.1979 stets als immateriell einordnet hat; vgl. BFH (1979b), S. 17; Spanke, E. (1986), S. 2251. 

Dabei wurde diese Entscheidung bereits Anfang des Jahrzehnts als in dem Sinne veraltet angesehen, da sich 

die Bedeutung der Informationstechnologie deutlich gewandelt hatte; vgl. FG Berlin (1981), S. 59 f. sowie 

ergänzend George, H. (1987), S. 580. 
29  Sontheimer spricht in diesem Zusammenhang von sogenannter „Systemsoftware“, die zumindest steuerrecht-

lich, kein selbstständiges Wirtschaftsgut darstellt und damit zur Maschine gehörig ist; vgl. Sontheimer, J. 

(1983), S. 351. Diese Argumentation lässt sich auf die weiteren später vorgestellten Rechnungslegungsnor-

men, das Handelsgesetzbuch und die IFRS, analog anwenden. 
30  Vgl. m. w. N. Sontheimer, J. (1983), S. 353. 



10 Kapitel 2: Selbst geschaffene immaterielle Werte 

des Buches wird sie sowohl auf Basis des Kriteriums der Vervielfältigung, als auch aufgrund 

der Funktion der materiellen Komponente getroffen. Auch das Kriterium der Wertrelation wird 

hier nicht ausgeklammert, da die Kategorisierung anhand der Funktion der materiellen Kom-

ponente stets sehr eng mit einem Vergleich der Wertteile verbunden ist. 

In der Gesamtschau ist allerdings von einer zu großen Abstraktion des immateriellen Wertteils 

abzusehen, da heutzutage beinahe jedes industriell gefertigte, materielle Gut einen immateriel-

len Know-How-Anteil trägt.31 Weiterhin ist das in dieser Arbeit als Kriterium des Unterneh-

mensinteresses bezeichnete Abgrenzungskriterium, das schwächste hinsichtlich der Abgren-

zung. Eine rein subjektive Einschätzung des Unternehmens könnte hier zu einer Einordnung 

entgegen der allgemeinen Rechtsauffassung führen. Dennoch ist es insbesondere mit dem Kri-

terium der Funktion der materiellen Komponente stark verknüpft und stellt so, wenn kein ei-

genständiges, wenigstens ein ergänzendes Kriterium dar.32 

 

2.1.2 Der Begriff des Werts 

Der Begriff des Werts impliziert die Erwartung zukünftiger Erträge aus der Nutzung, dem Hal-

ten oder dem Verkauf des Werts für das Unternehmen. Moxter spricht in diesem Zusammen-

hang auch von der „Eigenschaft, einen Vermögensbeitrag zu leisten“33. Legitim erscheint daher 

insgesamt auch die Verwendung des volkwirtschaftlich geprägten Begriffs des „Guts“, der nach 

h. M. eine analoge Bedeutung hat.34 Notwendigerweise geht sowohl die Schaffung als auch der 

Erwerb immaterieller Werte mit Ausgaben oder Aufwendungen einher.35 

                                                 
31  Vgl. FG Berlin (1975), S. 403, das das Beispiel des PKWs heranzieht, der ebenfalls auf Basis einer Erfindung 

gefertigt wird und somit Know-How-Träger ist. Vgl. m. w. N. auch Wolffgang, H.-M. (1998), § 5 Tz. C 77. 
32  Vgl. auch Grottel, B. (2002), S. 16. 
33  Moxter, A. (1986b), S. 247. Schruff/Haaker bezeichnen immaterielle Werte auch als „maßgebliche Werttrei-

ber“, die „das Erfolgspotenzial eines Unternehmens“ determinieren; Schruff, L./Haaker, A. (2009), S. 50. 

Vgl. weitergehend für eine Einordnung immaterieller Werte in den Wertschöpfungsprozess des Unterneh-

mens statt vieler Lev, B. (2004), S. 9. 
34  Vgl. z. B. Freericks, W. (1976), S. 131; Grottel, B. (2002), S. 7; Dawo, S. (2003), S. 5; Schütte, J. (2006), 

S. 34; Wöhrmann, A. (2009), S. 11 ff. Wöhrmann verweist auch auf Schumann/Meyer/Ströbele, die den Kon-

sum von Gütern, d. h. ihre Nutzung oder ihren Verbrauch, im mikroökonomischen Kontext als der Bedürf-

nisbefriedigung dienlich bezeichnen; vgl. Schumann, J./Meyer, U./Ströbele, W. (2011), S. 4. 
35  Vgl. Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebs-

wirtschaft e. V. (2001), S. 991; Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-

Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V. (2004), S. 228. Auf die Höhe des Werts und seine Ermittlung wird 

hier nicht eingegangen. Es ist jedoch immer vom sogenannten owner value auszugehen und nicht etwa von 

einem Marktwert. Der owner value stellt jenen Wert dar, der sich in den Zahlungszuflüssen des Besitzers 

(owner) niederschlägt, wenn dieser ihn seiner bestmöglichen Verwendung zuführt; vgl. Grube, C. (2008), 

S. 10. 
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In der Literatur findet sich neben dem Begriff des immateriellen Werts auch der häufig relativ 

pauschal verwendete Begriff des intellektuellen Kapitals (intellectual capital) oder des intel-

lektuellen Vermögens (intellectual property). Der Begriff intellectual capital, der auch in der 

nicht-betriebswirtschaftlichen Literatur gebräuchlich ist, ist im bilanziellen Kontext regelmäßig 

irreführend, da er dem Grundsatz nach die Summe aller immateriellen Werte umfasst,36 die 

unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten als Vermögen und nicht als Kapital anzusehen 

ist. Insofern ist der Begriff des intellektuellen bzw. immateriellen Vermögens treffender und 

soll, wie in der Literatur üblich, auch in dieser Arbeit die Gesamtheit der immateriellen Werte 

umfassend verwendet werden.37 

Der Begriff des einzelnen immateriellen Werts wird im Rahmen dieser Arbeit losgelöst von 

jeglichen Rechnungslegungsnormen gebraucht. So fallen unter ihn sowohl der immaterielle 

Vermögensgegenstand nach dem Verständnis des deutschen Handelsrechts, als auch das imma-

terielle Wirtschaftsgut nach dem deutschen Steuerrecht und der immaterielle Vermögenswert 

nach den IFRS. Die Subsumption unter den Begriff des immateriellen Werts bzw. des intellek-

tuellen Vermögens impliziert keine Ansatzmöglichkeit oder -pflicht in der Bilanz, sondern um-

fasst auch solche Werte, die letztlich nicht ansatzfähig sind.38 Aktivierungsfähige immaterielle 

Werte bilden damit eine Teilmenge des immateriellen Vermögens, nicht bilanzierungsfähige 

immaterielle Werte, die in der Regel unter den Goodwill bzw. den Geschäfts- oder Firmenwert 

gefasst werden können die andere (§ 246 Abs. 1 Satz 4 HGB, IFRS 3.32).39 Abbildung 1 stellt 

den Zusammenhang der Begrifflichkeiten noch einmal dar.40 

                                                 
36  Vgl. z. B. Maul, K.-H./Menninger, J. (2000), S. 529; Haller, A./Dietrich, R. (2001), S. 1045. 
37  Vgl. Maul, K.-H. (2000), S. 529 und 2011; Haller, A./Dietrich, R. (2001), S. 1045 sowie allgemein auch 

Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 178. 
38  Haller/Dietrich vertreten die Ansicht, dass nur die Differenz zwischen dem Marktwert des Unternehmens 

(Marktwert des Eigenkapital) und dem zu Zeitwerten bewerteten Nettovermögen des Unternehmens die Ge-

samtheit der immateriellen Werte ausmacht; vgl. Haller, A./Dietrich, R. (2001), S. 1045. Diese Ansicht wird 

in dieser Arbeit jedoch in Übereinstimmung mit Maul, K.-H./Menninger, J. (2000), S. 529 sowie Arbeitskreis 

„Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V. 

(2001), S. 990 nicht geteilt. 
39  Die Begriffe „Goodwill“ und „Geschäfts- oder Firmenwert“ werden in dieser Arbeit analog zur Literatur und 

Verkehrsauffassung synonym verwendet und beschreiben die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und 

dem zu Zeitwerten bewerteten, bilanzierbaren Nettovermögen eines Unternehmens. Darüber hinaus wird in 

der Literatur häufig auch der Begriff des Geschäftswerts gleichbedeutend verwendet; vgl. z. B. Ballwieser, 

W. (2011), S. 304. 
40  Vgl. für eine Darstellung in abgewandelter Form auch Müller, C. (2006), S. 8; Wöhrmann, A. (2009), S. 27. 
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Abbildung 1: Begrifflichkeit der immateriellen Werte 

 

(Quelle: Eigene Darstellung.) 

 

Der Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft 

für Betriebswirtschaft e. V. gibt zu bedenken, dass in dieser Differenz nicht ausschließlich nicht 

bilanzierungsfähige immaterielle Werte, sondern auch sonstige Komponenten, wie etwa ein er-

höhter Verkaufspreis aufgrund geschickter Verhandlungsführung des Verkäufers, enthalten 

sind.41 Zwar sollten derartige Komponenten auf einem Markt ohne Informationsasymmetrien 

theoretisch keine Rolle spielen, dennoch wird dieser Unterschiedsposten hier der Vollständig-

keit halber und aufgrund seiner praktischen Relevanz aufgenommen. 

 

2.1.3 Abgrenzung der Selbsterstellung vom Erwerb 

Im Rahmen der Unternehmenstätigkeit besteht grundsätzlich die Möglichkeit immaterielle 

Werte zu erwerben oder sie selbst zu schaffen.42 Im Kontext dieser Arbeit liegt der Fokus auf 

dem originären, also selbst geschaffenen immateriellen Vermögen. Sowohl entgeltlich erwor-

bene43 als auch unentgeltlich, beispielsweise im Rahmen von Schenkungen oder Privateinlagen 

                                                 
41  Vgl. Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebs-

wirtschaft e. V. (2001), S. 991; Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-

Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V. (2005), S. 69. 
42  Vgl. Wichmann, G. (1987), S. 618; Schubert, W. J./Gadek, S. (2014), § 255 Tz. 35. Die Begriffe „entgeltli-

cher Erwerb“ und „Anschaffung“ werden in dieser Arbeit analog zu Hennrichs, J. (2015), § 9 Tz. 128 syno-

nym verwendet. Der allgemeinere Begriff des Erwerbs stellt das Antonym zur Selbsterstellung dar und um-

fasst sowohl den entgeltlichen als auch den unentgeltlichen Erwerb, wie z. B. die Privateinlage oder den 

Tausch; vgl. Hömberg, R./König, M. (2006), § 248 Tz. 36. 
43  Albach formuliert drei Voraussetzungen, die an den Begriff des entgeltlichen Erwerbs geknüpft sind. So muss 

eine Zahlung (1. Voraussetzung) an einen Dritten (2. Voraussetzung) auf einem Markt (3. Voraussetzung) 

geleistet werden; vgl. Albach, H. (1966b), S. 187. Dieser Meinung schließen sich sowohl Birkholz, H. (1966), 

S. 711 und Gessler, E. (1966), S. 196 als auch Döllerer, G. (1969), S. 505 an, wobei Gessler ergänzend auf 

die praktische Problematik des Begriffs des Markts hinweist. Vgl. zusammenfassend und m. w. N. zum Be-

griff des „entgeltlichen Erwerbs“ auch Moxter, A. (1978c), S. 1804. 
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oder durch Tausch erworbene Werte werden nur am Rande mit in die Betrachtung aufgenom-

men. Grund hierfür ist die zwischen erworbenen und selbst geschaffenen immateriellen Werten 

stark differierende bilanzielle Behandlung sowohl nach HGB und IFRS als auch nach dem 

deutschen Steuerrecht, die auf der unterschiedlichen Ausprägung der Problematik des bilanzi-

ellen Ansatzes und der Bewertung immaterieller Werte fußt. Diese ist war dem gesamten intel-

lektuellen Vermögen immanent, bezogen auf die selbst erstellten immateriellen Werte jedoch 

weitaus komplexer.44 

Als selbst geschaffen gilt ein immaterieller Wert grundsätzlich dann, wenn er aus der For-

schungs- und Entwicklungstätigkeit des Unternehmens hervorgeht.45 Moxter spricht hier von 

einem „internen Zugang“46 des Werts, der BFH von einem „originären Erwerb“47. Überdies 

liegt auch dann eine Selbsterstellung vor, wenn die eigentliche Erstellung zwar an einen Dritten 

weitergegeben wurde, die Risiken, das heißt das „Herstellungsrisiko“48 oder „Risiko des Schei-

terns“49 der Forschung und Entwicklung, jedoch im Unternehmen verbleiben. Die mit der Her-

stellung verbundenen Risiken sind regelmäßig nicht auf den Dritten übergegangen, wenn ein 

Dienstvertrag gemäß §§ 611 ff. BGB vorliegt, weshalb hier von einer Herstellung durch das 

Unternehmen ausgegangen werden kann.50 Abzugrenzen davon ist der Werkvertrag gemäß 

§§ 631 ff. BGB, bei dem das Risiko gewöhnlich beim tatsächlich forschenden und entwickeln-

den Dritten liegt.51 Dabei muss nicht der gesamte Prozess der Herstellung, d. h. in Bezug auf 

die Selbstschaffung immaterieller Werte der gesamte Forschungs- und Entwicklungsprozess, 

unter dem Risiko des Unternehmens erfolgen.52 Wie bei materiellen Werten ist grundsätzlich 

vorgesehen, dass eine wesentliche Weiterentwicklung durch das Unternehmen, die mit einer 

                                                 
44  Vgl. Abschnitt 2.3.2. 
45  Der BFH definiert die Herstellung im Gegensatz zur Anschaffung als „die Erzeugung (Schaffung) zuvor 

nicht vorhandener Werte in Bezug auf Wirtschaftsgüter durch Eigenleistung ohne Herleitung von Dritten“; 

BFH (1976), S. 386. 
46  Moxter, A. (2003), S. 84. 
47  BFH (1976), S. 386. 
48  IDW (2010), Tz. 9. 
49  Schubert, W. J./Pastor, C. (2014), § 255 Tz. 490. 
50  Hinsichtlich der selbst erstellten immateriellen Güter, die hieraus hervorgehen können, verwendet Reuter 

auch den Begriff der „Diensterfindungen“; Reuter, H.-P. (1983), S. 494 f. 
51  Vgl. auch BFH (1992), S. 1253; Wolffgang, H.-M. (1998), § 5 Tz. C 103 f.; Hoffmann, W.-D. (2007), § 4, 5 

Tz. 685; Schubert, W. J./Pastor, C. (2014), § 255 Tz. 490. Zu diesem Ergebnis kommen auch schon Albach, 

H. (1966b), S. 188; Gessler, E. (1966), S. 196 f.; Wehe, E. (1966), S. 211. 
52  In ähnlicher Form grenzt die deutsche Finanzverwaltung auch die Hersteller- von der Erwerbereigenschaft 

von Filmfonds ab, wenngleich die Voraussetzungen an die Herstellereigenschaft etwas strenger sind. So liegt 

bei Filmfonds die Herstellereigenschaft eines Films als immaterielles Wirtschaftsgut regelmäßig nur dann 

vor, wenn die Gesellschafter des Fonds direkte Entscheidungsbefugnisse i. S. einer „ausreichende[n; 

Anm. d. Verf.] Einflussmöglichkeit“ hinsichtlich der Produktion haben; BMF-Schreiben vom 05.08.2003, 

Tz. 10; weniger streng noch BMF-Schreiben vom 23.02.2001, Tz. 9. 
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deutlichen Wertsteigerung einhergeht, unter den Begriff der Herstellung bzw. Selbsterstellung 

fällt.53 

 

2.2 Systematisierung immaterieller Werte und ihrer Erscheinungsformen 

Um die Begrifflichkeit der immateriellen Werte weiter zu konkretisieren, werden nachfolgend 

verschiedene Erscheinungsformen des intellektuellen Vermögens vorgestellt und systemati-

siert. Wie im Falle der Definitionsansätze sind auch die Systematisierungsversuche in der Lite-

ratur vielfältig. Analog zur Definition des Begriffs des immateriellen Vermögens soll die Sys-

tematisierung der zugrundeliegenden Werte ohne Bezug zu ihrer Bilanzierungsfähigkeit und 

unter Vernachlässigung einer Unterscheidung zwischen der Selbsterstellung und dem Erwerb 

erfolgen. 

Eine sehr umfassende Differenzierung der Bestandteile des intellektuellen Vermögens liefert 

beispielweise der Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-

Gesellschaft e. V. Er unterscheidet zwischen Human, Customer, Supplier, Investor, Process, 

Location und Innovation Capital als Bestandteile der Gesamtheit der immateriellen Werte.54 

Im Zuge der Bemühung um Konsistenz wird im Rahmen dieser Arbeit auch in diesem Fall 

anstelle des Begriffs Capital wieder der Begriff des Vermögens bzw. Property verwendet. Die 

sieben verschiedenen Arten immateriellen Vermögens (Tabelle 1) ergeben sich aus einer er-

weiterten Sicht des Unternehmens und dem engeren Kreis seiner Stakeholder.55 Demnach kön-

nen sich immaterielle Werte aus der Beziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Stake-

holdern ergeben, aber auch ausschließlich auf das Unternehmen und seine Organisation bezo-

gen sein. 

                                                 
53  Vgl. Förschle, G./Usinger, R. (2014), § 248 Tz. 12 f. sowie auch z. B. Moxter, A. (1986a), S. 48 und Richter, 

L./Künkele, K. P./Zwirner, C. (2014), § 255 Tz. 16 in Bezug auf den sich aus der allgemeinen, weiten han-

delsrechtlichen Definition der Herstellungskosten (§ 255 Abs. 2 Satz 1 HGB) ergebenden Herstellungsbe-

griff. Selbiges gilt praktisch auch nach den Regelungen des deutschen Steuerrechts, vgl. Adler, H./Düring, 

W./Schmaltz, K. (1995a), § 255 Tz. 124 und wird auch für die Rechnungslegung nach den IFRS bejaht, vgl. 

z. B. Theile, C. (2012a), IAS 16 Tz. 1232. 
54  Vgl. Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebs-

wirtschaft e. V. (2001), S. 991; Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-

Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V. (2005), S. 68. 
55  Vgl. zum Begriff des Stakeholders als Anspruchsberechtigten des Unternehmens grundlegend z. B. Freeman, 

R. E. (1984/2010), S. 25. 



Kapitel 2: Selbst geschaffene immaterielle Werte  15 

 

 

Tabelle 1: Systematisierung immaterieller Werte 

 

(Quelle: In Anlehnung an Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V. (2001), S. 991 sowie Möller, 

K./Gamerschlag, R. (2009), S. 6 f.) 
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Zum Innovation Property gehören alle Neuerungen, die das Unternehmen selbst geschaffen 

oder erworben hat. Diese können beispielsweise technischer Art sein, umfassen aber auch Pro-

dukt- und Designinnovationen, die rechtlich geschützt sein können. Im Gegensatz dazu werden 

unter das Process Property solche immateriellen Werte gefasst, die im Zusammenhang mit der 

Organisationsstruktur und den zugehörigen Prozessen des Unternehmens stehen. So fallen unter 

diesen Begriff z. B. Managementsysteme und Unternehmensvorteile gegenüber Wettbewer-

bern, die sich im Zuge des operativen Geschäfts herausgebildet haben und nicht rechtlich ge-

schützt werden können. Das Location Property gehört ebenfalls zu den immateriellen Werten, 

die sich aus der Struktur des Unternehmens ergeben. Hierunter fallen aber im Gegensatz zum 

Process Property nur solche Werte, die nicht vom Unternehmen selbst, sondern von seinem 

Standort abhängig sind. Denkbar ist hier die Einordnung von Standortvorteilen jeglicher Art 

mitsamt der damit verbundenen Steuervorteile. 

Das Customer Property bildet die Kategorie, in die alle immateriellen Werte eingegliedert wer-

den, die aus der Beziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden resultieren. Ent-

sprechendes gilt für das Supplier Property im Hinblick auf das Unternehmen-Lieferanten-Ver-

hältnis. Das Investor Capital beinhaltet unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens günstig 

Kapital zu beschaffen. Gemäß der Kategorisierung von Möller/Gamerschlag fällt diese jedoch 

unter das Relational Property. Andererseits sind die darunter verstandenen immateriellen Werte 

jedoch gleichzeitig beispielsweise vom Location Property abhängig. 

Möller/Gamerschlag greifen die Systematisierung des Arbeitskreises „Immaterielle Werte im 

Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft e. V. auf und fassen jene Bereiche, die un-

ternehmensinterne Vorteile und Potenziale umfassen, d. h. das Innovation, Process und Loca-

tion Property, unter dem Begriff des sogenannten Structural Property zusammen,56 der maß-

geblich von Edvinsson/Malone und Stewart geprägt wurde.57 Das Relational Property bildet im 

Gegenzug den Oberbegriff für das Customer Property, das Supplier Property und das Investor 

                                                 
56  Vgl. Möller, K./Gamerschlag, R. (2009), S. 6 f. 
57  Abweichend von der hier verwendeten Systematisierung fassen aber Edvinsson/Malone das hier als Relatio-

nal Property bezeichnete Vermögen auch unter das Structural Property bzw. Capital; vgl. Edvinsson, L./Ma-

lone, M. S. (1997), S. 11. Auch Stewart legt den Begriff grundsätzlich weit aus; vgl. Stewart, T. A. (1997), 

S. 128 ff. 
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Property.58 Insgesamt wird deutlich, dass die in Tabelle 1 verwendeten drei bzw. sieben Kate-

gorien nicht trennscharf sind. Dennoch ermöglichen sie einen Überblick über die Vielfalt der 

immateriellen Werte des Unternehmens. 

Weitere Systematisierungen, die sich in der Literatur durchgesetzt haben, knüpfen bereits eng 

an eine mögliche Bilanzierungsfähigkeit an, weshalb auf eine eingehende Betrachtung an dieser 

Stelle verzichtet wird. Genannt werden soll hier jedoch die häufig herangezogene steuerrecht-

lich geprägte Dreigliederung immaterieller Werte in Rechte, wirtschaftliche Werte und rein 

wirtschaftliche Vorteile.59 Dabei umfassen die Rechte all jene immateriellen Werte, die ver-

traglich oder gesetzlich geschützt sind,60 beispielsweise technische Schutzrechte, wie Patente 

oder Geschmacks- und Gebrauchsmuster, aber auch Marken oder Urheberrechte. Während 

diese zumeist unter das Innovation Property fallen, können aber auch grundstücksgleiche 

Rechte oder Vorkaufsrechte als solche bezeichnet und etwa unter das Location Property oder 

das Supplier Capital gefasst werden.61 Der Begriff der ähnlichen Werte ist auf die Definition 

der Begrifflichkeit des Rechts zu beziehen und beinhaltet Werte, die zwar nicht vertraglich oder 

gesetzlich konkretisiert sind, jedoch, wie ein Recht, Objekt eines Rechtsgeschäfts sein können. 

Den rein wirtschaftlichen Vorteilen fehlt im Gegensatz dazu letztere Eigenschaft.62 Sie bilden 

daher im Rahmen dieser an der Sicherheit des immateriellen Werts bzw. seines Nutzens orien-

tierten Systematisierung die Residualgröße. Unter sie fallen z. B. der Geschäfts- oder Firmen-

wert sowie andere immaterielle Werte, die, insbesondere wenn sie originäre Werte des Unter-

nehmens darstellen, aufgrund der mit ihnen verbundenen Unsicherheit häufig an den in Kapi-

tel 3 dargestellten Ansatzkriterien scheitern. 

  

                                                 
58  Dem Human Property sind allgemein alle immateriellen Werte zuzuordnen, die aufgrund getätigter Ausga-

ben im Personalbereich entstanden sind. Den meisten Systematisierungen immateriellen Vermögens ist ge-

mein, dass das Humankapital bzw. -vermögen stets losgelöst von den anderen Bestandteilen des intellektu-

ellen Kapitals betrachtet wird. Vgl. m. w. N. Haller, A./Dietrich, R. (2001), S. 1046; Müller, C. (2006), 

S. 18 f.; Wöhrmann, A. (2009), S. 16 ff. Grund dafür ist unter anderem, dass in diesem Fall das Rechtsver-

hältnis zwischen Unternehmen und dem Träger des immateriellen Werts, d. h. dem Mitarbeiter, aus juristi-

scher und betriebswirtschaftlicher Sicht besondere Schwierigkeiten unter anderem im Rahmen des in Kapi-

tel 3 eingehender betrachteten Bilanzansatzes und der Bewertung mit sich bringt. 
59  Vgl. z. B. Walter, N. (1982), S. 150; Keitz, I. v. (1997), S. 5; Küting, K./Ulrich, A. (2001), S. 955; ähnlich 

auch die Unterscheidung zwischen gewerblichen Schutzrechten und ähnlichen Rechten in § 267 Abs. 2 A.I.1. 

und 2. HGB. 
60  Vgl. Keitz, I. v. (1997), S. 6; Dawo, S. (2003), S. 21. 
61  Vgl. für eine weitergehende Untergliederung der Rechte mit Beispielen Mutze, O. (1960), S. 23 ff. 
62  Vgl. Keitz, I. v. (1997), S. 6 und 81; Dawo, S. (2003), S. 30. 
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2.3 Die Problematik im Rahmen der Bilanzierung selbst geschaffener immateriel-

ler Anlagewerte 

Wie bereits aus den Definitions- und Systematisierungsversuchen in den vorangegangen Ab-

schnitten deutlich wurde, bergen immaterielle Werte gegenüber materiellen besondere Prob-

lemfelder, die sich in der Bilanzierung dieser Werte niederschlagen. Zwar geht der Problematik 

des bilanziellen Ansatzes und der bilanziellen Bewertung gedanklich die Formulierung der 

Ziele, Aufgaben und Prinzipien der Rechnungslegung voraus, dennoch wird hier die Problema-

tik zunächst allgemein und abstrahiert von konkreten Rahmenwerken der Rechnungslegung 

aufgezeigt.63 

 

2.3.1 Die Problematik der Immaterialität 

Schwierigkeiten ergeben sich im Rahmen der Bilanzierung immaterieller Werte aus der großen 

Unsicherheit,64 die mit ihrer Non-Physis einhergeht.65 So ist es regelmäßig notwendig für den 

Bilanzansatz, dass ein objektivierbarer Wert im Sinne eines wirtschaftlichen Nutzens vorliegt. 

Moxter ist jedoch der Meinung, dass der Zu- bzw. Abgang eines immateriellen Werts, wenigs-

tens innerhalb des Anlagevermögens, schwer nachweisbar ist.66 Gemeint ist damit vor allem, 

dass es im Falle immaterieller Werte beispielsweise deutlich schwerer ist, Rechte in verlässli-

cher Weise abzugrenzen oder Nutzungspotenziale zu definieren, als z. B. bei körperlichem Ver-

mögen.67 Zwar soll hier keine pauschale Gleichsetzung der Begriffe materiell und sicher sowie 

immateriell und unsicher erfolgen, wie sie beispielsweise von Ley vorgenommen wird,68 jedoch 

entsteht der Nutzen des immateriellen Werts für das Unternehmen vielfach nur dann, wenn 

seine Verwendung durch Dritte unterbunden werden kann.69 Liegen keine rechtlichen oder ver-

traglichen Grundlagen vor, so kann ein Dritter häufig nicht von den wirtschaftlichen Vorteilen 

ausgeschlossen und das Nutzenpotential für das Unternehmen somit nicht realisiert werden. 

Insofern ist die Kontrolle über den Wert vielfach problematisch und kann die Ansatzfähigkeit 

unterbinden, wenngleich unter Umständen aus subjektiver Sicht des Unternehmens ein Wert 

                                                 
63  Vgl. zusammenfassend zu diesen Problemen hinsichtlich immaterieller Werte, jedoch ohne Bezug zur Selbst-

erstellung Wyatt, A. (2001), S. 100. 
64  Vgl. z. B. Kropff, B. (1973c), § 153 Tz. 41; BilMoG Referentenentwurf, S. 98; Hey, J. (2009), § 17 Tz. 95. 
65  Vgl. z. B. Glade, H.-J. (1991), S. 43; Schruff, L./Haaker, A. (2009), S. 50 f. 
66  Vgl. Moxter, A. (1979), S. 1102 und 1108. 
67  Vgl. Kuhner, C. (2007), Abt. II/1 Tz. 54. Glade führt hierzu beispielsweise an, dass im Falle des immateriel-

len Vermögens im Gegensatz zum materiellen keine Inventur oder ähnliches durchgeführt werden kann, was 

ein hohes Maß an Unsicherheit bezüglich des aktuellen Bestands nach sich zieht; vgl. Glade, H.-J. (1991), 

S. 34 ff.; ähnlich auch schon Haver, F. (1954), S. 653. 
68  Vgl. Ley, U. (1987), S. 152; kritisch hierzu Kuhner, C. (2007), Abt. II/1 Tz. 54. 
69  Vgl. Wyatt, A. (2001), S. 100. 
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vorliegt. Hieraus potentiell resultierende Kritik an einem Nichtansatz kann nach der Auffassung 

von Ballwieser nicht allein auf Basis eines Rückgriffs auf die zu unterstellende kaufmännische 

Vernunft geübt werden. Die Werthaltigkeit eines immateriellen Guts kann seiner Ansicht nach 

daher nicht nur damit begründet werden, dass ein Kaufmann „bei rationalem Verhalten nur 

Ausgaben in der Erwartung eines zu realisierenden Mehrwerts tätigt“70. 

Die praktischen Schwierigkeiten der Identifikation von Nutzenpotentialen übertragen sich auch 

auf die anschließende Frage der Erst- und Folgebewertung. Schwierig ist neben der Bestim-

mung eines in seiner Höhe objektivierbaren Ansatzwerts die Ermittlung der wirtschaftlichen 

Nutzungsdauer.71 Knobbe-Keuk führt hier das Beispiel eines Patents an, dessen wirtschaftlicher 

Nutzen für das Unternehmen stark davon abhängt, wie sich der Stand der Technik entwickelt. 

Wird eine neuere, bessere Erfindung patentiert, so ist das alte Schutzrecht in der Regel wert-

los.72 Insofern ist der Bestand des immateriellen Werts in der Zukunft häufig von nicht bere-

chenbaren Marktentwicklungen abhängig und führt zu einer erschwerten, vielleicht sogar un-

möglichen Bestimmung der Nutzungsdauer des immateriellen Guts.73 Hinzu kommt, dass im-

materielle Werte häufig einzigartig sind und somit nur schwerlich Erfahrungswerte hinsichtlich 

einer realistischen Nutzungsdauer generiert werden können. Zwar kann dies auch bei einzigar-

tigen materiellen Gütern der Fall sein, allerdings wird die Problematik bei immateriellen Wer-

ten durch die Unsicherheit im Rahmen des Ansatzes in der Bilanz noch weiter verschärft. 

 

2.3.2 Die Problematik der Selbsterstellung 

Eine weitere Zuspitzung der Problematik ist im Tatbestand der Selbsterstellung zu sehen. Wäh-

rend beispielsweise bei einem Erwerb eines immateriellen Werts oder einem Tausch der Wert 

durch eine Markttransaktion bestätigt und so objektiviert wird, verbleibt bei der Selbsterstel-

lung eines immateriellen Werts ein größerer Ermessensspielraum hinsichtlich des tatsächlichen 

Vorliegens dessen beim Unternehmen.74 Überdies ergeben sich vielfach Ermessensspielräume 

                                                 
70  Ballwieser, W. (2009b), B 131 Tz. 31. Vgl. auch schon Kropff, B. (1973c), § 153 Tz. 41; anderer Ansicht 

Erhard, F. (1955), S. 991. 
71  Vgl. Kuhner, C. (2007), Abt. II/1 Tz. 54. 
72  Vgl. Knobbe-Keuk, B. (1993), S. 90; ähnlich auch RFH (1927), S. 348; Kropff, B. (1973c), § 153 Tz. 41; 

Wyatt, A. (2001), S. 100; Rieg, R. (2010), S. 344. 
73  Vgl. Kuhner, C. (2007), Abt. II/1 Tz. 54. Vgl. allgemein bezüglich der Unsicherheit des zukünftigen Bestands 

eines immateriellen Werts auch schon Hueck, A. (1914), S. 102 f. 
74  Vgl. auch Döllerer, G. (1957), S. 984; Moxter, A. (1978a), S. 821; Glade, H.-J. (1991), S. 37. Ein unverhält-

nismäßig großer Mangel an Objektivierbarkeit in dieser Hinsicht würde allen in dieser Arbeit betrachteten 

Rechnungslegungsnormen widersprechen. Sowohl das HGB, als auch das deutsche Steuerrecht und die IFRS 

enthalten Grundsätze, die einer rein subjektiven Sicht im Hinblick auf Ansatz und Bewertung Einhalt gebie-

ten sollen, um die Vermittlung und Bereitstellung von zuverlässigen Informationen für unterschiedliche Zwe-

cke und Abschlussadressaten zu gewährleisten. Zu nennen wären bezüglich des Handelsgesetzbuchs sowie 
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aufgrund von Unsicherheiten in der Bewertung selbst geschaffener immaterieller Werte,75 die 

sich wiederum indirekt auf den Ansatz auswirken können. Grundsätzlich ist zwar zunächst die 

abstrakte Aktivierungsfähigkeit76 eines immateriellen Werts zu prüfen, die losgelöst von einer 

später zu klärenden Bewertungsproblematik ist. Dennoch wird sich die Existenz eines Werts, 

wenngleich auch nur als ein Kriterium, am Vorliegen zurechenbarer Herstellungskosten orien-

tieren,77 sodass sich die Bewertungsproblematik indirekt auch im Ansatz niederschlägt.78 Auf-

grund der Schwierigkeit der Zurechnung der Herstellungskosten zu einem speziellen immate-

riellen Wert79 spricht Moxter deshalb auch davon, dass sich immaterielle Werte im Allgemeinen 

in einem „Grenzbereich von Einzelbewertung (das heißt ‚bilanzieller‘ Vermögensermittlung) 

und Gesamtbewertung (Effektivvermögensermittlung)“80 bewegen. Gemeint ist damit vor al-

lem die häufig unmögliche Separierbarkeit selbst geschaffener immaterieller Werte vom origi-

nären Goodwill des Unternehmens,81 die zu Bilanzierungszwecken notwendig ist. 

Problematisch kann im Falle der Selbstschaffung eines immateriellen Werts auch die Entschei-

dung sein, ob dieser tatsächlich als immateriell eingestuft werden kann oder ob er eventuell 

doch einen überwiegend materiellen Charakter besitzt. Da, wie bereits in Abschnitt 2.1.1 erläu-

tert, eine Abgrenzung häufig unter Zuhilfenahme der Höhe der Wertteile erfolgt, bleibt unklar, 

wie diese berechnet werden sollen, wenn eine Objektivierbarkeit der zurechenbaren Herstel-

lungskosten fraglich ist. 

                                                 
über den Grundsatz der Maßgeblichkeit auch für die Steuerbilanz das Vorsichtsprinzip; vgl. Ab-

schnitt 4.2.2.6. Vgl. entsprechend in den qualitative characteristics of financial statements des IFRS-Rah-

menkonzepts, z. B. die Prinzipien der faithful representation, comparability und verifiability; vgl. IFRS 

Foundation (2010), Tz. QC12 ff. 
75  Vgl. z. B. Mellerowicz, K. (1958), S. 249; Bardenz, A. (1998), S. 189. Dabei gilt es zu betonen, dass diese 

Unsicherheit bzw. das Risiko, das mit der Selbsterstellung verbunden ist, aus der fehlenden Objektivierbar-

keit des geschaffenen Werts resultiert; vgl. Christoffers, R. (1970), S. 169. 
76  Ist ein Wert aktivierungsfähig, so bedeutet dies, dass er in dem entsprechenden Rechnungslegungssystem 

vom Grundsatz her auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführt werden kann; vgl. Stapf, A. (1968), S. 37. Dies 

beinhaltet jedoch kein generelles Aktivierungswahlrecht, sondern besagt lediglich, dass der Wert die Qualität 

eines Aktivums besitzt. Die konkrete Aktivierungsfähigkeit ist anschließend zu klären. 
77  Dies ist spätestens im Rahmen der Prüfung der konkreten Ansatzfähigkeit eines immateriellen Werts regel-

mäßig der Fall, sofern kein konkretes Ansatzverbot selbst geschaffener immaterieller Werte besteht; vgl. 

Abschnitt 3.2.4.2.3, Abschnitt 3.3.2.2 und Abschnitt 3.4.4.1.4. 
78  Vgl. auch Flume, W. (1958), S. 1046; Paulick, H. (1968), S. 454. Vgl. hierzu auch die Forderung nach einer 

selbstständigen Bewertbarkeit zum Zwecke der abstrakten Aktivierungsfähigkeit im Handelsrecht (Ab-

schnitt 3.2.1.5). 
79  Vgl. Kuhner, C. (2007), Abt. II/1 Tz. 54 
80  Moxter, A. (1978a). S. 821. Der Begriff der „Effektivvermögensermittlung“ bezeichnet in diesem Kontext 

die Berechnung des Marktwerts des Unternehmens. Vgl. ähnlich auch Jones, S. (2011), S. 41, der ansatzfä-

hige immaterielle Werte deshalb als „‘soft‘ assets“ bezeichnet. 
81  Moxter schreibt den meisten immateriellen Anlagewerten im HGB daher auch „die fatale Eigenschaft, sich 

bei eintretendem Verlust zu verflüchtigen“ zu; Moxter, A. (1978a), S. 821. 
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Gerade bei selbst geschaffenen immateriellen Werten sind aufgrund der fehlenden Marktgän-

gigkeit vergleichbare Werte häufig nicht zur Hand, ein objektivierter Bilanzansatz somit bei-

nahe unmöglich und letztlich doch aktivierungsfähige Beträge in ihrer Höhe und ihrem Bestand 

vielfach unsicher. 

 

2.3.3 Die Problematik der langfristigen Zugehörigkeit zum Unternehmen 

Ergänzend ist an dieser Stelle auf die differierende Behandlung selbst geschaffener immateri-

eller Werte des Anlage- und Umlaufvermögens hinzuweisen.82 Diese wird damit begründet, 

dass die Aktivierung immaterieller Werte des Umlaufvermögens in der Regel als unkritischer 

anzusehen ist, da hier das vereinbarte Entgelt als ausreichende Bewertungsgrundlage herange-

zogen werden kann.83 Darüber hinaus kann in den meisten Fällen durch die mit der Zuordnung 

zum Umlaufvermögen in der Regel einhergehende Veräußerbarkeit die abstrakte Aktivierungs-

fähigkeit (siehe Abschnitt 3.2.1), erfüllt werden. Trotz eventuell verbleibender Unsicherheiten 

kann davon ausgegangen werden, dass eine vorsichtige Bilanzierungsweise im Falle des Um-

laufvermögens der Forderung nach Vollständigkeit nachrangig ist.84 Damit fällt die hier darge-

stellte Problematik selbst geschaffener immaterieller Werte bei einem nur kurzfristigen Ver-

bleib im Unternehmen weniger stark ins Gewicht. Da jedoch bei Anlagegütern eine Selbstnut-

zung bzw. ein mittel- bis längerfristiger Verbleib im Unternehmen angedacht ist, ist bei ihnen 

gegenüber dem Umlaufvermögen von einer anderen Risikolage auszugehen.85 

 

2.3.4 Zwischenfazit 

Insgesamt ist damit bei der Antwort auf die Frage nach Aktivierungsmöglichkeiten für originäre 

immaterieller Werte als Bestandteil des langfristigen Vermögens aufgrund der Vielzahl von 

Unsicherheitsfaktoren besondere Vorsicht geboten. Gleichzeitig strebt die handelsrechtliche 

Rechnungslegung wie auch die IFRS-Rechnungslegung allerdings zunehmend eine Bereitstel-

lung entscheidungsnützlicher Informationen an, wozu die Bereitstellung von Informationen 

über selbst geschaffene immaterielle Werte durch ihre Aktivierung, auch wenn gewisse Unsi-

cherheiten bestehen, ihren Beitrag leisten kann. Die Bilanzierung dieser Werte fällt folglich 

                                                 
82  Gleiches gilt für die Behandlung von current und non-current assets nach IFRS; vgl. Abschnitt 3.5. 
83  Vgl. Depping, B. (1991), S. 2049; Knobbe-Keuk (1993), S. 91. 
84  Vgl. Veit, K.-R. (1985), S. 558, der diese Überlegungen aus steuerrechtlicher Sicht anstellt. Seine Erkennt-

nisse können jedoch auch auf die anderen in dieser Arbeit betrachteten Rechnungslegungssysteme übertragen 

werden. 
85  Vgl. Glade, H.-J. (1991), S. 31; Knobbe-Keuk, B. (1993), S. 90 f.; Stieler, T. (1999), S. 76. 
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unmittelbar in einen Zielkonflikt der Rechnungslegung, der, je nach Ausprägung einzelner 

Rechnungslegungszwecke, unterschiedlich gelöst wird.86 

  

                                                 
86  Vgl. allgemein hierzu Jacobs, O. H. (2002), Sp. 2501 f. 
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3. Die bilanzielle Behandlung selbst geschaffener immaterieller Werte 

3.1 Relevante Rechnungslegungsvorschriften für deutsche Unternehmen 

Bevor im Detail auf die bilanziellen Regelungen eingegangen wird, soll die Auswahl der im 

Rahmen dieser Arbeit betrachteten Rechnungslegungsnormen begründet werden. Zunächst 

werden hierzu die für deutsche Kapitalgesellschaften relevanten Rechnungslegungsvorschrif-

ten im Jahresabschluss abgeleitet, ehe ergänzend Bezug auf den Konzernabschluss genommen 

wird. Schließlich werden die für die Unternehmensbesteuerung relevanten Regelungen für 

deutsche Unternehmen angeführt, um die Interdependenzen zwischen den einzelnen Abschlüs-

sen und Rechnungslegungsnormen zu verdeutlichen. Zuletzt wird auf die Verbindlichkeit der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für deutsche Unternehmen eingegangen, welche die 

kodifizierten Rechnungslegungsnormen des HGB ergänzen. 

 

3.1.1 Relevante Rechnungslegungsvorschriften bezüglich des Jahresabschlusses für 

Kapitalgesellschaften in Deutschland 

Grundlage der externen Rechnungslegung in Deutschland ist für alle Kaufleute zunächst das 

Handelsgesetzbuch (lex generalis). So sind Kaufleute i. S. v. §§ 1 bis 6 HGB gemäß 

§ 238 HGB87 zur Buchführung und gemäß § 242 HGB zur Aufstellung eines aus Bilanz und 

Gewinn- und Verlustrechnung bestehenden Jahresabschlusses nach den Vorschriften des deut-

schen Handelsrechts verpflichtet. In der Rechtsfolge des § 6 Abs. 1 HGB besitzen Kapitalge-

sellschaften die Kaufmannseigenschaft als sogenannte Formkaufleute und sind gemäß 

§ 242 HGB i. V. m. § 264 HGB zur Jahresabschlusserstellung verpflichtet, wobei ihr Jahresab-

schluss neben Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung einen Anhang (§ 264 Abs. 1 Satz 1 

HGB) beinhalten muss. Ergänzt wird der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft von einem 

Lagebericht, der unter Maßgabe der §§ 289 f. HGB aufzustellen und genauso wie der Jahres-

abschluss selbst gemäß § 325 HGB offenzulegen ist. Eine Befreiung von der Beachtung der 

ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften bezüglich der Erstellung des Jahresab-

schlusses und Lageberichts sowie der Prüfung und Offenlegung ergibt sich nur bei Erfüllung 

der in § 264 Abs. 3 HGB formulierten Anforderungen für Kapitalgesellschaften, die in einen 

Konzernabschluss einbezogen werden. 

                                                 
87  Von der Buchführungspflicht befreit sind allerdings gemäß § 241a HGB bestimmte Kleingewerbetreibende 

in der Rechtsform des Einzelkaufmanns. 
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Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalgesellschaft sind dazu verpflichtet einen entsprechenden 

Jahresabschluss nach den Vorgaben des deutschen Handelsrechts aufzustellen, wenngleich zu-

sätzlich ein Einzelabschluss nach Maßgabe der IFRS erstellt werden kann, der zu Offenlegungs-

zwecken den handelsrechtlichen Jahresabschluss ersetzt (§ 325 Abs. 2a HGB). Insofern entfal-

ten die IFRS ihre Bedeutung nicht nur im Rahmen der Konzernabschlusserstellung88 sondern 

auch auf den Abschluss des einzelnen Unternehmens. 

Unter den Begriff der Kapitalgesellschaft89 nach deutschem Recht fallen die Aktiengesellschaft 

(AG), die Societas Europaea (SE), die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) und die Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Mischformen wie z. B. die Aktiengesell-

schaft & Compagnie Kommanditgesellschaft auf Aktien (AG & Co. KGaA) oder die Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft auf Aktien (GmbH & 

Co. KGaA). Neben ergänzenden Regelungen hinsichtlich der Rechnungslegung in den §§ 264 

bis 288 HGB ergeben sich für diese Gesellschaften zusätzliche Regelungen aus den entspre-

chenden Nebengesetzen (lex specialis), d. h. dem Aktiengesetz (AktG) sowie dem Gesetz be-

treffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG). Da die Regelungen des Akti-

engesetzes und des Gesetzes betreffend die GmbH jedoch keinen Einfluss auf die Behandlung 

selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände haben, wird von einer Einbeziehung die-

ser Nebengesetze in die nachfolgende Betrachtung abgesehen.90 

Die für die Kapitalgesellschaften geltenden erweiterten Anforderungen an die Jahresabschlus-

serstellung und -offenlegung, erstrecken sich auch auf Personengesellschaften i. S. v. § 264a 

Abs. 1 HGB,91 da diese gleichermaßen von einer Haftungsbeschränkung, wenn auch auf Ge-

sellschafterebene, profitieren. Zu beachten gilt es allerdings die Befreiung für Personenhandels-

gesellschaften i. S. v. § 264a Abs. 1 HGB von der Anwendung der ergänzenden Vorschriften 

für Kapitalgesellschaften, wenn sie, wie in § 264b HGB angeführt, in einen Konzernabschluss 

einbezogen werden. 

                                                 
88  Vgl. Abschnitt 3.1.2. 
89  Vgl. zum Begriff der Kapitalgesellschaft auch o. V. (2011b), S. 441 f. 
90  Vgl. für eine Auflistung der rechnungslegungsrelevanten Teile des AktG und des GmbHG z. B. Baetge, 

J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2014), S. 51. 
91  Die GmbH & Co. KG, wie auch die GmbH & Co. OHG bzw. die AG & Co. KG und die AG & Co. OHG 

sind zwar Personengesellschaften i. S. v. § 161 Abs. 1 HGB. Da jedoch der persönlich haftende Gesellschaf-

ter (Komplementär) in diesem Fall eine beschränkt haftende Gesellschaft ist, tragen sie wesentliche Merk-

male einer Kapitalgesellschaft und fallen infolgedessen gemäß § 264a Abs. 1 HGB unter die erweiterten 

Rechnungslegungs- und Publizitätsvorschriften für Kapitalgesellschaften. Im Folgenden wird vereinfachend 

auch der Begriff der Gesellschaft bzw. des Unternehmens verwendet. Hiermit sei darauf hingewiesen, dass 

sich entsprechende Erläuterungen auf Kapitalgesellschaften sowie Personengesellschaften i. S. v. § 264a 

Abs. 1 HGB gleichermaßen beziehen. 
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Sowohl für Kapitalgesellschaften als auch für ihnen hinsichtlich der Rechnungslegung gleich-

gestellte Personengesellschaften i. S. v. § 264a Abs. 1 HGB ergeben sich in Abhängigkeit der 

Größe der Gesellschaft Differenzierungen hinsichtlich des Umfangs und der Offenlegung des 

Jahresabschlusses.92 Im Rahmen der empirischen Untersuchung in dieser Arbeit werden aus-

schließlich mittelgroße und große Kapitalgesellschaften i. S. v. § 267 HGB93 sowie diesen hin-

sichtlich der Rechnungslegungspublizität gleichgestellte Personengesellschaften (§ 264a 

Abs. 1 HGB) betrachtet.94 Eine Beschränkung der hier betrachteten Vorschriften auf jene, die 

wenigstens mittelgroße Kapitalgesellschaften betreffen, erscheint daher zweckmäßig.95 

So werden im Folgenden bezüglich. des Ansatzes, der Bewertung und des Ausweises sämtliche 

von einer wenigstens mittelgroßen Kapitalgesellschaft aufzustellenden und zu veröffentlichen-

den Jahresabschlussbestandteile, d. h. die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der 

Anhang, mit in die Erläuterungen einbezogen (§ 242 Abs. 3 HGB i. V. m. § 264 Abs. 1 Satz 1 

HGB). Auf die von kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften i. S. v. § 264d HGB, die 

nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet sind, zusätzlich aufzustellende Ka-

pitalflussrechnung und den Eigenkapitalspiegel wird in der folgenden Darstellung von Ansatz, 

Bewertung und Ausweis nicht explizit eingegangen, da beide Berichtsinstrumente von der Ak-

tivierung selbst geschaffener immaterieller Werte nur indirekt betroffen sind. Zusätzlich wird 

aber im Rahmen der Darlegung der Berichtspflichten auf den Lagebericht Bezug genommen. 

 

3.1.2 Relevante Rechnungslegungsvorschriften bezüglich des Konzernabschlusses 

für Kapitalgesellschaften 

Ist ein Unternehmen gemäß §§ 290 ff. HGB dazu verpflichtet als Mutterunternehmen für sich 

und seine Tochtergesellschaften einen Konzernabschluss aufzustellen, so ist dieser regelmäßig, 

genauso wie der Jahresabschluss, nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufzustellen. 

                                                 
92  Vgl. im Wesentlichen §§ 274a, 276 und 288 HGB. 
93  Eine Kapitalgesellschaft gilt als wenigstens mittelgroß, wenn sie an zwei aufeinanderfolgenden Abschluss-

stichtagen mindestens zwei der folgenden drei Kriterien erfüllt: Bilanzsumme abzüglich eines auf der Aktiv-

seite ausgewiesenen Fehlbetrags > 6.000.000 Euro, Umsatzerlöse der zwölf Monate vor dem Abschlussstich-

tag >12.000.000 Euro, im Jahresdurschnitt mehr als 50 Arbeitnehmer (§ 267 Abs. 1 und 2 HGB). 
94  Vgl. Kapitel 5.5. 
95  Darüber hinaus wird im Rahmen der folgenden Erläuterungen im Zweifel vom Vorliegen einer großen Ka-

pitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 3 HGB ausgegangen, da diese das Höchstmaß an Rechnungslegungs- und 

Publizitätspflichten erfüllen muss. Da sich hinsichtlich des im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Bilanzie-

rungssachverhalts keine Unterschiede bezüglich der Publizitätsvorschriften von großen und mittelgroßen Ka-

pitalgesellschaften ergeben, wird auf eine eingehende, allgemeine Differenzierung der Publizitätspflichten 

verzichtet. 
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Eine Ausnahme bildet der Konzernabschluss kapitalmarktorientierter Gesellschaften.96 Die Ei-

genschaft der Kapitalmarktorientierung impliziert, dass Wertpapiere97 des Unternehmens an 

einem geregelten Markt98 gehandelt werden. Sie zieht die Konsequenz nach sich, dass der Kon-

zernabschluss des Mutterunternehmens gemäß § 315a Abs. 1 HGB entsprechend Art. 4 der 

Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 

betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (kurz: IAS-Verord-

nung) nach internationalen Rechnungslegungsstandards erstellt werden muss.99 Bei der Anwen-

dung des § 315a HGB kommt es ausschließlich auf die Kapitalmarktorientierung der Mutter-

gesellschaft an, die Kapitalmarktorientierung etwaiger Tochtergesellschaften hingegen führt 

nicht zur Rechtsfolge des § 315a HGB.100 

Darüber hinaus hat der deutsche Gesetzgeber teilweise von dem in Art. 5 der IAS-Verordnung 

offerierten (Mitgliedstaaten-)Wahlrecht, nicht kapitalmarktorientierten Gesellschaften die An-

wendung der IFRS in Einzel- oder Konzernabschluss zu gestatten oder sie dazu verpflichten, 

Gebrauch gemacht.101 So besteht gemäß § 315a Abs. 2 HGB, der mit dem Bilanzrechtsreform-

gesetz (BilReG) eingeführt wurde,102 auch für jene Mutterunternehmen die Pflicht zur Aufstel-

lung eines Konzernabschluss nach den IFRS, wenn sie bis zum Bilanzstichtag den Handel von 

Wertpapieren an einem organisierten Markt i. S. v. § 2 Abs. 5 WpHG beantragt haben. Letzt-

lich werden so auch für potentielle Investoren durch Aufstellung und Publikation eines Kon-

zernabschlusses nach den IFRS entscheidungsrelevante Informationen auf Basis innerhalb der 

Europäischen Union harmonisierter Rechnungslegungsvorschriften bereitgestellt.103 Zudem er-

weitert der deutsche Gesetzgeber die Forderungen der IAS-Verordnung dahingehend, dass er 

in § 315a HGB auf eine geographische Einschränkung104 der zu betrachtenden geregelten 

                                                 
96  Hierunter fallen Kapital- sowie Personengesellschaften; vgl. Ernst, C. (2015), § 315a Tz. 11. 
97  Gemeint sind hiermit sowohl Eigen- als auch Fremdkapitaltitel gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 WpHG. Vgl. auch 

Krawitz, N. (2009), § 315a Tz. 48. 
98  Vgl. zur Definition des geregelten Markts Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, Art. 4 i. V. m. Richtlinie 

93/22/EWG , Art. 1 Nr. 13. 
99  Die erstmalige Möglichkeit der befreienden Erstellung eines Konzernabschlusses nach den IFRS oder den 

United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) wurde börsennotierten deutschen Mut-

terunternehmen mit § 292a HGB 1998 im Rahmen des Gesetzes zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 

deutscher Konzerne an Kapitalmärkten und zur Erleichterung der Aufnahme von Gesellschafterdarlehen (Ka-

pitalaufnahmeerleichterungsgesetz – KapAEG) eingeräumt; vgl. Art. 2 KapAEG. Danach erfolgte eine suk-

zessive Erweiterung des Anwendungsbereichs dieser Regelung, bis zum Status quo. 
100  Vgl. m. w. N. Eierle, B./Petrika, S. (2014), § 315a Tz. 6; Schulze-Osterloh, J. (2010), Abt. I/1 Tz. 117; kri-

tisch zum Inhalt dieser Vorschrift Busse von Colbe, W. (2013), § 315a Tz. 7. 
101  Vgl. Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, Art. 5. 
102  Vgl. Art. 1 Nr. 20 BilReG. 
103  Vgl. Eierle, B./Petrika, S. (2014), § 315a Tz. 7. 
104  Die IAS-Verordnung beschränkt sich nur auf Unternehmen deren Wertpapiere auf einem Markt in einem 

Mitgliedsstaat der EU gehandelt werden; vgl. Verordnung (EG) Nr. 1606/2002, Art. 4. 
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Märkte verzichtet. Folglich werden so auch Informationsbedürfnisse außereuropäischer Inves-

toren befriedigt.105 

Der deutsche Gesetzgeber greift den Begriff der Kapitalmarktorientierung noch einmal in 

§ 264d HGB auf. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 4 IAS-Verordnung eine Ka-

pitalmarktorientierung erst dann vorliegt, wenn Wertpapiere des Unternehmens am jeweiligen 

Bilanzstichtag an einem geregelten Markt zugelassen sind. Im Handelsgesetzbuch wurde der 

Begriff jedoch dahingehend ausgeweitet, als dass gemäß § 264d Alt. 2 HGB auch jene Kapital-

gesellschaften, die den Handel an einem organisierten Markt beantragt haben, bereits als kapi-

talmarktorientiert gelten. In der Rechtsfolge des § 315a HGB macht diese Diskrepanz zwischen 

der IAS-Verordnung und § 264d HGB jedoch keinen Unterschied. Darüber hinaus gilt es anzu-

merken, dass in der IAS-Verordnung stets von einem geregelten Markt gesprochen wird, 

§ 2 Abs. 5 WpHG, auf den auch § 315a Abs. 2 HGB verweist, jedoch den Begriff des organi-

sierten Markt verwendet.106 Wenngleich die beiden Begriffe nicht vollends deckungsgleich 

sind, können sie nach h. M. dennoch synonym verwendet werden.107 

Gemäß § 264d HGB nicht kapitalmarktorientierte Mutterunternehmen, die gemäß §§ 290 ff. 

HGB einen Konzernabschluss aufzustellen haben, können diesen unter Anwendung des 

§ 315a Abs. 3 HGB freiwillig und befreiend nach den IFRS aufstellen.108 Damit besteht beim 

primär als Informationsinstrument dienenden Konzernabschluss keine zusätzliche Pflicht zur 

Erstellung eines Konzernabschlusses nach den Vorschriften des HGB, wie es hinsichtlich des 

Jahresabschlusses der Fall ist.109 

Wenngleich sich die in diesem Abschnitt dargestellten Regelungen und die damit einherge-

hende Bedeutung der IFRS für deutsche Unternehmen vorrangig auf den Konzernabschluss 

beziehen, nehmen sie gleichermaßen Einfluss auf das einzelne Unternehmen innerhalb des 

Konzerns, da dieses den Jahresabschluss der juristischen Einheit zu Konsolidierungszwecken 

                                                 
105  Vgl. Busse von Colbe, W. (2013), § 315a Tz. 30. 
106  Vgl. zur Historie des Begriffs Fuchs, A. (2009), § 2 Tz. 142 . 
107  Vgl. IDW (2012), Abschnitt N Tz. 4; Assmann, H.-D. (2012), § 2 Tz. 158; Fuchs, A. (2009), § 2 Tz. 142 

sowie zustimmend Krawitz, N. (2009), § 315a Tz. 101; Ernst, C. (2015), § 315a Tz. 13; Eierle, B./Petrika, S. 

(2014), § 315a Tz. 7. Daher werden die beiden Begriffe auch hier synonym verwendet. 
108  Vgl. Schulze-Osterloh, J. (2010), Abt. I/1 Tz. 118; Ernst, C. (2015), § 315a Tz. 20. Die Pflicht einen Kon-

zernabschluss zu erstellen, ergibt sich jedoch ausschließlich aus den handelsrechtlichen Vorschriften; vgl. 

z. B. Krawitz, N. (2009), § 315a Tz. 41 f. 
109  Herzig bezeichnet diese Unternehmen auch als „IFRS/HGB-Doppelbilanzierer“, da sie einerseits die IFRS 

im Konzernabschluss anwenden, der Jahresabschluss jedoch nach den handelsrechtlichen Vorschriften er-

stellt werden muss; vgl. Herzig, N. (2008b), S. 1341. 
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auf die innerhalb des Konzernabschlusses angewandten Rechnungslegungsvorschriften über-

leiten muss. 

 

3.1.3 Relevante Vorschriften bezüglich der Steuerbilanz für Kapitalgesellschaften 

Neben der Verpflichtung zur Erstellung eines Jahres- und gegebenenfalls Konzernabschlusses 

besteht für jede Kapitalgesellschaft die Pflicht eine Steuerbilanz zu erstellen. Dem zugrunde 

liegt zunächst die unbeschränkte Steuerpflicht der Kapitalgesellschaften aufgrund ihrer Rechts-

form gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG,110 wobei Objekt der Körperschaftsteuer das Einkommen 

der Kapitalgesellschaft des Kalenderjahrs vor Ausschüttungen ist (§ 7 Abs. 4 KStG i. V. m. 

§ 8 Abs. 3 Satz 1 KStG).111 Zum Zwecke der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens, 

muss vom Unternehmen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG i. V. m. § 4 Abs. 1 EStG der Gewinn 

als Unterschiedsbetrag des Betriebsvermögens zwischen dem Anfang und dem Ende des Wirt-

schaftsjahrs112 ermittelt werden. Darüber hinaus hat eine Berücksichtigung etwaiger steuer-

freier Betriebseinnahmen, nichtabziehbarer Betriebsausgaben sowie gegebenenfalls vorliegen-

der Investitionsabzugsbeträge i. S. v. § 7g EStG zu erfolgen. Gleiches gilt im Wesentlichen 

auch für die Personengesellschaft, deren Gewinn jedoch auf Basis der Gesellschafter der Ein-

kommensteuer unterliegt.113 Die aufzustellende Übersicht über das Betriebsvermögen wird 

auch als Bilanz bezeichnet.114 Um zwischen der handelsrechtlichen Bilanz und der Vermögens-

aufstellung für steuerliche Zwecke zu unterscheiden, wird daher in dieser Arbeit für Letztere 

der Begriff der Steuerbilanz verwendet. 

Das Betriebsvermögen ergibt sich im Falle einer Gesellschaft, die bereits nach den handels-

rechtlichen Vorschriften buchführungspflichtig ist, gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG aus den han-

delsrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften (Maßgeblichkeit der Handels- über die 

Steuerbilanz) und bezeichnet nur das Betriebsreinvermögen als Nettogröße aus der Subtraktion 

von Vermögen und Schulden, also das steuerbilanzielle Eigenkapital.115 Zu unterscheiden hin-

sichtlich der Maßgeblichkeit der Handels- über die Steuerbilanz sind dabei die konkrete und 

                                                 
110  Subjekt der Körperschaftsteuer ist immer das einzelne Unternehmen und nicht etwa der Konzernverbund, 

wenngleich sich für Konzerne steuerrechtliche Besonderheiten in Abhängigkeit der Rechtsform der Konzern-

unternehmen ergeben können; vgl. allgemein Hey, J. (2015), § 11 Tz. 24 f. 
111  Vgl. Hey, J. (2015), § 11 Tz. 36. 
112  Der steuerrechtliche Begriff des Wirtschaftsjahrs entspricht dem des handelsrechtlichen Geschäftsjahrs; vgl. 

o. V. (2011a), S. 304. 
113  Sind diese wiederum eine juristische Person, so erfolgt die Besteuerung auf Basis des KStG. Bei Personen-

gesellschaften ist zudem eine Korrektur um Einlagen und Entnahmen vorzunehmen (§ 4 Abs. 1 EStG). 
114  Vgl. z. B. § 4 Abs. 2 Satz 1 EStG. 
115  Vgl. Heinicke, W. (2015), § 4 Tz. 42; Hennrichs, J. (2015), § 9 Tz. 13; ähnlich auch Häcker, H.-D. (1980), 

S. 58. Aufgrund der Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz sprechen Rammert/Thies auch vom 
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die abstrakte Maßgeblichkeit. Während die abstrakte Maßgeblichkeit davon ausgeht, dass all-

gemeine handelsrechtliche Prinzipien und Grundsätze116 auch Anwendung auf die steuerliche 

Gewinnermittlung finden, unterstellt die konkrete Maßgeblichkeit den Gleichlauf von handels- 

und steuerrechtlicher Bilanzierung in konkreten Ansatz- und Bewertungsfragen.117 Unabhängig 

von der Strenge der Auslegung des Maßgeblichkeitsprinzips kommen Ausnahmen hiervon nur 

zum Tragen, wenn steuerrechtliche Wahlrechte zu einem anderen Ansatz führen oder die steu-

errechtlichen Sondervorschriften der §§ 5 Abs. 1a – 4b EStG sowie §§ 6, 6a und 7 EStG grei-

fen.118 

Durch die im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes abgeschaffte Öffnungsklausel 

des § 254 HGB 1985 wurde die sogenannte umgekehrte Maßgeblichkeit119 der Steuerbilanz 

über die Handelsbilanz aufgegeben. Grund hierfür ist gemäß dem Regierungsentwurf der Bun-

desregierung die Vermutung der Verzerrung der handelsrechtlichen Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage durch als Steuersubventionen wirkende Abschreibungen. Der Gesetzgeber hat des-

halb im Zuge der Stärkung der Informationsfunktion des HGB-Abschlusses gegenüber dem 

Gläubigerschutzgedanken die umgekehrte Maßgeblichkeit abgeschafft.120 De lege lata schlägt 

sich damit die Ausübung steuerlicher Wahlrechte nicht mehr auf die Handelsbilanz nieder. 

  

                                                 
einer „indirekten Steuerbemessungsfunktion“ des handelsrechtlichen Jahresabschlusses; Rammert, S./Thies, 

A. (2009), S. 34. 
116  Zu nennen sind hier insbesondere die in Abschnitt 3.1.4 sowie 4.2 behandelten handelsrechtlichen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung. 
117  Vgl. Bareis, P. (2008), S. 37 f. 
118  Vgl. auch BMF-Schreiben vom 12.03.2010, S. 239 mit dem Verweis auf § 60 Abs. 1 Satz 1 EStDV. Steuer-

liche Spezialvorschriften bezüglich des Ansatzes kommen z. B. dann zum Tragen, wenn ein Vermögensge-

genstand nicht als dem Steuerpflichtigen subjektiv und zeitlich zurechenbares Wirtschaftsgut charakterisiert 

werden kann, vgl. Broer, F. D. (2001), S. 78. 
119  Diese wird häufig auch als formelle Maßgeblichkeit bezeichnet; vgl. Broer, F. D. (2001), S. 78; Hey, J. 

(2009), § 17 Tz. 42. 
120  Vgl. BT-Drucksache 16/10067, S. 59; Hey, J. (2009), § 17 Tz. 47; Hirschberger, W./Leuz, N. (2012), 

S. 2529. Vielfach wurde in der umgekehrten Maßgeblichkeit zudem ein Verstoß gegen die Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung vermutet; vgl. z. B. Pottgießer, G. (2006), S. 217; Hey, J. (2009), § 17 Tz. 42. 

Der Arbeitskreis Bilanzrecht der Hochschullehrer Rechtswissenschaft sieht aus diesem Grund in der Ab-

schaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit einen begrüßenswerten Schritt gegen die Verfälschung des han-

delsrechtlichen Jahresabschlusses und damit eine Stärkung der Informationsfunktion des Abschlusses; vgl. 

Arbeitskreis Bilanzrecht der Hochschullehrer Rechtswissenschaft (2008), S. 153 f. 
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3.1.4 Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

Neben der Anwendung der kodifizierten Regelungen verweist sowohl das HGB als auch das 

EStG darauf, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der handelsrechtlichen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung zu erstellen ist,121 wobei das System der GoB nur teilweise kodifi-

ziert ist.122 Es dient der Lückenschließung im prinzipienorientierten Handelsrecht123 und fließt 

im Rahmen dieser Arbeit daher insbesondere in die Darstellung der handelsrechtlichen Rege-

lungen in Abschnitt 3.2 ein. Eine eingehende Betrachtung der Aktivierung selbst geschaffener 

immaterieller Vermögensgegenstände im Hinblick auf die GoB erfolgt zudem in Abschnitt 4.2. 

Dennoch gilt es zu betonen, dass es aufgrund des Verweises im Steuerrecht aber auch für die 

steuerliche Gewinnermittlung bindend ist. Eine abstrakte Maßgeblichkeit der Handels- über die 

Steuerbilanz ist somit nach h. M. genauso zu bejahen, wie die konkrete.124 

Darüber hinaus sei an dieser Stelle auf die Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) hin-

gewiesen. Diese vom HGB-Ausschuss des Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee 

e. V. (DRSC), einem privatrechtlichen Gremium, entwickelten Standards sind zwar hinsichtlich 

ihrer Verbindlichkeit umstritten. Nichtsdestotrotz gilt die Vermutung der Einhaltung der GoB 

im Konzernabschluss nach HGB bei Befolgung der DRS.125 Auf eine Darstellung etwaiger Re-

gelungen wird hier unter Bezugnahme auf den Fokus der Arbeit, der auf dem handelsrechtli-

chen Jahresabschluss liegt, jedoch verzichtet. 

 

3.2 Die Behandlung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände 

nach dem deutschen Handelsrecht 

Da das Hauptaugenmerk dieser Arbeit auf der bilanziellen Behandlung selbst geschaffener im-

materieller Werte nach dem deutschen Handelsrecht liegt, wird diese an erster Stelle behandelt. 

Die Vorgehensweise hinsichtlich der Darstellung der bilanziellen Behandlung selbst geschaf-

fener immaterieller Vermögensgegenstände orientiert sich an der dem theoretischen wie auch 

praxisrelevanten Schema zur Prüfung der Aktivierungsfähigkeit. Die notwendige Bedingung 

für die Aktivierungsfähigkeit nach den handelsrechtlichen Vorschriften ist das Vorliegen eines 

                                                 
121  Vgl. allgemein § 238 Abs. 1 Satz 1 HGB bezüglich der Führung der Bücher; im Speziellen, in Bezug auf den 

Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft, § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB sowie in Bezug auf die steuerliche Ge-

winnermittlung § 5 Abs. 1 Satz1 EStG. Vgl. ergänzend auch m. w. N. Döllerer, G. (1969), S. 501; kritisch 

Schneider, D. (1983), S. 157 und 159. 
122  Vgl. z. B. Lang, J. (1986a), S. 223 f.; Leffson, U. (1987), S. 21 f. 
123  Vgl. Moxter, A. (2002), Sp. 1041. 
124  Vgl. Bareis, P. (2008), S. 38. 
125  Vgl. Knorr, L. (2011), S. 207. 
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Vermögensgegenstands.126 Dieses wird daher auch als abstrakte Aktivierungsfähigkeit bezeich-

net. Die dahinter stehende Begrifflichkeit des Vermögensgegenstands wird nachfolgend an ers-

ter Stelle erläutert, ehe später die konkrete Aktivierungsfähigkeit beleuchtet wird, die sowohl 

vom Vorliegen eines Vermögensgegenstands wie auch von den GoB weitestgehend unabhängig 

sein kann127 und somit die hinreichende Bedingung für den Bilanzansatz darstellt. Zur Klärung 

der konkreten Aktivierungsfähigkeit muss jedoch zunächst eine Abgrenzung der Begriffe des 

Anlage- und Umlaufvermögens erfolgen. Diese ist aufgrund der bereits angesprochenen diffe-

rierenden bilanziellen Behandlung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände je 

nach Dauer der Zugehörigkeit zum Geschäftsbetrieb notwendig.128 

Da sich im Rahmen des BilMoG ein Umbruch hinsichtlich der konkreten Aktivierungsfähigkeit 

selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände vollzogen hat, wird zum besseren 

Verständnis der Bedeutung der Neuerungen die historische Entwicklung der bilanziellen Be-

handlung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände dargelegt, ehe schließlich 

die Darstellung der gegenwärtigen Rechtslage folgt. 

In dieser Arbeit wird nur auf die mögliche Aktivierung selbst geschaffenen immateriellen Ver-

mögens als eigener Posten in der Bilanz eingegangen. Von einer möglichen Einbeziehung von 

Forschungs- und Entwicklungskosten129 in die Herstellungskosten materieller Vermögensge-

genstände wird daher abgesehen. Ebenso wird auf eine Abgrenzung zum Geschäfts- oder Fir-

menwerts verzichtet, da ein solcher, sofern er nicht derivativ ist, nicht ansatzfähig ist.130 War 

ein Ansatz von Aufwendungen, die in der Forschung oder Entwicklung zwecks Erstellung im-

materieller Vermögensgegenstände innerhalb des Unternehmens entstanden sind, in der Ver-

gangenheit unter Umständen unter dem Posten der „Aufwendungen für die Ingangsetzung und 

Erweiterung des Geschäftsbetriebs“ i. S. v. § 269 Satz 1 HGB 1985 noch möglich, so ist diese 

                                                 
126  Vgl. Crezelius, G. (2015), § 5 Tz. 64. 
127  Vgl. Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2014), S. 166. 
128  Vgl. allgemein Crezelius, G. (2008), § 5 Tz. 64. Gleichermaßen muss die bereits in Abschnitt 2.1.1 vorge-

stellte Abgrenzung der immateriellen von den materiellen und finanziellen Vermögensgegenständen vorge-

nommen werden. Aufgrund der Tatsache, dass diese nicht gesetzlich geregelt ist, wird hierfür auf die Erläu-

terungen in vorstehend genanntem Abschnitt verwiesen. 
129  Der Begriff der Kosten als solcher gehört zwar zur Nomenklatur des internen Rechnungswesens. Dennoch 

wird in dieser Arbeit der Begriff der Forschungs- bzw. Entwicklungskosten in Übereinstimmung mit dem 

HGB und den IFRS verwendet, wenngleich die Begriffe Forschungsaufwendungen und Entwicklungsauf-

wendungen treffender sind. 
130  Vgl. statt vieler Ballwieser, W. (2011). 
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Möglichkeit durch das BilMoG entfallen. Der Ansatz einer Bilanzierungshilfe131 für For-

schungs- und/oder Entwicklungskosten wird daher aufgrund der gegenwärtig fehlenden prakti-

schen Bedeutung hier ebenfalls nicht diskutiert. 

Die folgende Erläuterung der Bilanzierungsregeln orientiert sich weiterhin an jenen, die für den 

handelsrechtlichen Jahresabschluss gelten. An dieser Stelle sei allerdings darauf hingewiesen, 

dass diese gemäß § 298 Abs. 1 HGB auch für den Konzernabschluss gelten. 

 

3.2.1 Die abstrakte Aktivierungsfähigkeit durch Vorliegen eines Vermögensgegen-

stands 

Die abstrakte Aktivierungsfähigkeit als notwendige Bedingung für den Bilanzansatz knüpft an 

den Vollständigkeitsgrundsatz des § 246 Abs. 1 Satz 1 HGB an, gemäß dem der Jahresab-

schluss sämtliche Vermögensgegenstände enthalten muss, soweit nicht im Gesetz etwas ande-

res bestimmt ist. Der letzte Halbsatz leitet damit auf die konkrete Aktivierungsfähigkeit als 

hinreichende Bedingung der Aktivierung über, die erst in den folgenden Abschnitten näher er-

läutert wird.132 Zudem wird deutlich, dass grundsätzlich nur Güter aktiviert werden dürfen, die 

die Charakteristika eines Vermögensgegenstands erfüllen.133 Als Ausnahmen von dieser Regel 

sind allerdings beispielsweise aktivische Rechnungsabgrenzungsposten (§ 250 HGB) sowie 

aktive latente Steuern (§ 274 Abs. 1 Satz 2 HGB) aktivierungsfähig.134 

Der Vermögensgegenstand ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der aus den Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung abzuleiten ist und weiterer Erläuterungen bedarf,135 was sich ins-

besondere im Falle immaterieller Werte als schwierig erweisen kann.136 Zunächst bildet der 

Vermögensgegenstand als Element der Aktivseite der Bilanz das Antonym zum Eigenkapital 

                                                 
131  Bilanzierungshilfen ermöglichen es dem Bilanzierenden die angefallenen Aufwendungen möglichst perio-

dengerecht zu verbuchen; vgl. z. B. Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 79 f. 
132  Vgl. Abschnitt 3.2.3 f. 
133  Vgl. Knapp, L. (1971), S. 1123. Schubert/Krämer grenzen den Begriff des Vermögensgegenstands von den 

Voraussetzungen für die Aktivierung ab, wobei sie unter Letzterer die personelle und sachliche Zuordnung 

verstehen, die hier in Abschnitt 3.2.1.6 aufgenommen wird; vgl. Schubert, W. J./Krämer, A. (2014), § 247 

Tz. 17. 
134  Vgl. Knobbe-Keuk, B. (1993), S. 83 f.; Ballwieser, W. (2009b), B 131 Tz. 3; Kußmaul, H. (2009), § 246 

Tz. 6 und 12 f.; mit weiteren Beispielen Kirsch, H. (2011a), § 246 Tz. 51. Vgl. bezüglich der Rechnungsab-

grenzungsposten auch Ballwieser, W. (2013), § 246 Tz. 13; Schubert, W. J./Krämer, A. (2014), § 247 Tz. 11; 

anderer Ansicht Noodt, A. (2015), § 246 Tz. 7, der von der Erfüllung der Vermögensgegenstandseigenschaft 

ausgeht. 
135  Vgl. Lamers, A. (1981), S. 96; Fabri, S. (1986), S. 35; Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1998), § 246 

Tz. 9; Jacobs, O. H. (2002), Sp. 2501. Zwar liegen in der betriebswirtschaftlichen Literatur Definitionen des 

Vermögensgegenstands vor, doch enthalten diese wiederum eine Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe; vgl. 

z. B. Roland, H. (1980), S. 148 und Schulze-Osterloh, J. (1996), § 42 Tz. 68. 
136  Vgl. Gruber, T. (1991), S. 94. 
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und zu den Schulden, d. h. den bilanzierungsfähigen Passivposten.137 Gleichzeitig ist in ihm 

jedoch auch der Gegensatz zu den per se nicht bilanzierungsfähigen Werten des Unternehmens 

zu sehen, wenngleich er jene Vermögensgegenstände, deren Aktivierung erst an der konkreten 

Aktivierungsfähigkeit, d. h. einem Bilanzierungsverbot, scheitert, beinhaltet.138 Eine Aktivie-

rungspflicht oder -fähigkeit, ebenso wie eine Passivierungspflicht oder -fähigkeit, erwächst sich 

nicht automatisch aus der Erwähnung eines potentiellen Vermögensgegenstands in der in § 266 

Abs. 2 HGB vorgegebenen Gliederungssystematik für Kapitalgesellschaften. § 266 Abs. 2 

HGB bezieht sich lediglich auf den Ausweis von Vermögensgegenständen und Schulden und 

zieht daher keinerlei Verbindlichkeit für die Ansatzfähigkeit nach sich.139 

Jede Aktivierungskonzeption beruft sich auf die ihr zugrundliegenden Prinzipien und Bilanz- 

bzw. Jahresabschlusszwecke.140 Der handelsrechtlichen Aktivierungskonzeption liegt ein wei-

testgehend statisch geprägtes Bilanzverständnis zugrunde.141 Ziel der Aufstellung der Bilanz ist 

damit der Vergleich des Vermögens mit den Schulden des Unternehmens.142 Dieses Bilanzver-

ständnis sowie das dem handelsrechtlichen Rechnungslegungsgedanken zugrunde liegende 

Prinzip der vorsichtigen und streng objektivierten Bilanzierung143 und dem hierdurch sicher zu 

stellenden Gläubigerschutz offenbaren sogleich die Notwendigkeit, der Implikation der „Schul-

dendeckungsfähigkeit“144 in die Definition des Vermögensgegenstands.145 Bezüglich der Kon-

kretisierung dieser Eigenschaft haben sich in der betriebswirtschaftlichen Literatur und der 

Rechtsprechung unterschiedliche Ansätze herausgebildet, die noch heute vorherrschend sind. 

Als die bedeutendsten und gleichzeitig häufigsten stellen beispielsweise Baetge/Kirsch/Thiele 

                                                 
137  Vgl. BT-Drucksache 10/4268, S. 96; Roland, H. (1980), S. 27; Schneider, D. (1986), S. 336. 
138  Vgl. Schneider, D. (1986), S. 336; Tanski, J. S. (2014), § 246 Tz. 23. 
139  Vgl. Lamers, A. (1981), S. 97 f., der sich jedoch noch auf das Gliederungsschema des § 151 AktG 1965 be-

zieht; Fabri, S. (1986), S. 119; Gruber, T. (1991), S. 94; Tiedchen, S. (1991), S. 31; Adler, H./Düring, 

W./Schmaltz, K. (1998), § 246 Tz. 22; anderer Ansicht Kahle, H./Günter, S. (2008), S. 71 f.; Thiele, S./Tu-

rowski, M. (2014), § 246 Tz. 40, die ihre Argumentation an der Erwähnung im Gliederungsschema festma-

chen. 
140  Vgl. Roß, N. (1996), S. 233; Jacobs, O. H. (2002); Sp. 2501 f. 
141  Vgl. z. B. IDW (1967), S. 668; Thiele, S./Turowski, M. (2014), § 246 Tz. 34; anderer Ansicht, Lutter, M. 

(1986), S. 186. 
142  Dies trifft in erster Linie auf die Bilanz zu. Der handelsrechtliche Jahresabschluss als Gesamtheit enthält 

hingegen auch dynamische Komponenten wie etwa den Anhang; vgl. auch Moxter, A. (1978b), S. 1630. 
143  Vgl. Moxter, A. (1980b), S. 347. 
144  Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2014), S. 168. 
145  Oberbrinkmann spricht auch von einer „konkursorientierten Interpretation der vom Kaufmann zu beachten-

den Bilanzzwecke“; Oberbrinkmann, F. (1990), S. 89. Vgl. auch Lutz, G./Schlag, A. (2010), Abt. I/4 Tz. 3. 



34 Kapitel 3: Die bilanzielle Behandlung selbst geschaffener immaterieller Werte 

die konkrete wie abstrakte Einzelveräußerbarkeit,146 die selbstständige Verwertbarkeit und die 

Einzelvollstreckbarkeit heraus.147 

 

3.2.1.1 Das Kriterium der konkreten Einzelveräußerbarkeit 

Die Einzelveräußerbarkeit, häufig auch als Einzelverkehrsfähigkeit148 oder Einzelübertragbar-

keit149 bezeichnet, greift die Notwendigkeit auf, dass ein Vermögensgegenstand zwecks Schul-

dentilgung einzeln an einen Dritten übertragen werden können muss. Damit soll der Vermö-

gensgegenstand der Konkursvorsorge dienen können.150 Zwar wird in der Literatur teilweise 

auch eine Veräußerungsmöglichkeit zusammen mit dem Unternehmen oder mit Unternehmens-

teilen als Aktivierungskriterium herangezogen, doch ist dies nicht mit dem Grundsatz der Ein-

zelbewertung des Handelsgesetzbuchs vereinbar.151 Die konkrete Einzelveräußerbarkeit cha-

rakterisiert deshalb nach h. M. nur solche potentiellen Vermögensgegenstände als aktivierungs-

fähig, die nicht in irgendeiner Form einem Veräußerungsverbot unterliegen. Der Veräußernde 

muss somit zum Rechtsakt des Verkaufs befugt sein.152 

Aus der in diesem Punkt zum Teil abweichenden Bilanzierungspraxis hat sich schließlich auch 

in der Literatur die Auffassung einer abstrakten Einzelveräußerbarkeit bzw. Verkehrsfähigkeit 

entwickelt (Abschnitt 3.2.1.2). So stellt beispielsweise Moxter, zunächst als Vertreter der kon-

kreten Einzelveräußerbarkeit, fest, dass in der Praxis Bilanzen teilweise aktivierte Güter ent-

halten, die nicht konkret einzelverkehrsfähig sind.153 Walter ist jedoch entgegen der Praxisauf-

fassung der Meinung, dass die Strenge der konkreten Einzelverkehrsfähigkeit notwendig ist, 

                                                 
146  Als Synonym zur Einzelveräußerbarkeit ist in der Literatur auch der Begriff der Einzelveräußerungsfähigkeit 

zu finden; vgl. z. B. Roland, H. (1980), S. 152. 
147  Vgl. m. w. N. Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2014), S. 169 f.; Kahle, H./Günter, S. (2008), S. 71; Lutz, 

G./Schlag, A. (2010), Abt. I/4 Tz. 24 ff.; ähnlich auch Gruber, T. (1991), S. 107. Vgl. für weitere Kriterien, 

die jedoch alle weitestgehend untstreitig als nicht geeignet eingestuft werden können, Adler, H./Düring, 

W./Schmaltz, K. (1998), § 246 Tz. 16 f., 21, 23 und 29. 
148  Vgl. IDW (1967), S. 668; Lamers, A. (1981), S. 193; Walter, N. (1982), S. 241; Roß, N. (1996), S. 235 f., 

der den Begriff der Verkehrsfähigkeit analog zu jenem der Veräußerbarkeit bei Baetge, J./Kirsch, H.-

J./Thiele, S. (2014), S. 169 verwendet. Vgl. mit anderer Verwendung des Begriffs Freericks, W. (1976), 

S. 142, der den Begriff der Verkehrsfähigkeit als Ergänzung zur entgeltlichen Veräußerung sieht, die bei-

spielsweise auch den Tausch mit einbezieht. Im Rahmen dieser Arbeit werden jedoch die Begriffe Einzel-

verkehrsfähigkeit und Einzelveräußerbarkeit synonym verwendet. 
149  Vgl. Tiedchen, S. (1991), S. 29. 
150  Vgl. Maul, K.-H. (1975), S. 154; Roß, N. (1996), S. 235. 
151  Vgl. Schneider, D. (1983), S. 155; zustimmend auch Tolls, G. (1987), S. 18 sowie Abschnitt 3.2.1.2. 
152  Vgl. Tiedchen, S. (1991), S. 29. Denkbar wären hier vertragliche (schuldrechtliche), gesetzliche oder fakti-

sche Veräußerungsbeschränkungen wie auch das Fehlen eines konkret vorliegen Transaktionspartners oder 

gar Markts; vgl. z. B. Roß, N. (1996), S. 235 f. 
153  Vgl. BFH (1975b), S. 14, der der Meinung ist, dass die selbstständige Verkehrsfähigkeit ein zu enges Krite-

rium für den Vermögensgegenstand ist. Vgl. ähnlich auch Moxter, A. (1978a), S. 823, der die fehlende kon-

krete Einzelveräußerbarkeit eines Warenzeichens als Beispiel anführt. Dazu ist zu bemerken, dass im Zuge 
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um gerade die Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände sicher und willkürfrei auszu-

gestalten.154 Dies kann aus Sicht des Realisationsprinzips nur dann der Fall sein, wenn der Ver-

mögensgegenstand auch tatsächlich veräußert werden kann.155 

 

3.2.1.2 Das Kriterium der abstrakten Einzelveräußerbarkeit 

Im Gegensatz zur konkreten Einzelveräußerbarkeit legt die abstrakte Einzelveräußerbarkeit nur 

den Maßstab der hypothetischen Verkaufsmöglichkeit, losgelöst von eventuellen praktischen, 

insbesondere schuldrechtlichen Beschränkungen an.156 Aus dem zugrundeliegenden Verständ-

nis der Gesamtheit der Vermögensgegenstände als Schuldendeckungsvermögen hatte sich be-

reits vor dem BilMoG das Sinnbild eines Fortführungsvermögens herausgebildet, mithilfe des-

sen eine Erfolgs- und nicht Vermögenskontrolle durchgeführt werden soll. Der Bilanzansatz 

folgt damit dem going-concern-Prinzip und somit einem eher dynamischen Bilanzverständ-

nis.157 Dabei steht zwar weiterhin der Gläubigerschutz innerhalb der Aktivierungskonzeption 

im Vordergrund, doch wird mehr auf das Gewinnerzielungspotenzial des sodann Vermögens-

gegenstands innerhalb des Unternehmens vertraut und es genügt, dass der Wert potentiell an 

einen Dritten veräußerbar ist.158 

Diese Sichtweise wurde in der Literatur vor dem BilMoG vielfach als kritisch angesehen. So 

war ihr aus Sicht der damaligen Kritiker, wie beispielsweise Ley, entgegen zu halten, dass da-

von auszugehen sei, dass das going-concern-Prinzip nur für die Bewertung, nicht aber für die 

Frage nach der Aktivierungsfähigkeit gelte.159 Dies ergebe sich daraus, dass seine gesetzliche 

Verankerung der Fortführungsprämisse des Unternehmens damals in § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB 

                                                 
der Ablösung des Warenzeichengesetzes (WZG), auf das sich Moxter beruft, durch das Markengesetz (Mar-

kenG), zum jetzigen Rechtsstand auch Marken, früher als Warenzeichen bezeichnet, sowohl einzelveräußer-

bar (§ 27 Abs. 1 MarkenG) als auch einzelvollstreckbar sind (§ 29 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). 
154  Vgl. Walter, N. (1982), S. 242. Demgegeüber sprechen beispielsweise Velte/Sepetauz davon, dass die selbst-

ständige Verkehrsfähigkeit bei Gütern ohne aktiven Markt ohnehin nur ein „theoretisches ‚Denkspiel‘“ sei; 

Velte, P./Sepetauz, K. (2010), S. 350. 
155  Gruber kritisiert darüber hinaus allgemein am Kriterium konkreten Einzelveräußerbarkeit, dass eine Orien-

tierung des Vermögensgegenstands an einer Zerschlagungsfiktion nur für Vermögegenstände des Umlauf-

vermögens sinnig sei. Das Anlagevermögen hingegen soll dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen, sodass 

sein wirtschaftlicher Wert nur durch Nutzung entstehen kann, jedoch nicht durch Veräußerung; vgl. Gruber, 

T. (1991), S. 98. 
156  Vgl. Freericks, W. (1976), S. 142; Roland, H. (1980), S. 152 und 155; Knobbe-Keuk, B. (1993), S. 88; Roß, 

N. (1996), S. 236; Thiele, S. (2000), § 246 Tz. 22; Tanski, J. S. (2014), § 246 Tz. 9. 
157  Vgl. Moxter, A. (1980b), S. 347 sowie Lamers, A. (1981), S. 201 f., der jedoch betont, dass dies nicht dazu 

führe, dass der Aktivierung im handelsrechtlichen Sinne ein dynamisches Bilanzverständnis zugrunde liegt. 

Vgl. ähnlich auch Tiedchen, S. (1991), S. 32. 
158  Vgl. Koch, G. (1993), S. 58; Roß, N. (1996), S. 236. Kropff betont hierbei, dass der Bilanzansatz nicht davon 

abhängig sein, ob konkrete Interessenten für das Gut vorhanden seien oder ein schuldrechtliches Verbot der 

Veräußerung bestehe; vgl. Kropff, B. (1973a), § 149 Tz. 47. 
159  Vgl. Ley, U. (1987), S. 123; Tiedchen, S. (1991), S. 33; Lutz, G./Schlag, A. (2010), Abt. I/4 Tz. 17. 
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1985 nur hinsichtlich der Bewertung bestand. Gegen diese strenge Orientierung an der Über-

schrift, unter der das going-concern-Prinzip im HGB aufzufinden war, sprach jedoch schon vor 

dem BilMoG, dass, wenn nicht mehr von einer Fortführung des Unternehmens auszugehen ist, 

auch die Aktivierung oder Passivierung zusätzlicher Vermögensgegenstände oder Schulden 

notwendig sein könnte, die in der Praxis jedoch nur im Liquidationsfall erfolgt.160 Darüber hin-

aus wäre beispielsweise die pflichtmäßige Passivierung von Aufwandsrückstellungen gemäß 

§ 249 Abs. 1 Satz 2 HGB aus Sicht der Zerschlagungsfiktion kritisch zu sehen.161 Daher wurde 

schon vor dem BilMoG vielfach angenommen, dass der Gesetzgeber einen Bilanzansatz unter 

der going-concern-Prämisse intendiert hatte.162 

Tiedchen bringt hierzu ergänzend vor, dass mit einem Festhalten an der konkreten Einzelveräu-

ßerbarkeit dem Gläubigerschutzprinzip nicht zwangsläufig besser Rechnung getragen werden 

könne, als mit dem abstrakten Konzept auf Basis des going-concern-Prinzips. So sind beispiels-

weise regelmäßig bilanzierungspflichtige Forderungen gemäß § 851 Abs. 1 ZPO zwar nur in-

soweit pfändbar, wie sie auf Dritte übertragen werden können. Liegt jedoch ein vertragliches 

Veräußerungsverbot gemäß § 399 BGB vor, so kann die Forderung insoweit gepfändet werden, 

wie der ihr zugrundeliegende Gegenstand der Pfändung unterworfen ist (§ 851 Abs. 2 ZPO). 

Sind sie pfändbar, so sind also auch solche nicht konkret veräußerbare Forderungen im Kon-

kursfall Teil der Insolvenzmasse gemäß § 35 Abs. 1 InsO und somit zur Befriedigung der An-

sprüche der Gläubiger heranziehbar.163 Eine weite Auslegung der Einzelverkehrsfähigkeit im 

Sinne der abstrakten Einzelveräußerbarkeit entspricht deshalb ihrer Ansicht nach in einigen 

Fällen sogar eher dem Schutz der Gläubiger als die konkrete Einzelveräußerbarkeit. 

                                                 
160  Vgl. hinsichtlich eventuell zu bildender konkursspezifischer Rückstellungen Moxter, A. (1980b), S. 347 und 

350. Deutlich wird hier ein Wandel der Auffassung Moxters; vgl. Moxter (1978), S. 823 sowie ergänzend 

Dawo, S. (2003), S. 56 f. und 60. 
161  Vgl. Keitz, I. v. (1997), S. 22 f. 
162  Vgl. Tiedchen, S. (1991), S. 33; gleicher Ansicht auch Koch, G. (1993), S. 57. Diese Auffassung war nach 

Ansicht von Lutz/Schlag aufgrund des lex specialis-Charakters des § 249 HGB jedoch nicht haltbar; vgl. 

Lutz, G./Schlag, A. (2010), Abt. I/4 Tz. 19 f.; anderer Ansicht Ballwieser, W. (2013), § 246 Tz. 18, der daher 

sogar die Einzelvollstreckbarkeit als mögliches Abgrenzungskriterium ablehnt, da sie seiner Meinung nach 

gegen die Fortführungsprämisse des Unternehmens verstößt; ebenso Ballwieser, W. (2009a), B 105 Tz. 19 f. 
163  Vgl. Tiedchen, S. (1991), S. 33. Vgl. mit gleichem Ergebnis hinsichtlich der Bilanzierungsfähigkeit soge-

nannter REACH-Kosten für die Registrierung chemischer Stoffe in der EU (Registration, Evaluation, Autho-

risation and Restriction of Chemical substances) Hoffmann, T./Rimmelspacher, D. (2012), S. 870, die sich 

auf die Vermögensgegenstandseigenschaft nur eingeschränkt handelbarer Güterverkehrskonzessionen ge-

mäß IDW HFA 1 berufen, der allerdings keine Gültigkeit mehr besitzt. Vgl. auch IDW (1992), S. 609 f. 
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Ebenso führt Koch als Argument für den Fortführungsgedanken an, dass der Jahresabschluss 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage vermitteln soll.164 Damit ist seiner Meinung nach so lange auch die Fortführungsperspek-

tive in der Bilanzierung umzusetzen, wie von der Weiterführung des Unternehmens ausgegan-

gen wird. Auch Moxter betont, dass die Konkursvorsorge des Unternehmens seitens des Ge-

setzgebers vor allem durch Ausschüttungsverbote sichergestellt werde. Damit bestehe keine 

unmittelbare Notwendigkeit vom Ziel der Abbildung eines Zerschlagungsvermögens in der Bi-

lanz auszugehen.165 

Insgesamt mag die abstrakte Einzelveräußerungsfähigkeit aufgrund ihrer Strenge und vermut-

lich höheren Objektivität zu trennschärferen Ergebnissen hinsichtlich der abstrakten Aktivie-

rungsfähigkeit führen.166 Gleichwohl vermag sie weder zu einem Kompromiss zwischen der 

Vermittlung eines zutreffenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und dem Gläu-

bigerschutzgedanken beitragen, noch überzeugt die Beschränkung des Fortführungsgedankens 

auf Bewertungsfragen. Im Rahmen des BilMoG hat sich der Gesetzgeber im Hinblick auf den 

Ansatz von Vermögensgegenständen eindeutig zur Fortführungsprämisse des Unternehmens 

bekannt, indem er hinsichtlich der neu eingeführten Ansatzstetigkeit in § 246 Abs. 3 

Satz 2 HGB auf die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit des § 252 HGB verweist, zu denen 

die Prämisse der Unternehmensfortführung gehört. Insofern scheint, wenigstens für den Mo-

ment, die Diskussion um die Zerschlagungs- bzw. Fortführungsfiktion im Rahmen der abstrak-

ten Aktivierbarkeit beendet zu sein.167 

Neben der konservativeren Sichtweise der (abstrakten) Einzelveräußerbarkeit bestand jedoch 

bereits vor dem BilMoG in der neueren Rechtsprechung eine Tendenz zur Anwendung des Kri-

teriums der grundsätzlichen Verkehrsfähigkeit, die auf einem streng dynamischen Bilanzver-

ständnis beruht. Diese beinhaltet sowohl die Einzelveräußerbarkeit, aber auch die Möglichkeit 

                                                 
164  Vgl. § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB; ergänzend Koch, G. (1993), S. 57. 
165  Vgl. Moxter, A. (1978a), S. 823. 
166  Vgl. Lutz-Ingold, M. (2005), S. 69. Tiedchen hält daher sowohl die abstrakte wie auch die konkrete Einzel-

veräußerbarkeit für keine zufriedenstellenden Kriterien für die abstrakte Aktivierungsfähigkeit; vgl. Tied-

chen, S. (1991), S. 36. 
167  Nach Meinung von Dawo zeichnete sich bereits durch das Bekenntnis des Gesetzgebers zum Fortführungs-

prinzip hinsichtlich der Bewertung mit der Einführung von § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB im Rahmen des Bilanz-

richtlinien-Gesetzes ein Paradigmenwechsel in der Auffassung über die Charakteristika eines Vermögensge-

genstands ab. Die vom Gesetzgeber offenbar intendierte Liberalisierung des Vermögensgegenstandsbegriffs 

setzte sich in letzter Konsequenz in der Bezeichnung des erworbenen Geschäfts- oder Firmenwerts als „zeit-

lich begrenzt nutzbarer [nutzbaren, Anm. d. Verf.] Vermögensgegenstand“ (§ 246 Abs. 1 Satz 4 HGB) fort 

und lässt mithin kaum noch Zweifel an einem ebenfalls für den Bilanzansatz intendierten going-concern-

Prinzip. 
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ein Gut zusammen mit anderen Vermögensgegenständen oder gar mit dem gesamten Unterneh-

men übertragen zu können.168 Gegen diese Auffassung ist jedoch der Grundsatz der Einzelbe-

wertung anzuführen. Sollte also das Kriterium der allgemeinen Verkehrsfähigkeit angewandt 

werden, so ist zwingend als zusätzliches Kriterium die selbstständige Bewertbarkeit bzw. die 

Greifbarkeit des Vermögensgegenstands zu fordern (Abschnitt 3.2.1.5).169 Gerade im Falle 

selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände tritt diese Notwendigkeit hervor, da 

beispielsweise selbst erstellte Kundenlisten oder Marken regelmäßig zusammen mit dem ge-

samten Unternehmen oder mit Teilen des Unternehmens veräußert werden könnten, letztlich 

aber weder losgelöst vom originären Geschäfts- oder Firmenwert bewertet werden können, 

noch in anderer Art und Weise greifbar sind.170 

 

3.2.1.3 Das Kriterium der selbstständigen Verwertbarkeit 

Die selbstständige Verwertbarkeit, auch als Einzelverwertbarbeit bezeichnet, ist im Vergleich 

zur konkreten Einzelveräußerbarkeit im Regelfall etwas weiter gefasst, hält sich aber im Ge-

gensatz zu Letzterer an das Kriterium der Schuldendeckungsfähigkeit des Vermögens. Wäh-

rend die konkrete Einzelveräußerbarkeit nur auf die Übertragung eines Werts abstellt, umfasst 

die Verwertbarkeit auch solche Güter, die sich durch Nutzungsüberlassung oder bedingten Ver-

zicht im Insolvenzfall durch eine Transaktion mit Dritten monetär realisieren lassen, um so 

einen Beitrag zur Schuldendeckung zu leisten.171 So können beispielsweise nicht einzelveräu-

ßerbare immaterielle Güter die Vermögenseigenschaft erlangen und als abstrakt aktivierungs-

fähig bezeichnet werden, wenn sich der ihnen zugrundeliegende Nutzen durch Vergabe von 

Lizenzen verwirklichen lässt.172 Zu kritisieren ist allerdings, dass die Verwertbarkeit stark von 

der im Einzelfall vorgenommen Vertragsgestaltung abhängt, die sowohl dazu führen kann, dass 

nicht verkehrsfähige Vermögensgegenstände verkehrsfähig werden, wie auch umgekehrt.173 In-

                                                 
168  Vgl. Kußmaul, H. (2009), § 246 Tz. 6; Thiele, S./Turowski, M. (2014); § 246, Tz. 47; m. w. N. Tanski, J. S. 

(2014), § 246 Tz. 11. 
169  Vgl. Kirsch, H. (2011a), § 246 Tz. 59; Thiele, S./Turowski, M. (2014), § 246 Tz. 48. 
170  Daher besteht gemäß § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB für diese ein Aktivierungsverbot. 
171  Vgl. RFH (1914), S. 232; Lamers, A. (1981), S. 207 sowie Koch, G. (1993), S. 58, der zwar den Begriff der 

Einzelveräußerbarkeit mit dem der Einzelverkehrsfähigkeit gleichsetzt, aber grundsätzlich diese Ansicht teilt. 

Eine bloße Gebrauchsmöglichkeit soll aber nach h. M. nicht zur Einzelverwertbarkeit genügen; vgl. Adler, 

H./Düring, W./Schmaltz, K. (1998), § 246 Tz. 20; ähnlich auch Schruff, L./Haaker, A. (2011), Abschnitt 11 

Tz. 126, die die interne Verwertbarkeit zwecks Erfüllung der Einzelverwertbarkeit ablehnen. 
172  Vgl. Roß, N. (1996), S. 237. 
173  Kahle/Günter schlagen daher vor, die Einzelvollstreckbarkeit als Ergänzungskriterium zur Einzelverwertbar-

keit heranzuziehen; vgl. Kahle, H./Günter, S. (2008), S. 73. 
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sofern hängt die abstrakte Aktivierungsfähigkeit eines Guts unter Bezugnahme auf die selbst-

ständige Verwertbarkeit von einem unter Umständen nicht objektivierbaren Maßstab ab.174 

Nichtsdestotrotz hat sich diese Auffassung der abstrakten Aktivierungsfähigkeit mithin zur 

h. M. entwickelt,175 da sie zu einem stringenten Ansatzkriterium führt, das dem Gläubiger-

schutz und dem statischen Bilanzverständnis in genügender Weise Rechnung trägt. Gleichzeitig 

schließt sie aber die Aktivierung bloßer wirtschaftlicher Vorteile aus.176 

 

3.2.1.4 Das Kriterium der Einzelvollstreckbarkeit 

Die Sichtweise der Befürworter der abstrakten Aktivierungsfähigkeit durch Erfüllung des Kri-

teriums der Einzelvollstreckbarkeit177 ist unter den hier angeführten Konkretisierungen jene, 

die am stärksten an den finalen Zweck des Gläubigerschutzprinzips gebunden ist. Ist ein Gut 

einzelvollstreckbar, so kann es im Konkursfall als Sicherheit dienen bzw. verpfändet werden.178 

Baetge/Kirsch/Thiele geben allerdings zu bedenken, dass die Konzeption der Einzelvollstreck-

barkeit, genauso wie jene der konkreten Einzelveräußerbarkeit, einige Werte entgegen der Pra-

xis- und Rechtsauffassung als nicht aktivierungsfähig charakterisiert. Sie nennen hier das Bei-

spiel, dass einige Konzessionen oder gewerbliche Schutzrechte unter Umständen weder konkret 

einzelveräußerbar noch einzelvollstreckbar seien, in der Praxis jedoch regelmäßig als Vermö-

gensgegenstände in der Bilanz aktiviert werden.179 Insofern wird in einem solchen Fall regel-

mäßig ein Rückgriff auf die allgemeine, wirtschaftliche Verkehrsauffassung erfolgen müssen, 

wie ihn beispielsweise Freericks im Zuge der Begriffsbestimmung des Vermögensgegenstands 

fordert.180 Gleichzeitig ist jedoch Tiedchen, als klare Befürworterin der Einzelvollstreckbarkeit 

als Aktivierungskriterium, der Meinung, dass die Einzelvollstreckbarkeit gerade zu einem we-

niger restriktiven Aktivierungskriterium führe, als etwa die konkrete Einzelveräußerbarkeit. 

Schließlich umfasse das Vollstreckungsvermögen auch solche Güter, die nicht unmittelbar 

übertragbar sind, deren monetärer Nutzen sich aber beispielsweise über die Nutzungsüberlas-

sung vereinnahmen lässt.181 Da diese Argumentation aber angelehnt an den konkreten Fall der 

                                                 
174  Vgl. Tiedchen, S. (1991), S. 42 f.; Ballwieser, W. (2013), § 246 Tz. 16; anderer Ansicht Lamers, A. (1981), 

S. 216, der die Einzelverwertbarkeit als konsequenter einschätzt als die (konkrete oder abstrakte) Einzel-

veräußerbarkeit. 
175  Vgl. Kahle, H./Günter, S. (2008), S. 72; Lutz, G./Schlag, A. (2010), Abt. I/4 Tz. 26. 
176  Vgl. Lutz, G./Schlag, A. (2010), Abt. I/4 Tz. 34; Thiele, S./Turowski, M. (2014), § 246 Tz. 44. 
177  Hierzu wird analog auch der Begriff der Einzelvollstreckungsfähigkeit verwendet; vgl. z. B. Roß, N. (1996), 

S. 239. 
178  Vgl. Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2014), S. 170. 
179  Vgl. hierzu mit weiteren konkreten Beispielen und Nachweisen Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2014), 

S. 170. 
180  Vgl. Freericks, W. (1976), S. 129. 
181  Vgl. Tiedchen, S. (1991), S. 55 f. 
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Nutzungsüberlassung eines unveräußerlichen Rechts knüpft (§ 857 Abs. 3 ZPO), ist es streitig, 

ob die Einzelvollstreckbarkeit in jedem Fall zu einem sinnigeren und, wie Tiedchen behauptet, 

gerechteren Ergebnis kommt, als die anderen Konkretisierungskriterien der abstrakten Akti-

vierbarkeit. Unterdessen lässt sich aber auch bezüglich der Einzelvollstreckbarkeit das Vorherr-

schen einer Zerschlagungsfiktion oder Fortführungsfiktion im Rahmen der Aktivierung und 

Passivierung diskutieren. Geht man, wie beispielsweise Ballwieser, vom going-concern-Prin-

zip aus, so ist die Einzelvollstreckbarkeit kein geeignetes Abgrenzungskriterium.182 

 

3.2.1.5 Das Kriterium der selbstständigen Bewertbarkeit 

In der Literatur wird für die abstrakte Aktivierbarkeit teilweise zusätzlich die selbstständige 

Bewertbarkeit bzw. Bewertungsfähigkeit gefordert,183 die zwar allgemein auf dem Anschaf-

fungskostenprinzip beruht, aber insgesamt eher einem dynamischen Bilanzverständnis ent-

springt.184 Zwar soll, wie eingangs bereits erläutert, generell von einem statischen Bilanzver-

ständnis zum Zwecke der Klärung der abstrakten Aktivierbarkeit ausgegangen werden, doch 

wird diese Anforderung hier aufgrund des zunehmenden Gleichlaufs und der Vermischung 

steuerlicher und handelsrechtlicher Ansatzkriterien aufgenommen.185 Gewährleistet werden 

soll über dieses Kriterium allgemein, dass der Vermögensgegenstand greifbar186 und damit un-

terscheidbar vom Geschäfts- oder Firmenwert sowie anderen Vermögensgegenständen ist.187 

Nach h. M. wird deshalb die selbstständige Bewertbarkeit dann als gewährleistet erachtet, wenn 

„im Rahmen einer gedachten Veräußerung des gesamten Unternehmens der Käufer dafür [d. h. 

für den Vermögensgegenstand, Anm. d. Verf.] ein besonderes Entgelt ansetzen würde“188. 

Die selbstständige Bewertbarkeit wird in der Literatur jedoch nur teilweise explizit als notwen-

diges Kriterium für die Aktivierungsfähigkeit angeführt. Grund dafür mag sein, dass selbst die 

schwächsten Anforderungen an die Vermögensgegenstandseigenschaft, die selbstständige Ver-

                                                 
182  Vgl. Ballwieser, W. (2013), § 246 Tz. 18. 
183  Vgl. Freericks, W. (1976), S. 149; Roland, H. (1980), S. 160; Knobbe-Keuk, B. (1993), S. 87 und 89; Küting, 

K./Ellmann, D. (2009), S. 268. 
184  Vgl. Kirsch, H. (2011a), § 246 Tz. 57. 
185  Vgl. hierzu ausführlich Abschnitt 3.3.1. 
186  Vgl. Lerche, H. (1966), S. 43; Tiedchen, S. (1991), S. 60; Knobbe-Keuk, B. (1993), S. 89; Adler, H./Düring, 

W./Schmaltz, K. (1998), § 246 Tz. 30. 
187  Nichtsdestotrotz wird die Greifbarkeit häufig als separates Kriterium angeführt. Vgl. z. B. Hommel, M. 

(1998), S. 206 f., der in der selbstständigen Bewertbarkeit und der Greifbarkeit zwei unterschiedliche Krite-

rien sieht, wenngleich er einräumt, dass Letztere die selbstständige Bewertbarkeit ergänzt; vgl. auch Jacobs, 

O. H. (2002); Sp. 2502 f.; Tanski, J. S. (2014), § 246 Tz. 12; ähnlich auch Moxter, A. (2007), S. 9 bezüglich 

bestimmter immaterieller Werte sowie 3.3.1. 
188  Tiedchen, S. (1991), S. 60. Vgl. auch BFH (1975c), S. 202. 



Kapitel 3: Die bilanzielle Behandlung selbst geschaffener immaterieller Werte 41 

 

 

 

wertbarkeit und die abstrakte Einzelveräußerbarkeit, eine eigenständige Bewertbarkeit des Ver-

mögensgegenstands weitestgehend implizieren. Ohne diese Voraussetzung wäre eine, wenn 

auch nur hypothetische, Übertragbarkeit des Vermögensgegenstands nicht gewährleistet. Die 

selbstständige Bewertbarkeit kann daher allenfalls als Nebenbedingung der abstrakten Aktivie-

rungsfähigkeit gesehen werden.189 

Der restriktiveren Auslegung der selbstständigen Bewertbarkeit folgend muss das monetäre 

Äquivalent eines Vermögensgegenstands durch Abgrenzung der durch die Herstellung oder den 

Erwerb zurechenbaren Aufwendungen ermittelbar sein.190 Dies könnte beispielsweise im Rah-

men einer hypothetischen Übertragung auf einen Dritten, wie im Rahmen der abstrakten Ver-

äußerungsfähigkeit beim Fehlen eines konkreten potentiellen Transaktionspartners zu Schwie-

rigkeiten führen. Gleichermaßen stellt die selbstständige Bewertungsfähigkeit jedoch eine im 

Rahmen des Einzelbewertungsgrundsatzes unverzichtbare Aktivierungsvoraussetzung dar, 

wenn, wie beispielsweise von Fabri vorgebracht, im Rahmen der konkreten Einzelveräußer-

barkeit das going-concern-Prinzip dem Bilanzansatz zugrunde liegt. So teilt er hier die Meinung 

von Moxter, dass mit dem Fortführungsgedanken andernfalls unweigerlich eine Gesamtbewer-

tung verbunden sei. Dieser Mangel kann ihrer Auffassung nach vor dem Hintergrund des Ein-

zelbewertungsgrundsatzes nur durch die Zusatzvoraussetzung der selbstständigen Bewertbar-

keit geheilt werden.191 

Ob die selbstständige Bewertbarkeit nun anderen Kriterien implizit ist oder als zusätzliches 

Kriterium aufgenommen werden muss, hängt insgesamt von der Strenge der Auslegung der im 

ersten Schritt der Prüfung hinsichtlich der Aktivierungsfähigkeit angewandten Kriterien sowie 

der Art der angenommenen Verwertung bzw. Veräußerung ab. So kann es im Einzelfall not-

wendig sein, eine gesonderte Prüfung der selbstständigen Bewertbarkeit zu Objektivierungs-

zwecken durchzuführen. 

 

3.2.1.6 Weitere grundlegende Kriterien 

Die Basisvoraussetzung für die Diskussion über die Aktivierbarkeit eines Vermögensgegen-

stands ist immer das Vorliegen eines wirtschaftlichen Werts im Sinne der Erläuterungen in Ab-

schnitt 2.1.2. Ohne eine potentielle Werthaltigkeit stellt sich auch keine berechtigte Frage nach 

                                                 
189  Vgl. auch Roland, H. (1980), S. 160; Fabri, S. (1986), S. 40; Tiedchen, S. (1991), S. 63; anderer Ansicht, 

Hommel, M. (1998), S. 209 f. 
190  Vgl. Freericks, W. (1976), S. 150; Pfeiffer, T. (1984), S. 335; Tolls, G. (1987), S. 25. 
191  Vgl. Moxter, A. (1983), S. 307; Fabri, S. (1986), S. 42. 
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einer Aufnahme in die Bilanz, da mithin nicht einmal von Vermögen gesprochen werden 

könnte.192 Ebenso muss der Vermögensgegenstand dem Vermögen des Unternehmens sachlich 

und zeitlich zugehörig sein,193 um in dessen Bilanz aktiviert werden zu können. Da dieses Kri-

terium weitestgehend unumstritten ist,194 die Ausgestaltung dessen jedoch stark vom einzelnen 

Vermögensgegenstand abhängt, wird es an dieser Stelle nicht weiter diskutiert.195 

 

3.2.1.7 Zwischenfazit und Stellungnahme des Gesetzgebers im Rahmen des BilMoG 

Wie zuvor dargelegt, bergen alle der hier dargestellten abstrakten Aktivierungskonzeptionen 

Vor- und Nachteile. Insgesamt ist jedoch darauf zu achten, dass die Voraussetzungen für die 

abstrakte Aktivierungsfähigkeit in keinem Widerspruch zum Bilanzverständnis und den damit 

verbundenen Prinzipien stehen dürfen. Andererseits mag es, wie beispielsweise Fabri es for-

muliert, nötig sein, dass der handelsrechtliche Vermögensbegriff und das Bilanzverständnis ei-

nen „Kompromißcharakter“196 erfüllen. So erscheint es sinnvoll weder von einem vollständigen 

Schuldendeckungsvermögen noch von einem reinen Liquidationsvermögen als Gesamtheit der 

Vermögensgegenstände auszugehen. 

Zwar hat der Gesetzgeber es in der Vergangenheit vermieden, sich einem der hier dargestellten 

konzeptionellen Kriterien zu verschreiben, doch vertritt er bezüglich der in dieser Arbeit 

schwerpunktmäßig betrachteten selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände die 

Auffassung, dass diese, um aktivierungsfähig sein zu können, das Kriterium der Einzelverwert-

barkeit erfüllen müssen.197 Dies konkretisiert der Gesetzgeber weiter, indem er klarstellt, dass 

eine solche einerseits durch die Veräußerungsfähigkeit, aber auch „anderweitig, beispielsweise 

durch Verarbeitung, Verbrauch oder Nutzungsüberlassung“198 erfüllt werden kann. Dadurch, 

                                                 
192  Vgl. hierzu ausführlich und m. w. N. Freericks, W. (1976), S. 145; Roland, H. (1980), S. 163 ff.; Tolls, G. 

(1987), S. 19 ff.; Tiedchen, S. (1991), S. 9 und 65. 
193  Vgl. hierzu auch § 246 Abs. 1 Satz 2 HGB, der von der wirtschaftlichen Zurechnung spricht. 
194  Vgl. m. w. N. Tolls, G. (1987), S. 27 ff.; Kußmaul, H. (2009), § 246 Tz. 7 f. 
195  Vgl. hierzu ausführlich und statt vieler Kirsch, H. (2011a), § 246 Tz. 71 ff. Ebenso wird hier auf die Abgren-

zung von Privat- und Unternehmensvermögen verzichtet, da sich diese Frage bei den in dieser Arbeit vorran-

gig betrachteten Kapitalgesellschaften sowie Personengesellschaften i. S. v. § 264a Abs. 1 HGB nicht stellt. 
196  Fabri, S. (1986), S. 45. Fabri spricht daher auch von einem „fortführungstatischen Vermögen“; Fabri, S. 

(1986), S. 57; ebenso Moxter, A. (1980b), S. 348, der konstatiert, dass „objektivierungsbedingt [im Original 

kursiv, Anm. d. Verf.], überwiegend so bilanziert wird, als ob die (moderierte!) Stichtagszerschlagungsfik-

tion, also das statische Bilanzziel gelten würde“. Auch Moxter verwendet den Begriff der „Fortführungssta-

tik“, bezieht sich damit aber auf die Rechtsposition des BFH; vgl. Moxter, A. (1983), S. 302. Vgl. auch schon 

Mellerowicz, K. (1957), S. 18 f., der von einer zunehmenden Dynamik der ursprünglich rein statischen Han-

delsbilanz spricht. 
197  Vgl. BilMoG Referentenentwurf, S. 98 und 122; BT-Drucksache 16/10067, S. 50. Vgl. hierzu äußerst kritisch 

Hommel, M. (1998), S. 96. 
198  BilMoG Referentenentwurf, S. 98. 
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dass die Gesetzesbegründung zum BilMoG ein Bekenntnis zur Einzelverwertbarkeit als Krite-

rium der Aktivierungsfähigkeit enthält, wird gleichzeitig die praktische Relevanz des im Fol-

genden noch zu erläuternden Aktivierungswahlrechts von Entwicklungskosten erhöht. Würde 

mithin ein engeres Kriterium für das Vorliegen eines Vermögensgegenstands seitens des Ge-

setzgebers verlangt, bestünde kaum eine Möglichkeit für die tatsächliche Aktivierung. So wür-

den Entwicklungskosten im Falle noch nicht abgeschlossener Projekte beispielsweise häufig an 

einer Einzelvollstreckbarkeit scheitern und auch die selbstständige Verkehrsfähigkeit könnte 

zu einem unüberwindbaren Hindernis für die Aktivierung werden. 

Der Gesetzgeber weist darüber hinaus ausdrücklich auf die Verkehrsauffassung hin,199 was eine 

praxisnahe Gestaltung der Rechnungslegung impliziert und die Rechtsfindung erleichtern 

könnte. Allerdings ist eine zu enge Entwicklung von Rechnungslegungsnormen aus der Ver-

kehrsauffassung heraus kritisch zu sehen, wenn sie nicht auf die grundlegenden Prinzipien der 

Rechnungslegung zurückgreift.200 Die folgende Darstellung orientiert sich nichtsdestotrotz an 

der im Rahmen der Begründung und Kommentierung der Neuerungen des BilMoG vom Ge-

setzgeber angedachten Anwendung des Kriteriums der selbstständigen Verwertbarkeit als Maß-

stab der abstrakten Aktivierbarkeit. 

 

3.2.2 Die Abgrenzung von Anlage- und Umlaufvermögen 

Die Begriffe des Anlagevermögens und Umlaufvermögens stellen originäre Begriffe der han-

delsrechtlichen Rechnungslegung dar, die jedoch auch in der Steuerbilanz Verwendung finden. 

So ist die folgende Darstellung der Abgrenzung in den wesentlichen Punkten sowohl auf die 

Handelsbilanz als auch auf die Steuerbilanz anzuwenden. Im Umkehrschluss wird daher auch 

die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) in der Praxis, wie auch im Rahmen dieser 

Arbeit, hinsichtlich der Fristigkeitszuordnung in der handelsrechtlichen Bilanz herangezo-

gen.201 

Gemäß § 247 Abs. 2 HGB sind im Anlagevermögen nur jene „Gegenstände auszuweisen, die 

bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen“. Das Umlaufvermögen ergibt sich aus 

der Negativabgrenzung zum Anlagevermögen und etwaigen aktivischen Rechnungsabgren-

zungsposten, da keine weiteren Kategorien für die Einordnung von Vermögensgegenständen 

                                                 
199  Vgl. BilMoG Referentenentwurf, S. 98; BT-Drucksache 16/10067, S. 50. 
200  Vgl. auch Gruber, T. (1991), S. 102 und 107. 
201  Dies erfolgt hier in Anlehnung an die herrschende Vorgehensweise in der Literatur, wenngleich die BFH-

Rechtsprechung formal keinen unmittelbaren Einfluss auf die handelsrechtliche Rechnungslegung nehmen 

darf; vgl. auch 3.3.1.2. 
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auf der Aktivseite der Bilanz angedacht sind.202 Die Zuordnung zum Anlage- bzw. Umlaufver-

mögen hat keinen ausschließlichen Ausweischarakter, sondern zieht insbesondere Konsequen-

zen bezüglich des Ansatzes sowie der Erst- und Folgebewertung nach sich.203 

Der Akt der Bestimmung des Zwecks des Vermögensgegenstands wird vom Kaufmann selbst 

vorgenommen und ergibt sich somit aus seinem subjektiven Willen, den jeweiligen objektiven 

Gegebenheiten am Bilanzstichtag und aus der Natur des Vermögensgegenstands.204 Regelmä-

ßig ist im Zuge der Bilanzierung jedoch zunächst eine objektive Einschätzung vorzunehmen. 

Liegt es beispielsweise in der Natur des Vermögensgegenstands, dass er dem Geschäftsbetrieb 

nicht dauerhaft dienen soll, wie z. B. im Falle von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren oder 

anderen Vorräten, so ist die Zuordnung zum Umlaufvermögen zwingend vorzunehmen.205 

Ebenso kann sich eine obligatorische Charakterisierung bestimmter Vermögensgegenstände 

aus branchenspezifischen Gesichtspunkten ergeben.206 Letztlich ist hier aber immer eine Ent-

scheidung über die Klassifikation aufgrund der tatsächlichen Verwendung des Vermögensge-

genstands zu treffen. Beispielsweise kann auf die Unterscheidung zwischen Gebrauchs- und 

Verbrauchsgütern zurückgegriffen werden, wie sie sich aus der steuerlichen Rechtsprechung 

ergibt, wonach bei einem Verbrauchsgut regelmäßig eine Zuordnung zum Umlaufvermögen 

vorzunehmen wäre, bei einem Gebrauchsgut, aufgrund der mehrfachen Verwendung, eine Zu-

ordnung zum Anlagevermögen.207 Eine subjektive Einschätzung ist sodann nur bei Vermögens-

gegenständen vorzunehmen, die aufgrund ihrer Natur sowohl dauernd, aber auch nur vorüber-

gehend dem Geschäftsbetrieb dienen können.208 

                                                 
202  Vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1998), § 247 Tz. 123; Kemper, T. (2011), S. 784. Vgl. ebenso als 

Grundlage dieser Argumentation BFH (1972), S. 744, wobei hier kein Verweis auf Rechnungsabgrenzungs-

posten zu finden ist. 
203  Vgl. Hütten, C./Lorson, P. C. (2010), § 247 Tz. 44; Waschbusch, G. (2014), § 247 Tz. 138 sowie z. B. die 

Unterscheidung zwischen dem strengen Niederstwertprinzip im Rahmen der Folgebewertung des Umlauf-

vermögens (§ 253 Abs. 4 Satz 1 HGB) und dem gemilderten Niederstwertprinzip für das Anlagevermögen 

(§ 253 Abs. 3 Satz 3 HGB). 
204  Vgl. BFH (1974), S. 352 sowie zustimmend Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1998), § 247 Tz. 105 und 

113 f.; Nordmeyer, A./Göbel, R. (2011), B 212 Tz. 1 und 3; Schubert, W. J./Huber, F. (2014), § 247 Tz. 351. 

Vgl. auch bereits BFH (1972), S. 745, der eine Orientierung an der „Art“ und nicht an der „Dauer“ der Nut-

zung des Wirtschaftsguts fordert. Vgl. anderer Ansicht Kirsch, H. (2011b), § 247 Tz. 77, der eine Einbezie-

hung subjektiver Kriterien ablehnt. 
205  Vgl. BFH (1974), S. 353. Lehmann spricht hier auch davon, dass Vermögensgegenstände weder be- noch 

verarbeitet werden und, in Abgrenzung zu den Waren, nicht der Erzielung des Umsatzes dienen; vgl. Leh-

mann, K. (2011), S. 40. Die Dauer der Be- oder Verarbeitung ist dabei jedoch nicht erheblich; vgl. Hütten, 

C./Lorson, P. C. (2010), § 247 Tz. 48. 
206  Vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1998), § 247 Tz. 110; Hütten, C./Lorson, P. C. (2010), § 247 Tz. 45. 
207  Vgl. m. w. N. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1998), § 247 Tz. 111. Ein Gebrauchsgut liegt nach Ansicht 

des BFH schon dann vor, wenn ein Wirtschaftsgut wiederholt genutzt wird; vgl. BFH (1972), S. 745. 
208  Vgl. zu dieser Vorgehensweise z. B Kahle, H./Heinstein, R. (2010), Abt. II/2 Tz. 2; Waschbusch, G. (2014), 

§ 247 Tz. 144. 



Kapitel 3: Die bilanzielle Behandlung selbst geschaffener immaterieller Werte 45 

 

 

 

Darüber hinaus ist der unbestimmte Begriff der Dauerhaftigkeit zu interpretieren. Nach h. M. 

ist nicht davon auszugehen, dass hier eine irreversible Einordnung erfolgen muss oder eine 

Mindestverweildauer Voraussetzung für die Zuordnung zum Anlagevermögen ist. Entschei-

dend ist vielmehr, ob vom Standpunkt am Bilanzstichtag aus sowie unter Berücksichtigung der 

Umstände vor und nach dem Bilanzstichtag in dem Maße, in dem sie der Zweckbestimmung 

zum Stichtag dienlich sind, die Bestimmung längerfristig innerhalb des Unternehmens liegt.209 

Ebenso kann in Anlehnung an die steuerliche Rechtsprechung die Nutzungsdauer eines Wirt-

schaftsguts bzw. eines Vermögensgegenstands als Hinweis auf die Zugehörigkeit zum Anlage- 

oder Umlaufvermögen herangezogen werden. So wäre beispielsweise ein nicht abnutzbarerer 

Vermögensgegenstand ebenso wie ein abnutzbarer Vermögensgegenstand mit einer Nutzungs-

dauer von mehr als einem Jahr unter das Anlagevermögen zu fassen.210 Es ist jedoch in erster 

Linie auf einzelfallbezogene Charakteristika abzustellen.211 

Als drittes Kriterium muss ein Vermögensgegenstand dem Geschäftsbetrieb mittelbar oder un-

mittelbar dienen, um unter die Klassifikation des Anlagevermögens zu fallen. Der Geschäfts-

betrieb ist hierbei vom unternehmerischen Zweck des Betriebs abzugrenzen. So steht der un-

ternehmerische Zweck in der Regel über dem Geschäftsbetrieb, in den der Vermögensgegen-

stand eingebunden ist.212 

Das für Kapitalgesellschaften verbindliche Bilanzgliederungsschema des § 266 Abs. 2 HGB 

kann zwar einen Anhaltspunkt für die Zuordnung von Vermögensgegenständen zum Anlage- 

oder Umlaufvermögen liefern, tritt jedoch im Einzelfall gegenüber obigen Prüfschritten zu-

rück,213 da es sich lediglich um eine Mindestgliederung handelt, die keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit erhebt. 

 

                                                 
209  Vgl. BFH (1972), S. 745, der eine zwingende Zuordnung zum Umlaufvermögen bei einer Nutzungsdauer 

von weniger als zwölf Monaten verneint, sowie zustimmend Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1998), 

§ 247 Tz. 107 f.; Kirsch, H. (2011b), § 247 Tz. 77. 
210  Hierbei können sich aber gerade im Bereich der immateriellen Werte Schwierigkeiten ergeben. So entschied 

beispielsweise der BFH, dass bei einem Filmhersteller, eine Unterscheidung zwischen solchen Leistungs-

schutzrechten getroffen werden muss, die Filme „lizenzmäßig und zeitlich und örtlich begrenzt“ zur Verfü-

gung stellen (Zuordnung zum Anlagevermögen) und solchen, die einem Dritten „vollständig und endgültig“ 

überlassen werden sollen (Zuordnung zum Umlaufvermögen); vgl. BFH (1995), S. 1014. 
211  Bertram spricht in diesem Zusammenhang daher auch von einer „Hilfskategorie“; vgl. Bertram, K. (2015a), 

§ 247 Tz. 39. Fasselt/Radde sind der Meinung, dass die tatsächliche Verweildauer des Vermögensgegen-

stands aber nur eine „Indikatorfunktion“ hat; vgl. Fasselt, M./Radde, J. (2013), B 211 Tz. 34. 
212  Vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1998), § 247 Tz. 107; Bertram, K. (2015a), § 247 Tz. 20. 
213  Vgl. Waschbusch, G. (2014), § 247 Tz. 33. 
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3.2.3 Die historische Entwicklung der konkreten Aktivierungsfähigkeit selbst ge-

schaffener immaterieller Vermögensgegenstände 

Die Bilanzierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände214 hat zunächst 

mehrere gesetzgeberische Konkretisierungsstufen durchlaufen müssen, ehe die Verkehrsauf-

fassung durch eine kodifizierte Bilanzierungsvorschrift abgelöst wurde, um eine höhere Rechts-

sicherheit für den Bilanzierenden zu schaffen. Aus der Historie ergibt sich zunächst keine Un-

terscheidung von Bilanzierungsvorschriften für Kapitalgesellschaften und sonstige Kaufleute. 

Vielmehr wurde in der frühen Jurisdiktion nur zwischen der Aktiengesellschaft und der Kom-

manditgesellschaft auf Aktien einerseits und den übrigen Kaufleuten andererseits differenziert. 

Zwar werden im Rahmen dieser Arbeit mindestens mittelgroße Kapitalgesellschaften sowie 

ihnen gemäß § 264a Abs. 1 HGB gleichgestellte Personengesellschaften betrachtet, doch soll 

im Hinblick auf die Historie der bilanziellen Behandlung selbst geschaffener immaterieller Ver-

mögensgegenstände auf eine gesonderte Betrachtung der Rechnungslegungsvorschriften für die 

GmbH sowie für Personengesellschaften verzichtet werden. Dies kann mit dem Fehlen eines 

lex specialis hinsichtlich der Bilanzierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegen-

stände für die GmbH sowie Personengesellschaften begründet werden. Die wichtigsten Stufen 

der Entwicklungsgeschichte der bilanziellen Normen stellen die Aktienrechtsverordnung von 

1931, die Aktienrechtsnovelle von 1965 und das Bilanzrichtlinien-Gesetz (BiRiLiG) aus dem 

Jahr 1985 dar. Sie werden in den folgenden Abschnitten erläutert, während die finale Änderung 

der Bilanzierung durch das BilMoG im Jahr 2009, die den Status quo darstellt, erst in Ab-

schnitt 3.2.4 erarbeitet wird. 

 

3.2.3.1 Die Aktienrechtsverordnung 1931 

Die erste Erwähnung immaterieller Werte im Rahmen einer handelsrechtlichen Rechnungsle-

gungsvorschrift findet sich in der „Verordnung des Reichspräsidenten über Aktienrecht, Ban-

kenaufsicht und über eine Steueramnestie“ von 1931 (kurz: Aktienrechtsverordnung 1931).215 

Diese nahm die immateriellen Vermögensgegenstände in das Mindestgliederungsschema der 

                                                 
214  Die frühe Rechtsprechung sowie das HGB 1931, das AktG 1937 und das AktG 1965 verwendeten nicht den 

Begriff des Vermögensgegenstands, sondern sprachen allgemeiner von Gegenständen, wobei der Begriff des 

Gegenstands kein Synonym zum Gegenstand im Sinne des bürgerlichen Rechts darstellte. Da dieser später 

im HGB 1985 nur mit dem Begriff des Vermögensgegenstands konkretisiert wurde, jedoch kein inhaltlicher 

Unterschied zwischen den Begriffen besteht, wird hier aus Gründen der Konsistenz der Begriff des Vermö-

gensgegenstands auch im Hinblick auf das frühe Aktiengesetz verwendet. 
215  Vgl. Aktienrechtsverordnung 1931, Art. 5. Die Aktienrechtsverordnung ist eine der sogenannten Notverord-

nungen, die aufgrund von Art. 48 Abs. 2 der Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919 erlassen 

wurden. Vgl. auch Eierle, B. (2004), S. 101 f. 
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Bilanz in § 261a Abs. 1 A II Nr. 5 HGB 1931 auf.216 Demnach waren „Konzessionen, Patente, 

Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte“ als immaterielle Vermögensgegenstände separat in der 

Bilanz auszuweisen. Zwar ergibt sich hieraus, wie bereits im vorangegangenen Abschnitt er-

läutert, keine Ansatzvorschrift, doch konnte dies als Zeichen gesehen werden, dass immaterielle 

Werte in dieser Zeit zunehmend in den Fokus des Gesetzgebers gerückt wurden. Zuvor fanden 

immaterielle Vermögensgegenstände keine explizite Erwähnung im Gesetz, sodass fraglich 

war, inwiefern diese aktivierungsfähig sind und wenn ja, ob analoge Maßstäbe bei der Prüfung 

der Aktivierungsfähigkeit bzw. -pflicht wie bei materiellen Vermögenswerten anzulegen sind. 

Nach damaliger Ansicht von Fischer war jedoch aufgrund des differierenden Maßes an Unsi-

cherheit grundsätzlich nicht davon auszugehen.217  

Es bestand jedoch weitgehende Einigkeit darüber, dass, zwecks Klärung der Frage nach der 

Aktivierungsfähigkeit und -pflicht immaterieller Vermögensgegenstände, zwischen Rechten 

und rein wirtschaftlichen Gütern unterschieden werden muss. Während Erstere als generell ak-

tivierungsfähig angesehen wurden218 und in die Gliederungsvorschrift des § 261a Abs. 1 A II 

Nr. 5 HGB 1931 aufgenommen wurden, durften rein wirtschaftliche Güter nur im Falle eines 

entgeltlichen Erwerbs aktiviert werden. Daraus ergab sich nach damaliger h. M. die Aktivie-

rungsfähigkeit selbst geschaffener Rechte.219 Eine Aktivierung originärer immaterieller Ver-

mögensgegenstände, die weder legal noch vertraglich geschützt sind, kam nach h. M. zumin-

dest im Anlagevermögen nicht in Frage. 

 

3.2.3.2 Das Aktiengesetz 1937 

Im Zuge der Verabschiedung des Aktiengesetzes von 1937 wurden schließlich sämtliche Bi-

lanzierungsvorschriften, die die Aktiengesellschaft betrafen aus dem damaligen Handelsgesetz-

buch entnommen, um diese in einem eigenen Aktiengesetz niederzulegen.220 So wurde in § 131 

Abs. 1 A III Nr. 5 AktG 1937, dem verbindlichen Bilanzgliederungsschema für Aktiengesell-

                                                 
216  Vgl. auch Liebmann, O. (1933), § 261a Anm. 1. 
217  Vgl. Fischer, R. (1905), S. 89. Diese Auffassung vertraten hinsichtlich selbst geschaffener immaterieller Ver-

mögensgegenstände auch schon vor der Aktienrechtsnovelle Pisko und Hueck, die dies mit den Schwierig-

keiten der Bewertung originärer unköperlicher Werte des Unternehmens begründeten; vgl. Pisko, O. (1907), 

S. 85; Hueck, A. (1914), S. 100 f. 
218  Vgl. auch Reichsjustizministerium (1930), § 112 Nr. 1, das hinsichtlich der “Anlagen” des Unternehmens 

zunächst keine Unterscheidung zwischen immateriellen und materiellen vornimmt und pauschal von einem 

Ansatz mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten spricht. 
219  Vgl. Rehm, H. (1903), S. 183 f. sowie m. w. N. Lamers, A. (1981), S. 67 f. 
220  Vgl. Lamers, A. (1981), S. 62. 
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schaften, wie zuvor in § 261a Abs. 1 A II Nr. 5 HGB 1931 der gesonderte Ausweis von „Kon-

zessionen, Patenten, Lizenzen, Marken und ähnlichen Rechten“ im Anlagevermögen gefor-

dert.221 Die Abgrenzung zwischen rechtlich geschützten immateriellen Vermögensgegenstän-

den und der Restmenge der immateriellen Vermögensgegenstände wurde somit beibehalten.222 

Hinzu kamen nun aber auch konkrete Vorschriften bezüglich der bilanziellen Behandlung im-

materieller Vermögensgegenstände. So bestimmte § 133 Nr. 2 AktG 1937, dass die in § 131 

Abs. 1 A III Nr. 5 AktG 1937 spezifizierten Rechte „höchstens zu den Anschaffungskosten an-

gesetzt werden“ dürfen.223 

Dies initiierte eine in der Literatur rege geführte Diskussion darüber, ob diese Regelung ein 

Aktivierungsverbot für selbst geschaffene immaterieller Vermögensgegenstände impliziert.224 

So wurde einerseits argumentiert, dass sich aus der Nicht-Erwähnung der Herstellungskosten 

als Maßstab für die Erstbewertung grundsätzlich kein Aktivierungsverbot für selbst geschaffene 

immaterielle Vermögensgegenstände ergebe, weil auch Herstellungskosten als Anschaffungs-

kosten zu verstehen seien.225 Diese Begründung erscheint jedoch vor dem Hintergrund der strik-

ten Trennung von Anschaffungs- und Herstellungskosten in der handelsrechtlichen Bilanzie-

rung als zweifelhaft.226 Weiter wurde einem Aktivierungsverbot entgegengehalten, dass die 

bloße Nichterwähnung der Herstellungskosten nicht auf eine Irrelevanz dieser beim Bilanzan-

satz zu schließen lasse. Laut Gadow/Heinichen/Schmidt/Schmidt/Weipert habe der Gesetzgeber 

lediglich auf die Nennung der Herstellungskosten verzichtet, da die Selbsterstellung der in 

§ 131 Abs. 1 A III Nr. 5 AktG 1937 bezeichneten Vermögensgegenstände in der Praxis nicht 

in Betracht käme.227 Bei teleologischer Auslegung des Gesetzestexts erscheint diese Argumen-

                                                 
221  Vgl. auch Baumbach, A. (1937), § 131 Anm. 1). 
222  Diese Unterscheidung ist charakteristisch für das Handelsrecht. Das deutsche Steuerrecht kennt eine solche 

Differenzierung zwar nicht, doch wird diese häufig in die steuerliche Rechtsprechung übernommen; vgl. 

Reuter, H.-P. (1983), S. 495. 
223  Die Formulierung „dürfen“ zog abermals eine Diskussion einer Aktivierungspflicht oder eines Aktivierungs-

wahlrechtes für erworbene immaterielle Vermögensgegenstände nach sich, die hier jedoch nicht vertieft wird, 

da der Fokus weiterhin auf den selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen liegt. 
224  Vgl. Binder, O. (1956), S. 538 f.; Fuchs, O. V./van der Velde, K. (1956), S. 972; Döllerer, G. (1957), S. 985; 

Lamers, A. (1981), S. 74 f. und 82. 
225  Vgl. Godin, R. Freiherr v./Wilhelmi, H. (1937), § 133 Anm. 8; Teichmann, R./Köhler, W. (1939), § 133 

Anm. 2.b). Vgl. auch Schlegelberger, F./Quassowski, L./Herbig, G./Geßler, E./Hefermehl, W. (1939), 

§ 133 Tz. 17, die nur betonen, dass Aufwendungen entstanden sein müssen, die zu dem selbst geschaffenen 

immateriellen Vermögensgegenstand geführt haben. 
226  Vgl. Fuchs, O. V./van der Velde, K. (1956), S. 972; Döllerer, G. (1957), S. 985; Flume, W. (1958), S. 1046; 

Grams, W. E. (1960), S. 557; Lamers, A. (1981), S. 75 mit dem Verweis auf eine schwächere Trennung der 

beiden Begriffe in anderen Rechnungslegungssystemen sowie im Ergebnis auch Baumbach, A. (1937), § 133 

Anm. 2), der ebendiese strikte Trennung vornimmt. Vgl. auch schon § 261 Nr. 2 HGB 1931, in dem zwischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten unterschieden wurde. 
227  Vgl. Gadow, W./Heinichen, E./Schmidt, E./Schmidt, W./Weipert, O. (1939), § 133 Anm. 6. 
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tation allerdings, insbesondere vor dem Hintergrund der bereits erwähnten sonst strengen Un-

terscheidung zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, ebenfalls fragwürdig. Darüber 

hinaus ist die Negierung der praktischen Bedeutung der Selbsterstellung immaterieller Vermö-

gensgegenstände, selbst wenn diese auf Rechte beschränkt sein sollte, auch in dieser Zeit kri-

tisch zu sehen. Insgesamt ist daher abermals auf das differierende Unsicherheitsniveau und den 

unterschiedlichen Objektivierungsgrad von Anschaffungs- und Herstellungskosten hinzuwei-

sen. Lamers geht daher rückblickend davon aus, dass durch die Nichterwähnung der Herstel-

lungskosten ein Aktivierungsverbot seitens des Gesetzgebers intendiert wurde, dass der Unsi-

cherheit hinsichtlich des Bilanzierungsobjekts an sich und der Herstellungskosten dessen Rech-

nung tragen sollte.228 

Die als Kompromiss anmutende Auffassung, dass das Fehlen des Begriffs der Herstellungskos-

ten in § 133 Nr. 2 AktG 1937 auf ein Aktivierungswahlrecht selbst erstellter immaterieller Ver-

mögensgegenstände hindeuten sollte,229 während eine Aktivierungspflicht erworbener immate-

rieller Vermögensgegenstände bestand, vermag allerdings nicht zu überzeugen.230 Insgesamt 

kann daher, analog zu Lamers, festgestellt werden, dass eine intendierte Ansatzmöglichkeit 

selbst geschaffener immaterieller Vermögensgenstände des Gesetzgebers im Rahmen des AktG 

1937 als sehr unwahrscheinlich erscheint, wenngleich diese, zumindest hinsichtlich der origi-

nären Rechte, in der Kommentarliteratur zumeist unterstellt wurde.231 Der Umstand der nach 

h. M. theoretisch möglichen Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegen-

stände nach dem AktG 1937 ist jedoch besonders vor dem Hintergrund kritisch zu hinterfragen, 

dass in dieser Zeit in der Praxis, trotz abweichender steuerlicher Rechtsprechung,232 zumeist 

von einer Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände abgesehen 

wurde.233 

                                                 
228  Vgl. Lamers, A. (1981), S. 77, 79 und 82; gleicher Ansicht auch Mellerowicz, K. (1958), S. 248; Rusch, H. 

(1963), S. 39; anderer Ansicht Erhard, F. (1955), S. 991. Christoffers kritisiert jedoch in diesem Zusammen-

hang, dass der in der Literatur angelegte Vergleichsmaßstab hinsichtlich der Sicherheit bzw. Unsicherheit 

entgeltlich erworbener gegenüber selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen zumeist ver-

zerrt sei, da die Einzigartigkeit immaterieller Vermögensgegenstände zumeist die Findung eines geeigneten 

Vergleichsobjekts unmöglich mache; vgl. Christoffers, R. (1970), S. 169. 
229  Vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1938), § 133 Tz. 57; analog auch Moxter, A. (1979), S. 1104 mit 

dem Verweis auf die steuerliche Rechtsprechung. 
230  Vgl. auch Lamers, A. (1981), S. 76 f., der hier auch von einer „Hilfskonstruktion“ im Rahmen der Argumen-

tation spricht. 
231  Vgl. IDW (1954), S. 420; Börnstein, U. (1957), S. 554 f.; Lamers, A. (1981), S. 79; anderer Ansicht Flume, 

W. (1958), S. 1047. Vgl. zustimmend, jedoch gleichzeitig die starke Orientierung am dynamischen Bilanz-

verständnis hinterfragend Paulick, H. (1968), S. 452 und 486. 
232  Vgl. m. w. N. Kruse, H. W. (1976), S. 80.  
233  Vgl. Haver, F. (1954), S. 654; m. w. N. Rusch, H. (1963), S. 37; Kruse, H. W. (1976), S. 80; Kruse, H. W. 

(1978), S. 211; anderer Ansicht Börnstein, U. (1957), S. 553. 
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3.2.3.3 Das Aktiengesetz 1965 

Im Zuge der Aktienrechtsreform 1965 erfuhr das Aktiengesetz erneut eine große Veränderung. 

Die Gliederungssystematik des § 131 AktG 1937 ging in § 151 AktG 1965 auf, wurde jedoch 

teilweise ergänzt.234 Separat auszuweisen waren gemäß § 151 III 2. A. g) AktG 1965 im Anla-

gevermögen nun „Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizen-

zen an solchen Rechten“. Im Ergebnis wurde somit eine Aufzählung von vertraglich und legal 

begründeten Rechten beibehalten und es ergaben sich keine inhaltlichen Änderungen.235 

Eine Änderung ergab sich aber im Hinblick auf die konkrete Ansatzfähigkeit immaterieller 

Vermögensgegenstände. Gemäß § 153 Abs. 3 AktG 1965 wurde ein Ansatz immaterieller Ver-

mögensgegenstände im Anlagevermögen nur mehr gestattet, wenn diese entgeltlich erworben 

wurden. Damit gebot der Gesetzgeber der zuvor dargelegten Diskussion über die Bedeutung 

der Nicht-Erwähnung der Herstellungskosten in § 131 Nr. 2 AktG 1937 insofern Einhalt, dass 

eine Aktivierung selbst geschaffener fortan explizit und unstreitig nicht mehr möglich war.236 

Die Einführung dieser Regelung sollte damit letztlich der im Rahmen des AktG 1937 schon 

diskutierten Unsicherheit bezüglich der tatsächlichen Werthaltigkeit selbst geschaffener imma-

terieller Vermögensgegenstände begegnen237 und stellte ein Bekenntnis des Gesetzgebers zum 

Gläubigerschutzgedanken und dem damit einhergehenden Vorsichtsprinzip dar.238 Während 

Rusch seinerzeit die Ansicht vertrat, dass das Vorsichtsprinzip gleichermaßen durch ein Nie-

derstwertprinzip hätte gewahrt werden können und somit das Aktivierungsverbot selbst ge-

schaffener immaterieller Vermögensgegenstände für zu weit gehend erachtete,239 gab Curtius-

Hartung zu bedenken, dass, ohne die Beschränkung der Aktivierung auf entgeltlich erworbene 

immaterielle Vermögensgegenstände, unter Umständen das Aktivierungsverbot des originären 

                                                 
234  Vgl. auch Godin, R. Freiherr v./Wilhelmi, H. (1971), § 151 Anm. 1; Kropff, B. (1973b), § 151 Tz. 29; Bar-

denz, A. (1998), S. 46. 
235  Vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1968/1971), § 151 Tz. 88; Curtius-Hartung, R. (1970), S. 328. 
236  Vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1968/1971), § 153 Tz. 115; Stapf, A. (1968), S. 55; Christoffers, R. 

(1970), S. 165; Godin, R. Freiherr v./Wilhelmi, H. (1971), § 153 Anm. 5; Kropff, B. (1973b), § 151 Tz. 54; 

Maul, K.-H. (1973), S. 28; Steinbach, A. (1973), S. 128. Der Gesetzgeber beantwortete damit weiterhin nicht 

die Frage, ob eine Aktivierungspflicht oder ein Aktivierungswahlrecht für entgeltlich erworbene immaterielle 

Vermögensgegenstände besteht. Nach h. M. bestand für die Aktiengesellschaft ein Wahlrecht; vgl. m. w. N. 

Christoffers, R. (1970), S. 165; Kruse, H. W. (1976), S. 81; zustimmend auch Schmidt, E. (1985), S. 150; 

anderer Ansicht Maul, K..-H. (1973), S. 27 f. 
237  Vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1968/1971), § 153 Tz. 115; Godin, R. Freiherr v./Wilhelmi, H. 

(1971), § 153 Anm. 5; Steinbach, A. (1973), S. 128. 
238  Vgl. Stapf, A. (1968), S. 55; analog zum AktG 1937 bereits Mutze, O. (1956), S. 975, nach dessen Auffas-

sung eine sofortige Aufwandserfassung zwar stille Reserven legt, der dies aber zugunsten des Gläubiger-

schutzgedankens vertretbar sei. Mutze geht jedoch nicht darauf ein, dass dem Gläubigerschutzgedanken auch 

durch eine Ausschüttungssperre des aktivierten Betrags Rechnung getragen würde. Vgl. hierzu auch die Er-

läuterungen zum Status quo der Bilanzierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände in 

Abschnitt 3.2.4.5. 
239  Vgl. Rusch, H. (1963), S. 38. 
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Geschäfts- oder Firmenwerts hätte umgangen werden können.240 Die abschließende Bewertung 

des Aktivierungsverbots verblieb daher in der Literatur unterschiedlich, wenngleich die 

dadurch gewährte Rechtssicherheit allgemein begrüßt werden konnte. 

 

3.2.3.4 Das Bilanzrichtlinien-Gesetz 1985 

Die handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften hinsichtlich immaterieller Vermögensgegen-

stände ergeben sich erst seit Einführung des Bilanzrichtlinien-Gesetzes vom 19.12.1985, das 

die Vierte, Siebte und Achte EG-Richtlinie in deutsches Recht umsetzte,241 aus den Vorschrif-

ten des Handelsgesetzbuchs. Die §§ 151 und 153 AktG wurden im Zuge des Inkrafttretens des 

Gesetzes aufgehoben. Stattdessen implementierte der Gesetzgeber weitreichende Rechnungs-

legungs- sowie Prüfungsvorschriften im Handelsgesetzbuch. So wurden insbesondere hinsicht-

lich der Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften detaillierte Gliederungsschemata für de-

ren Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in den §§ 266 und 275 HGB 1985 sowie weitere 

für alle Rechtsformen gültige Vorschriften bezüglich des Ansatzes von Vermögen und Schul-

den in den §§ 242 ff. HGB 1985 aufgenommen. Bezüglich der Bilanzierung selbst geschaffener 

immaterieller Vermögensgegenstände offerierte die Vierte EG-Richtlinie den Mitgliedstaaten 

die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände zuzulassen, legte 

aber gleichzeitig die Implementierung einer Ausschüttungssperre in Höhe des aktivierten Be-

trags fest.242 Der deutsche Gesetzgeber verzichtete im Rahmen des BiRiLiG darauf, die Akti-

vierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände im Handelsgesetzbuch zu 

einzuführen. So formulierte § 248 Abs. 2 HGB 1985 analog zu § 153 Abs. 3 AktG 1965 ein 

Aktivierungsverbot nicht entgeltlich erworbener immaterieller Vermögensgegenstände. Die 

                                                 
240  Vgl. Curtius-Hartung, R. (1970), S. 329. 
241  Vgl. Eierle, B. (2004), S. 132. Die Vierte EG-Richtlinie vom 27.07.1978 enthielt Regelungen zur Harmoni-

sierung der Berichterstattung im Rahmen des Jahresabschluss bestimmter Kapitalgesellschaften. Die Siebte 

EG-Richtlinie vom 13.06.1983 regelte entsprechendes hinsichtlich des Konzernabschlusses. Die Achte EG-

Richtlinie vom 10.04.1984, die oft auch als „Abschlussprüfer-Richtlinie“ bezeichnet wird, sollte zur Harmo-

nisierung der Anforderungen an den Berufsstand des Wirtschaftsprüfers in den Mitgliedsstaaten der Europä-

ischen Union beitragen; vgl. BT-Drucksache 10/4268, S. 1. Im Juli 2013 wurden die Vierte und Siebte EG-

Richtlinie durch die Richtlinie 2013/34/EU vom 26.06.2013 ersetzt. Die Achte EG-Richtlinie wurde hinsicht-

lich des Bestätigungsvermerks angepasst. 
242  Vgl. Vierte EG-Richtlinie, Art. 9 C. I. 1. des Bilanzgliederungsschemas sowie Art. 37 Abs. 1 i. V. m. Art. 34 

Abs. 1 a). Diese Möglichkeit offerierte der EU-Gesetzgeber insbesondere vor dem Hintergrund des in der 

Richtlinie festgelegten Jahresabschlusszwecks „ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zu vermitteln“; Vierte EG-Richtlinie, Art. 

2 Abs. 1 Satz 1. Dieser sogenannte Grundsatz des „true and fair view“ steht dabei nicht zwangsläufig in 

Konflikt mit der Prämisse der Konkursvorsorge hinsichtlich des Ansatzes in der Handelsbilanz. So ist der 

Grundsatz des „true and fair view“ nur insgesamt auf den Jahresabschluss anzuwenden, nicht jedoch zwin-

gend auf jedes Berichtsinstrument und kann beispielsweise durch den Anhang oder Lagebericht gewahrt 

werden; vgl. auch Moxter, A. (1978b), S. 1630. 
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neue Syntax des Aktivierungsverbots sollte jedoch nach dem Willen des Gesetzgebers das bis 

dahin in der Praxis und vielfach auch in der Literatur vermutete Aktivierungswahlrecht entgelt-

lich erworbener immaterieller Vermögensgegenstände zugunsten der Aktivierungspflicht in 

Einklang mit dem Vollständigkeitsgebot243 und der Vierten EG-Richtlinie verdeutlichen.244 

 

3.2.4 Der Status quo der bilanziellen Behandlung selbst geschaffener immaterieller 

Vermögensgegenstände 

Nachdem aus der historischen Betrachtung eine starke Zurückhaltung des Gesetzgeber hinsicht-

lich der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände deutlich wurde, 

die auch im Rahmen des BiRiLiG durch die Nichtnutzung des Mitgliedstaatenwahlrechts zur 

Implementierung einer Aktivierungsmöglichkeit der Vierten EG-Richtlinie zunächst keine Ver-

änderung erfuhr, werden nun die jüngsten Änderungen, die sich im Rahmen des BilMoG erge-

ben haben, erläutert. Hierzu werden zunächst die Rahmendaten des BilMoG sowie seine Inhalte 

und Ziele umrissen.245 Anschließend wird der Regelungsinhalt der handelsrechtlichen Vor-

schriften hinsichtlich des Ansatzes selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände 

sowie deren Bewertung dargelegt, ehe auf die Regelungen bezüglich des Ausweises aktivierter 

selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände sowie auf die mit der Aufstellung der 

Handelsbilanz verbundene Frage der Ausschüttungsfähigkeit durch die Aktivierung entstande-

ner Gewinne eingegangen wird. 

 

3.2.4.1 Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 2009 

Das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (kurz: Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 

bzw. BilMoG) vom 25.05.2009 trat am 29.05.2009 in Kraft.246 Es ist als Artikelgesetz konzi-

piert und änderte neben dem Handelsgesetzbuch auch Teile anderer Gesetze. Anzuwenden wa-

ren die entsprechenden Änderungen des Handelsgesetzbuches hinsichtlich der Bilanzierung 

selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände auf Geschäftsjahre, die nach dem 

                                                 
243  Vgl. Abschnitt 4.2.2.3 
244  Vgl. BT-Drucksache 10/317, S. 80; ergänzend auch Biener, H. (1979), S. 43; Hirte, E. (1982), S. 2362; Veit, 

K.-R. (1985), S. 557. 
245  Eine ausführliche Diskussion der Gesetzesbegründung hinsichtlich der in den folgenden Kapiteln vorgestell-

ten Regelung erfolgt in Kapitel 4. 
246  Vgl. Art. 15 BilMoG. 
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31.12.2009 beginnen, d. h. frühestens zum Bilanzstichtag 31.12.2010.247 Als Ausnahme hier-

von war eine vorzeitige Anwendung sämtlicher in Art. 66 Abs. 3 EGHGB bezeichneten Ände-

rungen auf nach dem 31.12.2008 beginnende Geschäftsjahre möglich. 

Als Anlass der umfassenden Reformierung des deutschen Bilanzrechts ist die zunehmende Be-

deutung international akzeptierter Rechnungslegungsstandards zu sehen. In diesem Zusammen-

hang sah sich der deutsche Gesetzgeber in der Pflicht das deutsche Bilanzrecht dahingehend zu 

erneuern bzw. zu verbessern, sodass es den Unternehmen weiterhin eine Alternative zur An-

wendung internationaler Rechnungslegungsstandards bietet, die sowohl einfacher als auch kos-

tengünstiger zu realisieren ist.248 Neben einer Reaktion auf die steigende Bedeutung der IFRS, 

die unter Umständen aber nur eine Alternative für große bzw. kapitalmarktorientierte Unter-

nehmen darstellen, stellte das BilMoG auch eine Reaktion des deutschen Gesetzgebers auf die 

Verabschiedung des International Financial Reporting Standards for Small and Medium-Sized 

Entities (IFRS for SMEs) durch das IASB dar. 

Hinsichtlich des Jahresabschlusses deutscher Unternehmen kann ein Kostenvorteil der Anwen-

dung der Rechnungslegung nach HGB darin gesehen werden, das diese gegenüber den IFRS 

beispielsweise eine deutlich geringere Dokumentation und Erläuterung der Abschlussbestand-

teile im Anhang erfordert.249 Da der Gesetzgeber bis heute weiterhin am Jahresabschluss nach 

den handelsrechtlichen Vorschriften zum Zwecke der Ausschüttungsbemessung festhält, kann 

darüber hinaus eine freiwillige Aufstellung eines Abschlusses nach den IFRS zu Veröffentli-

chungszwecken250 entfallen, wenn das modernisierte HGB als Alternative zu den primär den 

Informationsbedürfnissen der Abschlussadressaten nachkommenden IFRS akzeptiert wird. Fer-

ner kann ein Vorteil in der Nähe des HGB-Jahresabschlusses zur Steuerbilanz gesehen werden, 

die es immer noch ermöglicht weitestgehend eine Einheitsbilanz zu erstellen. 

Vorteile könnten sich auch für nicht kapitalmarktorientierte Mutterunternehmen, die einen be-

freienden Konzernabschluss nach den IFRS aufstellen (§ 315a Abs. 3 HGB), hinsichtlich des 

Konzernabschlusses ergeben.251 Diese könnten auf eine Überleitung der einzelnen Jahresab-

                                                 
247  Vgl. Art. 66 Abs. 3 EGHGB. 
248  Vgl. BT-Drucksache 16/12407, S. 1; ergänzend auch Zwirner, C. (2011), S. 1. 
249  Dies gilt analog für den IFRS for SMEs. Ein weiterer Kostenvorteil könnte darüber hinaus auch darin liegen, 

dass der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften nicht für alle Unternehmen zwingend eine 

Kapitalflussrechnung enthalten muss. 
250  Die Aufstellung eines Einzelabschlusses nach den IFRS entbindet jedoch nicht von der Aufstellung des Jah-

resabschlusses nach den handelsrechtlichen Vorschriften. Vgl. auch Abschnitt 3.1.1. 
251  Die befreiende Wirkung des Konzernabschlusses bezieht sich auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses 

nach den handelsrechtlichen Regelungen; vgl. Abschnitt 3.1.2. 
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schlüsse des Mutterunternehmens und der Tochtergesellschaften auf die IFRS-Rechnungsle-

gung zwecks Erstellung des Konzernabschlusses verzichten, wenn der HGB-Konzernabschluss 

die Informationsbedürfnisse der Konzernabschlussadressaten ähnlich befriedigt wie ein Kon-

zernabschluss nach den IFRS. Gleichermaßen könnte sich durch die Reform auch ein Vorteil 

für Konzerne mit kapitalmarktorientierten Mutterunternehmen ergeben, wenn diesen durch das 

BilMoG die Überleitung der HGB-Jahresabschlüsse auf die im Konzernabschluss anzuwenden-

den IFRS erleichtert würde.252 Daher lag es im Interesse des deutschen Gesetzgebers „die In-

formationsfunktion des handelsrechtlichen Jahres- und Konzernabschlusses“253 zu stärken und 

so die Attraktivität des deutschen Handelsrechts besonders für den Mittelstand weiterhin zu 

gewährleisten. 

Inwiefern diese Reformbemühungen insgesamt geglückt sind, wird jedoch unterschiedlich be-

urteilt. So sind beispielsweise Zülch/Hoffmann der Ansicht, dass der Gesetzgeber mit dem Bil-

MoG eine deutliche Reform des deutschen Bilanzrechts auf den Weg gebracht habe, wenn-

gleich diese nicht alle ihre gesetzten Ziele erreiche.254 Wehrheim/Fross sehen hingegen das Bil-

MoG nur als Kompromiss zwischen den handelsrechtlichen GoB und den informationsorien-

tierten IFRS.255 Keller schließt sich der Kritik an und ist zusätzlich der Meinung, dass die ur-

sprünglichen Ziele der Reform, beispielsweise bezogen auf die in dieser Arbeit fokussierten 

selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände, gänzlich verfehlt worden seien.256 

 

3.2.4.2 Der Ansatz selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände 

Mit dem BilMoG entfiel das bis dahin geltende Verbot des Ansatzes selbst geschaffener imma-

terieller Vermögensgegenstände des § 248 Abs. 2 HGB 1985. Stattdessen wurde unter der 

neuen Überschrift „Bilanzierungsverbote und -wahlrechte“ in § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB ein 

Wahlrecht für den Ansatz selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände aufgenom-

men. Ursprünglich war sogar noch im Gesetzesentwurf der Bundesregierung ein Aktivierungs-

gebot für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände vorgesehen.257 In seiner Be-

schlussempfehlung entschied sich der Rechtsausschuss des Bundestags jedoch dafür, die Akti-

                                                 
252  Vgl. Zwirner, C. (2011), S. 2. 
253  BT-Drucksache 16/12407, S. 1. 
254  Vgl. Zülch, H./Hoffmann, S. (2009a), S. 750; ähnlich auch Hüttche, T. (2009), S. 1346. 
255  Vgl. Wehrheim, M./Fross, I. (2010), S. 72. 
256  Vgl. Keller, B. (2009), S. 229. 
257  Vgl. BT-Drucksache 16/10067, Art. 1 Nr. 6. 



Kapitel 3: Die bilanzielle Behandlung selbst geschaffener immaterieller Werte 55 

 

 

 

vierungspflicht, als Reaktion auf die negative Aussprache der Sachverständigen, in ein Wahl-

recht umzuwandeln.258 Der Rechtsausschuss schloss sich damit der Ansicht des Bundesrats an, 

der das Wahlrecht als „ausreichend“ hinsichtlich der Erreichung der zugrundeliegenden Ziele 

erachtete.259 

 

3.2.4.2.1 Vorliegen eines Vermögensgegenstands 

Im Rahmen der Gesetzesentwicklung wurde nicht eindeutig kommuniziert, inwiefern die Ei-

genschaft des Vermögensgegenstands als abstraktes Kriterium der Aktivierungsfähigkeit im 

Falle selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände für die Aktivierung erfüllt sein 

muss. So wurde im Referentenentwurf des BilMoG proklamiert, dass eine Aktivierung im Rah-

men der Erstellung immaterieller Vermögensgegenstände angefallener Aufwendungen grund-

sätzlich nicht den allgemeinen Aktivierungskonzeptionen des Handelsrechts widersprechen 

dürfe.260 Damit müssten auch diese Aufwendungen den Charakter des Vermögensgegenstands 

besitzen, d. h. einzelverwertbar sein. Insofern wurde gleichzeitig klargestellt, dass die nach den 

IFRS für den Ansatz eines selbst erstellten immateriellen Vermögenswerts zu erfüllenden Kri-

terien des IAS 38.57261 allenfalls einen Hinweis auf das Vorliegen eines Vermögensgegen-

stands geben können, keinesfalls aber ausschließlich einen solchen begründen.262 

Im Gesetzesentwurf der Bundesregierung wurde dieser Bezug zur abstrakten Aktivierungsfä-

higkeit im Rahmen der Begründung des § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB zwar übernommen,263 jedoch 

sprach die Bundesregierung im Rahmen ihrer Ausführungen zur Bewertungsnorm des 

§ 255 Abs. 2a HGB nur mehr davon, dass „im Zeitpunkt der Aktivierung (…) mit hoher Wahr-

scheinlichkeit davon ausgegangen werden können [muss, Anm. d. Verf.], dass ein einzeln ver-

wertbarer immaterieller Vermögensgegenstand zur Entstehung gelangt“264. Damit widerspricht 

der Gesetzgeber seinen Ausführungen zur Ansatzvorschrift und eröffnet die Möglichkeit selbst 

                                                 
258  Vgl. Zülch, H./Hoffmann, S. (2009b), S. 54. 
259  Vgl. BR-Drucksache 344/08 (Beschluss), S. 7 f.; BT-Drucksache 16/12407, S. 85. Auf die der Regelung zu-

grundeliegenden Ziele und Zwecke wird gesondert in Kapitel 4 eingegangen. 
260  Vgl. BilMoG Referentenentwurf, S. 122. 
261  Vgl. hierzu die Ausführungen in Abschnitt 3.4.4.1.3. 
262  Vgl. BilMoG Referentenentwurf, S. 98 und 122; Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der 

Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V. (2008), S. 1817; Kirsch, H. (2009), S. 187; Boecker, 

C./Künkele, K. P. (2010), S. 485. Insofern ist nach h. M. nicht davon auszugehen, dass die Aktivierungskri-

terien nach dem HGB zu identischen Bilanzansätzen wie jene nach den IFRS führen; vgl. m. w. N. Gelhau-

sen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt E Tz. 47; anderer Ansicht Mindermann, T. (2010), S. 659. 
263  Vgl. BT-Drucksache 16/10067, S. 50. 
264  BT-Drucksache 16/10067, S. 60. 
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geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände auch ohne unmittelbare Erfüllung der Ein-

zelverwertbarkeit als Aktivum anzusetzen.265 Begründet wurde dies damit, dass durch die Aus-

schüttungssperre des § 268 Abs. 8 HGB die Einhaltung des Vorsichtsprinzips bereits sicherge-

stellt sei. Daher sei eine analoge Vorgehensweise wie bei materiellen Vermögensgegenständen, 

die sich in der Entwicklung befinden, gerechtfertigt.266 Hiermit spielt der Gesetzgeber auf den 

bilanziellen Ansatz von Anlagen im Bau an, die zu Herstellungskosten aktiviert werden müs-

sen. Ob nicht auch im Falle der Anlagen im Bau von einem einzelverwertbaren Vermögensge-

genstand ausgegangen werden muss, ist jedoch streitig.267 Darüber hinaus müssen Anlagen im 

Bau zum einen getrennt von den übrigen Sachanlagen zusammen mit den geleisteten Anzah-

lungen auf Vermögensgegenstände in der Bilanz ausgewiesen werden.268 So werden im Zweifel 

Nicht-Vermögensgegenstände von den Vermögensgegenständen separiert. Zum anderen bleibt 

fraglich, ob die Analogie des Gesetzgebers unter Berücksichtigung der besonderen Problematik 

immaterieller Vermögensgegenstände zu rechtfertigen ist oder ob nicht aufgrund der besonde-

ren Unsicherheit selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände hinsichtlich des An-

satzes ein höheres Objektivierungserfordernis besteht.269 

So macht es durchaus den Anschein einer Korrektur, wenn der Rechtsausschuss in seiner ab-

schließen den Beschlussempfehlung zum BilMoG noch einmal klarstellt, dass die Vermögens-

gegenstandseigenschaft zwingend erfüllt sein muss, wenn ein selbst geschaffener immaterieller 

Vermögensgegenstand aktiviert werden soll. Dieser Eindruck wird durch die Formulierung 

„Klarstellend weist der Ausschuss darauf hin (,..)“270 verstärkt. Hüttche bezeichnet den Zeit-

punkt der frühestmöglichen Aktivierung daher auch als point of return und macht deutlich, dass 

                                                 
265  Vgl. auch Richter, L./Künkele, K. P./Zwirner, C. (2014), § 255 Tz. 217 f. 
266  Vgl. BT-Drucksache 16/10067, S. 60. 
267  Vgl. mit der Forderung nach der Erfüllung der Vermögensgegenstandseigenschaft z. B. Theile, C. (2008), 

S. 1068; Haaker, A. (2014), S. 120; anderer Ansicht Küting, K./Ellmann, D. (2009), S. 272; Kahle, H./Hein-

stein, R. (2010), Abt. II/2 Tz. 52; Nordmeyer, A./Göbel, R. (2011), B 212 Tz. 46.  
268  Eine solche Absetzung in der Bilanz ist in Bezug auf fertige und unfertige selbst geschaffene immaterielle 

Vermögensgegenstände in der Mindestgliederung für Kapitalgesellschaften des § 275 Abs. 2 HGB nicht vor-

gesehen. In der Kerntaxonomie zur Übermittlung der E-Bilanz für die steuerliche Gewinnermittlung wird 

diese Unterscheidung jedoch beispielsweise getroffen; vgl. BMF-Schreiben vom 19.01.2010, Tz. 3. 
269  Vgl. hierzu auch Dobler, M./Kurz, G. (2008), S. 490; Hüttche, T. (2008), S. 165; Schülke, T. (2010), S. 997; 

Wehrheim, M./Fross, I. (2010), S. 76. 
270  BT-Drucksache 16/12407, S. 85. Vgl. ergänzend, jedoch kritisch auch Hall, G. v./Kessler, H. (2010), S. 183. 

Vgl. zustimmend zur Erfüllung der Vermögensgegenstandseigenschaft als notwendiges Kriterium der Akti-

vierungsfähigkeit z. B. Kirsch, H. (2009), S. 185 f.; Oser, P./Roß, N./Wader, D./Drögemüller, S. (2009), 

S. 577; Solmecke, H. (2009), S. 66; Baetge, J./Fey, D./Weber, C.-P./Sommerhoff, D. (2010), § 248 Tz. 18; 

Küting, K./Ellmann, D. (2010b), § 255 Tz. 388a; Schülke, T. (2010), S. 998; Ekkenga, J. (2011), § 255 

Tz. 135; Haaker, A. (2012a), S. 90; Zwirner, C./Boecker, C./Froschhammer, M. (2012), S. 95; Hennrichs, J. 

(2013), § 248 Tz. 26 und 36; Mindermann, T. (2014), § 248 Tz. 14; Schmidt, C. (2014), S. 1275; Bertram, 

K. (2015b), § 248 Tz. 18. Vgl. auch Merkt, H. (2014b), § 255 Tz. 22 sowie Theile, C. (2008), S. 1067, die 

außerdem darauf hinweisen, dass § 255 Abs. 2a HGB ansonsten eine Ansatznorm darstelle. 
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dieser nicht dem Übergangszeitpunkt von der Forschungs- in die Entwicklungsphase entspre-

chen muss.271 

Nichtsdestotrotz wird in der Literatur häufig weiter an der Formulierung der Gesetzesbegrün-

dung des § 255 Abs. 2a HGB festgehalten.272 Nach Ansicht von Ballwieser ergibt sich bei-

spielsweise die Ansatzmöglichkeit von Entwicklungskosten bereits vor Vorliegen eines Ver-

mögensgegenstands aus dem Gesetzestext des § 255 Abs. 2a HGB, der „die bei dessen Ent-

wicklung anfallenden Aufwendungen“ als ansatzfähige Herstellungskosten eines selbst ge-

schaffenen immateriellen Vermögensgegenstands bezeichnet.273 Bedenklich könnte hierbei je-

doch die Argumentation der Ansatzfähigkeit auf Basis der Bewertungsnorm sein. 

Sich allgemein dieser Literaturmeinung anschließend, ist weiter die auslegungsbedürftige Be-

grifflichkeit der „hohen Wahrscheinlichkeit“ zu betrachten. Das Bestehen einer „hohen Wahr-

scheinlichkeit“ wird beispielsweise von Gelhausen/Fey/Kämpfer als sichergestellt angesehen, 

wenn „am Abschlussstichtag deutlich mehr Gründe für als gegen das Entstehen eines immate-

riellen Vermögensgegenstands in der Zukunft sprechen“274. Aber auch hier verbleibt die Frage, 

wann „deutlich mehr“ Gründe für die Entstehung vorliegen. Somit hinterlässt der Verzicht auf 

die strenge Forderung des Vorliegens eines Vermögensgegenstands einen erheblichen bilanz-

politischen Spielraum.275 Gemäß dieser weniger strengen Ansicht ist daher gegebenenfalls eine 

außerplanmäßige Abschreibung oder wenigstens eine aufwandswirksame Ausbuchung des ak-

tivierten Betrags notwendig, wenn sich die Ergebnisse der Wahrscheinlichkeitsbetrachtung hin-

sichtlich der Entstehung eines Vermögensgegenstands verändert.276 Die Gefahr einer außer-

planmäßigen Abschreibung vor Fertigstellung sollte in der Vergangenheit durch das Aktivie-

rungsverbot selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände gebannt werden, da das 

                                                 
271  Vgl. Hüttche, T. (2008), S. 167; zum Übergang von der Forschungs- in die Entwicklungsphase auch Ab-

schnitt 3.2.4.2.2. 
272  Vgl. Gelhausen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt E Tz. 64; Hall, G. v./Kessler, H. (2010), S. 181 

und 183 f.; Braun, U. (2011), § 248 Tz. 12; Kirsch, H. (2011c), § 248 Tz. 56; Coenenberg, A. G./Haller, 

A./Schultze, W. (2014), S. 179; Richter, L./Künkele, K. P./Zwirner, C. (2014), § 255 Tz. 220. 
273  Vgl. Ballwieser, W. (2013), § 248 Tz. 15 f. 
274  Gelhausen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt E Tz. 69. Küting/Ellmann gehen davon aus, dass 

branchenspezifische Maßstäbe anzulegen sind, konkretisieren diese aber nicht weiter; vgl. Küting, K./Ell-

mann, D. (2009), S. 272. 
275  Vgl. z B. Mindermann, T./Brösel, G. (2009), S. 392, die daher empfehlen, sich im Zweifel an den Kriterien 

des IAS 38.57 zu orientieren, wenngleich ein solcher Rückgriff auf die IFRS beispielsweise von Schmidt 

kritisch gesehen wird; vgl. Schmidt, C. (2014), S. 1274. 
276  Vgl. Bertram, K. (2015b), § 248 Tz. 22 sowie Abschnitt 3.2.4.3.2. Gelhausen/Fey/Krämer sind der Auffas-

sung, dass eine aufwandswirksame Ausbuchung regelmäßig bei einer Wahrscheinlichkeitsänderung in Frage 

komme, die aus allgemeinen, objektiven Änderungen der Gegebenheiten resultiert. Eine außerplanmäßige 

Abschreibung sei demnach nur bei subjektiven, im Unternehmen begründeten Änderungen der Wahrschein-

lichkeitseinschätzung vorzunehmen; vgl. Gelhausen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt E 

Tz. 111 ff. 
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Risiko der Aktivierung eines Non-Valeurs hier besonders hoch ist.277 Ob der Gesetzgeber daher 

in der Tat eine so weitreichende Aktivierungsmöglichkeit, wie sie von dieser Strömung in der 

Literatur vertreten wird, schaffen wollte, bleibt ungewiss. 

Kritisch ist diese Auffassung zusätzlich vor dem Hintergrund dessen zu sehen, dass sie unwei-

gerlich einen liberaleren Ansatz selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände als 

die IFRS nach sich zieht.278 Da unstreitig der Begriff des Vermögenswerts nach den IFRS wei-

ter zu fassen ist als jener des Vermögensgegenstands nach dem deutschen Handelsrecht,279 

würde dies zu einem Missverhältnis zwischen den Normen zur abstrakten Aktivierungsfähig-

keit und den beiden Spezialvorschriften für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegen-

stände bzw. Vermögenswerte führen.280 Die zwingende Erfüllung der Vermögensgegenstands-

seigenschaft, d. h. die Einzelverwertbarkeit, auch für den Ansatz von selbst geschaffenen im-

materiellen Vermögensgegenständen in der Entwicklung zugrundelegend sollte der Anteil ak-

tivierbarer Entwicklungskosten aufgrund eines späteren Startpunktes für die Aktivierung nach 

dem HGB in der Regel geringer sein als nach den IFRS.281 

Unabhängig davon, ob die vom Rechtsausschuss zuletzt bekräftigte Notwendigkeit des Vorlie-

gens eines selbstständig verwertbaren Vermögensgegenstands dem Bilanzansatz zugrunde ge-

legt wird oder nicht, ist davon auszugehen, dass in jedem Fall auch noch in der Entwicklung 

befindliche Projekte wenigstens dann aktivierungsfähig sind, wenn sie einen Vermögensgegen-

stand darstellen. Das Stadium der Entwicklung ist damit nicht maßgeblich für die Aktivierungs-

fähigkeit.282 So ist es durchaus denkbar, dass ein in der Entwicklung befindliches technisches 

Schutzrecht abstrakt und konkret aktivierungsfähig ist, wenn der aktuelle Entwicklungsstand 

des Projekts selbstständig verwertbar ist.283 

                                                 
277  Vgl. Velte, P. (2008), S. 65. Küting/Ellmann sprechen daher auch davon, dass der Gesetzgeber „die selbst 

geschaffenen immateriellen Vermögenswerte [gemeint sind hier jedoch eigentlich Vermögensgegenstände, 

Anm. d. Verf.] zu einem Vermögensgegenstand ‚zweiter Klasse‘ degradiert“; Küting, K./Ellmann, D. (2009), 

S. 283. 
278  Vgl. Zwirner, C. (2011), S. 642. So muss beispielsweise nach IAS 38.57(a) bereits zum Aktivierungszeit-

punkt gewährleistet sein, dass die Fertigstellung des Vermögenswerts technisch realisierbar ist, damit dieser 

genutzt oder verkauft werden kann. 
279  Vgl. Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebs-

wirtschaft e. V. (2008) sowie Abschnitt 3.4.1. 
280  Vgl. anderer Ansicht Seidel, B./Grieger, S./Muske, R. (2009), S. 1287, die davon ausgehen, dass es keine 

Unterschiede hinsichtlich der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände und 

Vermögenswerte nach dem HGB und den IFRS gibt. 
281  Vgl. auch Kirsch, H. (2009), S. 187. 
282  Vgl. anderer Ansicht noch Flume, W. (1958), S. 1047 und Schiller, E. (1964), S. 48, die die Aktivierungsfä-

higkeit im Rahmen des AktG 1937 vom Entwicklungsstand abhängig machen. 
283  Vgl. BT-Drucksache 16/10067, S. 60; zustimmend auch Gelhausen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Ab-

schnitt E Tz. 37 und 63, die das Beispiel eines Vorprodukts einer pharmazeutischen Erfindung anführen, 

sowie Küting, K./Ellmann, D. (2010b), § 255 Tz. 398. 
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3.2.4.2.2 Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungsphase 

Eine Aktivierung von Aufwendungen im Zuge der Herstellung eines immateriellen Vermö-

gensgegenstands kommt nur in Frage, wenn Forschungs- und Entwicklungsphase284 hinsicht-

lich des Vermögensgegenstands verlässlich285 voneinander getrennt werden können.286 Insofern 

enthält die Bewertungsnorm des § 255 Abs. 2a HGB mit Satz 4 eine weitere Voraussetzung für 

die konkrete Ansatzfähigkeit. Hintergrund dessen ist der in Abschnitt 3.2.4.3.1 noch zu erläu-

ternde wertmäßige Ansatz selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände, wonach 

eine Erstbewertung des Vermögensgegenstands nur in Höhe der Entwicklungskosten erfolgen 

darf. Forschungskosten sind demnach sofort aufwandswirksam zu verbuchen (§ 255 Abs. 2a 

Satz 1 HGB).287 

Unter der Forschung ist gemäß der Legaldefinition des § 255 Abs. 2a Satz 3 HGB „die eigen-

ständige und planmäßige Suche nach neuen wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnissen 

oder Erfahrungen allgemeiner Art, über deren technische Verwertbarkeit und wirtschaftliche 

Erfolgsaussichten grundsätzlich keine Aussagen gemacht werden können“, zu verstehen. Damit 

wird bereits deutlich, dass die Forschungsphase, die regelmäßig der Entwicklungsphase voran-

geht, gemäß dieser Definition noch keinen bilanzierungsfähigen Vermögensgegenstand hervor-

bringt, da sie mit großen Unsicherheiten hinsichtlich der Verwertbarkeit einhergeht und eine 

Objektivierbarkeit des entstandenen wirtschaftlichen Nutzenpotentials ausgeschlossen ist.288 

Aus einer anderen Perspektive heraus betrachtet tragen die in der Forschungsphase angefalle-

nen Aufwendungen das Merkmal, dass sie einem selbst geschaffenen immateriellen Vermö-

gensgegenstand nur unzureichend genau zurechenbar sind, was ebenfalls zu einer sofortigen 

Aufwandserfassung führt.289 

                                                 
284  In der Literatur finden sich noch weitere Unterscheidungen wie beispielsweise in „Grundlagenforschung“ 

und „Zweckforschung“ sowie in „Neuentwicklung“ und „Weiterentwicklung“; vgl. Schubert, W. J./Pastor, 

C. (2014), § 255 Tz. 485. Da der Gesetzgeber diese allerdings nicht aufgreift, erfolgt hier nur die Differen-

zierung zwischen „Forschung“ und „Entwicklung“. 
285  Der Begriff der Verlässlichkeit impliziert keine Sicherheit. Da jedoch auch nicht der Begriff „wahrschein-

lich“ verwendet wird, mit dem häufig eine Wahrscheinlichkeit von 50 % assoziiert wird, schlägt Ekkenga 

vor, ein Sicherheitsniveau von 75 % zugrunde zu legen, wenn von der Trennbarkeit von Forschungs- und 

Entwicklungsphase gesprochen wird; vgl. Ekkenga, J. (2011), § 255 Tz. 148. 
286  Die Trennung von Forschung und Entwicklung ist in der Historie nicht immer vollzogen worden. So gingen 

beispielsweise Flume und Breng davon aus, dass es keine inhaltliche Abgrenzung der beiden Begriffe gibt; 

vgl. Flume, W. (1958), S. 1045; Breng, E.-G. (1959), S. 9. 
287  Forschungskosten bezeichnen in der Forschungsphase angefallene Aufwendungen; vgl. BilMoG Referenten-

entwurf, S. 121. Entsprechendes gilt für Entwicklungskosten hinsichtlich der Entwicklungsphase. 
288  Vgl. BilMoG Referentenentwurf, S. 121 f.; BT-Drucksache 16/10067, S. 60. 
289  Vgl. Henckel, N.-F./Ludwig, T./Lüdke, T. (2008), S. 197. 
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Die Entwicklungsphase greift die in der Forschungsphase erworbenen Erkenntnisse oder Er-

fahrungen auf und stellt sodann „die Anwendung von Forschungsergebnissen oder von anderem 

Wissen für die Neuentwicklung von Gütern oder Verfahren oder die Weiterentwicklung von 

Gütern oder Verfahren mittels wesentlicher Änderungen“ dar (§ 255 Abs. 2a Satz 2 HGB). In 

der Gesetzesbegründung zum BilMoG gibt der Gesetzgeber einige Beispiele für Entwicklungs-

tätigkeiten an, die die Definition im Gesetz verdeutlichen sollen. So zählen zur Entwicklungs-

phase regelmäßig „Entwicklung, Konstruktion und Test neuer Prototypen“290, da diese nicht 

mehr auf das Gewinnen neuer Erkenntnisse gerichtet sind, sondern die gewonnenen For-

schungsergebnisse lediglich validieren sollen.291 

Im Referentenentwurf des BilMoG wird die Ansicht vertreten, dass eine Abgrenzung der For-

schungs- von der Entwicklungsphase bei einem sequentiellem Ablauf bei dem auf genau eine 

Forschungsphase genau eine Entwicklungsphase folgt, die nach ihrem Abschluss ebenfalls das 

Ende des Projekts darstellt, regelmäßig problemlos sein dürfte.292 Dies muss jedoch nach h. M. 

deutlich kritischer gesehen werden.293 So ist gerade in der notwendigerweise unternehmensin-

dividuellen Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungsphase ein nicht unerheblicher Er-

messensspielraum erkennen. Zusätzliche Schwierigkeiten kann überdies die Abgrenzung im 

Falle mehrerer sich abwechselnder Forschungs- und Entwicklungszeiträume mit sich bringen. 

In Branchen, in denen diese Verläufe typischerweise vorzufinden sind, käme eine Aktivierung 

von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen daher allenfalls in Betracht, 

wenn die Ergebnisse einzelner Sequenzen von Forschung und Entwicklung von den folgenden 

Forschungsphasen unabhängig sind.294 Andernfalls ist auch hier stets eine sofortige Aufwand-

serfassung geboten. Gelhausen/Fey/Kämpfer sehen die Abgrenzung von Forschungs- und Ent-

wicklungsphase hingegen deutlich liberaler. Ihrer Ansicht nach ist eine Aktivierung selbst dann 

möglich, wenn die jeweils in den Forschungs- und Entwicklungsphasen anfallenden Aufwen-

dungen verlässlich voneinander separiert werden können.295 Ob diese sehr weite Auslegung der 

Vorschrift, die erhebliche Objektivierungsprobleme mit sich bringen kann, jedoch im Sinne des 

                                                 
290  BilMoG Referentenentwurf, S. 123. 
291  Insgesamt stellen Grottel/Pastor daher fest, dass die Begriffe „Güter“ und „Verfahren“ im Rahmen der Le-

galdefinition weit auszulegen sind; vgl. Schubert, W. J./Pastor, C. (2014), § 255 Tz. 487. 
292  Vgl. BilMoG Referentenentwurf, S. 122 f. 
293  Vgl. Küting, K./Ellmann, D. (2010b), § 255 Tz. 389b; Velte, P. (2011), S. 356. Schubert/Pastor vermuten 

hier eine „Grauzone“ und zweifeln daher die Objektivierbarkeit der Trennung von Forschungs- und Entwick-

lungsphase generell an; vgl. Schubert, W. J./Pastor, C. (2014), § 255 Tz. 488; ähnlich auch Baetge, J./Klönne, 

H./Schumacher, K. (2011), S. 832. 
294  Vgl. Kirsch. H. (2011d), § 255 Tz. 170, der auch den Ausdruck der „alternierende[n, Anm. d. Verf.] For-

schungs- und Entwicklungsphase“ verwendet. Vgl. für weitere potentiell problematische Forschungsverläufe 

m. w. N. Waschbusch, G./Müller, S./Kreipl. M. K./Bertram, K./Tichy, S./Brinkmann, R. (2015), § 255 

Tz. 182. 
295  Vgl. Gelhausen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt E Tz. 77. 
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Gesetzgebers ist, ist fraglich. Regelmäßig ist im Rahmen der Abschlussprüfung seitens des Un-

ternehmens im Falle der Aktivierung deshalb eine Dokumentation der Separation von For-

schungs- und Entwicklungsphase vorzulegen. Kann die Trennung nicht dokumentiert werden, 

kommt nur die sofortige Aufwandserfassung der Entwicklungskosten in Frage.296 

 

3.2.4.2.3 Aktivierungsverbot bestimmter selbst geschaffener immaterieller Vermögens-

gegenstände 

Von dem Ansatzwahlrecht des § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB ausgenommen ist die Aktivierung von 

Aufwendungen aus der Selbsterstellung von Marken, Drucktiteln, Verlagsrechten, Kundenlis-

ten und vergleichbaren immateriellen Vermögensgegenständen (§ 248 Abs. 2 Satz 2 HGB). 

Unter einer Marke kann allgemein ein Merkmal zur Unterscheidung gleichartiger Produkte oder 

Dienstleistungen verstanden werden.297 Gleichzeitig bezeichnet die Marke ein Schutzrecht,298 

das ein entsprechendes Unterscheidungsmerkmal rechtlich absichert.299 Das Markenrecht bein-

haltet das ausschließliche Recht unbefugte Dritte von der Verwendung der Marke auszuschlie-

ßen (§ 14 MarkenG). Der Begriff des Drucktitels hat eine ähnliche Bedeutung, wie die triviale 

Bedeutung der Marke. So ist auch der Drucktitel ein Unterscheidungsmerkmal für Drucker-

zeugnisse, häufig also das Titelblatt.300 Das Verlagsrecht hingegen umfasst das Recht zur Ver-

vielfältigung und Verbreitung eines literarischen oder tonkünstlerischen Werks (§ 1 i. V. m. 

§ 8 VerlG). Dieses ermöglicht es einem anderen als dem Urheber weitestgehend über das Werk 

zu verfügen, was sonst regelmäßig nur dem Urheber zusteht (§ 7 i. V. m. § 11 UrhG). Eine 

Kundenliste genießt in der Regel keinen besonderen rechtlichen Schutz, wenngleich sie Gegen-

stand des Rechtsverkehrs sein kann.301 Sie kann neben Daten zu Namen und Adressen von 

Kunden der Unternehmung auch weitere Informationen, beispielsweise über das Kaufverhalten 

der Kunden, beinhalten.302 

                                                 
296  Vgl. BR-Drucksache 344/08 (Beschluss), S. 8. Vgl. zum Ausmaß der Dokumentationspflicht in der Praxis 

Seidel, B./Grieger, S./Muske, R. (2009), S. 1288. 
297  Vgl. Greinert, M. (2002), S. 7. 
298  Dieses wurde früher und daher auch heute noch im Sprachgebrauch als Warenzeichen bezeichnet; vgl. z. B. 

Förschle, G./Usinger, R. (2014), § 248 Tz. 16. 
299  Gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG können grundsätzlich „alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Perso-

nennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der 

Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzu-

sammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens 

von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“. 
300  Vgl. Baetge, J./Fey, D./Weber, C.-P./Sommerhoff, D. (2010), § 248 Tz. 27; Kirsch, H. (2011c), § 248 Tz. 73; 

Hall, G. v./Kessler, H. (2010), S. 182. 
301  Vgl. Ballwieser, W. (2009b), B 131 Tz. 38. 
302  Vgl. Förschle, G./Usinger, R. (2014), § 248 Tz. 19. 
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Unter die in § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB explizit genannten vergleichbaren immateriellen Vermö-

gensgegenstände fallen nach Ansicht von Mindermann all jene, deren Abgrenzbarkeit vom Ge-

schäfts- oder Firmenwert ebenfalls nicht zweifelsfrei gegeben ist.303 Förschle/Usinger fassen 

hierunter auch Geschmacks- oder Gebrauchsmuster.304 Sollten diese jedoch tatsächlich nach 

dem Willen des Gesetzgebers einem Aktivierungsverbot unterliegen, stellt sich die Frage nach 

dem Sinn der Verwendung des Begriffs „gewerbliche Schutzrechte“ in der Bilanzgliederungs-

vorschrift des § 266 Abs. 2 A. I. 1. HGB, da auch Geschmacks- und Gebrauchsmuster unter die 

gewerblichen Schutzrechte fallen.305 Insofern erscheint die Auffassung von Förschle/Usinger 

fragwürdig.306 

Diese Ausnahmen vom allgemeinen Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene immateriel-

ler Vermögensgegenstände werden auch vom Gesetzgeber mit einer nicht zweifelsfreien Ab-

grenzbarkeit der entsprechenden Aufwendungen vom Geschäfts- oder Firmenwert begründet 

und wurden erst in die Gesetzesbegründung des BilMoG aufgenommen.307 Aufwendungen, die 

zu den in § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB benannten immateriellen Werten führen, sind daher sofort 

aufwandswirksam zu erfassen, unabhängig davon, ob sie unter Umständen die Vermögensge-

genstandseigenschaft erfüllen.308 Durch die Wahl der Begründung des Ansatzverbots mit 

Schwierigkeiten in der Bewertung macht der Gesetzgeber abermals deutlich, dass die in der 

Vergangenheit in der Literatur häufig geführte Diskussion der Trennung von Ansatz und Be-

wertung309 weitestgehend hinfällig ist. Der Gesetzgeber orientiert sich hier am Kriterium der 

selbstständigen Bewertbarkeit und Greifbarkeit,310 die somit offenbar neben der selbstständigen 

Verwertbarkeit zur abstrakten Aktivierungsfähigkeit gehören soll.311 Weiter begründet der Ge-

setzgeber das Aktivierungsverbot des § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB damit, dem Vorsichtsprinzip 

Rechnung zu tragen und dem Missbrauch der Vorschrift weitestgehend vorbeugen zu wollen.312 

Oser/Roß/Wader/Drögemüller halten jedoch die aus IAS 38.63 übernommene Aufzählung der 

unter das Aktivierungsverbot fallenden immateriellen Werte für die Erreichung dieses Ziels als 

                                                 
303  Vgl. Mindermann, T. (2014), § 248 Tz. 11. 
304  Vgl. Förschle, G./Usinger, R. (2014), § 248 Tz. 20. 
305  Vgl. zum Begriff der gewerblichen Schutzrechte statt vieler Rebel, D. (1993), S. 3. 
306  Selbstverständlich sollte auch hier die Ausweisnorm grundsätzlich getrennt von der Ansatznorm betrachtet 

werden. Da die beiden Normen jedoch gleichzeitig entstanden sind, erscheint die Argumentation legitim. 
307  Vgl. BT-Drucksache 16/10067, S. 50; BT-Drucksache 16/12407, S. 85. 
308  Vgl. Hennrichs, J. (2008), S. 540; anderer Ansicht Schülke, der von der Erfüllung der Vermögensgegenstand-

seigenschaft zur Anwendung der Norm ausgeht; vgl. Schülke, T. (2010), S. 995; mit diesem Tenor auch 

Solmecke, H. (2009), S. 64. Im Ergebnis kommen die beiden Auffassungen jedoch zum gleichen Ergebnis, 

d. h. der Nichtaktivierung entsprechender immaterieller Werte. Vgl. anderer Ansicht im Hinblick auf selbst 

geschaffene Marken Lohmann, S. (2010), S. 37. 
309  Vgl. Abschnitt 2.3. 
310  Vgl. Abschnitt 3.2.1.5. 
311  Vgl. m. w. N. Hennrichs, J. (2013), § 248 Tz. 26. 
312  Vgl. BT-Drucksache 16/10067, S. 50. 
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ungeeignet, da die Intention des Gesetzgebers im Zuge der bloßen Enumeration nicht deutlich 

werde.313 Ebenso kritisieren Schüttler/Berthold, dass der Gesetzgeber aus den aus IAS 38.63 

übernommenen, konkret benannten Einzelfällen, ein Rechnungslegungsprinzip abzuleiten ver-

suche. Ihrer Meinung nach läuft daher die Formulierung „vergleichbare Vermögensgegen-

stände“ ins Leere.314 

 

3.2.4.2.4 Ansatzstetigkeit 

Mit § 246 Abs. 3 HGB hat der Gesetzgeber im Rahmen des BilMoG neben der zuvor schon in 

§ 252 HGB manifestierten Bewertungsstetigkeit auch die Stetigkeit des Ansatzes eingeführt,315 

durch die die Vergleichbarkeit der Abschlüsse über eine Periode hinweg gestärkt werden soll.316 

Die Ansatzstetigkeit umfasst die Methodik des Ansatzes, diese wiederum laut Gelhausen/Fey/ 

Kämpfer „jedes planmäßige Vorgehen (…), um einen Posten in der Bilanz anzusetzen“317. So-

mit müssen sowohl explizite Wahlrechte wie auch Ermessensspielräume systematisch ausgeübt 

bzw. ausgenutzt werden. Werden beispielsweise vom Unternehmen bestimmte Kriterien fest-

gelegt, die den Übergang von der Forschungs- in die Entwicklungsphase markieren, so sollten 

diese daher für alle Projekte gelten.318 

Im Rahmen des Ansatzes selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände entfaltet 

das Gebot der Ansatzstetigkeit aufgrund der vielfältigen Ermessensspielräume eine besondere 

Bedeutung.319 Dennoch ist zunächst nicht ersichtlich, wie weit der Kreis der stetig zu behan-

delnden Sachverhalte zu ziehen ist. Einer strengen Auslegung gemäß fordern beispielsweise 

Mindermann/Brösel, dass die erstmalige Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermö-

gensgegenstände eine zwingende Aktivierung folgender Projekte nach sich zieht und zwar un-

abhängig davon, ob diese mit den bereits aktivierten vergleichbar sind.320 Dieser Auffassung 

folgend würde dies gleichzeitig bedeuten, dass Unternehmen, die einmal den Ansatz aktivie-

rungsfähiger Entwicklungskosten gewählt haben, diesen auch in Zukunft stets verfolgen müs-

sen. Umgekehrt kommt der erstmalige Wechsel von der Nichtaktivierung zur Aktivierung unter 

                                                 
313  Vgl. Oser, P./Roß, N./Wader, D./Drögemüller, S. (2009), S. 577. 
314  Vgl. Schüttler, M./Berthold, E. (2011), S. 932. Vgl. zur Problematik der Auswahl der unter das Aktivierungs-

verbot fallenden immateriellen Werte Arbeitskreis „Externe Unternehmensrechnung“ der Schmalenbach-Ge-

sellschaft für Betriebswirtschaft e. V. (2008), S. 995. 
315  Vgl. Gelhausen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt G Tz. 6; Noodt, A. (2015), § 246 Tz. 131. 
316  Vgl. IDW (2011a), Tz. 4; Noodt, A. (2015), § 246 Tz. 131. 
317  Gelhausen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt G Tz. 6. Vgl. auch IDW (2011a), Tz. 7. 
318  Vgl. Gelhausen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt E Tz. 71. 
319  Vgl. Merkt, H. (2014a), § 246 Tz. 29. 
320  Vgl. Mindermann, T./Brösel, G. (2009), S. 393; gleicher Ansicht z. B. Kirsch, H. (2011), § 248 Tz. 78; Zwir-

ner, C./Boecker, C./Froschhammer, M. (2012), S. 95. 
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Umständen mit dem Argument der Verbesserung der Darstellung der tatsächlichen Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage aber in Frage.321 

Diese strenge Auslegung erscheint jedoch vor dem Hintergrund sich verändernder Geschäfts-

modelle und -strategien nur bedingt nachvollziehbar. Zumeist wird daher in der Literatur die 

Meinung vertreten, dass das Stetigkeitsgebot nur hinsichtlich des Ansatzes vergleichbarer Sach-

verhalte gilt.322 So verweist auch das IDW zwar darauf, dass „die Verfolgung geänderter Sub-

stanzerhaltungsziele (…) kein Rechtfertigungsgrund“323 für die die Durchbrechung der Stetig-

keit sei, gleichzeitig wird jedoch klargestellt, dass der Stetigkeitsgrundsatz nur auf in ihrer Art 

gleichartige Sachverhalte anzuwenden sei, was regelmäßig dann der Fall ist, wenn Vermögens-

gegenstände oder Schulden „vergleichbaren Nutzungs- und Risikobedingungen“324 unterwor-

fen sind. Eine Begründung der Abweichung von der Ansatzstetigkeit ist daher nur im Falle „art- 

und funktionsgleicher Bilanzierungs- und Bewertungsobjekte“325 notwendig. Dies eröffnet bei-

spielsweise die Möglichkeit, das Ansatzwahlrecht selbst geschaffener immaterieller Vermö-

gensgegenstände für verschiedene immaterielle Vermögensgegenstände, Patente, Software etc., 

unterschiedlich, innerhalb jeder Art von Vermögensgegenständen jedoch stetig auszuüben.326 

Da die Art- und Funktionsgleichheit aber auch im Falle dieser Gruppen immaterieller Vermö-

gensgenstände nur in der Minderheit der Fälle vorliegen wird, ist das Stetigkeitsgebot insbe-

sondere für die Methoden zur Abgrenzung der Forschungs- von der Entwicklungsphase von 

Bedeutung.327 

 

3.2.4.3 Die Bewertung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände 

Für die Erst- und Folgebewertung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände 

hält das HGB keine eigene Vorschrift bereit.328 Somit richtet sich diese nach den allgemeinen 

Bewertungsnormen der §§ 253 und 255 HGB, die auch für materielle Vermögensgegenstände 

bindend sind. 

                                                 
321  Vgl. Bertram, K. (2015b), § 248 Tz. 40. 
322  Vgl. z. B. Arbeitskreis „Immaterielle Werte im Rechnungswesen“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Be-

triebswirtschaft e. V. (2008), S. 1817; Küting, K./Ellmann, D. (2010b), § 255 Tz. 389c. 
323  IDW (2011a), Tz. 15. 
324  IDW (2011a), Tz. 4. 
325  IDW (2011a), Tz. 4. 
326  Vgl. ähnlich auch Küting, K./Ellmann, D. (2009), S. 274 f. 
327  Vgl. z. B. Hennrichs, J., (2009), S. 541. 
328  Vgl. auch Kessler, H. (2010), S. 218; Kirsch, H. (2013), § 255 Tz. 162. 
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Wie beim Ansatz ist bei der Erst- und Folgebewertung selbst geschaffener immaterieller Ver-

mögensgegenstände stetig vorzugehen (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB). Somit sind insbesondere die 

Wahlrechte bezüglich der Einbeziehung von allgemeinen Verwaltungskosten und Fremdkapi-

talzinsen beizubehalten. Auch hier sollte aber die Stetigkeit nach h. M. nur hinsichtlich art- und 

funktionsgleiche Vermögensgegenstände geboten sein.329 

 

3.2.4.3.1 Bewertung bei erstmaligem Ansatz 

Der Ansatz eines selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstands erfolgt zu den in 

§ 255 Abs. 2 HGB spezifizierten Herstellungskosten, die in der Entwicklungsphase entstanden 

sind (§ 255 Abs. 2a HGB). Hierbei gilt es noch einmal darauf zu verweisen, dass grundsätzlich 

eine Hinzurechnung von Herstellungskosten zu einem selbst geschaffenen immateriellen Ver-

mögensgegenstand nur dann in Frage kommt, wenn die Aktivierungsfähigkeit bejaht werden 

kann.330 Die Möglichkeit einer Nachaktivierung von Aufwendungen, die vor dem point of re-

turn angefallen sind, ist daher nach h. M., trotz fehlender gesetzlicher Regelung, auszuschlie-

ßen.331 Die Zurechnung von Herstellungskosten endet mit dem Ende der Entwicklungsphase.332 

Sollten anschließend wesentliche Verbesserungen oder Erweiterungen bestehender selbst ge-

schaffener immaterieller Vermögensgegenstände vorgenommen werden, so sind auch hier, wie 

im allgemeinen Fall, nachträgliche Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 Satz HGB zu akti-

vieren.333 

Die Herstellungskosten334 umfassen die Material- und Fertigungseinzelkosten,335 die Sonder-

kosten der Fertigung des immateriellen Vermögensgegenstand sowie angemessene Anteile der 

Gemeinkosten,336 die für Material und in der Fertigung angefallen sind, und die Abschreibung 

                                                 
329  Vgl. m. w. N. Fülbier R. U./Kuschel, P./Selchert, F. W. (2010), § 252 Tz. 141. 
330  Vgl. hierzu Abschnitt 3.2.1.5. 
331  Vgl. z. B. Hennrichs, J. (2008), S. 542; Oser, P./Roß, N./Wader, D./Drögemüller, S. (2008), S. 52; Laubach, 

W./Kraus, S./Bornhofen, M. C. (2009), S. 23; Haaker, A. (2012a), S. 90; Mindermann, T. (2012a), S. 91; 

Schmidt, C. (2014), S. 1276; unentschlossener jedoch noch Küting, K./Ellmann, D. (2009), S. 176. Ebenso 

kommt eine retrograde Aktivierung bereits als Aufwand erfasster Entwicklungskosten bei erstmaliger Aus-

übung des Wahlrechts gemäß Art. 66 Abs. 7 EGHGB nicht in Frage. 
332  Vgl. Gelhausen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt E Tz. 97. 
333  Vgl. Gelhausen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt E Tz. 102. 
334  Eingegangen werden soll nur auf die Herstellungskosten bei erstmaligem Ansatz. Vgl. zur allgemeinen Dis-

kussion der Abgrenzung nachträglicher Herstellungskosten vom Erhaltungsaufwand statt vieler Waschbusch, 

G./Müller, S./Kreipl. M. K./Bertram, K./Tichy, S./Brinkmann, R. (2015), § 255 Tz. 87 ff. 
335  Unter Einzelkosten sind jene Aufwendungen zu verstehen, die dem Vermögensgegenstand ohne Schlüsse-

lung oder ähnliches zugeordnet werden können; vgl. z. B. Knop, W./Küting, K. (2010b), § 255 Tz. 155; 

Kirsch, H. (2013), § 255 Tz. 115. 
336  Gemeinkosten sind dem Vermögensgegenstand im Gegensatz zu den Einzelkosten nicht direkt zurechenbar. 

Dennoch können sie ihm objektiv mittels einer Schlüsselung zugewiesen werden; vgl. Knop, W./Küting, K. 

(2010b), § 255 Tz. 157. 
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auf das im Rahmen der Fertigung eingesetzte Anlagevermögen (§ 255 Abs. 2 Satz 2 HGB). 

Hinsichtlich der Einbeziehung angemessener Teile der allgemeinen Verwaltungskosten und 

Aufwendungen des Unternehmens für eigene soziale Einrichtungen sowie freiwillige soziale 

Leistungen und eine betriebliche Altersversorgung besteht auch im Falle selbst geschaffener 

immaterieller Vermögensgegenstände ein Wahlrecht (§ 255 Abs. 2 Satz 3 HGB). § 255 Abs. 2 

Satz 4 HGB enthält dabei noch einmal den ausdrücklichen Hinweis auf das Verbot des Ansat-

zes von Forschungskosten. Ebenso dürfen, wie bei allen anderen selbst geschaffenen Vermö-

gensgegenständen, Vertriebskosten nicht als Herstellungskosten aktiviert werden.337 Fremdka-

pitalzinsen, die aus der Aufnahme von Fremdkapital für die Herstellung des Vermögensgegen-

stands resultieren (sachlicher Bezug) und während der Herstellung entstanden sind (zeitlicher 

Bezug, § 255 Abs. 3 Satz 2 HGB), kommen zwar grundsätzlich als Herstellungskosten eines 

selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstands in Frage,338 doch dürfte die Abgren-

zung und Zurechnung der in der Forschungs- und in der Entwicklungsphase angefallenen Zin-

sen regelmäßig problematisch sein.339 

Insgesamt ergeben sich neben den expliziten Bewertungswahlrechten aus der Abgrenzung von 

Forschungs- und Entwicklungsphase weitergehende Bewertungsspielräume. Die Höhe des 

letztlich aktivierten Betrags resultiert damit auch maßgeblich aus der ermessensbehafteten Fest-

legung des Beginns der Entwicklungsphase.340 

 

3.2.4.3.2 Folgebewertung 

Hinsichtlich der Folgebewertung ist bei selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegen-

ständen ebenfalls von den allgemeinen Leitlinien auszugehen.341 Somit sind abnutzbare selbst 

geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände gemäß § 253 Abs. 3 Satz 1 HGB ab dem 

Zeitpunkt der Fertigstellung, der regelmäßig mit dem Ende der Entwicklungsphase zusammen 

                                                 
337  Insofern kann auch damit das Aktivierungsverbot selbst geschaffener Marken begründet werden, da diese 

einen primären Vertriebscharakter haben und ihre Herstellung somit zu Vertriebskosten führt; vgl. Gelhau-

sen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt E Tz. 82. 
338  Vgl. ergänzend Knop, W./Küting, K. (2010a), § 255 Tz. 304; Küting, K./Ellmann, D. (2010a), S. 1300; 

Froschhammer, M./Zwirner, C. (2012), S. 159. Waschbusch./Müller/Kreipl/Bertram./Tichy/Brinkmann wei-

sen jedoch daraufhin, dass sich der sachliche Bezug in der Praxis nur selten nachweisen lassen wird; vgl. 

Waschbusch, G./Müller, S./Kreipl. M. K./Bertram, K./Tichy, S./Brinkmann, R. (2015), § 255 Tz. 206; 

ebenso Ekkenga, J. (2011), § 255 Tz. 150 f.; Kirsch, H. (2013), § 255 Tz. 205. Der Ansatz von Fremdkapi-

talzinsen als Herstellungskosten ist auch im Allgemeinen streitig, weshalb ihm zumeist der Charakter einer 

Bilanzierungshilfe zugesprochen wird; vgl. m. w. N. Kirsch, H. (2013), § 255 Tz. 203. 
339  Vgl. Küting, K./Ellmann, D. (2010b), § 255 Tz. 392. 
340  Vgl. Abschnitt 3.2.4.2.2. 
341  Vgl. Bertram, K./Heusinger-Lange, S./Kessler, H. (2015), § 253 Tz. 203. 
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fallen sollte,342 planmäßig gewinn- und verlustwirksam (GuV-wirksam) über ihre wirtschaftli-

che Nutzungsdauer abzuschreiben. Werden selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegen-

stände jedoch zur Herstellung anderer Produkte oder Dienstleistungen verwendet, so sind ent-

sprechende Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände als Herstellungskosten 

dieser Produkte bzw. Dienstleistungen zu behandeln.343 

Die Bestimmung der Nutzungsdauer eines selbst geschaffenen immateriellen Vermögensge-

genstands kann sich unterdessen schwierig gestalten. Als Leitlinie für die Bestimmung dieser 

wurde in der Vergangenheit häufig auf DRS 12 – Immaterielle Vermögenswerte verwiesen.344 

Da dieser jedoch zuletzt auf Geschäftsjahre anzuwenden war, die vor oder mit dem 31.12.2009 

enden, kommt diese Entscheidungshilfe nicht mehr in Betracht. Liegt eine gesetzliche oder ver-

tragliche zeitliche Begrenzung der Nutzungsdauer vor, so ist diese als Obergrenze der wirt-

schaftlichen Nutzungsdauer zu betrachten und gegebenenfalls nach unten anzupassen.345 Das 

Vorliegen einer unbegrenzten bzw. unbestimmten Nutzungsdauer ist bei einem immateriellen 

Vermögensgegenstand zwar nicht unmöglich, aber in der Regel anzuzweifeln, da immaterielle 

Vermögensgegenstände einerseits dem technischen Fortschritt unterliegen und ihre Nutzungs-

dauer andererseits häufig rechtlich oder vertraglich begrenzt ist. Im Rahmen des Bilanzrichtli-

nie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) hat der Gesetzgeber daher die bilanzielle Nutzungsdauer 

selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände auf zehn Jahre limitiert (§ 253 Abs. 3 

Satz 3 HGB).346 

Grundsätzlich sind im Rahmen der Abschreibung die lineare, die geometrisch-degressive oder 

die leistungsabhängige Methode zulässig. Zu wählen ist im Einklang mit dem Grundsatz der 

periodengerechten Erfolgsermittlung des § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB die Methode, die dem tat-

sächlichen Nutzenverlauf des Vermögensgegenstands am ehesten entspricht.347 Da der tatsäch-

liche Nutzenverlauf eines immateriellen Vermögensgegenstands in der Regel intransparent ist, 

                                                 
342  Vgl. Gelhausen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt E Tz. 104; Laubach, W./Kraus, S./Bornhofen, 

M. C. (2009), S. 23. 
343  Vgl. ausführlich Froschhammer, M./Zwirner, C. (2012), S. 159. 
344  DRS 12 hatte zwar für den handelsrechtlichen Jahresabschluss keinerlei Verbindlichkeit, da er nur der Ver-

mutung der Konzern-GoB genügte; vgl. Abschnitt 3.1.4. Dennoch konnte er als Leitlinie dienen, da eine 

Abweichung von der im Jahresabschluss zugrunde gelegten Nutzungsdauer im Konzernabschluss nur in Aus-

nahmefällen möglich ist und war; vgl. Gelhausen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt E Tz. 105; 

im Ergebnis auch Küting, K./Pfirmann, A./Ellmann, D. (2008), S. 693. 
345  Vgl. Kessler, H. (2010), S. 242; Bertram, K./Heusinger-Lange, S./Kessler, H. (2015), § 253 Tz. 205. 
346  Vgl. BilRUG, Art. 1 Nr. 3. 
347  Vgl. auch Schubert, W. J./Andrejewski, K. C./Roscher, K. (2014), § 253 Tz. 239. 
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kommt laut Heusinger-Lange als Abschreibungsmethode häufig nur die lineare Abschreibung 

in Frage.348 

Unabhängig davon, ob die Nutzung des Vermögensgegenstands in ihrer Dauer begrenzt oder 

unbegrenzt ist, gilt auch bei selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des 

Anlagevermögens das gemilderte Niederstwertprinzip des § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB. Somit ist 

im Falle einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung des selbst geschaffenen immateriel-

len Vermögensgegenstands eine außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren beizule-

genden Wert zum Abschlussstichtag vorzunehmen, bei Wegfall des Grundes für die außerplan-

mäßige Abschreibung gegebenenfalls eine Zuschreibung (§ 253 Abs. 5 Satz 1 HGB). Die Er-

mittlung dieses Werts zum Abschlussstichtag kann aber insbesondere bei solchen Vermögens-

gegenständen problematisch sein, für die kein aktiver Markt besteht, was für selbst geschaffene 

immaterielle Vermögensgegenstände häufig der Fall sein sollte.349 Insofern ist für diese Fälle 

ein Ertrags- oder Reproduktionswert als beizulegender Wert heranzuziehen.350 

 

3.2.4.4 Der Ausweis selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände und er-

gänzende Angaben 

Werden vom Unternehmen selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände in der Bi-

lanz aktiviert, so ergeben sich besondere Anforderungen bezüglich des Ausweises.351 Grund-

sätzlich besteht für mindestens mittelgroße Kapitalgesellschaften352 zunächst die Pflicht akti-

vierte Entwicklungskosten in einem separaten Posten als „Selbst geschaffene immaterielle ge-

werbliche Schutzrecht und ähnliche Rechte und Werte“ (§ 266 Abs. 2 A. I. 1. HGB) in der Bi-

lanz auszuweisen. Damit ist die Entwicklung dieser Posten dann auch im Anlagespiegel separat 

darzustellen (§ 284 Abs. 3 HGB).353 Ein gesonderter Ausweis von Projekten, die sich noch in 

                                                 
348  Vgl. m. w. N. Bertram, K./Heusinger-Lange, S./Kessler, H. (2015), § 253 Tz. 207; anderer Ansicht Kessler, 

H. (2010), S. 242, der davon ausgeht, dass ein progressiver Abschreibungsverlauf zu unterstellen sei. Die 

Abschreibung kann jedoch nur dann tatsächlich progressiv erfolgen, wenn ein solcher Nutzenverlauf trans-

parent ist; vgl. Schubert, W. J./Andrejewski, K. C./Roscher, K. (2014), § 253 Tz. 246. 
349  Vgl. Gelhausen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt E Tz. 114. 
350  Vgl. Küting, K./Ellmann, D. (2009), S. 278; Schubert, W. J./Andrejewski, K. C./Roscher, K. (2014), § 253 

Tz. 308 und 310. Bertram/Kessler hingegen halten den Reproduktionswert für ungeeignet; vgl. Bertram, 

K./Heusinger-Lange, S./Kessler, H. (2015), § 253 Tz. 234. Auf die Ermittlung eines Ertragswerts wird hier 

nicht weiter eingegangen. Vgl. für denkbare Verfahren IDW (2011b), Tz. 18. 
351  In diesem Abschnitt wird nur auf besondere, zusätzlich zu erfüllende Ausweispflichten bei Aktivierung selbst 

geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände eingegangen. Selbstverständlich sind darüber hinaus bei-

spielsweise Angaben bezüglich zugrunde gelegter Nutzungsdauern oder hinsichtlich des Umfangs der akti-

vierten Herstellungskosten zu machen (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB). 
352  Zugrunde zu legen sind hier die Größenkriterien des § 267 HGB; vgl. auch Hall, G. v./Kessler, H. (2010), 

S. 177. 
353  Vgl. auch Küting, K./Ellmann, D. (2009), S. 279. 
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der Entwicklung befinden, etwa unter einem Posten „In der Entwicklung befindliche selbst ge-

schaffene immaterielle Vermögensgegenstände“, ist zwar in der Mindestgliederung nicht vor-

gesehen, aber durchaus denkbar.354 

In der Gewinn- und Verlustrechnung ist ein Ausweis aktivierter Entwicklungskosten nicht ex-

plizit vorgesehen. Das Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung des 

§ 275 Abs. 2 bzw. 3 HGB wurde in Bezug auf das Wahlrecht zur Aktivierung von Entwick-

lungskosten daher vom Gesetzgeber nicht angepasst.355 Somit werden aktivierte Entwicklungs-

kosten im Gesamtkostenverfahren regelmäßig unter dem Posten „andere aktivierte Eigenleis-

tungen“ (§ 275 Abs. 2 Nr. 3. HGB) ausgewiesen.356 Im Umsatzkostenverfahren käme einerseits 

eine Neutralisierung des Aufwands durch Ausbuchung des Aufwands gegen das Konto selbst 

geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände in Frage, sodass letztlich kein Ausweis in 

der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgen würde.357 Ferner ist es jedoch auch denkbar, akti-

vierte Entwicklungskosten unter die „sonstigen betrieblichen Erträge“ gemäß 

§ 275 Abs. 2 Nr. 4 HGB zu fassen.358 Hinsichtlich des Ausweises planmäßiger und außerplan-

mäßiger Abschreibungen auf selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände in der 

Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich keine Besonderheiten gegenüber erworbenen im-

materiellen Vermögensgegenständen oder auch materiellen Vermögensgegenständen. Ein se-

parater Ausweis der Abschreibungen auf selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegen-

stände wird beispielsweise in der Literatur nicht diskutiert. 

Im Hinblick auf die Kapitalflussrechnung führt die Aktivierung von Entwicklungskosten letzt-

lich zur keiner Veränderung der Summe der vom Unternehmen erwirtschafteten Zahlungs-

ströme, wohl aber zu einer Verschiebung von Zahlungsabflüssen aus operativer Tätigkeit in 

den Investitionscashflow.359 

Neben dem Bilanzausweis der aktivierten Vermögensgegenstände ist von aktivierenden Kapi-

talgesellschaften im Anhang gemäß § 285 Nr. 22 HGB der Gesamtbetrag der in der Forschung 

                                                 
354  Vgl. Dobler, M./Kurz, G. (2008), S. 490; Kessler, H. (2010), S. 279; zustimmend auch Gelhausen, H. F./Fey, 

G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt E Tz. 123. 
355  Vgl. Küting, K./Ellmann, D. (2010b), § 255 Tz. 403. 
356  Vgl. Küting, K./Ellmann, D. (2009), S. 279 f. Vgl. zu einem analogen Ausweis nach den IFRS Lüdenbach, 

N. (2007), S. 86 f. 
357  Dies entspräche dem allgemein möglichen Vorgehen bei aktivierten Eigenleistungen; vgl. Adler, H./Düring, 

W./Schmaltz, K. (1998), § 275 Tz. 242; Wobbe, C. (2015), § 275 Tz. 248. 
358  Vgl. Gelhausen, H. F./Fey, G./Kämpfer, G. (2009), Abschnitt E Tz. 129; Förschle, G./Peun, M. (2014), § 275 

Tz. 300; Wobbe, C. (2015), § 275 Tz. 248 und r260. 
359  Vgl. Wohlgemuth, F. (2007), S. 134; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), S. 148. 
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und Entwicklung angefallenen Aufwendungen anzugeben sowie der davon als Herstellungs-

kosten eines selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstands aktivierte Anteil.360 

Diese Regelung gilt gemäß § 288 Abs. 1 HGB jedoch nur für mindestens mittelgroße Kapital-

gesellschaften.361 Eine Unterteilung in den Aufwand aus Forschungsaktivitäten und jenen aus 

der Entwicklungstätigkeit des Unternehmens wird insgesamt nicht explizit gefordert, erscheint 

jedoch sinnvoll.362 Nach h. M. ist die Angabe nicht nur in Geschäftsjahren zu machen, in denen 

tatsächlich eine Aktivierung stattgefunden hat, sondern auch in solchen, in denen in früheren 

Jahren aktivierte selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände in der Bilanz ausge-

wiesen werden,363 was letztlich auch unter Stetigkeitsgesichtspunkten folgerichtig erscheint. 

Es wird somit deutlich, dass aktivierende Unternehmen nicht nur hinsichtlich der aktivierten 

selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände zur Transparenz verpflichtet wer-

den, sondern auch im Hinblick auf ihre Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im Allgemei-

nen. Damit sollen dem Abschlussadressaten Informationen zur Abschätzung der Innovations-

kraft des Unternehmens zur Verfügung gestellt werden.364 Nicht aktivierende Unternehmen 

hingegen sind von dieser Offenlegungspflicht von Informationen hinsichtlich der Forschungs- 

uns Entwicklungstätigkeit entbunden, müssen jedoch gegebenenfalls im Lagebericht über den 

Bereich Forschung und Entwicklung informieren (§ 289 Abs. 2 Nr. 3 HGB). Eine Spezifikation 

der zu machenden Angaben erfolgt hier jedoch nicht, sodass im Lagebericht auf eine Veröf-

fentlichung quantitativer Informationen verzichtet werden kann.365 Die Entscheidung zur Akti-

vierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände muss daher immer auch vor 

dem Hintergrund der ergänzenden, quantitativen Angaben im Anhang getroffen werden, die 

nicht nur die Abschlussadressaten im engeren Sinne, sondern gleichermaßen bestehende oder 

potentielle Konkurrenten und Mitbewerber informiert.366 

 

 

 

 

                                                 
360  Dieser Anteil ist aber auch aus dem Anlagespiegel ersichtlich. Vgl. auch Grottel, B. (2014a), § 285 Tz. 395. 
361  Eine Berichtspflicht ergibt sich jedoch auch mittelbar für kleine Kapitalgesellschaften im Zuge der Angaben 

zur Ausschüttungssperre des § 268 Abs. 8 Satz 1 HGB; vgl. Abschnitt 3.2.4.5. 
362  Vgl. Küting, K./Ellmann, D. (2010b), § 255 Tz. 403a. 
363  Vgl. Keitz, I. v./Gloth, T. (2013), S. 133; anderer Ansicht Grottel, B. (2014a), § 285 Tz. 391. 
364  Vgl. BT-Drucksache 16/10067, S. 73; ergänzend auch Küting, K./Ellmann, D. (2010b), § 255 Tz. 403a. 
365  Eine Angabe der Aufwendungen im Lagebericht entbindet jedoch nach h. M. nicht von der Anhangangabe 

gemäß § 285 Nr. 22; vgl. mit diesem Tenor z. B. Kessler, M. (2013), § 285 Tz. 236; Grottel, B. (2014b), 

§ 289 Tz. 87. 
366  Vgl. Küting, K./Ellmann, D. (2010b), § 255 Tz. 403a; allgemein auch Lev, B. (1992), S. 13. 
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3.2.4.5 Die Ausschüttungssperre des § 268 Abs. 8 Satz 1 HGB 

Werden selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände in der Handelsbilanz aktiviert, 

so besteht für Kapitalgesellschaften367 das Verbot der Ausschüttung des aktivierten Betrags ab-

züglich latenter Steuern gemäß § 268 Abs. 8 Satz 1 HGB.368 Mit der Implementierung der Aus-

schüttungssperre des § 268 Abs. 8 Satz 1 HGB kommt der deutsche Gesetzgeber der Forderung 

des europäischen Gesetzgebers nach einer Ausschüttungssperre nach.369 Durch das Aktivie-

rungsverbot selbst geschaffener immaterieller Wirtschaftsgüter in der Steuerbilanz 

(§ 5 Abs. 2 EStG),370 entstehen gemäß § 274 Abs. 1 Satz 1 HGB bei handelsrechtlicher Akti-

vierung regelmäßig passive latente Steuern. Der ausschüttungsgesperrte Betrag ergibt sich da-

her aus dem Betrag der aktivierten selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände 

abzüglich der auf diesen Posten gebildeten passiven latenten Steuern.371 Hinsichtlich der Be-

träge, aus denen sich die Höhe des zur Ausschüttung und Abführung gesperrten Gewinns aus 

der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände ergibt, ist darüber 

hinaus im Anhang Rechenschaft abzulegen (§ 285 Nr. 28 HGB), wobei sowohl der Betrag der 

Aktivierung sowie die Höhe der latenten Steuern offenzulegen sind. Da diese Vorschrift grö-

ßenunabhängig für alle Kapitalgesellschaften gilt, werden folglich auch kleine Kapitalgesell-

schaften dazu verpflichtet wenigstens eingeschränkt Angaben zu den aktivierten Entwicklungs-

kosten zu machen.372 

Die Ausschüttungssperre gilt indes nicht für Personengesellschaften und kann damit durch ent-

sprechende Rechtsformwahl umgangen werden.373 Hennrichs kritisiert diese Ausnahme der 

Personengesellschaften dahingehend, dass seiner Ansicht nach auch für den Kommanditisten 

einer Kommanditgesellschaft, als Teilhafter, eine ähnliche Entnahmesperre gelten müsse.374 

                                                 
367  Inwiefern die Ausschüttungssperre auch für die nach § 264a Abs. 1 HGB den Kapitalgesellschaften gleich-

gestellten Personengesellschaften gilt, ist streitig; vgl. Froschhammer, M./Zwirner, C. (2012), S. 140. 
368  Vgl. detailliert zur Ermittlung der Höhe des ausschüttungsgesperrten Betrags Gelhausen, H. F./Althoff, F. 

(2009), S. 586. 
369  Vgl. Vierte EG-Richtlinie Art. 37 Abs. 1 i. V. m. Art. 34 Abs. 1 a). Entsprechendes ergibt sich auch aus der 

aktuell gültigen Richtlinie 2013/34/EU vom 26.06.2013 Art. 12 (11). 
370  Vgl. hierzu Abschnitt 3.3.2.2. 
371  Diese Norm gilt ebenfalls nur für Kapitalgesellschaften. Für Aktiengesellschaften gilt dies weitergehend für 

die Abführung von Gewinnen. So dürfen diese unabhängig von etwaigen vertraglichen Vereinbarungen ma-

ximal in Höhe des Jahresüberschusses abzüglich eines Verlustvortrags aus dem Vorjahr, der gemäß 

§ 300 AktG in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und der gemäß § 268 Abs. 8 HGB von einer 

Ausschüttung ausgenommenen Beträge abgeführt werden (§ 301 Satz 1 AktG); vgl. zur Berechnung auch 

Gelhausen, H. F./Althoff, F. (2009), S. 586. 
372  Vgl. Kirsch, H. (2013), § 255 Tz. 165. 
373  Vgl. Wehrheim, M./Rupp, D. (2009), S. 357. 
374  Vgl. m. w. N. Hennrichs, J. (2008), S. 541; zustimmend auch Theile, C. (2008), S. 1065; Petersen, K./Zwir-

ner, C./Froschhammer, M. (2010), S. 335. 
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Dieser Forderung kommt der Gesetzgeber zunächst nicht nach, allerdings wird der Komman-

ditist gesellschaftsrechtlich aufgrund von § 172 Abs. 4 Satz 2 HGB, bei Entnahme von Gewinn-

anteilen, im Außenverhältnis der Unternehmung wieder haftbar gemacht, wenn sein Kapitalan-

teil durch entsprechende Entnahmen unter den Betrag der geleisteten Kapitaleinlage sinkt.375 

Da die Höhe des Kapitalanteils des Kommanditisten aber ohne Bezugnahme auf Beträge, die 

einer Ausschüttungssperre bei Kapitalgesellschaften nach § 268 Abs. 8 HGB unterliegen, zu 

berechnen ist,376 können Gewinne bei Personengesellschaften letztlich ohne Beschränkung ent-

nommen werden, da mit der Entnahme im Zweifel eine einsetzende Haftung, auch für den 

Kommanditisten einer Kommanditgesellschaft, einhergeht.377 

Mit der Ausschüttungssperre will der Gesetzgeber den Gläubigerschutz und das daraus abge-

leitete Vorsichtsprinzip weiter beibehalten.378 Eine Aktivierung von Entwicklungskosten würde 

nach h. M., ohne dass der entsprechende Betrag mit einer Ausschüttungs- bzw. Gewinnabfüh-

rungssperre versehen ist, die Gefahr bergen, dass dem Unternehmen aufgrund des hohen Unsi-

cherheitsfaktors zu viel Haftungsmasse entzogen wird, die im Falle eines starken Absinken des 

Werts des selbst erstellten immateriellen Vermögensgegenstands nicht wieder zugeführt wer-

den kann.379 Insofern kann durch das Aktivierungswahlrecht die Informationsfunktion des Ab-

schlusses gestärkt werden, wovon der Gläubiger profitiert. Gleichzeitig wird sein Schutz durch 

die Ausschüttungssperre gewahrt.380 Mindermann ist dagegen der Ansicht, dass die Erfüllung 

der Vermögensgegenstandseigenschaft die Unsicherheit des immateriellen Werts so weit ein-

dämmt, als dass eine Ausschüttungssperre zum Zwecke des Gläubigerschutzes damit überflüs-

sig sei.381 

                                                 
375  Die Höhe der Haftungssumme entspricht der Höhe des entnommenen Gewinns, der die geleistete Kapital-

einlage übersteigt; vgl. Kindler, P. (2015), § 172 Tz. 25. Die (persönliche) Haftungssumme kann aber nicht 

die im Handelsregister eingetragene Haftungssumme übersteigen; vgl. Oetker, H. (2015), § 172 Tz. 33. 
376  Vgl. § 172 Abs. 4 Satz 3 HGB. Vgl. für ein Beispiel Froschhammer, M./Zwirner, C. (2012), S. 141. 
377  Vgl. Petersen, K./Zwirner, C./Froschhammer, M. (2010), S. 340; Roth, M. (2014), § 172 Tz. 8a. 
378  Vgl. Referentenentwurf BilMoG, S. 98. Zusätzlich kann einer Ausschüttungssperre auch eine gesellschafts-

rechtliche Bedeutung zugeschrieben werden, die hier jedoch nicht betrachtet wird; vgl. grundlegend z. B. 

Wagner, F. W. (1982), S. 765 ff. 
379  Vgl. Gelhausen, H. F./Althoff, F. (2009), S. 587. Mülbert spricht auch davon, dass Kapitalerhaltungsrege-

lungen, wie etwa die hier betrachtete Ausschüttungssperre, der Insolvenzprophylaxe dienen sollen; vgl. Mül-

bert, P. O. (2004), S. 161; zustimmend auch Vetter, J. (2005), S. 790. Eine Ausschüttung von „Scheingewin-

nen“ wie Christoffers die finanziellen Vorteile gegenüber der Nichtaktivierung bezeichnet, werde damit un-

terbunden; vgl. Christoffers, R. (1970), S. 169. 
380  Velte spricht daher auch von einer Kompromisslösung; vgl. Velte, P. (2008), S. 65. Kronstein/Claussen nen-

nen dies den Grundsatz „der gläsernen, aber verschlossenen Taschen“; Kronstein, H./Claussen, C. P. (1960), 

S. 136. 
381  Vgl. Mindermann, T. (2012a), S. 91. 
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Eine Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenständen aus ausschüt-

tungspolitischen Motiven heraus ist deshalb zusammenfassend wenigstens für Kapitalgesell-

schaften ausgeschlossen. 

 

3.3 Die Behandlung selbst geschaffener immaterieller Wirtschaftsgüter nach dem 

deutschen Steuerrecht 

Mit dem BilMoG wurde durch die Aufhebung der umgekehrten Maßgeblichkeit die Verknüp-

fung der handelsrechtlichen und der steuerrechtlichen Bilanzierung deutlich verringert.382 Auch 

hinsichtlich der Aktivierungsmöglichkeit selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegen-

stände bzw. Wirtschaftsgüter ergibt sich nun eine Differenz zwischen den beiden Rechnungs-

legungsnormen. Im Folgenden wird daher die steuerliche Behandlung selbst geschaffener im-

materieller Wirtschaftsgüter im Vergleich zu den handelsrechtlichen Regelungen erläutert, wo-

bei hier ebenfalls zunächst die abstrakte Aktivierungsfähigkeit dargestellt wird, ehe auf die 

konkrete eingegangen wird. 

 

3.3.1 Die abstrakte Aktivierungsfähigkeit durch Vorliegen eines Wirtschaftsguts 

Im Gegensatz zum Handelsbilanzrecht orientiert sich die steuerbilanzielle Aktivierungskonzep-

tion an einem dynamischen Bilanzverständnis.383 Die Grundidee der dynamischen Bilanz ist 

nicht wie im Rahmen der statischen Bilanztheorie die Ermittlung des (Zerschlagungs-) Vermö-

gens. Laut Schmalenbach, dem Begründer der dynamischen Bilanztheorie, liegt die Aufgabe 

der Bilanz vielmehr darin, „Mittel der Gewinnermittlung zu sein“384. Dieses dynamische Bi-

lanzverständnis ist im Steuerrecht legal determiniert. So ist das Betriebsvermögen,385 im Sinne 

einer Steuerbilanz, gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG zum Zwecke 

der steuerlichen Gewinnermittlung aufzustellen,386 woraus sich unweigerlich eine enge Verbin-

dung mit dem Fortführungsprinzip ergibt. 

                                                 
382  Vgl. Abschnitt 3.1.3. 
383  Vgl. Weber, Manfred (1969), S. 31; Freericks, W. (1976), S. 258. 
384  Schmalenbach, E. (1931), S. 86; so auch Mellerowicz, K. (1957), S. 18; Lerche, H. (1966), S. 35; Moxter, A. 

(1984), S. 29 ff.; Pfeiffer, T. (1984), S. 327; ähnlich auch Knobbe-Keuk, B. (1993), S. 86; Adler, H./Düring, 

W./Schmaltz, K. (1998), § 246 Tz. 13. 
385  Der Begriff des Betriebsvermögens umfasst die Summe der positiven und negativen bzw. aktiven und passi-

ven Wirtschaftsgüter des Unternehmens und ist in Abgrenzung zum Privatvermögen des Kaufmanns zu se-

hen; vgl. May, E. (1970), S. 60 und 110. Gleichzeitig sei hier jedoch darauf hingewiesen, dass dieser Ab-

grenzungstatbestand bei einer Kapitalgesellschaft ins Leere läuft. Vgl. auch m. w. N. May, E. (1970), 

S. 110 f. 
386  Vgl. auch Jacobs, O. H. (2002), Sp. 2504 f. 
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3.3.1.1 Der Begriff des Wirtschaftsguts 

Ähnlich wie im Handelsrecht knüpft auch die steuerliche Aktivierungskonzeption an die Erfül-

lung der definitorischen Kriterien eines Aktivums, in diesem Fall des (positiven) Wirtschafts-

guts, an.387 Der Begriff des Wirtschaftsguts ist genauso wie jener des Vermögensgegenstands 

nicht legal definiert.388 Eine Erläuterung des aktiven oder positiven Wirtschaftsguts389 findet in 

der Literatur häufig in Anlehnung an jene des Vermögensgegenstands statt. Da jedoch im Rah-

men der dynamischen Bilanztheorie, unter der die Steuerbilanz steht, von einem strengen going-

concern-Prinzip auszugehen ist, wird zumeist auf die Forderung der Übertragbarkeit oder Ver-

wertbarkeit des einzelnen Werts verzichtet. Es genügt mithin für die Subsumption unter den 

Begriff des Wirtschaftsguts, dass eine Realisierung des Werts mindestens durch die Übertra-

gung zusammen mit dem Unternehmen erfolgen kann.390 

Der BFH stellt daher klar, dass ein Wirtschaftsgut nicht nur im Falle von Gegenständen im 

Sinne des bürgerlichen Rechts vorliegt, sondern dass auch „tatsächliche Zustände, konkrete 

Vorteile und sämtliche Vorteile für den Betrieb, deren Erlangung sich der Kaufmann etwas 

kosten läßt und die einen wesentlichen und über die Dauer des Steuerabschnitts hinausreichen-

den Wert für das Unternehmen haben und gesondert bewertbar sind“391 den Charakter eines 

Wirtschaftsguts inne haben. Ein Wirtschaftsgut liegt demnach aber nur dann vor, wenn ein 

wirtschaftlicher Wert gemäß der Verkehrsauffassung vorliegt, der einen Nutzen für das Unter-

nehmen trägt, der über den aktuellen Steuerabschnitt hinaus geht, für dessen Erlangung dem 

Unternehmen Aufwendungen, i. S. v. Anschaffungs- oder Herstellungskosten, entstanden sind 

und dieses Gut zudem selbstständig bewertbar ist.392 Dabei sei angemerkt, dass das Vorliegen 

eines Nutzens für das Unternehmen bereits als Grundvoraussetzung für das Vorliegen eines 

Werts im Sinne der in Abschnitt 2.1.2 entwickelten Definition gesehen werden kann, ohne den 

die Frage nach der Bilanzierungsfähigkeit irrelevant ist.393 

                                                 
387  Vgl. Paulick, H. (1968), S. 453; BFH (1987), S. 14; Wolffgang, H.-M. (1998), § 5 Tz. C 65; Crezelius, G. 

(2015), § 5 Tz. 64. Eine historische Betrachtung der Entwicklung des Begriffs in der Rechtsprechung und 

Literatur soll hier nicht erfolgen. Vgl. für eine ausführliche Darstellung hierzu statt vieler Häcker, H.-D. 

(1980), S. 71 ff. 
388  Vgl. Weber-Grellet, H. (1996), § 8 Tz. 4. 
389  Das Antonym zum positiven Wirtschaftsgut bildet das negative Wirtschaftsgut, das im Wesentlichen den 

handelsrechtlichen Schulden entspricht; vgl. May, E. (1970), S. 60. Da in dieser Arbeit ausschließlich eine 

Betrachtung positiver bzw. aktiver Wirtschaftsgüter erfolgt, soll der allgemeine Begriff des Wirtschaftsguts 

in Anlehnung an die einschlägige Literatur hier auch für das aktive Wirtschaftsgut im Speziellen verwendet 

werden. 
390  Vgl. BFH (1988), S. 997; BFH (1991), S. 384. 
391  BFH (1987), S. 14. Unter der Erlangung unter Kosten muss der entgeltliche Erwerb verstanden werden, der 

hier jedoch nur auf „sämtliche Vorteile“ zu beziehen ist; vgl. BFH (1988), S. 996. 
392  Vgl. Freericks, W. (1976), S. 312; Pfeiffer, T. (1982), S. 18. 
393  Vgl. auch Freericks, W. (1976), S. 323; so auch schon BFH (1954), S. 110. 
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Die Nutzbarkeit über den aktuellen Steuerabschnitt hinaus, als Merkmal des Wirtschaftsguts, 

legt zwar zunächst den Schluss nahe, dass nur das Anlagevermögen als Summe der Wirtschafts-

güter verstanden wird. Dem kann jedoch in Anbetracht der Verkehrsauffassung nicht zuge-

stimmt werden. Gemeint ist hiermit vielmehr, dass sich am Bilanzstichtag aus dem Wirtschafts-

gut mindestens noch ein Nutzen für die folgende Periode heraus ergibt. 

Ebenso ist das Kriterium, dass der Kaufmann sich die Erlangung des Wirtschaftsguts etwas 

kosten lassen muss, kein unstreitiges Charakteristikum. Mit Bezug auf das Beispiel eines erst 

nachträglich bekannt gewordenen Bodenschatzes eines Grundstücks entkräftet Hoffmann das 

Merkmal, da in diesem Fall keine Kosten i. S. v. Aufwendungen für die Erlangung des Bo-

denschatzes entstanden sind, jedoch gemäß der Verkehrsauffassung ein Wirtschaftsgut vor-

liegt.394 Aufgrund der vielfach geäußerten Kritik an der Definition des BFH, besonders vor dem 

Hintergrund einer divergierenden Verkehrsauffassung, ist es daher fraglich, ob die drei bis hier-

hin diskutierten Kriterien überhaupt zur Definition und Abgrenzung eines Wirtschaftsguts ge-

eignet sind.395 

Das Kriterium der selbstständigen Bewertbarkeit erfährt in der Literatur die meiste Beach-

tung,396 obwohl oder gerade weil es gegenüber den anderen drei Kriterien am erläuterungsbe-

dürftigsten erscheint. Danach soll einerseits dem Wirtschaftsgut eine „besondere Bewertung“ 

im Sinne des Ansatzes eines gesonderten Entgelts für das Wirtschaftsgut im Rahmen des Ge-

samtkaufpreises des Unternehmens zukommen. Gleichermaßen muss sein Wert aber auch klar 

von dem anderer Wirtschaftsgüter abgrenzbar sein,397 um eine Trennung vom Geschäfts- oder 

Firmenwert gewährleisten zu können.398 Die selbstständige Bewertbarkeit garantiert somit ein 

Mindestmaß an Objektivität hinsichtlich der Aktivierungsfähigkeit, die im Rahmen der Fort-

führungsfiktion des Unternehmens deutlich schwächer ist als bei der handelsrechtlich vorherr-

schenden Zerschlagungsfiktion.399 

                                                 
394  Vgl. Hoffmann, W.-D. (2013), § 4, 5 Tz. 601. 
395  Vgl. auch Wolffgang, H.-M. (1998), § 5 Tz. C 60. 
396  Vgl. z. B. Pfeiffer, T. (1982), S. 18; BFH (1989); S. 16; BFH (1990), S. 794; sowie Abschnitt 3.2.1.5. 
397  Vgl. BFH (1975a), S. 511; Freericks, W. (1976), S. 319; Gruber, T. (1993), S. 123; Weber-Grellet, H. (1996), 

§ 8 Tz. 6; Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1998), § 246 Tz. 25. 
398  Vgl. Eibelshäuser, M. (1983), S. 71; Moxter, A. (2007), S. 9. 
399  Vgl. Knobbe-Keuk, B. (1993), S. 89 f.; Weber-Grellet, H. (2011), Tz. 113; anderer Ansicht Hoffmann, W.-

D. (2013), § 4, 5 Tz. 602, der in der Forderung nach der Einzelbewertbarkeit einen Widerspruch zur Fiktion 

der Gesamtveräußerung des Betriebs sieht. 
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Da im Rahmen der Prüfung der Aktivierungsfähigkeit die für die Erlangung erforderlichen Auf-

wendungen immer zuverlässig abgrenzbar sein müssen,400 ist, wie auch im Falle der Vermö-

gensgegenstände, bei (selbst geschaffenen) immateriellen Wirtschaftsgütern besondere Vor-

sicht geboten. Der Annahme Moxters, dass die selbstständige Bewertbarkeit nicht mit dem Kri-

terium der Greifbarkeit gleichzusetzen ist, folgend wäre zusätzlich die Greifbarkeit zu prü-

fen.401 Auch diese hat zum Ziel, Werte, die sich nur in einer Steigerung des Geschäfts- oder 

Firmenwert realisieren, von der Aktivierung in der Steuerbilanz auszuschließen. Wird jedoch 

im Rahmen der selbstständigen Bewertbarkeit die Abgrenzbarkeit des (monetären) Werts des 

Wirtschaftsguts von dem anderer gefordert, sollte damit im Regelfall auch die Greifbarkeit er-

füllt sein.402 

 

3.3.1.2 Das Verhältnis der Begriffe „Wirtschaftsgut“ und „Vermögensgegenstand“ 

zueinander 

Mit der Definition des BFH erscheint der Begriff des Wirtschaftsguts regelmäßig weiter als 

jener des Vermögensgegenstands zu sein, da z. B. auch tatsächliche Zustände als Aktiva an-

satzfähig sind.403 Das Auseinanderfallen der Begrifflichkeiten des Vermögensgegenstands und 

des Wirtschaftsguts ist jedoch, obwohl teleologisch begründbar,404 in der BFH-Rechtsprechung 

und der Literatur streitig.405 So wird angeführt, dass aufgrund des Maßgeblichkeitsgrundsatzes 

der Handels- über die Steuerbilanz davon auszugehen sei, dass sich die beiden Begriffe ent-

sprechen.406 Im Ergebnis müsste hiernach, analog zum Ausspruch Beisses, also „steuerlich 

                                                 
400  Vgl. Pfeiffer, T. (1982), S. 18. 
401  Vgl. Moxter, A. (2007), S. 9; m. w. N. Eibelshäuser, M. (1983), S. 71; Küting, K./Ellmann, D. (2009), S. 268. 

Die einfachste Erfüllung der Greifbarkeit liegt laut BFH dann vor, wenn ein Gegenstand marktgängig ist; 

vgl. BFH (1975c), S. 203. Ist dies nicht der Fall kann es nötig sein, die Greifbarkeit gemeinsam mit der 

selbstständigen Bewertbarkeit zu beurteilen. 
402  Vgl. Pfeiffer, T. (1982), S. 25 und 42; Moxter, A. (2007), S. 9 mit Beispielen für streitige Sonderfälle. Vgl. 

für eine systematisierende grafische Darstellung auch Roß, N. (1996), S. 245. 
403  Vgl. z. B. Fabri, S. (1986), S. 34, Jacobs, O. H. (2002), Sp. 2505; Weber-Grellet, H. (2015), § 5 Tz. 94. 

Plückebaum schließt indes auch den Fall, dass kein Wirtschaftsgut trotz erfüllter Vermögensgegenstandsei-

genschaft vorliegt, nicht aus; vgl. Plückebaum, R. (2012), § 4 Tz. B 73. Grund dafür ist die steuerliche Ma-

xime der gleichmäßigen Besteuerung. 
404  Vgl. Schneider, D. (1983), S. 160; Crezelius, G. (2008), § 5 Tz. 63. 
405  Vgl. Weber-Grellet, H. (1996), § 8 Tz. 2; Buciek, K. (2013), § 5 Tz. 303; für einen Überblick über die frühe 

BFH-Rechtsprechung und Literaturmeinung Curtius-Hartung, R. (1970), S. 330 f. Vgl. beispielhaft auch 

BFH (2000), S. 637, der die beiden Begriffe gleichermaßen und synonym verwendet. 
406  Vgl. für die Inhaltsgleichheit der beiden Begriffe z. B. Knapp, L. (1971), S. 1122; BFH (1975b), S. 14; La-

mers, A. (1981), S. 207; m. w. n. Wolffgang, H.-M. (1998), § 5 Tz. C6; Niemann, U. (1999), S. 22 f., wenn-

gleich diese nachfolgend auf unterschiedliche Schwerpunkte in den Charakteristika des Vermögensgenstands 

und des Wirtschaftsguts hinweist. 
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nichts aktiviert werden, was handelsrechtlich nicht wenigstens bilanzierungsfähig ist“407. Plü-

ckebaum gibt hinsichtlich der Argumentation aus der Maßgeblichkeit heraus zu bedenken, dass 

diese keineswegs ein Grund für die Annahme der inhaltlichen Identität der Begriffe des Ver-

mögensgegenstands und des Wirtschaftsguts sei.408 Insbesondere die Haltung des BFH, der ei-

nerseits eine „weite Auslegung“ des Begriffs des Wirtschaftsguts, andererseits aber auch die 

Identität ebendiesem mit dem Vermögensgegenstand proklamiert, wobei Letzterer gemäß der 

Argumentation in Abschnitt 3.2.1 tendenziell eng, wenigstens jedoch enger als der des Wirt-

schaftsguts aufzufassen ist, erscheint daher inkonsistent.409 Darüber hinaus muss generell die 

Maßgeblichkeit der BFH-Rechtsprechung für die Auslegung der handelsrechtlichen Begriff-

lichkeit angezweifelt werden.410 

Als weiteres Indiz für eine nicht per se gleiche Definition der Begriffe könnte in der durch das 

Bilanzrichtlinien-Gesetz (BiRiLiG) letztlich nicht vorgenommene Eliminierung des Begriffs 

des Vermögensgegenstands aus dem Handelsgesetzbuch zugunsten der Aufnahme der Begriff-

lichkeit des Wirtschaftsguts vorgebracht werden. Diese war noch im Regierungsentwurf vom 

Gesetzgeber angedacht gewesen,411 bevor schließlich der Rechtsausschuss von einer Änderung 

abrückte. Als Begründung hierfür wurde jedoch nicht ein Unterschied in den beiden Begriffen 

angegeben. Der Rechtsausschuss erläuterte diesen Umstand vielmehr mit dem Festhalten an der 

gewachsenen inhaltlichen Bedeutung des Vermögensgegenstands, die nicht durch eine Umbe-

nennung in Frage gestellt werden sollte.412 Die tatsächliche Intention des Gesetzgebers sowie 

ihr Einfluss auf das Verhältnis der beiden Begriffe sind aber nach wie vor streitig.413 

Eine vermeintliche Einheit der Begriffe „Vermögensgegenstand“ und „Wirtschaftsgut“ ist dar-

über hinaus vor dem Hintergrund des BilMoG kritisch zu beleuchten. Da sich diese Ansicht der 

Begriffsidentität maßgeblich aus der steuerlichen Rechtsprechung heraus entwickelt hat, muss 

mithin ob der Lösung der Verbindung zwischen Handels- und der Steuerbilanz durch die Ab-

schaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit neu erwägt werden, inwieweit eine Einflussnahme 

                                                 
407  Beisse, H. (1980a), S. 638. Sollte diese Prämisse nicht erfüllt sein, so müsste die Frage nach der generellen 

Möglichkeit der Erstellung einer annäherungsweisen Einheitsbilanz gestellt werden. 
408  Vgl. Plückebaum, R. (2012), § 4 Tz. B 73. 
409  Vgl. auch Fabri, S. (1993), S. 34. 
410  Vgl. in den Ansätzen auch Beisse, H. (1980a), S. 638; Schütte, J. (2006), S. 92. 
411  Vgl. BT-Drucksache 10/317, S. 73. 
412  Vgl. BT-Drucksache 10/4268, S. 89 und 96; ergänzend auch Gruber, T. (1991), S. 93 f. 
413  Vgl. statt vieler Wolffgang, H.-M. (1998), § 5 Tz. C 7. 
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der steuerrechtlichen Rechtsprechung auf die handelsrechtliche Aktivierungskonzeption zuläs-

sig ist. Somit bleibt die Frage nach der Identität der Voraussetzungen für die abstrakte Aktivie-

rungsfähigkeit nach Handels- und Steuerrecht weiterhin unklar. 

Weber-Grellet schlug daher bereits vor dem BilMoG den Kompromiss vor, zwar von einer 

prinzipiellen Gleichheit der Begriffe auszugehen, im Detail jedoch die im Rahmen der Defini-

tion des Wirtschaftsguts nicht vorausgesetzte Einzelverkehrsfähigkeit bzw. Einzelverwertbar-

keit als Unterschied zu sehen. Die divergierende Benennung in den Gesetzen schreibt er jedoch 

ausschließlich der historischen Entwicklung zu.414 Auch diese Kompromisslösung erscheint in-

sofern inkonsistent, als dass gerade ein zentrales Unterschiedsmerkmal zwar erkannt, die fun-

damentale Bedeutung der Einzelverkehrsfähigkeit für die Definition des Vermögensgegen-

stands jedoch verkannt wird. Wenngleich die Identität der Begriffe nicht abschließend geklärt 

ist, wird im Folgenden, wenigstens aus Vereinfachungsgründen, von einer nicht unbedeutenden 

gemeinsamen Teilmenge der Begriffe ausgegangen.415 

 

3.3.2 Die konkrete Aktivierungsfähigkeit selbst geschaffener immaterieller Wirt-

schaftsgüter 

Obwohl die immateriellen Wirtschaftsgüter in der Urfassung des heutigen Einkommensteuer-

gesetzes vom 16.10.1934 noch keine explizite Erwähnung fanden, stellte ihre Bilanzierung den 

Bilanzierenden und den Gesetzgeber bereits damals schon vor besondere Schwierigkeiten. 

Grundsätzlich ist analog zum HGB auch hier zunächst eine Fallunterscheidung zwischen den 

Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens vorzunehmen. Da das Ein-

kommensteuergesetz keine eigene Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen kennt, ist 

ihre Abgrenzung, unter Bezugnahme auf den Maßgeblichkeitsgrundsatz, aus der handelsrecht-

lichen Abgrenzungsmethodik abzuleiten.416 Darüber hinaus muss bezüglich der immateriellen 

Wirtschaftsgüter, ebenfalls analog zum Handelsrecht, eine Fallunterscheidung zwischen ent-

geltlich erworbenen immateriellen Wirtschaftsgütern und jenen, die dem Unternehmen auf an-

dere Art und Weise zugegangen sind, vollzogen werden. 

 

                                                 
414  Vgl. Weber-Grellet, H. (1996), § 8 Tz. 3 und 9. Vgl. auch Beisse, H. (1980b), S. 245, der eine Tendenz zur 

Vereinheitlichung der Begriffe erst seit dem EStG 1969 ausmacht. 
415  Dieses Vorgehen entspricht dem der Rechnungslegungspraxis, vgl. Tanski, J. S. (2014), § 246 Tz. 20. 
416  Vgl. zur Abgrenzung Abschnitt 3.2.2. Vgl. zu dieser Ableitungsmethodik auch Mutze, O. (1956), S. 974; 

Wolffgang, H.-M. (1998), § 5 Tz. C 80. 



Kapitel 3: Die bilanzielle Behandlung selbst geschaffener immaterieller Werte 79 

 

 

 

3.3.2.1 Die konkrete Aktivierungsfähigkeit selbst geschaffener immaterieller Wirt-

schaftsgüter vor dem Einkommensteueränderungsgesetz 1969 

Vor dem Einkommensteueränderungsgesetz 1969 und damit vor der Kodifizierung des Akti-

vierungsverbots nicht entgeltlich erworbener immaterieller Wirtschaftsgüter bestand nach h. M. 

die Möglichkeit, jedoch nicht die Pflicht, selbst erstellte immaterielle Wirtschaftsgüter in der 

Steuerbilanz zu aktivieren.417 In der Praxis wurde allerdings zumeist auf eine Aktivierung selbst 

geschaffener immaterieller Wirtschaftsgüter verzichtet. Börnstein hielt das fehlende Aktivie-

rungsgebot in der Steuerbilanz insbesondere vor dem Hintergrund der wenigstens für die aktu-

elle Periode entfallenden Besteuerung selbst geschaffener immaterieller Wirtschaftsgüter für 

sinnvoll. Er begründete dies mit der Notwendigkeit einer Unterstützung der durch den Zweiten 

Weltkrieg gegenüber anderen Nationen noch rückständigen deutschen Wirtschaft durch den 

Gesetzgeber und Fiskus und leitete so eine vermeintliche Intention zur Steuersubvention ab.418 

Für immaterielle Wirtschaftsgüter, für die Anschaffungskosten vorlagen, musste im Sinne des 

Vollständigkeitsgebots und einer leistungsgerechten Besteuerung hingegen ein Aktivposten im 

Betriebsvermögen angesetzt werden.419 

 

3.3.2.2 Die konkrete Aktivierungsfähigkeit selbst geschaffener immaterieller Wirt-

schaftsgüter nach Einführung des § 5 Abs. 2 EStG 

Gemäß § 5 Abs. 2 EStG, der im Rahmen des Einkommensteueränderungsgesetz vom 

16.05.1969 eingeführt wurde,420 sind immaterielle Wirtschaftsgüter numnehr nur zu aktivieren, 

wenn sie entgeltlich erworben wurden.421 § 5 Abs. 2 EStG nimmt dabei lediglich auf die kon-

krete Aktivierungsfähigkeit Bezug, sodass analog zum handelsrechtlichen Schema zunächst die 

abstrakte Aktivierungsfähigkeit geprüft werden müsste. Mit der Einführung von § 5 

Abs. 2 EStG verdeutlichte der Gesetzgeber, dass das zu dieser Zeit im Aktiengesetz präzisierte 

Aktivierungsverbot nicht entgeltlich erworbener immaterieller Vermögensgegenstände auch im 

Rahmen der steuerlichen Gewinnermittlung angewandt werden soll.422 Damit wurde das bis 

                                                 
417  Vgl. BFH (1969), S. 293; Freericks, W. (1969a), S. 518; m. w. N. Kruse, H. W. (1976), S. 80 f. 
418  Vgl. Börnstein, U. (1957), S. 553 und 557. 
419  Vgl. die Ausführungen zum Maßgeblichkeitsgrundsatz zu Beginn dieses Kapitels. 
420  Vgl. Gesetz zur Änderung des Einkommensteuergesetzes vom 16.05.1969, Art. 1 Nr. 1. 
421  Es herrschte anfangs ebenfalls Uneinigkeit darüber, inwiefern sich aus § 5 Abs. 2 EStG ein Aktivierungsge-

bot oder ein Aktivierungswahlrecht entgeltlich erworbener immaterieller Wirtschaftsgüter ergibt. Aufgrund 

des Vollständigkeitsprinzips kann in Anlehnung an die Argumentation von Freericks im Zweifel von einer 

Aktivierungspflicht ausgegangen werden, sofern die abstrakte Aktivierungsfähigkeit erfüllt ist; vgl. Free-

ricks, W. (1969a), S. 519; anderer Ansicht Littmann, E. (1969), S. 322 f. 
422  Vgl. Freericks, W. (1969a), S. 518; Anziger, H. M. (2008), § 5 Abs. 2 EStG Tz. 1651. 
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heute geltende Aktivierungsverbot für alle nicht entgeltlich erworbenen immateriellen Wirt-

schaftsgüter im deutschen Steuerrecht implementiert. 

Werden immaterielle Wirtschaftsgüter entgeltlich erworben, so liegt dem Zugang zum Be-

triebsvermögen eine Markttransaktion zugrunde, die nach damaliger wie heutiger h. M. das un-

sichere immaterielle Wirtschaftsgut einem objektivierenden Test unterzieht und ihn für wert-

haltig erklärt.423 Von dem Aktivierungsverbot ausgenommen sind weiterhin unstreitig auch jene 

immateriellen Wirtschaftsgüter, die dem Betriebsvermögen einer Personengesellschaft oder ei-

nes Einzelunternehmens durch eine Einlage zugeführt wurden.424 Auch diese sollen als erwor-

ben gelten, sodass der Begriff der Entgeltlichkeit hier sehr weit gefasst werden muss. 

Insgesamt scheitert der Ansatz selbst geschaffener immaterieller Wirtschaftsgüter somit regel-

mäßig selbst dann, wenn die abstrakte Aktivierungsfähigkeit gegeben sein sollte, am konkreten 

Aktivierungsverbot. Diese Regelung könnte allerdings besonders vor dem Hintergrund des 

Leistungsfähigkeitsprinzips der Besteuerung kritisch gesehen werden.425 Da § 5 Abs. 2 EStG 

eine Aktivierung, unabhängig von der mit ihnen verbundenen Unsicherheit, generell untersagt, 

kann es im Zweifel unter Berücksichtigung des Zinseffektes zu einer Steuersubvention inno-

vierender Betriebe426 sowie damit einhergehend zu einem Liquiditätsvorteil für das Unterneh-

men427 kommen. Dennoch hält der Steuergesetzgeber aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich 

der Existenz und Beständigkeit des dem immateriellen Wirtschaftsguts zugrundeliegenden 

Werts am Aktivierungsverbot bei nicht entgeltlichem Erwerb fest,428 da trotz Vorliegen eines 

nicht flüchtigen, beständigen Werts, was Voraussetzung für das Vorliegen eines Wirtschafts-

guts ist, die Unsicherheit hinsichtlich der Beständigkeit des Werts gegenüber möglichen Vor-

teilen für den Fiskus abzuwägen ist. So würde zwar eine Aktivierung das Betriebsvermögen 

unter Umständen kurzfristig zutreffender, im Sinne einer periodengerechten Erfolgsermittlung, 

darstellen und möglicherweise zu einer gleichmäßigeren Besteuerung führen. Allerdings sind 

                                                 
423  Vgl. Crezelius, G. (2015), § 5 Tz. 65. 
424  Vgl. R 5.5 i. V. m. R 4.3 Abs. 1 EStR; Wolffgang, H.-M. (1998), § 5 Tz. C 85; Hoffmann, W.-D. (2007), § 4, 

5 Tz. 684. 
425  Vgl. allgemein zur Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit statt vieler Kraus-Grünewald, M. (1997), S. 29. 
426  Vgl. Pfeiffer, T. (1982), S. 5; Herzig, N. (2008a), S. 5, der hier von einer „implizite[n; Anm. d. Verf.] For-

schungsförderung“ spricht. 
427  Vgl. Pfeiffer, T. (1982), S. 5. 
428  Vgl. Wolffgang, H.-M. (1998), § 5 Tz. C 50; Herzig, N. (2008a), S. 5. 
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aus Sicht des Steuergesetzgebers die Risiken einer baldigen Abschreibung aufgrund der Flüch-

tigkeit des Werts offenbar zu groß.429 Insofern soll hier eine mögliche Schädigung des Steuer-

pflichtigen, die sich aus einer Besteuerung nicht werthaltigen selbst geschaffenen immateriellen 

Betriebsvermögens ergeben könnte, ausgeschlossen werden.430 Insgesamt nimmt der Gesetzge-

ber somit eine Subvention des Steuerpflichtigen in Höhe des Zinseffekts, der sich aus der Nicht-

besteuerung von Gewinnen in der Periode, in der das selbst geschaffene immaterielle Wirt-

schaftsgut entstanden ist, in Kauf und lässt damit in diesem Fall das Vorsichtsprinzip trotz dy-

namischer Bilanzbetrachtung vor die Interessen des Fiskus treten. 

 

3.4 Die Behandlung selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte nach den 

IFRS 

Die bilanzielle Behandlung selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte, die nicht als 

current assets eingeordnet werden, im Folgenden als selbst geschaffene langfristige immateri-

elle Vermögenswerte oder kurz als selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte bezeich-

net,431 wird in IAS 38 (Immaterielle Vermögenswerte) geregelt. Wie nach den handelsrechtli-

chen Grundsätzen wird eine Unterscheidung in eine abstrakte Aktivierungsfähigkeit, die die 

notwendige Bedingung für den bilanziellen Ansatz darstellt, und die konkreten Aktivierungs-

regelungen, die als hinreichende Bedingung fungieren, vorgenommen. Zunächst wird daher die 

abstrakte Aktivierungsfähigkeit selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte erläutert, 

ehe für die weitere Betrachtung eine Unterscheidung zwischen Vermögenswerten, die dem Un-

ternehmen längerfristig dienen sollen, den non-current assets, und jenen die nur kurzfristig im 

Unternehmen verbleiben (current assets), herausgearbeitet wird. Ausschließlich die zuerst ge-

nannten sollen Gegenstand der folgenden Darstellung sein, Letztere werden vorwiegend in 

IAS 2 (Vorräte) oder IAS 11 (Langfristige Fertigungsaufträge) geregelt (IAS 38.3a)) und im 

Rahmen dieser Arbeit in Abschnitt 3.5 aufgegriffen. Anschließend wird die Frage nach der 

konkreten Aktivierbarkeit selbst geschaffener immaterieller langfristiger Vermögenswerte in 

der Historie der IFRS und im Status quo beantwortet. 

 

                                                 
429  Vgl. Wolffgang, H.-M. (1998), § 5 Tz. C 50 und C 95. Vgl. auch Moxter, A. (1979), S. 1104, der die Mög-

lichkeit und Notwendigkeit der Abwägung zwischen Objektivierungserfordernissen und der zutreffenden 

Besteuerung aufzeigt. 
430  Vgl. Pfeiffer, T. (1984), S. 327 f. 
431  Diese Bezeichnung lehnt sich an die deutsche Übersetzung der IFRS an, in der der Begriff non-current mit 

dem Adjektiv langfristig übersetzt wird; vgl. IAS 1.60; ergänzend auch Wawrzinek, W. (2013), § 2 Tz. 294. 

Internally generated intagible assets werden in der Übersetzung als selbst geschaffene immaterielle Vermö-

genswerte bezeichnet; vgl. IAS 38.51. 
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3.4.1 Die abstrakte Aktivierungsfähigkeit durch Vorliegen eines immateriellen Ver-

mögenswerts 

Die Erfüllung der Definition eines immateriellen Vermögenswerts kann in den IFRS, ähnlich 

wie im Handels- und Steuerbilanzrecht, als Kriterium der abstrakten Aktivierungsfähigkeit ge-

sehen werden, wenngleich die IFRS auch im Falle des Ansatzes immaterieller Vermögenswerte 

zu fallbezogenen Ansatzkriterien neigen.432 Im Gegensatz zum Vermögensgegenstand im Han-

delsbilanzrecht und dem Wirtschaftsgut im Steuerbilanzrecht wird der Begriff des Vermögens-

werts (asset) als Bilanzposten der Aktivseite sowie der Begriff der Immaterialität in den IFRS 

definiert. So finden sich sowohl in IAS 38 als auch im Conceptual Framework, dem Rahmen-

konzept der IFRS,433 die Charakteristika eines Vermögenswerts, wie sie vom IASB festgelegt 

wurden. Nichtsdestotrotz enthalten auch diese Kennzeichen eines Vermögenswerts zum Teil 

unbestimmte Begriffe, die hinsichtlich der Bestimmung eines Vermögenswerts Ermessens-

spielräume mit sich bringen. 

Gemäß IAS 38.8 ist ein Vermögenswert „eine Ressource, die aufgrund von Ereignissen in der 

Vergangenheit von einem Unternehmen beherrscht wird und von der erwartet wird, dass dem 

Unternehmen durch sie künftiger wirtschaftlicher Nutzen zufließt“.434 Zusätzlich liefert 

IAS 38.8 drei Charakteristika, die einen immateriellen Vermögenswert ausmachen. Danach 

darf ein immaterieller Vermögenswert nicht monetär sein, keine physische Substanz besitzen 

und muss identifizierbar, d. h. abgrenzbar vom Goodwill, sein. Da die Kriterien der Non-Physis 

und des Non-Monetarismus bereits in Abschnitt 2.1.1 erläutert wurden und sich diesbezüglich 

in den IFRS keine Besonderheiten ergeben, wird an dieser Stelle auf den entsprechenden Ab-

schnitt verwiesen. Die Definition des Vermögenswerts, wie sie sich auch im Rahmenkonzept 

der IFRS findet, sowie der Tatbestand der Identifizierbarkeit werden jedoch nachfolgend näher 

erläutert. 

 

3.4.1.1 Vorliegen eines Ereignisses in der Vergangenheit 

Soll das Vorliegen eines Vermögenswerts geprüft werden, stellt sich zunächst die Frage, was 

unter einem in der Vergangenheit liegenden Ereignis zu verstehen ist. Unter das Ereignis kann 

                                                 
432  Vgl. Hoffmann, W.-D. (2015), § 13 Tz. 6. 
433  Das Conceptual Framework des IASB ist kein selbstständiger Rechnungslegungsstandard. Es soll immer 

dann eine Hilfe im Rahmen der Rechnungslegung darstellen, wenn einzelne Standards und Interpretationen 

einen Sachverhalt nicht regeln; vgl. IFRS Foundation (2010), Purpose and status, d); IAS 8.11b). 
434  Eine entsprechende Definition findet sich auch im Conceptual Framework; vgl. IFRS Foundation (2010), 

Tz. 4.8 und 4.11 f. Der Begriff des Vermögenswerts wird in dieser Arbeit ausschließlich auf das ansatzfähige 

Aktivum im IFRS-Abschluss angewandt; vgl. mit einer abweichenden, weitergehenden Verwendung z B. 

Haller, A. (1998), S. 564. 
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beispielsweise die Herstellung des Vermögenswerts oder die Anschaffung subsumiert werden, 

allerdings ist es nicht erforderlich, dass dieses zu Zahlungsströmen geführt hat. So stellt bei-

spielsweise auch der Tausch einen Tatbestand dar, der dem vergangenen Ereignis gerecht wird. 

Maßgeblich ist hier lediglich, dass das Ereignis in der Vergangenheit liegt, sodass künftige Er-

eignisse oder bestehende Absichtserklärungen heute nicht zu einem Vermögenswert führen.435 

 

3.4.1.2 Erwartung künftigen wirtschaftlichen Nutzens 

Darüber hinaus ist die per definitionem geforderte Erwartung eines künftigen wirtschaftlichen 

Nutzens seitens des Unternehmens erläuterungsbedürftig. Sowohl im Conceptual Framework 

als auch in IAS 38 bleibt diese zunächst offen,436 doch liefert IAS 38.17 hierzu einige Beispiele. 

So kann der wirtschaftliche Nutzen eines Vermögenswerts darin bestehen, dass er Erlöse gene-

riert oder aber der Anfall von Aufwendungen, beispielsweise aufgrund einer Fremdbeschaffung 

von Vermögenswerten oder Dienstleistungen, für das Unternehmen verhindert wird. Das Con-

ceptual Framework enumeriert darüber hinaus weitergehende, bei immateriellen wie materiel-

len Vermögenswerten gleichermaßen denkbare Möglichkeiten der Nutzengewinnung aus ei-

nem Vermögenswert. So kann er zur Produktion von Gütern oder Dienstleistungen herangezo-

gen wird, wie es beispielsweise bei einer Software oder einem technischen Schutzrecht der Fall 

sein könnte. Ebenso kann der wirtschaftliche Nutzen dadurch generiert werden, dass der Ver-

mögenswert durch einen Verkauf, eine Aufrechnung oder einen Tausch mit Dritten oder den 

Anteilseignern des Unternehmens erlösbar ist.437 Gerade bei immateriellen Vermögenswerten, 

so die Auffassung des IASB, sei es daher häufig eher denkbar, dass ihr Nutzenpotential in Kos-

teneinsparungen, d. h. künftig niedrigeren Herstellungskosten, verborgen liegt, als in der Gene-

rierung von Erträgen (IAS 38.17).438 

Zu beachten ist weiterhin, dass an dieser Stelle die Wahrscheinlichkeit des Nutzeneintritts in 

der Zukunft für das Vorliegen eines immateriellen Vermögenswerts unerheblich ist und nur im 

                                                 
435  Vgl. Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 146; Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 1 

Tz. 146. 
436  Vgl. auch Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 157. 
437  Vgl. IFRS Foundation (2010), Tz. 4.10. 
438  Vgl. hierzu auch Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 1 Tz. 148. PricewaterhouseCoopers 

sind hier der Auffassung, dass hinsichtlich der Erwartung des künftigen Nutzenzuflusses ein Rückgriff auf 

IAS 36 (Wertminderungen von Vermögenswerten) zulässig sei, der für die Ermittlung des value in use in 

IAS 36.33 Leitlinien für die Ermittlung der Cashflows aus der Nutzung eines Vermögenswerts formuliert; 

vgl. PricewaterhouseCoopers (2014), Tz. 15.29. 
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Rahmen der Beurteilung der konkreten Aktivierungsfähigkeit des Vermögenswerts herangezo-

gen werden muss.439 Daher schätzen beispielsweise Petersen/Bansbach/Dornbach das Krite-

rium der Erwartung eines künftigen wirtschaftlichen Nutzens als keine echte Aktivierungshürde 

ein.440 

 

3.4.1.3 Beherrschung durch das Unternehmen 

Liegt ein vergangenes Ereignis vor, das den immateriellen Vermögenswert begründet, und er-

wartet das Unternehmen aus diesem einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzielen zu kön-

nen, bleibt zu prüfen, ob das Unternehmen in der Lage ist, den Vermögenswert und besonders 

das mit ihm verbundene Nutzenpotential zu beherrschen. Die Beherrschung (control) impli-

ziert, dass das Unternehmen selber den Nutzen konsumieren kann, gleichzeitig aber Dritte von 

dem wirtschaftlichen Nutzen ausschließen oder deren Konsum wenigstens beschränken kann 

(IAS 38.13).441 Das IASB weist daraufhin, dass der Nachweis der Beherrschung des Vermö-

genswerts regelmäßig dann schwierig sei, wenn sich die Beherrschungsmöglichkeit nicht aus 

juristisch durchsetzbaren Ansprüchen ergibt, auch wenn die Möglichkeit der Erfüllung des Kri-

teriums durch das IASB in diesen Fällen nicht per se ausgeschlossen wird.442 So wird der Aus-

schluss Dritter von der Nutzung des Vermögenswerts durch bloße Geheimhaltung oder ähnli-

ches in der Praxis nur schwer belegbar sein.443 Wie entprechende Nachweise in diesen Fällen 

erfolgen könnten, bleibt deshalb offen.444 Eine Möglichkeit die Beherrschung des Nutzens zu 

garantieren und zu dokumentieren besteht aber laut Dawo beispielsweise darin, dass gezeigt 

wird, dass die Entwicklung noch nicht am Markt in Erscheinung getreten ist und somit das 

geistige Eigentum vom Unternehmen kontrolliert wird.445 

                                                 
439  Vgl. hierzu Abschnitt 3.4.1.2. Ebenso ist die (absolute) Höhe des Nutzens beispielsweise in Geldeinheiten 

irrelevant für die abstrakte Aktivierungsfähigkeit. 
440  Vgl. Petersen, K./Bansbach, F./Dornbach/E. (2014), S. 144. 
441  Fraglich ist hier jedoch, ob der Nutzenkonsum eines Dritten vollkommen ausgeschlossen werden können 

muss. So geben beispielsweise Schruff/Haaker zu bedenken, dass der Konsum eines Dritten für das Unter-

nehmen nicht zum kompletten Nutzenverlust seinerseits führen muss; vgl. Schruff, L./Haaker, A. (2011), 

Abschnitt 11 Tz. 24. 
442  Vgl. auch Lüdenbach, N./Freiberg, J. (2009), S. 132. Solche Ansprüche ergeben sich beispielsweise aus ge-

werblichen Schutzrechten, Urheberrechten oder auch gesetzlichen Vertraulichkeitsvereinbarungen; vgl. mit 

weiteren Beispielen IAS 38.14. Liegen hingegen juristisch durchsetzbare Ansprüche vor, so ist die Beherr-

schung in der Regel gegeben; vgl. Küting, K./Dawo, S. (2003), S. 402; PricewaterhouseCoopers (2014), 

Tz. 15.14. 
443  Vgl. Deloitte (2015), S. 525. 
444  Vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 44. 
445  Vgl. Dawo, S. (2003), S. 196. Zusätzlich wäre hier sicherlich eine vertragliche Verschwiegenheitsverpflich-

tung der Mitarbeiter nötig. 
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Um den erwarteten Nutzen konsumieren zu können, muss das Unternehmenen in der Lage sein, 

seinen Nutzenanspruch erfolgreich geltend zu machen. Problematisch könnte die Durchsetz-

barkeit der Ansprüche des Unternehmens z. B. dann sein, wenn es sich um das Gedankengut 

bzw. Know-How von Mitarbeitern handelt, für dessen Aufbau das Unternehmen Aufwendun-

gen getätigt hat und von dem es sich einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen verspricht 

(IAS 38.15).446 Hier ist eine ausschließliche Nutzbarkeit durch das Unternehmen aber regelmä-

ßig nur äußerst eingeschränkt durchsetzbar. In IAS 38.16 verweist das IASB allerdings darauf, 

dass beispielsweise der Nutzen aus einer Kundenbeziehung des Unternehmens ebenfalls 

schwerlich kontrollierbar sei, eine solche aber dennoch die geforderten Ansatzkriterien erfüllen 

kann, wenn durch eine Transaktion die Separierbarkeit nachgewiesen wird. Der Nachweis muss 

folglich nicht in Form eines aktiven Marktes erbracht werden. Es genügt, dass gelegentlich 

vergleichbare Transaktionen stattfinden, sofern diese nicht nur selten auftreten oder allesamt 

längere Zeit zurückliegen.447 Angesichts dieser Argumentation sehen beispielsweise 

Baetge/von Keitz das Kriterium der Beherrschung durch das Unternehmen letztlich als redun-

dant an, da es dem IASB offensichtlich vielmehr um die Identifizierbarkeit gehe, als um die 

Kontrolle (control) über den Vermögenswert.448 

Festzuhalten ist in jedem Fall, dass das IASB offensichtlich die Marktgängigkeit eines Werts 

als unweigerliches Indiz eines immateriellen Vermögenswerts ansieht. Insofern wird unterstellt, 

dass der vernünftige Kaufmann nicht für etwas zahlen würde, das nicht wenigstens annähernd 

objektivierbar zu einem kontrollierbaren Nutzen für das Unternehmen führen wird.449 

 

 

 

                                                 
446  So kann, wenn ein entsprechender rechtlicher Schutz bezüglich des Nutzenpotentials besteht, wie es bei-

spielsweise bei Spielerlizenzen im Profifußball der Fall ist oder bei Rückzahlungsvereinbarungen mit Mitar-

beitern für Weiterbildungsaufwendungen im Falle einer Kündigung seitens des Mitarbeiters der Fall ist, in-

direkt auch Humanvermögen ansatzfähig sein; vgl. Mindermann, T. (2009), S. 187; Böcking, H.-J./Wieder-

hold, P. (2014), IAS 38 Tz. 11. 
447  Vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 46. 
448  Vgl. Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 22; zustimmend auch für den Fall der Kundenbeziehung Hoff-

mann, W.-D. (2015), § 13 Tz. 6. 
449  Es sei darauf hingewiesen, dass eine in diese Richtung gehende Argumentation in der handelsrechtlichen 

Bilanztheorie sowie der steuerlichen Rechtsprechung abgelehnt wird; vgl. Abschnitt 3.3.1.1. Schuetze be-

zeichnet dieses Vorgehen im Hinblick auf die US-amerikanische Rechnungslegung auch kritisch als „cost-

per se-is-the-asset syndrome“ [im Original teilweise kursiv, Anm. d. Verf.]; Schuetze, W. P. (1993), S. 68. 

Eine so weitgehende Formulierung des immateriellen Vermögenswerts ist aber laut Baetge/von Keitz not-

wendig, um den konkreten bilanzierungsfähigen Vermögenswerten in IFRS 3 zu genügen; vgl. IFRS 3.13 für 

entsprechende Beispiele sowie Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 22. Vgl. anderer Ansicht Adler, 

H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 82. 



86 Kapitel 3: Die bilanzielle Behandlung selbst geschaffener immaterieller Werte 

3.4.1.4 Identifizierbarkeit 

Liegt ein nicht monetärerer Vermögenswert ohne physische Substanz vor, so muss dieser 

zwecks Unterscheidbarkeit vom Goodwill gemäß IAS 38.8 i. V. m. IAS 38.11 identifizierbar 

sein.450 Die Identifizierbarkeit kann auf zweierlei Arten sichergestellt werden. Zum einen kann 

dies durch gewährleistete Separierbarkeit der Fall sein (IAS 38.12(a)), alternativ genügt es je-

doch auch der Definition der Identifizierbarkeit, dass der Vermögenswert aus vertraglichen o-

der gesetzlichen Rechten heraus entsteht (IAS 38.12(b)). 

Die Separierbarkeit impliziert die Übertragbarkeit des immateriellen Vermögenswerts getrennt 

vom Unternehmen, d. h. eine selbstständige Verwertbarkeit losgelöst vom Geschäfts- oder Fir-

menwert.451 Ähnlich wie im Rahmen der Einzelverwertbarkeit in der handelsrechtlichen Akti-

vierungskonzeption genügt es, dass eine abstrakte, nicht aber eine konkrete Verwertungsmög-

lichkeit besteht.452 Der immaterielle Vermögenswert muss im Gegensatz zur handelsrechtlichen 

Aktivierungskonzeption jedoch nicht als einzelner Vermögenswert verwertet werden können. 

So erfüllt auch die Verwertung zusammen mit einem Vertrag, einem anderen Vermögenswert 

oder einer Schuld den Tatbestand der Separierbarkeit,453 sodass diese gemäß IAS 38 weiter 

gefasst ist als die Einzelverwertbarkeit im Sinne der handelsrechtlichen Aktivierungskonzep-

tion.454 

Ein Hinweis auf die Separierbarkeit kann regelmäßig problemlos erbracht werden, wenn der 

immaterielle Vermögenswert erworben wurde.455 Wurde der immaterielle Vermögenswert hin-

gegen selbst geschaffen, so ist der Nachweis dessen zumeist nicht offensichtlich erbringbar. 

IAS 38.57 setzt daher im Rahmen der konkreten Aktivierungsfähigkeit selbst geschaffener 

langfristiger immaterieller Vermögenswerte weitere Kriterien für den Ansatz voraus, die die 

Identifizierbarkeit bestätigen sollen.456 

                                                 
450  Die Identifizierbarkeit entspricht damit im Wesentlichen der Greifbarkeit, wie sie in der handels- und steu-

errechtlichen Bilanzierung gefordert wird; vgl. Theile, C. (2012b), IAS 38 Tz. 1023. 
451  Vgl. Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 139. 
452  Vgl. Dawo, S. (2003), S. 194 f.; zustimmend auch Böcking, H.-J./Wiederhold, P. (2014), IAS 38 Tz. 15. Dies 

ist jedoch nur soweit zulässig, wie keine expliziten Verwertungsverbote bestehen; vgl. Adler, H./Düring, 

W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 51. 
453  Vgl. Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 18; PricewaterhouseCoopers (2014), Tz. 15.22 und 15.24. Ad-

ler/Düring/Schmaltz sehen dies als auch auf eine Gruppe von Vermögenswerten oder Schulden übertragbar 

an, sofern es sich nicht um einen Goodwill tragenden Teilbetrieb handelt, selbst wenn IAS 38.12(a) dies nicht 

explizit vorsieht; vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 50. 
454  Vgl. auch Arbeitskreis „Externe Unternehmensrechnung“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirt-

schaft e. V. (2008), S. 995; Henckel, N.-F./Ludwig, T./Lüdke, T. (2008), S. 198; Boecker, C./Künkele, K. P. 

(2010), S. 486; Schruff, L./Haaker, A. (2011), Abschnitt 11 Tz. 22; anderer Ansicht Küting, K./Dawo, S. 

(2003), S. 413. 
455  Vgl. Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 139. 
456  Vgl. Abschnitt 3.4.4.1.3. 
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In einzelnen, wenn auch seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein immaterieller Vermö-

genswert nicht separierbar, aber insofern vom Geschäfts- oder Firmenwert abgrenzbar ist, dass 

er auf vertraglichen oder gesetzlichen Rechten basiert.457 Das IASB verweist hier auf das Bei-

spiel einer Konzession oder Lizenz, die in bestimmten Rechtskreisen unter Umständen nicht 

getrennt vom Unternehmen verwertet werden, aufgrund des bestehenden vertraglichen oder ge-

setzlichen Rechts aber als immaterieller Vermögenswert identifiziert werden kann 

(IAS 38.BC10).458 Nicht als immaterielle Vermögenswerte gelten damit aber beispielsweise 

Standortvorteile oder Synergieeffekte, da diese weder separierbar sind, noch aus gesetzlichen 

oder vertraglichen Rechten heraus entstehen.459 

 

3.4.2 Die Abgrenzung von langfristigen und kurzfristigen Vermögenswerten 

Auch in den IFRS ist gemäß IAS 1.60 eine Gliederung der Vermögenswerte (assets) in zwei 

Gruppen, die non-current assets und die current assets durchzuführen,460 die in der deutschen 

Übersetzung als langfristige461 und kurzfristige Vermögenswerte bezeichnet werden, es sei 

denn, eine Gliederung der Vermögenswerte entsprechend ihrer Liquidität stellt relevantere und 

verlässlichere Informationen bereit. Die Gliederung gemäß der Liquidität kommt in erster Linie 

bei Kreditinstituten zum Einsatz, da bei diesen regelmäßig kein normaler Geschäftszyklus (ope-

rating cycle) vorzufinden ist (IAS 1.63).462 Gleiches gilt für Versicherungen sowie Investment- 

und Beteiligungsgesellschaften, sofern deren Bilanz beinahe vollständig aus Finanzinstrumen-

ten besteht.463 Hier wird auf diese Sonderfälle nicht eingegangen, da entsprechende Unterneh-

men in der Regel keine Forschung und Entwicklung betreiben. Stattdessen wird der Fokus auf 

                                                 
457  Der umgekehrte Fall, eines zwar nicht auf vertraglichen oder gesetzlichen Rechten basierenden, aber sepa-

rierbaren immateriellen Vermögenswerts ist in der Praxis häufiger anzutreffen, beispielsweise im Falle un-

geschützter Erfindungen, die losgelöst vom Unternehmen verwertet werden können; vgl. Baetge, J./Keitz, 

I. v. (2010), IAS 38 Tz. 18; Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 54. 
458  Vgl. für weitere Beispiele Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 50. 
459  Vgl. Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 142; Theile, C. (2012b), IAS 38 Tz. 1022. 
460  Die Verwendung dieser Begriffe ist jedoch nicht verpflichtend (IAS 1.67). Synonyme dürfen insoweit ver-

wendet werden, als dass sie nicht zu Missverständnissen führen. Als Synonym für die non-current assets ist 

daher auch die Formulierung fixed assets gebräuchlich; vgl. Ernst & Young (2011), S. 101. Denkbar wäre 

laut Bischof/Kleekämper/Knorr/Wendlandt auch die Bezeichung „long-term“ als Synonym zu non-current; 

vgl. Bischof, S./Kleekämper, H./Knorr, L./Wendlandt, K. (2014), IAS 1 Tz. 96. 
461  Schruff/Haaker sprechen auch von „langlebigen Vermögenswerten“; Schruff, L./Haaker, A. (2011), Ab-

schnitt 11 Tz. 3. 
462  Vgl. auch Zülch, H./Fischer, D. T. (2014), IAS 1 Tz. 81; Wawrzinek, W (2009), § 2 Tz. 146; Lüdenbach, N. 

(2015), § 2 Tz. 30; EY (2015), S. 87. 
463  Vgl. RIC 1.23. 



88 Kapitel 3: Die bilanzielle Behandlung selbst geschaffener immaterieller Werte 

die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristigen Vermögenswerten gelegt. Ebenso wird 

von einer möglichen Mischgliederung abgesehen.464 

Anders als in § 247 Abs. 2 HGB findet in IAS 1.66 nicht die Definition der langfristigen Ver-

mögenswerte statt, sondern die der current assets. Demnach ist ein Vermögenswert als kurz-

fristig einzustufen, wenn er innerhalb des normalen Geschäftszyklus verbraucht oder verkauft 

wird (IAS 1.66(a)), primär zu Handelszwecken gehalten wird (IAS 1.66(b)), innerhalb von 

zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag realisiert465 wird (IAS 1.66(c)) oder es sich um Zah-

lungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente466 handelt, deren Tausch oder Nutzung zur Erfül-

lung von Verpflichtungen in den auf den Bilanzstichtag folgenden zwölf Monaten beschränkt 

ist (IAS 1.66(d)). Auf Basis von IAS 1.66(a) werden damit, wie im HGB, auch in den IFRS 

Verbrauchsgüter sowie Waren eindeutig aufgrund ihrer Natur den kurzfristigen Vermögens-

werten zugeordnet. 

Der normale Geschäftszyklus eines Unternehmens erstreckt sich vom Erwerb von Vermögens-

werten, die in den Leistungserstellungs- bzw. Wertschöpfungsprozess des Unternehmens ein-

fließen, bis zum Zufluss von Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten aus dem Ver-

mögenswert (IAS 1.67). Er kann somit auch deutlich kürzer oder länger als ein Geschäftsjahr 

sein.467 Zweck dieser Formulierung ist der Einschluss bestimmter Vermögenswerte in die cur-

rent assets, die nicht schon aufrgund der Zwölf-Monats-Grenze des IAS 1.66(c) unter diese 

gefasst werden. Beispiele hierfür sind zum einen Vorräte, deren Herstellungsprozess mehr als 

zwölf Monate umfasst, wie z. B. Käse oder Spirituosen. Andererseits wird somit auch der 

Hauptteil der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (trade receivables) in die current 

assets eingeschlossen, da deren Bestandsdauer im Unternehmen den normalen Geschäftszyklus 

abbildet.468 Eine denkbare Ausnahme hiervon sind lediglich Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen, bei denen ein besonders langes Zahlungsziel vereinbart wurde, das über den übli-

chen Geschäftszyklus hinausgeht (RIC 1.16). 

                                                 
464  Vgl. z. B. Lüdenbach, N. (2015), § 2 Tz. 32. Die Möglichkeit einer gleichzeitigen Anwendung der Gliede-

rung in current und non-current assets und der liquiditätsorientierten Gliederung in einer Bilanz eröffnet IAS 

1.64 insoweit, wie sich dadurch verlässlichere und relevantere Informationen ergeben. Diese Variante sollte 

in der Praxis jedoch nicht bei bloßer Diversität innerhalb des Unternehmens angewandt werden, sondern 

regelmäßig nur dann, wenn die Unternehmenstätigkeit sowohl Elemente derer eines Finanzinstituts als auch 

eines Nicht-Finanzinstituts enthält; vgl. Deloitte (2015), S. 187. 
465  Der Begriff der Realisation beschreibt hier den Zahlungsmittelzufluss aus dem Vermögenswert; vgl. Adler, 

H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 7 Tz. 90. 
466  Vgl. zur Definition der Zahlungsmittel IAS 7.6. 
467  Vgl. Pawelzik, K. U./Theile, C. (2012), IAS 1 Tz. 7223. In der Praxis wird jedoch zumeist von einer Länge 

des normalen Geschäftszyklus von zwölf Monaten oder weniger ausgegangen; vgl. PricewaterhouseCoopers 

(2014), Tz. 4.67. 
468  Vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 7 Tz. 91; Lüdenbach, N. (2015), § 2 Tz. 35. 
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Sofern der operative Zyklus nicht klar identifizierbar ist, soll im Zweifel auf einen Zeitraum 

von zwölf Monaten hinsichtlich dessen Länge abgestellt werden (IAS 1.68). Werden innerhalb 

eines Unternehmens mehrere, abweichende operative Geschäftszyklen ermittelt, so empfiehlt 

das Rechnungslegungs Interpretations Committee (RIC), dies in Anlehnung an IAS 1.138(b) 

im Anhang anzugeben.469 Abweichend hiervon sind jedoch Brücks/Ehrcke der Meinung, dass 

eine Anwendung unterschiedlicher Geschäftszyklen zur Klassifikation von Vermögenswerten 

und Schulden als current oder non-current nicht zulässig sei. Sollte nicht ein einziger Zyklus 

ermittelt werden können, empfehlen sie im Zweifel in Anlehnung an die Australian Accounting 

Standards (AAS) von einer Länge des Geschäftszyklus von zwölf Monaten auszugehen.470 

Eine Definition der langfristigen Vermögenswerte ergibt sich in der IFRS-Rechnungslegung 

ausdrücklich aus der Negativabgrenzung zu den kurzfristigen Vermögenswerten (IAS 1.67) 

und erfährt daher keine weitere Erläuterung. Da nachfolgend der Fokus auf der Bilanzierung 

langfristiger immaterieller Vermögenswerte liegt, wird für diese auch vereinfachend der Begriff 

der immateriellen Vermögenswerte verwendet. 

 

3.4.3 Die historische Entwicklung der konkreten Aktivierungsfähigkeit selbst ge-

schaffener immaterieller Vermögenswerte 

Im Juli 1978 veröffentlichte das IASC, als Vorgänger des IASB, mit IAS 9 (1978) (Accounting 

for Research and Development Activities) erstmalig einen Standard zur Bilanzierung von For-

schungs- und Entwicklungsaktivitäten. Gemäß IAS 9.9 (1978) waren Aufwendungen im Rah-

men von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten grundsätzlich in der Periode ihres Anfalls 

als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung471 zu verbuchen. Ausnahmsweise konnten 

aber Entwicklungskosten der Periode in Höhe des durch die Nutzung oder den Verkauf des 

entwickelten Produkts oder Prozesses voraussichtlich erzielbaren Betrags472 auch in zukünftige 

Perioden verschoben werden, d. h. sie konnten zeitlich abgegrenzt (deferred) werden. Diese 

Möglichkeit konnte nur in Anspruch genommen werden, wenn das entwickelte Produkt bzw. 

der entwickelte Prozess, technisch und kommerziell umgesetzt und dies belegt (demonstrated) 

werden konnte (IAS 9.10 (1978)). 

                                                 
469  Vgl. RIC 1.17 sowie auch Lüdenbach, N. (2015), § 2 Tz. 35. 
470  Vgl. m. w. N. Brücks, M./Ehrcke, H. (2010), IAS 1 Tz. 220. 
471  Unter dem Begriff der Gewinn- und Verlustrechnung soll im Folgenden bezogen auf die IFRS nur das state-

ment of profit or loss verstanden werden, nicht jedoch das other comprehensive income, das zumeist mit dem 

Begriff des „sonstigen Ergebnisses“ übersetzt wird; vgl. z. B. IAS 1.81A. 
472  Vgl. IAS 9.18 (1978). 
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IAS 9.17 (1978) konkretisierte diese Kriterien dahingehend, dass das entwickelte Produkt oder 

der entwickelte Prozess genau spezifiziert (clearly defined) werden muss und die ihm zurechen-

baren Kosten klar abgrenzbar sein müssen (IAS 9.17(a) (1978)). Weiter war es notwendig die 

technische Realisierbarkeit (IAS 9.17(b) (1978)) und die Absicht des Managements bezüglich 

der tatsächlichen Produktion und der Nutzung bzw. des Verkaufs (IAS 9.17(c) (1978)) darzu-

legen. Die Ressourcen, die hierfür notwendig sind, mussten in der Regel bereits vorhanden sein, 

wenigstens musste ihr Vorhandensein aber in der Zukunft auf Basis einer vernünftigen Ein-

schätzung erwartet werden (IAS 9.17(e) (1978)). Gemäß IAS 9.17(d) (1978) wurde das Unter-

nehmen zudem dazu verpflichtet, je nach geplanter Nutzung, einen internen oder externen 

Markt für das entwickelte Produkt oder den Prozess vorzuweisen. Die Anwendung dieser Kri-

terien hatte indes stetig zu erfolgen (IAS 9.19 (1978)) und eine Überprüfung der Voraussetzun-

gen auch bei bereits aktivierten Entwicklungskosten jährlich stattzufinden (IAS 9.21 (1978)). 

Forschungskosten waren hingegen rigoros von diesem bedingten Aktivierungswahlrecht aus-

genommen und daher stets GuV-wirksam bei Anfall zu verbuchen. 

Auffällig ist, dass IAS 9 (1978) die Verwendung des Begriffs des selbst geschaffenen immate-

riellen Vermögenswerts vermied und nur von der Abgrenzung von Entwicklungskosten sprach. 

Dies könnte dahingehend interpretiert werden, als dass das IASC mit IAS 9 (1978) die Aktivie-

rung von Entwicklungskosten als selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte ablehnte 

und mit der Aktivierung bzw. Abgrenzung von Entwicklungskosten nur eine Art Bilanzierungs-

hilfe bereitstellte.473 Nichtsdestotrotz wurde dem Bilanzierenden dadurch ein explizites Akti-

vierungswahlrecht gewährt.474 

Im Rahmen der Überarbeitung von IAS 9 im Jahr 1993 im Zuge des Comparability Projects 

des IASC475 wurde das Wahlrecht zur Aktivierung von Entwicklungskosten in eine Aktivie-

rungspflicht umgewandelt, sofern die Kriterien des IAS 9.17 (1993) erfüllt waren.476 Diese Kri-

                                                 
473  Die IFRS kennen vom Grundsatz her keine Bilanzierungshilfen, sodass prinzipiell für die Aktivierung die 

Vermögenswerteigenschaft erfüllt sein muss; vgl. Schellhorn, M./Weichert, S. (2001), S. 865. Umso verwir-

render erscheint in diesem Kontext die Nichtverwendung dieses Begriffs. 
474  Vgl. auch Küting, K. (1995), S. 66; Jackstein, M. (2009), S. 277. 
475  Vgl. Pellens, B./Fülbier, R. U. (2000), S. 46. Das Comparability Project hatte das Hauptziel, die IAS dahin-

gehend zu reformieren, dass die auf ihrer Basis erstellten Abschlüsse vergleichbarer sind. Als eine Maßnahme 

wurden daher Wahlrechte eliminiert; vgl. Salter, S. B./Roberts, C. B./Kantor, J. (1996), S. 92. 
476  Vgl. IAS 9.16 (1993). Förschle/Kroner/Mandler verwenden in diesem Zusammenhang missverständlicher 

Weise das Verb „sollen“ als Übersetzung des englischen Begriffs „shall“; Förschle, G./Kroner, M./Mandler, 

U. (1994), S. 114; ebenso Menn, B.-J. (1997), IAS 9 Tz. 41, der das Vorliegen einer Ansatzpflicht jedoch 

später (Tz. 43) deutlich macht. So sei hier darauf hingewiesen dass das Verb „shall“ in der Verwendung 

durch das IASC/IASB zumeist mehr als Verpflichtung denn als Empfehlung gesehen wird und damit treffen-

der mit dem Verb „muss“ übersetzt werden könnte. 
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terien wurden gegenüber IAS 9.17 (1978) leicht umformuliert, bargen jedoch inhaltlich diesel-

ben Anforderungen an die Aktivierung. IAS 9.16 (1993) sprach zudem erstmals explizit von 

der Aktivierung eines Vermögenswerts (asset recognition) im Falle der Aktivierung von Ent-

wicklungskosten.477 Hierdurch wurde ein Paradigmenwechsel des IASC hinsichtlich der Be-

handlung von Entwicklungskosten deutlich. 

Bereits parallel zur Überarbeitung des IAS 9 (1978) begann das IASC mit der Entwicklung 

eines Standards, der die gesamte Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte umfassen 

sollte.478 Zunächst wurde hierzu der Entwurf E 50 veröffentlicht, der jedoch letztlich aufgrund 

vielfacher Kritik keine Billigung durch das IASC erfuhr. Einer der Hauptkritikpunkte an dem 

Entwurf eines neuen Standards war, dass die bilanzielle Behandlung von Forschungs- und Ent-

wicklungskosten von diesem nicht abgedeckt wurde.479 E 50 verwies diesbezüglich auf IAS 9 

(1993)480 und verfehlte damit die Erfüllung der Forderung nach einem umfassenden Standard 

für immaterielle Vermögenswerte. Aus dem anschließend entwickelten Entwurf E 60 ging so-

dann IAS 38 (1998) hervor, der die Regelung des IAS 9 (1993) übernahm, sodass weiterhin die 

Aktivierung von Entwicklungskosten bei Erfüllung bestimmter Kriterien geboten war. Die An-

forderungen des IAS 9.17 (1993) wurden inhaltlich unverändert in IAS 38.45 (1998) übernom-

men.481 

Im Rahmen der Reformierung des IAS 38 im Jahr 2004 haben sich wiederum keine grundsätz-

lichen Änderungen hinsichtlich der Behandlung von Entwicklungskosten ergeben, weshalb be-

züglich dieser Regelungen auf den Status quo des IAS 38 und die entsprechenden Erläuterungen 

hierzu im nächsten Abschnitt verwiesen wird. 

 

 

 

 

                                                 
477  Vgl. ergänzend auch IDW (1995), S. 85; im Ergebnis auch KPMG (1996), S. 55. Das weiterhin bestehende 

Aktivierungsverbot für Forschungskosten wurde indes von dem Hintergrund der Vermögenswertdefinition 

im Conceptual Framework teilweise kritisch gesehen; vgl. Cairns, D. (1995), S. 381. 
478  Vgl. Jackstein, M. (2009), S. 278. 
479  Vgl. IAS 38.BCZ33(b). Vgl. mit einer Übersicht über bis dahin für die Bilanzierung immaterieller Vermö-

genswerte relevanter Standards Küting, K. (1995), S. 60. Menn ging zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass 

letztlich das Aktivierungsgebot in ein -verbot für Entwicklungskosten umgewandelt werden würde; vgl. 

Menn, B.-J. (1997), IAS 9 Tz. 88. 
480  Vgl. IASC (1995), Tz. 2. 
481  Vgl. auch Cairns, D. (1999), S. 396; Schellhorn, M./Weichert, S. (2001), S. 866. 
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3.4.4 Der Status quo der bilanziellen Behandlung selbst geschaffener immaterieller 

Vermögenswerte 

Die aktuelle Rechtslage hinsichtlich der Bilanzierung selbst geschaffener immaterieller Ver-

mögenswerte ergibt sich aus dem 2004 reformierten IAS 38. Zusätzlich beinhaltet die Interpre-

tation SIC 32 (Intangible Assets—Web Site Costs) Regelungen für den Ansatz der Kosten einer 

Internetseite als selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswert. Nachfolgend werden je-

doch vorrangig die allgemeinen Bilanzierungsregeln selbst geschaffener immaterieller Vermö-

genswerte dargestellt, sodass die speziellen Anforderungen an die Aktivierung von Aufwen-

dungen für die Entwicklung von Internetseiten nur am Rande in die Betrachtung einfließen. Es 

wird zunächst der Ansatz selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte erläutert, bevor 

auf deren Erst- und Folgebewertung und den Ausweis eingegangen wird. 

 

3.4.4.1 Der Ansatz selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte 

IAS 38 bezieht sich allgemein auf die Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte, enthält aber 

auch Spezialregelungen hinsichtlich selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte. Zu-

nächst werden die allgemeinen Voraussetzungen für den Bilanzansatz dargelegt, ehe auf die 

Spezialnormen für selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte Bezug genommen wird. 

 

3.4.4.1.1 Kriterien für alle immateriellen Vermögenswerte 

Sofern ein immaterieller Vermögenswert i. S. v. IAS 38.8 vorliegt, müssen, unabhängig von 

dessen Zugangsart, die zwei Bedingungen des IAS 38.21 erfüllt sein, damit dieser in der Bilanz 

angesetzt wird. Ein immaterieller Vermögenswert ist demnach anzusetzen, wenn „es wahr-

scheinlich ist, dass dem Unternehmen der erwartete künftige Nutzen aus dem Vermögenswert 

zufließen wird“ und „die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Vermögenswerts verläss-

lich bewertet werden können“. Sind diese beiden Voraussetzungen erfüllt, besteht eine Ansatz-

pflicht für den immateriellen Vermögenswert.482 Diese beiden Kriterien gelten nicht nur im 

Rahmen der konkreten Ansatzfähigkeit von immateriellen Vermögenswerten, sondern finden 

sich auch in den allgemeinen Regelungen des Rahmenkonzepts,483 wenngleich das Rahmen-

konzept nur die Wahrscheinlichkeit eines mit dem Sachverhalt verbundenen Nutzens fordert,484 

                                                 
482  Ist jedoch wenigstens eines der beiden Kriterien nicht erfüllt, so erfolgt eine sofortige Aufwandserfassung; 

vgl. auch Böcking, H.-J./Wiederhold, P. (2014), IAS 38 Tz. 43; PricewaterhouseCoopers (2014), Tz. 15.26. 
483  Vgl. IFRS Foundation (2010), Tz. 4.38. 
484  Vgl. IFRS Foundation (2010), Tz. 4.38(a). 
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während gemäß IAS 38.21(a) der Nutzen dem Vermögenswert zuordenbar (attributable to the 

asset) sein muss. Insofern legt das IASB im Falle der immateriellen Vermögenswerte strengere 

Maßstäbe an die konkrete Aktivierungsfähigkeit an, als bei materiellen oder finanziellen.485 

IAS 38.21(a) greift grundsätzlich mit der Forderung nach der Erwartung eines künftigen wirt-

schaftlichen Nutzens für das Unternehmen die allgemeine asset-Definition auf und erweitert 

diese für die konkrete Ansatzfähigkeit um das Wahrscheinlichkeitskriterium.486 Was unter dem 

Adjektiv „wahrscheinlich“ zu verstehen ist, wird vom IASB nicht explizit beantwortet. Dawo 

ist daher der Ansicht, dass es sich bei diesem Kriterium nur um eine im Zweifel zu wiederle-

gende Vermutung handelt und sieht die Wahrscheinlichkeit des künftigen Nutzens bereits dann 

als erfüllt an, wenn der Vermögenswert innerhalb des Unternehmens entsprechend seiner Be-

stimmung genutzt werden kann oder eine Veräußerung an Dritte in Betracht kommt.487 Nach 

h. M. muss jedoch in Anlehnung an IAS 37.23 davon ausgegangen werden, dass eine Wahr-

scheinlichkeit von mindestens 50 % zugrunde zu legen ist.488 

Das IASB gibt dem Bilanzierenden darüber hinaus einige Prinzipien für die Ermittlung der 

Wahrscheinlichkeit vor. So sollen vernünftige und begründete Annahmen getroffen werden, die 

auf den bestmöglichen Einschätzungen des Managements beruhen (IAS 38.22). Darüber hinaus 

weist der Standardsetter explizit darauf hin, dass die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit des 

künftigen ökonomischen Nutzens, der aus dem einzelnen immateriellen Vermögenswert erwar-

tet wird, selbstverständlich Ermessen erfordert. Um die Objektivität soweit wie möglich in den 

Vordergrund zu stellen, sollen deshalb unternehmensexterne substanzielle Hinweise vorrangig 

in die Bewertung einfließen (IAS 38.23).489 Schruff/Haaker geben hierzu jedoch zu bedenken, 

dass die Erbringung solcher Hinweise häufig schwierig sei, da die meisten Informationen, die 

                                                 
485  Vgl. Theile, C. (2012b), IAS 38 Tz. 1033. 
486  Lüdenbach/Prusaczyk weisen jedoch darauf hin, dass der Unterschied zwischen der Erwartung eines Nutzens 

als abstraktes Aktivierungskriterium und der Wahrscheinlichkeit des künftigen Nutzens als Voraussetzung 

für den konkreten Ansatz nicht zweifelsfrei erkennbar sei; vgl. Lüdenbach, N./Prusaczyk, P. (2004), S. 205; 

zustimmend auch Schruff, L./Haaker, A. (2011), Abschnitt 11 Tz. 29. Zugegebenermaßen ist diese Differen-

zierung nicht trennscharf. Allerdings könnte argumentiert werden, dass die Wahrscheinlichkeitsbetrachtung 

noch einmal eine konkretisierende Wirkung haben soll, die der Verlässlichkeit des Ansatzes zuträglich sein 

soll. 
487  Vgl. Dawo, S. (2003), S. 200 f. 
488  IAS 37 (Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen) verwendet die Formulierung 

„more likely than not“. Vgl. auch PricewaterhouseCoopers (2014), Tz. 15.27; EY (2015), S. 119; m. w. N. 

auch Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 1 Tz. 150, die die Tendenz zu unter Umständen 

sogar höheren Wahrscheinlichkeitsanforderungen aufzeigen; kritisch aber Schruff, L./Haaker, A. (2011), Ab-

schnitt 11 Tz. 29, die dies für eine „,scheingenaue‘ quantitative Wahrscheinlichkeitsgrenze“ halten. 
489  Vgl. auch Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 81. 
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unternehmensintern generiert werden, früher zur Hand sind als externe und somit in der Praxis 

häufig den Vorrang gegenüber Letzteren erhalten.490 

Das Kriterium der verlässlichen Messbarkeit der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten greift 

in gewissem Maße schon auf die Bewertung vor.491 Da diese, je nach Zugangsart des immate-

riellen Vermögenswerts, entweder zu Anschaffungs- oder zu Herstellungskosten erfolgt, darf 

ein Ansatz des Vermögenswerts nur erfolgen, wenn diese verlässlich bewertet werden kön-

nen.492 Eine Information genügt dabei der Verlässlichkeit (reliability), wenn sie vollständig, 

neutral und fehlerfrei ist.493 Eine exakte Ermittlung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 

ist aber nicht notwendig,494 sodass eine verlässliche Schätzung genügt. 

 

3.4.4.1.2 Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungsphase 

Wird ein immaterieller Vermögenswert vom bilanzierenden Unternehmen selbst geschaffen, so 

muss zunächst auch nach den IFRS, zwischen der Forschungs- und der Entwicklungsphase des 

Vermögenswerts unterschieden werden.495 Die Definitionen von Forschung und Entwicklung, 

wie sie in IAS 38.8 zu finden sind, entsprechen weitestgehend jenen nach § 253 Abs. 2a Satz 2 

und 3 HGB, wenngleich sie etwas ausführlicher sind. Eine Definition der Forschungs- und Ent-

wicklungsphase wird jedoch nicht gegeben. Das IASB konstatiert allerdings, dass diese beiden 

Begriffe vom Grundsatz her weiter auszulegen sind, als die Definitionen der Forschung und 

Entwicklung (IAS 38.52). Demnach ist die Unterscheidung regelmäßig danach vorzunehmen, 

ob ein in der Entstehung befindlicher immaterieller Vermögenswert vorhanden ist oder nicht.496 

Darüber hinaus nennt das IASB Beispiele für typische Tätigkeiten der Forschungs- und Ent-

wicklungsphase, die jedoch die Begriffsdefinitionen nur ergänzen (IAS 38.56 und 59). Im Falle 

der Entwicklung einer Internetseite ist beispielsweise gemäß SIC 32.9(a) und (b) davon auszu-

                                                 
490  Vgl. Schruff, L./Haaker, A. (2011), Abschnitt 11 Tz. 30. 
491  In den IFRS erfolgt somit, wie auch im Rahmen der Forderung der selbstständigen Bewertbarkeit im HGB, 

keine strikte Trennung zwischen Ansatz und Bewertung. 
492  Vgl. Schruff, L./Haaker, A. (2011), Abschnitt 11 Tz. 31. 
493  Vgl. IFRS Foundation (2010), Tz. 4.38. 
494  Dies erübrigt sich schon vor dem Hintergrund, dass die Definition der Verlässlichkeit immer noch einen 

Ermessensspielraum für das Unternehmen bereit hält; vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Ab-

schnitt 8 Tz. 85. 
495  Da die Begriffsbestimmungen des HGB denen des IAS 38.8 eng nachempfunden wurden, wird an dieser 

Stelle auf die Erläuterungen Abschnitt 3.2.4.2.2 verwiesen. 
496  Ein direkter Zusammenhang von Tätigkeiten, die unter den Begriff der Entwicklung fallen, und der Entwick-

lungsphase sollte daher auch nicht per se angenommen werden; vgl. für ein Beispiel EY (2015), S. 1218. 
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gehen, dass eine allgemeine Planungsphase der Forschungsphase entspricht, während die kon-

krete Einrichtung und Entwicklung der Internetseite und ihrer Inhalte in die Entwicklungsphase 

fallen.497 

Inhaltlich sollten sich in der Abgrenzung der beiden Begriffe Forschung und Entwicklung re-

gelmäßig keine Unterschiede, zwischen dem HGB und den IFRS ergeben, da der deutsche Ge-

setzgeber die Definitionen des IASB im Wesentlichen übernommen hat. Aus diesem Grund 

wird an dieser Stelle bezüglich der Abgrenzungsproblematik auf die Erläuterungen in Ab-

schnitt 3.2.4.2.2 verwiesen.498 

Aktiviert werden dürfen auch nach den IFRS nur jene Aufwendungen, die in der Entwicklungs-

phase des Vermögenswerts angefallen sind. Können Forschungs- und Entwicklungsphase nicht 

verlässlich voneinander getrennt werden, verlangt IAS 38.53 die sofortige aufwandswirksame 

Verbuchung aller Aufwendungen.499 Dadurch wird dem Bilanzierenden regelmäßig bereits die 

Möglichkeit der Nichtaktivierung offeriert,500 weshalb die formale Aktivierungspflicht von 

Entwicklungskosten auch ohne die nachfolgend noch dazustellenden Bedingungen bereits als 

faktisches Wahlrecht gesehen werden kann.501 

 

3.4.4.1.3 Zusätzliche Kriterien des Ansatzes selbst geschaffener immaterieller Vermö-

genswerte gemäß IAS 38.57 

Neben den Ansatzvoraussetzungen, die für alle immateriellen Vermögenswerte gelten, sieht 

IAS 38 zusätzliche Kriterien für den Ansatz selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte 

vor.502 Als Grund für diese Differenzierung zwischen der Selbsterstellung und dem externen 

Zugang gibt das IASB an, dass die zusätzlichen Ansatzvoraussetzungen beim Erwerb regelmä-

                                                 
497  Vgl. ergänzend auch Deloitte (2015), S. 544 f. 
498  Vgl. zusammenfassend auch Hoffmann, W.-D. (2015), § 13 Tz. 27 und 40. 
499  Aufgrund des typischerweise nicht sequentiell ablaufenden Forschungs- und Entwicklungsprozesses einer 

Software, gestaltet sich hier die Abgrenzung der beiden Phasen besonders schwierig; vgl. Schruff, L./Haaker, 

A. (2011), Abschnitt 11 Tz. 66; Hoffmann, W.-D. (2015), § 13 Tz. 40. 
500  Vgl. bezüglich der fehlenden Objektivität hinsichtlich der Abgrenzung von Forschung und Entwicklung auch 

schon Menn, B.-J. (1997), IAS 9 Tz. 14. 
501  Vgl. Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 268; Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 57; Schruff, 

L./Haaker, A. (2011), Abschnitt 11 Tz. 58; Hoffmann, W.-D. (2015), § 13 Tz. 35. Burger/Ulbrich/Knoblauch 

sprechen daher auch davon, dass durch diese Regelung jeglicher „Anreiz, eine objektive Abgrenzung vorzu-

nehmen“ eliminiert werde; Burger, A./Ulbrich, P./Knoblauch, J. (2006), S. 732. Vgl. ähnlich kritisch Link, 

L./Oldewurtel, C./Kümpel, K. (2014), S. 240 sowie Küting, K. (2008), S. 316, der davon spricht, dass imma-

terielle Vermögenswerte „in der Rechnungslegung als Spielball der Bilanzpolitik angesehen werden“ kön-

nen. 
502  Die Kriterien des IAS 38.57 greifen im Wesentlichen jene des IAS 9.17 (1978) auf, sind jedoch bedeutend 

ausführlicher formuliert. 
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ßig erfüllt seien und daher nicht explizit aufgegriffen werden (IAS 38.BCZ42). Die ergänzen-

den Ansatzvoraussetzungen sollen die allgemeinen Kriterien für den Ansatz immaterieller Ver-

mögenswerte daher konkretisieren und die Frage, ob ein identifizierbarer immaterieller Vermö-

genswert vorliegt und inwiefern dieser verlässlich bewertet werden kann, beantworten 

(IAS 38.51).503 Insgesamt kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das IASB tatsächlich 

restriktivere Anforderungen an den Ansatz selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte 

als an den von materiellen Vermögenswerten oder auch erworbenen immateriellen Vermögens-

werten stellt. Legt die allgemeine Regelung der konkreten Ansatzfähigkeit zugrunde, dass der 

Nutzenzufluss wahrscheinlich (probable) sein muss, so muss gemäß IAS 38.57, der die zusätz-

lichen Kriterien im Falle der Selbsterstellung formuliert, die Wahrscheinlichkeit nachgewiesen 

(demonstrated) werden.504 So erscheint es nach h. M. durchaus sinnig, aus der strengeren For-

mulierung einen restriktiveren Ansatz abzuleiten.505 

Soll ein selbst geschaffener immaterieller Vermögenswert in der IFRS-Bilanz aktiviert werden, 

muss sich der Bilanzierende gemäß IAS 38.57(a) in der Lage sehen, den immateriellen Vermö-

genswert technisch soweit fertig stellen zu können, dass dieser entweder vom Unternehmen 

genutzt oder verkauft werden kann. Dies impliziert in der Regel, dass der Bilanzierende bereits 

auf Erfahrungswerte oder ähnliches zurückgreifen kann, die er zur projektbezogenen Beweis-

führung heranziehen kann.506 Als konkreter Nachweis kann hier beispielsweise ein Prototyp 

oder eine Unterlage der Projektplanung dienen.507 Darüber hinaus muss das bilanzierende Un-

ternehmen glaubhaft darlegen, in der Lage zu sein (IAS 38.57(c)) und die Absicht 

(IAS 38.57(b)) zu haben, den immateriellen Vermögenswert auch tatsächlich fertig zu stellen. 

Da die Beabsichtigung der Fertigstellung zweifelsohne ein stark subjektives Kriterium darstellt, 

sollte insbesondere hier ein objektivierbarer Nachweis erbracht werden.508 Als notwendige Be-

dingung für die Erfüllung der Voraussetzung muss daher das Projekt nach Ansicht von 

                                                 
503  Vgl. Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 61; Schruff, L./Haaker, A. (2011), Abschnitt 11 Tz. 57. 
504  Dies gilt gemäß SIC 32.8 analog für den Ansatz von selbst entwickelten Internetseiten. 
505  Vgl. Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 61; mit dieser Tendenz auch Ramscheid, M. (2013), § 4 Tz. 40; 

anderer Ansicht Böcking, H.-J./Wiederhold, P. (2014), IAS 38 Tz. 62. 
506  Vgl. Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 280; Böcking, H.-J./Wiederhold, P. (2014), IAS 38 Tz. 71; 

Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 106. 
507  Vgl. Schruff, L./Haaker, A. (2011), Abschnitt 11 Tz. 69. Bei Vermögenswerten, die einer behördlichen Zu-

lassung oder Genehmigung bedürfen, muss hierbei eventuell auf die Schätzung der Wahrscheinlichkeit der 

Erteilung zurückgegriffen werden; vgl. Behrendt-Geisler, A. (2013), S. 189; mit diesem Tenor auch Petersen, 

K./Bansbach, F./Dornbach, E. (2014), S. 146. 
508  Baetge/von Keitz erachten daher die bloße Absichtserklärung durch das Management als nicht ausreichend; 

vgl. Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 67. Behrendt-Geisler gibt hingegen die erfolgte Einbettung des 

Vermögenswerts in die Produktionsplanung des Unternehmens als anführbares Argument für die Fertigstel-

lungsabsicht an; vgl. Behrendt-Geisler, A. (2013), S. 194. Vgl. anderer Ansicht Theile, C. (2012b), IAS 38 

Tz. 1049, der die gefordeten Kriterien aufgrund ihres seiner Auffassung nach zu subjektiven Charakters für 

gänzlich sinnlos erachtet. 
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Baetge/von Keitz wenigstens bis zur Aufstellung des Jahres- bzw. Konzernabschlusses weiter 

verfolgt worden sein.509 Als Argumente gegen eine etwaige vom Management kommunizierte 

Absicht zur Fertigstellung sind eine potentielle Imageschädlichkeit oder eine moralische Ver-

werflichkeit der Fertigstellung mit in die Betrachtung einzubeziehen.510 

Um die Wahrscheinlichkeit des künftigen wirtschaftlichen Nutzens zu konkretisieren, muss das 

Unternehmen überdies die Art und Weise, in der der Nutzen künftig realisiert werden soll, dar-

legen (IAS 38.57(d)). Als Beispiele hierfür nennt der Standardsetter den Nachweis der internen 

Nutzungsmöglichkeit, beispielsweise durch Darlegung von Produktionssteigerungs- oder Kos-

teneinsparungspotentialen, oder den Beleg eines externen Marktes für den immateriellen Ver-

mögenswert.511 Die Voraussetzung einer bereits erfolgten Erteilung einer behördlichen Zulas-

sung, wie sie beispielsweise für Arzneimittel für die Vermarktung untentbehrlich ist, als not-

wendiges Kriterium anzusehen, erscheint hier nicht sinnvoll,512 da mithin auch materielle Ver-

mögenswerte vielfach eine Abnahme durch Sachverständige erfordern, jedoch bereits vorher 

bilanziert werden müssen. Anzuwenden sind bei der Ermittlung des zukünftigen wirtschaftli-

chen Nutzens und seiner Wahrscheinlichkeit gemäß IAS 38.60 beispielsweise Barwertverfah-

ren.513 In beiden Fällen kommt sowohl eine Diskontierung der durch Nutzung des Vermögens-

werts erzielbaren Cashflows oder der ersparten Ausgaben in Frage, je nachdem, ob die Nutzung 

extern oder intern erfolgen soll.514 Gegebenenfalls ist daher zur Barwertermittlung der Rück-

griff auf Cashflows bezüglich einer übergeordneten zahlungsmittelgenerierenden Einheit ana-

log zum Wertminderungstest gemäß IAS 36 geboten.515 

                                                 
509  Vgl. Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 67; zustimmend Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 284; 

Böcking, H.-J./Wiederhold, P. (2014), IAS 38 Tz. 72; Brandt, E. (2010), S. 74; kritischer Adler, H./Düring, 

W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 108, die diesen Nachweis, als sehr schwach erachten und daher in 

jedem Fall zusätzliche substanzielle Hinweise auf die Absicht fordern. 
510  Vgl. Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 284; ähnlich auch Dawo, S. (2003), S. 204, der darauf hinweist, 

dass eventuelle Verkaufsbeschränkungen des Produkts, für dessen Herstellung der immaterielle Vermögens-

wert genutzt werden soll, geprüft werden müssen. 
511  Vgl. Christian, D./Kern, V. (2014), S. 172. Denkbar wäre hier ein Nachweis durch Marktforschungen, deren 

Aufwand jedoch nicht aktivierungsfähig ist; vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 

Tz. 109. 
512  Vgl. Fülbier, R. U./Honold, D./Klar, A. (2000), S. 838; Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 68; Adler, 

H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 107; anderer Ansicht PricewaterhouseCoopers (2014), 

Tz. 15.60. Dennoch muss die Erlangung entsprechender Zulassungen als wahrscheinlich erachtet werden; 

vgl. Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 286; Deloitte (2015), S. 539. 
513  Zugrunde zu legen wäre hier in der Regel ein fünfjähriger Planungszeitraum, der der mittelfristigen Planung 

im Unternehmen entspricht. Zur Diskontierung wäre ein Vor-Steuerzinssatz, der die Marktgegebenheiten und 

das Risiko des zu bewertenden Vermögenswerts reflektiert, heranzuziehen; vgl. Deloitte (2015), S. 539. 
514  Vgl. Behrendt-Geisler, A. (2013), S. 201. 
515  Vgl. z. B. IAS 36.22 f. 
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Als Ergänzung der Voraussetzungen (a) bis (c) müssen die adäquaten technischen, finanziellen 

oder sonstigen Ressourcen zur Fertigstellung und Nutzung bzw. für den Verkauf des Vermö-

genswerts vorhanden sein (IAS 38.57(d)). Das Bestehen solcher Ressourcen kann nach 

IAS 38.61 z. B. dadurch demonstriert werden, dass ein Business Plan des Unternehmens ange-

führt oder eine Fremdkapitalquelle, die die Herstellung des immateriellen Vermögenswerts fi-

nanzieren soll, offenbart wird. Sollte jedoch die zukünftige Finanzierung in ihrer Art und Weise 

unklar sein, dürfte es regelmäßig schwer sein, den Nachweis, wenigstens für die entsprechenden 

finanziellen Ressourcen, zu erbringen.516 Bei der Finanzierung durch Eigenkapital im Rahmen 

eines Börsengangs, einer Kapitalerhöhung oder der Ausgabe von Anleihen sind die finanziellen 

Ressourcen in der Regel zum Beurteilungszeitpunkt nicht vorhanden, der Ansatz eines selbst 

geschaffenen immateriellen Vermögenswerts daher ausgeschlossen.517 Fallen unter die für die 

Fertigstellung notwendigen Ressourcen auch besonders qualifizierte Mitarbeiter, so kann der 

Beleg des Vorhandenseins der Ressource dadurch verhindert werden, dass eine Weiterbeschäf-

tigung der Mitarbeiter aufgrund des beidseitigen Kündigungsrechts nicht gewährleistet ist.518 

Neben der Konkretisierung oder Restriktion des Wahrscheinlichkeitskriteriums des 

IAS 38.21(a) wird erneut die verlässliche Messbarkeit der Herstellungskosten aufgenommen. 

Auch wenn IAS 38.57(e) diese auf die Ausgaben, die während der Entwicklungsphase des 

selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswerts bezieht, ist eine Verschärfung dieses Kri-

teriums nicht ersichtlich.519 Das IASB weist darauf hin, dass vielfach die Herstellungskosten 

dann verlässlich ermittelt werden können, wenn entsprechende (interne) Kostenrechnungssys-

teme im Unternehmen vorhanden sind (IAS 38.62).520 Damit verdeutlicht sich die notwendige 

Verzahnung von internem und externem Rechnungswesen im Rahmen der Bilanzierung selbst 

geschaffener immaterieller Werte.521 

                                                 
516  Vgl. Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 64; Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 

Tz. 111. 
517  Vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 111. 
518  Vgl. Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 282; Christian, D./Kern, V. (2014), S. 173. 
519  Vgl. auch Theile, C. (2012b), IAS 38 Tz. 1050. 
520  Vgl. Baetge/von Keitz interpretieren den Hinweis auf die Entnahme der für die Berechnung der Herstellungs-

kosten aus dem internen Rechnungswesen des Unternehmens, wie sie in IAS 38.62 formuliert wird, als Gebot 

der Errichtung eines solchen Berichtswesens seitens des IASB. Da jedoch die Formulierung „kann“ (can) 

verwendet wird, soll diese Ansicht hier nicht vertreten werden. Das interne Rechnungswesen kann somit den 

Nachweis erleichtern, jedoch kann dieser, wie von Baetge/von Keitz im Folgenden angedacht, auch über eine 

Projektkalkulation oder ähnliche Systeme erbracht werden; vgl. Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 65; 

Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 112; dem grundsätzlich zustimmend aber den-

noch skeptisch gegenüber der Erbringbarkeit des Nachweises ohne entsprechendes Kostenrechnungssystem 

Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 292; Schruff, L./Haaker, A. (2011), Abschnitt 11 Tz. 68; ähnlich 

auch Wolz, M./Janssen, J. (2009), S. 88. 
521  Vgl. auch Petersen, K./Bansbach, F./Dornbach, E. (2014), S. 146. 
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Sind alle der in IAS 38.57 genannten Kriterien in einem Zeitpunkt kumulativ erfüllt, so ist ein 

Ansatz der Entwicklungskosten, die nach diesem Zeitpunkt anfallen, geboten. Eine Nachakti-

vierung bereits erfasster Aufwendungen kommt hingegen explizit nicht in Frage (IAS 38.65 

und 71).522 Aufgrund der zahlreichen Ermessensspielräume in Bezug auf die Erfüllung der An-

satzvoraussetzungen wird das Aktivierungsgebot des IAS 38 daher, auch wenn eine Abgren-

zung von Forschungs- und Entwicklungsphase vollzogen werden kann, als faktisches Wahl-

recht eingeschätzt.523 Es gilt allerdings zu betonen, dass die sofortige GuV-wirksame Verbu-

chung der Aufwendungen im Zweifel zu begründen ist. Somit besteht grundsätzlich eine Ein-

schränkung des faktischen Wahlrechts gegenüber einem expliziten Ansatzwahlrecht. Wenigs-

tens gesteht es dem Bilanzierenden jedoch zu, subjektives Ermessen hinsichtlich des Beginns 

der Aktivierung und damit der Höhe der aktivierten Entwicklungskosten auszuüben.524 

Ob sich insgesamt durch die gemäß IAS 38.57 zu erfüllenden Voraussetzungen für die Akti-

vierung von Entwicklungskosten im HGB regelmäßig ein früherer Aktivierungszeitpunkt 

ergibt, ist fraglich. Da allerdings die Kriterien des IAS 38.57 mithin nur die allgemeine konkrete 

Aktivierungsfähigkeit präzisieren und der Begriff des Vermögenswerts grundsätzlich weiter 

greift als jener des Vermögensgegenstands,525 könnte dies vermutet werden.526 

Analog zu den handelsrechtlichen Regelungen unterliegt auch der Ansatz selbst geschaffener 

immaterieller Vermögenswerte nach den IFRS einem Stetigkeitsgebot. Gemäß IAS 8.13 sind 

Rechnungslegungsmethoden (accounting policies) stetig (consistent) auszuüben, wenn ähnli-

che Geschäftsvorfälle, sonstige Ereignisse und Bedingungen (similar transactions, other events 

and conditions) vorliegen. Da IAS 38 jedoch kein explizites Wahlrecht hinsichtlich der Akti-

vierung selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte enthält, gilt die Stetigkeit besonders 

hinsichtlich der Auslegung der Kriterien des IAS 38.57. Werden also für die Erfüllung dieser 

                                                 
522  Vgl. ergänzend auch Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 75; Böcking, H.-J./Wiederhold, P. (2014), 

IAS 38 Tz. 44; Ramscheid, M. (2013), § 4 Tz. 49. 
523  Vgl. z. B. Burger, A./Ulbrich, P./Knoblauch, J. (2006), S. 734; Dobler, M./Kurz, G. (2008), S. 493; Küting, 

K./Ellmann, D. (2010a), S. 1305; m. w. N. auch Jackstein, M. (2009), S. 308. Auffällig ist die deutlich diffe-

rierende Interpretation der Kriterien, abhängig von der Branche, in der das bilanzierende Unternehmen ope-

riert; vgl. m. w. N. Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 286; Theile, C. (2012b), IAS 38 Tz. 1052; Hoff-

mann, W.-D. (2015), § 13 Tz. 35; PricewaterhouseCoopers (2014), Tz. 15.57. Vgl. konzeptionell hierzu auch 

Behrendt-Geisler, A./Weißenberger, B. E. (2012), S. 59 ff. 
524  Vgl. auch Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 62. 
525  Vgl. Abschnitt 3.2.1; mit dieser Einschätzung auch Hennrichs, J. (2013), § 248 Tz. 29. 
526  Vgl. anderer Ansicht Henckel, N.-F./Ludwig, T./Lüdke, T. (2008), S. 198. 
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unternehmensinterne Maßstäbe festgelegt, so sind diese stetig auf alle ähnlichen Forschungs- 

und Entwicklungsprojekte anzuwenden.527 

 

3.4.4.1.4 Aktivierungsverbot bestimmter selbst geschaffener immaterieller Vermögens-

werte 

Von dem Aktivierungsgebot ausgenommen und mit einem Ansatzverbot belegt sind gemäß 

IAS 38.63 „selbst geschaffene Markennamen, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten sowie 

ihrem Wesen ähnliche Sachverhalte“.528 Ebenso wie diese Aufzählung im Wesentlichen in das 

deutsche Handelsrecht (§ 248 Abs. 2 Satz 2 HGB) übernommen wurde, wurde auch die Be-

gründung dessen an jene, die vom IASB in IAS 38.64 formuliert wird, angelehnt. Die genannten 

Vermögenswerte sind demnach nicht ansatzfähig, da eine Differenzierung der für ihre Herstel-

lung geleisteten Aufwendungen von jenen zum Aufbau eines originären Goodwills des Unter-

nehmens nicht vollzogen werden kann.529 Diese Werte erfüllen daher nur in den seltensten Fäl-

len die Ansatzkriterien eines selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswerts 

(IAS 38.BCZ45).530 Der Ansatz eines nicht erworbenen Geschäfts- oder Firmenwerts ist nach 

IAS 38.48, analog der Behandlung im deutschen Handels- und Steuerbilanzrecht, nicht gestat-

tet. Dennoch gilt es auch hier anzumerken, dass die Aufzählung des IAS 38.63 in gleichem 

Maße wie jene nach § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB hinsichtlich der fehlenden Präzision der Formu-

lierung der „ähnlichen Werte“ zu kritisieren ist.531 

Während sich oben genannte immaterielle Werte unter Umständen als immaterieller Vermö-

genswert qualifizieren, führen die in IAS 38.69 benannten Aufwendungen nie zu einem imma-

teriellen Vermögenswert und sind daher direkt GuV-wirksam zu erfassen. Das IASB nennt hier 

explizit die Aufwendungen für die Gründung und den Anlauf eines Geschäftsbetriebs 

(IAS 38.69(a)) sowie der Verlegung oder Reorganisation des gesamten Unternehmens oder von 

                                                 
527  Vgl. hierzu auch Abschnitt 3.2.4.2.4 bezüglich der Problematik des Begriffs der Ähnlichkeit bzw. Vergleich-

barkeit im Rahmen des handelsrechtlichen Stetigkeitsgrundsatzes, die im Wesentlichen auch für den Ansatz 

nach den IFRS gilt. 
528  Dies erklärt unterdessen, die starke Fokussierung der Ansatzkriterien des IAS 38.57, insbesondere der For-

derung nach der technischen Realisierbarkeit (IAS 38.57(a)), auf die die Produkt- und Verfahrensentwick-

lung im klassischen Sinne; vgl. auch Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 66; Adler, H./Düring, 

W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 97. 
529  Ekkenga spricht davon, dass diese immateriellen Werte „marktgerichtet [im Original kursiv]” seien und damit 

„ihr Nutzen auf den Wettbewerb nach außen gerichtet ist“; vgl. Ekkenga, J. (2011), § 255 Tz. 134. Diese 

Eigenschaft macht sie seiner Ansicht nach zu Elementen des originären Goodwills. Vgl. auch 

IAS 38.BCZ38(a). 
530  Vgl. kritisch hierzu Schruff, L./Haaker, A. (2011), Abschnitt 11 Tz. 41, die zu bedenken geben, dass sodann 

kein selbst geschaffener Vermögenswert vom Goodwill separiert werden könne. So enthalte ein positiver 

Kapitalwert der Investitionsreihe immer auch einen Anteil an originärem Goodwill. 
531  Vgl. Abschnitt 3.2.4.2.3. 
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Unternehmensteilen (IAS 38.69(d)). Ebenso sind Aus- und Weiterbildungsaktivitäten der Mit-

arbeiter des Unternehmens (IAS 38.69(b))532 sowie Werbekampagnen oder andere Verkaufs-

förderungsmaßnahmen nicht als immaterieller Vermögenswert ansatzfähig (IAS 38.69(c)), da 

sie Vertriebscharakter besitzen. 

 

3.4.4.2 Die Bewertung selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte 

Im Rahmen der Erst- und Folgebewertung selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte 

ergeben sich vom Grundsatz her keine bedeutenden Unterschiede zur Bewertung selbst ge-

schaffener materieller Vermögenswerte. Dennoch finden sich entsprechende, zum Teil auch 

ergänzende Regelungen in IAS 38, die von Beispielen und Erläuterungen begleitet werden und 

auf den speziellen Charakter immaterieller Vermögenswerte abgestimmt sind. Nachfolgend 

wird zunächst die Erstbewertung selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte erläutert, 

anschließend ihre Folgebewertung. 

 

3.4.4.2.1 Bewertung bei erstmaligem Ansatz 

Selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte sind, wie entsprechende materielle Vermö-

genswerte, erstmalig mit ihren Herstellungskosten anzusetzen (IAS 38.24). Der Herstellungs-

zeitraum eines Vermögenswerts beginnt im Falle immaterieller Vermögenswerte mit der Erfül-

lung der Ansatzkriterien des IAS 38.57 und endet mit dem Eintritt des gebrauchsfähigen Zu-

stands.533 Die Herstellungskosten umfassen alle direkt zurechenbaren Aufwendungen, die im 

Rahmen des Entwurfs und der Herstellung des immateriellen Vermögenswerts sowie der Vor-

bereitung der Betriebsbereitschaft für den vom Management vorgesehen Gebrauch notwendi-

gerweise anfallen (IAS 38.66). Als Beispiele für Bestandteile der Herstellungskosten nennt das 

IASB Materialaufwendungen sowie Aufwendungen für Dienstleistungen, sofern diese im Rah-

men der Erzeugung des Vermögenswerts entstanden sind, Personalaufwendungen i. S. v. 

IAS 19,534 Registrierungsgebühren eines Rechtsanspruches, wie z. B. Patenteintragungsgebüh-

ren, sowie Abschreibungen auf Patente und Lizenzen, die zur Herstellung des immateriellen 

                                                 
532  Ausnahmen bestehen hier, wenn beispielsweise Rückzahlungsvereinbarungen mit den Mitarbeitern getroffen 

werden. Stellen diese einen durchsetzbaren Anspruch dar, so sind sie als immaterieller Vermögenswert an-

satzfähig. Vgl. hierzu auch mit Beispielen Hoffmann, W.-D. (2015), § 13 Tz. 32 und 64. 
533  Vgl. Dawo, S. (2003), S. 215; Lutz-Ingold, M. (2005), S. 200 ff.; Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), IAS 38 Tz. 93. 

Menn gibt im Rahmen seiner Erläuterungen zu IAS 9 (1995) aber zu bedenken, dass auch eine klare Bestim-

mung des Endzeitpunkts der Aktivierung vielfach nicht trivial sei; vgl. Menn, B.-J. (1997), IAS 9 Tz. 15. 
534  Vgl. für Beispiele hierzu statt vieler PricewaterhouseCoopers (2014), Tz. 15.154. 
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Vermögenswerts notwendig sind (IAS 38.66(d)).535 Ebenso sind regelmäßig auch Aufwendun-

gen für Tests des immateriellen Vermögenswerts als Herstellungskosten aktivierungspflichtig, 

da sich der Vermögenswert zum Zeitpunkt des Anfalls der Aufwendungen noch nicht in dem 

Zustand befindet, in dem er seiner letztlichen Bestimmung zugeführt werden kann.536 Gleich-

ermaßen sind die Aufwendungen für Fremdkapitalkapital, die in unmittelbarem Zusammen-

hang mit der Herstellung des immateriellen Vermögenswert entstanden sind, nach Maßgabe 

des IAS 23.8 mit in die Herstellungskosten einzubeziehen, wenn ein qualifizierter Vermögens-

wert (qualifying asset) vorliegt.537 

In Abgrenzung dazu stellt das IASB klar, dass Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie andere 

allgemeine Gemeinkosten nicht zu den Herstellungskosten gehören, es sei denn, sie dienen di-

rekt der Vorbereitung der Nutzung des Vermögenswerts (IAS 38.67(a)). Da Vertriebskosten 

diese Voraussetzung nie erfüllen, sind sie zwingend sofort als Aufwand zu erfassen. Hinsicht-

lich der Verwaltungskosten und der sonstigen Gemeinkosten kann ein Bezug zur Herstellung 

des immateriellen Vermögenswerts unter Umständen nachgewiesen werden, weshalb darauf 

hinzuweisen ist, dass hinsichtlich der Zuordenbarkeit der Aufwendungen zur Herstellung des 

immateriellen Vermögenswerts erneut ein Ermessensspielraum offenbar wird.538 Insofern 

könnte das nach h. M. angenommene Aktivierungsgebot539 entsprechender Verwaltungs- und 

Gemeinkosten als Herstellungskosten wiederum als faktisches Wahlrecht betrachtet werden. In 

jedem Fall sofort als Aufwand zu verbuchen sind darüber hinaus Anlaufkosten des Vermögens-

werts (IAS 38.67(b)) oder Kosten für Mitarbeiterschulungen im Umgang mit dem immateriel-

len Vermögenswert (IAS 38.67(c)), da diese Aufwendungen regelmäßig nicht mehr in Verbin-

dung mit der Herstellung des Vermögenswerts stehen.540 

Die Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten kommt nur in Betracht, wenn aus ihnen eine 

Erhöhung des Nutzenpotentials des Vermögenswerts resultiert. Das IASB gibt hier jedoch zu 

bedenken, dass nachträgliche Aufwendungen in den meisten Fällen als Erhaltungsaufwand zu 

charakterisieren sind und daher sofort GuV-wirksam verbucht werden müssen (IAS 38.20).541 

                                                 
535  Bezüglich IAS 9 (1995) wurde hinsichtlich solcher Registrierungsgebühren in Anlehung an die US GAAP 

(SFAS No. 2) noch ein Aktivierungsverbot vermutet; vgl. Menn, B.-J. (1997), IAS 9 Tz. 20. 
536  Vgl. PricewaterhouseCoopers (2014), Tz. 15.155. 
537  Vgl. Böcking, H.-J./Wiederhold, P. (2014), IAS 38 Tz. 96. 
538  Vgl. Lutz-Ingold, M. (2005), S. 201. 
539  Vgl. z. B. Dawo, S. (2003), S. 214; Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 298; Baetge, J./Keitz, I. v. (2010), 

IAS 38 Tz. 91. 
540  Vgl. PricewaterhouseCoopers (2014), Tz. 15.156. 
541  Vgl. auch Böcking, H.-J./Wiederhold, P. (2014), IAS 38 Tz. 112 und 116; Theile, C. (2012b), IAS 38 

Tz. 1097. 
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3.4.4.2.2 Folgebewertung 

Für die Folgebewertung selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte sind wiederum die 

allgemeinen Regelungen für alle immateriellen Vermögenswerte heran zu ziehen. Gemäß 

IAS 38.72 besteht, in Analogie zur Folgebewertung von Sachanlagen in IAS 16 (IAS 16.29), 

ein Wahlrecht zwischen der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskos-

ten (cost model) und der Anwendung der Neubewertungsmethode (revaluation model). 

Die Bewertung zu fortgeführten Herstellungskosten impliziert einen Ansatz zum Bilanzstich-

tag, der sich aus den ursprünglichen Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen 

(amortisation) und kumulierter außerplanmäßiger Abschreibungen (impairment losses) ergibt. 

Hinsichtlich der Bestimmung der fortgeführten Herstellungskosten muss daher zwischen selbst 

geschaffenen immateriellen Vermögenswerten mit begrenzter (finite) und unbegrenzter (inde-

finite) Nutzungsdauer unterschieden werden.542 Abzustellen ist hierbei, analog zum HGB, auf 

die wirtschaftliche Nutzungsdauer. Ist diese begrenzt, so ist gleichzeitig ihre Länge festzustel-

len (IAS 38.88), was stets aus einer Betrachtung der zukünftigen Cashflows aus dem immate-

riellen Vermögenswert heraus zu erfolgen hat.543 In die Bestimmung der Nutzungsdauer sollen 

die in IAS 38.90 genannten Faktoren in jedem Fall mit einfließen. Demnach müssen sowohl 

mögliche Abhängigkeiten von unternehmensinternen Gegebenheiten544 sowie der Marktgege-

benheiten hinsichtlich des Vermögenswerts selbst und der damit hergestellten Produkte oder 

Dienstleistungen545 in die Betrachtung einbezogen werden. Wurde die wirtschaftliche Nut-

zungsdauer des immateriellen Vermögenswerts unter Beachtung dieser Prämissen ermittelt, so 

hat die Abschreibung des Vermögenswerts planmäßig linear, degressiv oder leistungsabhängig 

über diesen Zeitraum zu erfolgen (IAS 38.97 f.). Abschreibungsaufwendungen sind dann re-

                                                 
542  Das IASB stellt klar, dass eine “unbegrenzte” (indefinite) Nutzungsdauer nicht begrifflich mit einer “endlo-

sen” (infinite) Nutzungsdauer gleichgesetzt werden kann (IAS 38.91). 
543  Vgl. Ramscheid, M. (2013), § 4 Tz. 84. 
544  So kann die Nutzungsdauer beispielsweise vom Fortbestehen des aktuellen Managements abhängen. Zu klä-

ren ist daher, inwiefern eine Nutzung des immateriellen Vermögenswerts auch in anderen Teams bzw. unter 

einer anderen Leitung möglich ist (IAS 38.90(a)). Weiterhin sollten im Falle zukünftig zwingend notwendi-

ger Erhaltungsaufwendungen (maintainance expenditure) für den Fortbestand des immateriellen Vermögens-

werts, die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass das Unternehmen diese aufbringen kann (IAS 38.90(f)), sowie 

rechtliche oder vertragliche Nutzungsbeschränkungen (IAS 38.90(g) und IAS 38.94) eruiert werden. 
545  In die Betrachtung einbezogen werden muss damit auch der Lebenszyklus eines mithilfe des immateriellen 

Vermögenswerts hergestellten Produkts (IAS 38.90(b)). So kann beispielsweise ein technisches Schutzrecht, 

das nur für die Herstellung eines bestimmten Produkts von Nutzen ist, in der Regel auch nur über den Pro-

duktlebenszyklus des Endprodukts genutzt werden. Bezug genommen werden muss außerdem z. B. auf 

Marktgegebenheiten, wie den technischen Fortschritt (IAS 38.90(c)), die Stabilität der Branche, insbesondere 

hinsichtlich der Nachfrage nach dem Endprodukt, (IAS 38.90(d)) sowie das Verhalten von Mitbewerbern 

(IAS 38.90(e)). 
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gelmäßig in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen, sofern sie nicht als Herstellungs-

kosten in andere Produkte eingehen (IAS 38.99). Kommt der Bilanzierende jedoch zu der Ent-

scheidung, dass die Nutzungsdauer des Vermögenswerts unbegrenzt ist, wird der immaterielle 

Vermögensgegenstand nicht planmäßig abgeschrieben (IAS 38.107). 

Soll die Neubewertungsmethode im Rahmen der Folgebewertung angewandt werden, so ist dies 

nur zulässig, wenn der immaterielle Vermögenswert auf einem aktiven Markt gehandelt wird 

(IAS 38.75),546 da die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts auf Basis von IFRS 13 zwingend 

unter Bezugnahme auf einen solchen Markt zu erfolgen hat.547 Liegt kein aktiver Markt für den 

immateriellen Vermögenswert vor oder fällt dieser weg, so ist das cost model anzuwenden.548 

Ein Markt gilt dann als aktiv, wenn mit ausreichender Häufigkeit und ausreichendem Volumen 

Geschäftsvorfälle mit dem Vermögenswert auftreten, so dass „fortwährend Preisinformationen 

zur Verfügung stehen“ (IFRS 13, Anhang A).549 Bereits in Abschnitt 2.3.1 wurde deutlich, dass 

immaterielle Vermögenswerte häufig einzigartig sind, wodurch die praktische Anwendbarkeit 

der Neubewertungsmethode bei immateriellen Vermögenswerten und insbesondere selbst ge-

schaffenen immateriellen Vermögenswerten stark limitiert ist.550 Denkbar wäre eine Anwen-

dung des Neubewertungsmodells daher nur im Falle von marktgängigen, homogenen Lizenzen, 

wie etwa Taxilizenzen.551 

Unabhängig davon, welche Methode der Folgebewertung angewandt wird, muss der immateri-

elle Vermögensgegenstand bei Anzeichen auf eine Wertminderung (IAS 36.12 ff.) einem Wert-

minderungstest (impairment test) gemäß IAS 36 unterzogen werden (IAS 38.111). Besitzt der 

                                                 
546  Damit formuliert das IASB für immaterielle Vermögenwerte strengere Anforderungen an die Anwendung 

der Neubewertungsmethode als für materielle, da IAS 16.31 nur eine verlässliche Bestimmbarkeit des fair 

value verlangt; vgl. Hoffmann, W. D. (2013a), § 8 Tz. 73. Ramscheid benennt in diesem Kontext als zweite 

Voraussetzung für die Anwendung der Neubewertungsmethode, dass der immaterielle Vermögenswert eine 

begrenzte Nutzungsdauer haben muss; vgl. Ramscheid, M. (2013), § 4 Tz. 101. Dieses Kriterium ergibt sich 

jedoch nicht aus dem Standard und ist daher kritisch zu sehen. 
547  Die Neubewertung hat nicht zwingend zum Bilanzstichtag stattzufinden und hängt in ihrer Häufigkeit von 

der Volatilität des beizulegenden Zeitwerts ab; vgl. Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 332 und 337. 

Werterhöhungen erfolgen grundsätzlich GuV-neutral, sofern sie keine vorherigen GuV-wirksam erfassten 

Wertminderungen rückgängig machen. Bei einem Absinken des fair value ist zunächst, sofern vorhanden, 

eine Neubewertungsrücklage aus vorangegangenen Perioden aufzulösen, ehe dann eine GuV-wirksame Er-

fassung zu erfolgen hat (IAS 38.85 f.). 
548  Thiele/Kühle sprechen daher auch nur von einem bedingten Wahlrecht zwischen cost model und revaluation 

model; vgl. Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 318 und 347; ähnlich auch Böcking, H.-J./Wiederhold, 

P. (2014), IAS 38 Tz. 119; Theile, C. (2012b), IAS 38 Tz. 1100. 
549  Die vor Verabschiedung des IFRS 13 (Bemessung des beizulegenden Zeitwerts) in IAS 38.8 bestehende De-

finition des aktiven Marktes implizierte darüber hinaus, dass die auf einem aktiven Markt gehandelten Pro-

dukte homogen sein müssen und dass jederzeit vertragswillige Käufer und Verkäufer gefunden werden kön-

nen müssen. 
550  Vgl. Wagenhofer, A./Moitzi, B. (2006), S. 175; Böcking, H.-J./Wiederhold, P. (2014), IAS 38 Tz. 123; Grot-

tel, B./Andrejewski, K. C. (2014), § 253 Tz. 702 sowie in der Tendenz auch IAS 38.78 sowie IDW (2011b), 

Tz. 21. 
551  Vgl. mit weiteren Beispielen IAS 38.78. 
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immaterielle Vermögensgegenstand keine begrenzte Nutzungsdauer, ist ein solcher Wertmin-

derungstest unabhängig von entsprechenden Anzeichen mindestens jährlich durchzuführen. Er 

ist darüber hinaus auch bei noch unfertigen selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswer-

ten einmal im Jahr durchzuführen, da diese noch nicht gebrauchsfertig sind und daher nicht 

planmäßig abgeschrieben werden (IAS 38.108 i. V. m. IAS 36.10(a)). Im Rahmen des Wert-

minderungstests muss sodann der aktuelle Buchwert (carrying amount) mit dem erzielbaren 

Betrag (recoverable amount), d. h. dem höheren Wert aus dem beizulegenden Zeitwert abzüg-

lich Verkaufskosten (fair value less costs to sell) und dem Nutzungswert (value in use) des 

Vermögenswerts, verglichen werden (IAS 36.8 i. V. m. IAS 36.18). Ist der erzielbare Betrag 

geringer als der aktuelle Buchwert, so ist eine außerplanmäßige, GuV-wirksame Abschreibung 

auf den erzielbaren Betrag vorzunehmen (IAS 36.59 f.). Grundsätzlich erscheint diese Vorge-

hensweise vergleichbar mit der außerplanmäßigen Abschreibung nach den handelsrechtlichen 

Regelungen zu sein.552 Ein gewichtiger Unterschied besteht jedoch darin, dass IAS 36 keinen 

Unterschied zwischen voraussichtlich dauerhaften und vorübergehenden Wertminderungen 

vorsieht. Insofern wird es nach den IFRS zu einer tendenziell höheren Volatilität des Buchwerts 

kommen, da bei einem Wegfall des Grundes der Wertminderung, wie auch im HGB, eine Zu-

schreibung erfolgen muss (IAS 36.110 ff.). 

 

3.4.4.3 Der Ausweis selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte und ergän-

zende Angaben 

Da die IFRS kein verbindliches Gliederungsschema für die Bilanz vorschreiben, kann hinsicht-

lich des Ausweises selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte nur auf die gemäß 

IAS 1.54 mindestens in der Bilanz darzustellenden Positionen zurückgegriffen werden. Darin 

sieht das IASB lediglich einen separaten Ausweis immaterieller Vermögenswerte vor. Eine 

Differenzierung zwischen selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswerten und sonstigen 

immateriellen Vermögenswerten ist gemäß IAS 1.54 nicht zwingend vorzunehmen, kann aber, 

wenn diese Unterscheidung zur Bereitstellung wesentlicher Informationen führt,553 geboten 

sein. 

Hinsichtlich des Ausweises von aus der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermö-

genswerte resultierenden Erträgen bestehen aufgrund der ebenfalls nur sehr rudimentären Min-

destgliederung der Gewinn- und Verlustrechnung (IAS 1.81A) große Spielräume. Erfolgt eine 

                                                 
552  Vgl. Abschnitt 3.2.4.3.2. 
553  Vgl. zum Kriterium der Wesentlichkeit (materiality) IFRS Foundation (2010), Tz. QC11. 
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Gliederung in Anlehnung an § 275 Abs. 2 HGB, so kommen beispielsweise die in Abschnitt 

3.2.4.4 erläuterten Ausweisalternativen im Rahmen des Umsatz- bzw. Gesamtkostenverfahrens 

in Frage.554 

Werden selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte in der IFRS-Bilanz mit ihren Ent-

wicklungskosten angesetzt, so müssen im Anhang Angaben zur Nutzungsdauer und gegebe-

nenfalls zur Abschreibungsmethodik gemacht werden (IAS 38.118(a) und (b)). Darüber hinaus 

sind beispielsweise im Rahmen eines Anlagespiegels555 der Bruttobuchwert und die kumulier-

ten planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen aufzuführen (IAS 38.118(c)) und es 

ist der Posten der Gesamtergebnisrechnung zu nennen, der die Abschreibungsbeträge auf die 

selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswerte enthält (IAS 38.118(d)). Für die Gruppe 

der selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswerte muss der Bilanzierende des Weiteren 

eine Überleitungsrechnung erstellen, die den Buchwert zu Beginn der Rechnungslegungsperi-

ode auf den Buchwert am Ende der Periode überleitet. Darin muss explizit auf Zugänge, unter-

schieden je nach der Art des Zugangs, Bezug genommen werden (IAS 38.118(e)(i)) sowie auf 

die Abgänge der Periode, getrennt nach jenen Vermögenswerten nach die nach IFRS 5 als zur 

Veräußerung (held for sale) charakterisiert wurden und jenen, die auf andere Art abgegangen 

sind (IAS 38.118(e)(ii)). Aufgeführt werden müssen außerdem Veränderungen des Buchwerts 

aufgrund von Neubewertungen, Wertminderungen und planmäßigen Abschreibungen 

(IAS 38.118(e)(iii) – (vi)), aufgrund von Währungsumrechnungen (IAS 38.118(e)(vii)) und 

sonstige Buchwertänderungen (IAS 38.118(e)(viii)). Diese Angaben sind von jenen, die zu 

nicht selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswerten gemacht werden, abzusetzen. Inner-

halb der selbst geschaffenen und nicht selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswerte sind 

darüber hinaus weitere Gruppen (classes) zu unterscheiden, wobei eine Gruppe jeweils ver-

gleichbare und ähnlich genutzte Vermögenswerte umfassen soll (IAS 38.119). Insgesamt ist 

zusätzlich über die Faktoren zu berichten, die dazu führen, dass ein immaterieller Vermögens-

wert in seiner Nutzungsdauer als unbegrenzt eingeschätzt wird (IAS 38.122(a)). 

Jeder immaterielle Vermögenswert mit wesentlicher Bedeutung für den Abschluss des Unter-

nehmens ist weitergehend zu beschreiben. Dabei müssen der Buchwert und die verbleibende 

                                                 
554  Analog zu den Erläuterungen in Abschnitt 3.2.4.4 soll auch hier nur auf den Ausweis aktivierter Entwick-

lungskosten in der Gewinn- und Verlustrechnung, nicht aber auf jenen der Abschreibungsbeträge hierauf 

Bezug genommen werden. 
555  Die Darstellungsweise wird vom IASB nicht vorgegeben. Dennoch hat sich der Anlagespiegel bzw. der An-

lagespiegel als Benchmark herausgebildet; vgl. Thiele, S./Kühle, U. (2008), IAS 38 Tz. 410; Adler, H./Dü-

ring, W./Schmaltz, K. (2011), Abschnitt 8 Tz. 259. 
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Nutzungsdauer angegeben werden (IAS 38.122(b)).556 Wie auch nach den handelsrechtlichen 

Regelungen, ist hinsichtlich der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, die nicht ak-

tiviert wurden, in Form einer Quantifizierung Rechenschaft abzulegen (IAS 38.126).557 Auf-

grund des bedingten Aktivierungsgebots von Entwicklungskosten ist diese Angabe jedoch un-

abhängig von der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte zu machen. 

 

3.5 Differierende Behandlung selbst geschaffener immaterieller Werte des Um-

laufvermögens 

Unabhängig von der Zugangsart unterliegen immaterielle Werte des Umlaufvermögens, sofern 

diese die abstrakte Aktivierungsfähigkeit erfüllen, in allen drei in dieser Arbeit betrachteten 

Regelungswerken einem Aktivierungsgebot.558 Dieses ergibt sich im deutschen Handelsrecht 

aus dem in § 247 Abs. 1 HGB kodifizierten Vollständigkeitsgebot559 und schlägt sich über den 

Maßgeblichkeitsgrundsatz auch in der Steuerbilanz nieder.560 Auch die IFRS verpflichten im 

Falle von immateriellen Vermögenswerten, egal ob erworben oder selbst erstellt, zur bedin-

gungslosen Aktivierung. Dies ergibt sich aus dem Anwendungsbereich des IAS 38, von dem 

immaterielle Vermögenswerte, die im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftszyklus veräußert 

werden und damit unter IAS 2 (Vorräte) oder IAS 11 (Fertigungsaufträge) fallen, ausgenom-

men sind. 

Diese Diskrepanz in der Behandlung selbst geschaffener immaterieller Werte des Anlage- und 

Umlaufvermögens kann einerseits mit der bereits in Abschnitt 2.3.3 geschilderten Abmilderung 

der Unsicherheit bezüglich des Werts durch einen zumindest in Aussicht gestellten Verkaufs-

preis begründet werden. Weber-Grellet baut andererseits seine befürwortende Argumentation 

hinsichtlich des Aktivierungsgebots immaterieller Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens im 

deutschen Steuerrecht auf der Kurzfristigkeit der Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen im 

Falle eines Wirtschaftsguts des Umlaufvermögens auf. Seiner Ansicht nach ist das Außerkraft-

setzen des Vorsichtsprinzips, das seiner Meinung nach bei der Aktivierung (selbsterstellter) 

                                                 
556  Gleichermaßen sind Angaben zu machen, wenn das revaluation model angewandt wird; vgl. IAS 38.124. 
557  Baetge/von Keitz geben zu bedenken, dass die Formulierung des IASB in IAS 38.126 nicht deutlich macht, 

ob der Gesamtbetrag der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen etwaige Abschreibungen auf akti-

vierte Entwicklungskosten, d. h. selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte, enthalten soll. Da die Ab-

schreibung der Periode jedoch gemäß IAS 38.118(e)(vi) ohnehin angegeben werden muss, erscheint eine 

Addition zu den übrigen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung nicht sinnig; vgl. Baetge, J./Keitz, 

I. v. (2010), IAS 38 Tz. 157. 
558  Vgl. m. w. N. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1998), §248 Tz. 23; Hennrichs, J. (2013), § 248 Tz. 25; 

zustimmend auch Förschle, G./Usinger, R. (2014), § 248 Tz. 14; Mindermann, T. (2014), § 248 Tz. 12. 
559  Vgl. Baetge, J./Fey, D./Weber, C.-P./Sommerhoff, D. (2010), § 248 Tz. 37. 
560  Vgl. zum Aktivierungsgebot im Steuerrecht m. w. N. Anzinger, H. M. (2014), § 5 Abs. 2 EStG Tz. 1821. 
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immaterieller Wirtschaftsgüter per se erfolgt, in diesem Fall vertretbar. Bei längerer Zugehö-

rigkeit des Wirtschaftsguts zum Betriebsvermögen wiege dieses jedoch schwerer.561 Anzinger 

weist aber auch darauf hin, dass im Falle einer notwendigen Umgliederung eines ursprünglich 

dem Umlaufvermögen zugeordneten selbst geschaffenen Wirtschaftsguts in das Anlagevermö-

gen eine Ausbuchung des Wirtschaftsguts in der Steuerbilanz geboten sei.562 Wie die Gesetz-

geber bzw. der Standardsetter das Aktivierungsgebot dem Unternehmen kurzfristig zugehöriger 

selbst geschaffener immaterieller Werte begründen, bleibt allerdings unklar. Insgesamt kann 

jedoch insbesondere die Nähe zum Verkaufspreis als Abmilderung der Unsicherheit als nach-

vollziehbares Argument identifiziert werden.563 

 

3.6 Zusammenfassender Vergleich der handelsrechtlichen Norm mit den Rege-

lungen nach dem deutschen Steuerrecht und den IFRS 

Mit dem BilMoG wurde im deutschen Handelsrecht die Möglichkeit der Aktivierung selbst 

geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände geschaffen. Das explizite Wahlrecht für 

den Ansatz von Entwicklungskosten steht neben der formalen Aktivierungspflicht selbst ge-

schaffener immaterieller Vermögenswerte nach den IFRS, die letztlich ein faktisches Ansatz-

wahlrecht darstellt, und dem rigorosen Aktivierungsverbot im deutschen Steuerrecht. Der Ge-

setzgeber hat zwar mit der Einführung des Aktivierungswahlrechts im HGB eine Annäherung 

an die IFRS intendiert, in der vorangegangenen Darstellung und Analyse der beiden Bilanzie-

rungskonzepte wurde allerdings deutlich, dass sich in vielerlei Hinsicht Unterschiede zwischen 

den beiden Normen ergeben. Diese ergeben sich nicht nur aus der Gegenüberstellung des Wahl-

rechts und des faktischen Wahlrechts bzw. der bedingten Aktivierungspflicht, sondern spiegeln 

auch die grundsätzlich verschiedene Aktivierungskonzeption der beiden Rechnungslegungs-

vorschriften wider. 

Tabelle 2 stellt die Regelungen noch einmal synoptisch gegenüber. 

 

  

                                                 
561  Vgl. Weber-Grellet, H. (1996), § 8 Tz. 25. 
562  Vgl. Anzinger, H. M. (2014), § 5 Abs. 2 EStG Tz. 1822. 
563  Vgl. Abschnitt 2.3.3. 
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Tabelle 2: Synopse der Behandlung selbst geschaffener immaterieller Anlagewerte nach HGB, Steuerrecht 

und IFRS 
 

HGB Deutsches Steuerrecht IFRS 

A
b

st
ra

k
te

 
A

k
ti

v
ie

-

ru
n

g
sf

äh
ig

k
ei

t 

Erfüllung der Charakteris-

tika eines Vermögensge-

genstands (im Wesentlichen 

Einzelverwertbarkeit) 

 

Erfüllung der Charakteris-

tika eines Wirtschaftsguts 

(nach h. M. in etwa dem 

Vermögensgegenstand ent-

sprechend) 

 

Erfüllung der Charakteris-

tika eines Vermögenswerts 

(vergangenes Ereignis, Ver-

fügungsmacht, Erwartung 

eines Nutzenzuflusses,  

Identifizierbarkeit) 

 

K
o

n
k

re
te

 
A

k
ti

v
ie

ru
n
g

sf
äh

ig
-

k
ei

t 

Ansatzwahlrecht, wenn 

verlässliche Trennung von 

Forschungs- und Entwick-

lungsphase möglich und 

kein Aktivierungsverbot be-

steht 

 

 

Ansatzverbot Ansatzpflicht, wenn 

Nutzenzufluss wahrschein-

lich, Herstellungskosten 

verlässlich ermittelbar, 

Kriterien des IAS 38.57 er-

füllt, verlässliche Trennung 

von Forschungs- und Ent-

wicklungsphase möglich 

und kein Aktivierungsver-

bot besteht 

E
rs

tb
ew

er
-

tu
n

g
 

Herstellungskosten der Ent-

wicklungsphase (Entwick-

lungskosten) 
– 

Herstellungskosten der Ent-

wicklungsphase (Entwick-

lungskosten) 

F
o

lg
eb

e-

w
er

tu
n

g
 

Planmäßige und außerplan-

mäßige Abschreibung 
– 

I. d. R. planmäßige Ab-

schreibung und Erfassung 

von Wertminderungen 

A
u

sw
ei

s 

Bei Aktivierung: F&E-Auf-

wand gesamt und aktiviert, 

Angaben im Anlagespiegel – 

Betrag der GuV-wirksam 

erfassten F&E-Aufwendun-

gen; Angaben im Anlage-

spiegel; zusätzliche Anga-

ben im Anhang 
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4. Kritische Analyse des Status quo der handelsrechtlichen Regelung 

4.1 Die Aufgaben der handelsrechtlichen Rechnungslegung im Jahresabschluss 

Aus den vorangegangenen Erläuterungen wurde deutlich, dass Gesetzgeber und Standardsetter 

sehr unterschiedlich mit der Problematik und Unsicherheit hinsichtlich der bilanziellen Behand-

lung selbst geschaffener immaterieller Werte umgehen. Diese differierende Herangehensweise 

ist in erster Linie den Unterschieden in den Aufgaben der Rechnungslegung, den Interessen-

gruppen der Rechnungslegungspublizität und den damit verbundenen Grundsätzen und Leitli-

nien einer ordnungsmäßigen Bilanzierung geschuldet.564 Die historische Entwicklung der Bi-

lanzierung im HGB betrachtend stellt sich daher die Frage, inwiefern insbesondere die Ent-

wicklung im Rahmen des BilMoG mit einer Veränderung oder Verschiebung der Gewichtung 

einzelner Leitlinien einhergeht, die im deutschen Handelsrecht durch die Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung repräsentiet werden. 

Ausgehend von der These Moxters, dass die Aufgabe einer Bilanznorm darin besteht, der Er-

füllung der Aufgaben der Bilanz zuträglich zu sein,565 kann die Aufgabe einer Rechnungsle-

gungsnorm als Mittel zum Zwecke der Erfüllung der Aufgaben der Rechnungslegung gesehen 

werden. Im Gegensatz zu anderen Rechnungslegungsnormen, wie beispielsweise den IFRS566 

oder auch der Rechnungslegung zwecks steuerlicher Gewinnermittlung in Deutschland,567 

muss die handelsrechtliche Rechnungslegung gleich mehreren Zielsetzungen gerecht werden 

und unterliegt somit einem Aufgaben- wie auch Interessenpluralismus.568 Die Ziele des han-

delsrechtlichen Jahresabschlusses entbehren zwar einer legalen Definition,569 als übergeordnete 

Funktionen bzw. Aufgaben des handelsrechtlichen Jahresabschlusses haben sich in der Litera-

tur jedoch die Informationsfunktion und die Anspruchsbemessungsfunktion herausgebildet. 

Baetge/Kirsch/Thiele schreiben der handelsrechtlichen Rechnungslegung neben einer Kapital-

erhaltungsfunktion eine Dokumentations- und Rechenschaftsfunktion zu, die der Informations-

funktion insgesamt gleich kommt.570 Die Kapitalerhaltungsfunktion schlägt sich wiederum in 

                                                 
564  Diese sind in der HGB-Rechnungslegung und über den Maßgeblichkeitsgrundsatz auch in der steuerlichen 

Gewinnermittlung die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, auf die nachfolgend eingegangen werden 

soll; vgl. Abschnitt 4.2. In der IFRS-Rechnungslegung bildet das Framework for the Preparation and Presen-

tation of Financial Statements einen Ordnungsrahmen, der jedoch nur bedingt mit den handelsrechtlichen 

GoB vergleichbar ist. Gemein ist den GoB und dem Framework for the Preparation and Presentation of 

Financial Statements, dass sie den einzelnen Gesetzen bzw. IAS/IFRS, IFRIC und SIC nachrangig sind; vgl. 

Leffson, U. (1987), S. 25 f.; IFRS Foundation (2010), F.2. 
565  Vgl. Moxter, A. (1984), S. 24. 
566  Vgl. hierzu ausführlich Haaker, A. (2007), S. 255; Hennrichs, J. (2009), S. 128. 
567  Vgl. Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 21 und 24. 
568  Vgl. Hinz, M. (2010), B 100 Tz. 4; Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 18. 
569  Vgl. Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 17. 
570  Vgl. z B. Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2014), S. 100 ff.; zur Rechenschaftsfunktion auch Busse von 

Colbe, W. (1993), S. 18. 



Kapitel 4: Kritische Analyse des Status quo der handelsrechtlichen Regelung 111 

 

 

der Anspruchsbemessungsfunktion nieder, die sich in die im eigentlichen Sinne der Kapitaler-

haltung zuträgliche Ausschüttungsbemessungsfunktion und die häufig nur als Nebenzweck571 

der handelsrechtlichen Rechnungslegung angesehene, indirekte steuerliche Gewinnermittlung 

aufgliedert (Abbildung 2).572 Die These Moxters aufnehmend, können somit Rechnungsle-

gungsnormen, die der Erfüllung der Rechnungslegungszwecke dienlich sind, innerhalb der han-

delsrechtlichen Rechnungslegung auch grob in „(Ausschüttungs-) Bemessungsnormen“ und 

„Informationsnormen“573 unterteilt werden. 

 

Abbildung 2: Aufgaben der handelsrechtlichen Rechnungslegung bezüglich des Jahresabschlusses 

 

(Quelle: Eigene Darstellung.) 

 

Im Rahmen der Darlegung der bilanziellen Behandlung wurde bereits herausgearbeitet, dass 

die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände weder einen Einfluss 

auf die Ausschüttungsbemessungs-574 noch auf die Steuerbemessungsgrundlage575 des Unter-

nehmens hat. Insofern kann durch die Ausübung des Aktivierungswahlrechts für Entwicklungs-

kosten lediglich die Informationsfunktion des Jahresabschlusses beeinflusst werden. § 248 

                                                 
571  Vgl. Hinz, M. (2010), B 100 Tz. 8. 
572  Vgl. Naumann, K.-P. (2006), S. 45 ff.; Hinz, M. (2010), B 100 Tz. 5 ff., Coenenberg, A. G./Haller, 

A./Schultze, W. (2014), S. 22. 
573  Beisse, H. (1999), S. 2181, mit dem Verweis auf Beisse, H. (1994), S. 24 ff. und 30. 
574  Vgl. Abschnitt 3.2.4.5. 
575  Vgl. Abschnitt 3.3.2.2. 
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Abs. 2 Satz 1 HGB stellt daher i. V. m. § 268 Abs. 8 HGB und § 5 Abs. 2 EStG eine reine In-

formationsnorm dar.576 Sie impliziert sowohl eine Informationsbereitstellung für externe Ad-

ressaten, die letztlich durch die Rechnungslegungspublizität gewährleistet wird, aber auch eine 

Selbstinformationsfunktion für den Kaufmann bzw. das Unternehmen in seiner Gänze.577 

 

4.2 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und das Aktivierungswahl-

recht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände 

Wenngleich die Aufgabe der handelsrechtlichen Rechnungslegung im Hinblick auf die Akti-

vierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände auf die Informationsfunktion 

beschränkt ist und damit keinem Aufgabenpluralismus unterliegt, verbleibt die Problematik des 

Interessenpluralismus, dem die Norm als Vorschrift der handelsrechtlichen Rechnungslegung 

gerecht werden muss. Grundsätzlich müssen bei der Entwicklung von Gesetzesnormen zur 

Rechnungslegung und ihrer Auslegung die verschiedenen schutzwürdigen Interessen der Sta-

keholder des Unternehmens beachtet und im Einzelfall gegeneinander abgewogen werden. Ein 

solcher Interessensausgleich wird im Rahmen der handelsrechtlichen Rechnungslegung durch 

die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gewährleistet.578 Nachfolgend soll der Begriff 

dieser herausgearbeitet werden, ehe anschließend auf seine inhaltliche Bandbreite eingegangen 

wird. Letztlich wird auf Basis dessen der durch die in Kapitel 3 dargestellte Entwicklungsge-

schichte der Bilanzierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände im deut-

schen Handelsrecht und die differierende Behandlung in anderen Rechnungslegungsstandards 

aufgeworfenen Frage nach dem Verhältnis des handelsrechtlichen Aktivierungswahlrechts von 

Entwicklungskosten und den GoB nachgegangen. Hierzu wird der Status quo der Bilanzierung 

selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände im Vergleich zu dem vor dem Bil-

MoG vorherrschenden Aktivierungsverbot vor dem Hintergrund der GoB kritisch analysiert, 

um ein Fazit hinsichtlich einer möglichen Veränderung Letzterer ziehen zu können. 

 

4.2.1 Aufgabe und Inhalt der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

Gemäß § 238 Abs. 1 HGB sind alle Kaufleute zur Buchführung entsprechend der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung verpflichtet.579 Die §§ 243 Abs. 1 und 264 Abs. 2 Satz 1 HGB 

                                                 
576  Vgl. Hopt, K. J. (1980), S. 234; Leffson, U. (1987), S. 111; Moxter, A. (2002), Sp. 1042. 
577  Vgl. Moxter, A. (2003), S. 4 f. Leffson beschreibt die Selbstinformation jedoch nur als Nebenzweck der 

Rechnungslegung; vgl. Leffson, U. (1987), S. 107 und 110. 
578  Vgl. Moxter, A. (2003), S. 9; m. w. N. auch Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2011), Kapitel 4 Tz. 44. 
579  Die GoB sind daher grundsätzlich rechtsformunspezifisch; vgl. statt vieler Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. 

(2011), Kapitel 4 Tz. 4. 
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greifen diesen Tatbestand auf und legen die Befolgung der GoB weitergehend als Aufstellungs-

grundsatz des Jahresabschlusses fest. Leffson fasst deshalb unter die Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung insgesamt die „Grundsätze der Dokumentation“ sowie auch die der „kauf-

männischen Rechenschaft“580. Somit wird deutlich, dass sich der Begriff der Buchführung in 

diesem Zusammenhang auf die „Führung der Handelsbücher (Dokumentation) sowie die Er-

stellung des Jahresabschlusses (Rechenschaftslegung)“581 bezieht. Da nachfolgend die Qualität 

des Aktivierungswahlrechts für Entwicklungskosten vor dem Hintergrund der (externen) Infor-

mationsfunktion analysiert werden soll, liegt der Schwerpunkt der inhaltlichen Betrachtung der 

GoB auf den Grundsätzen der Rechenschaft und weniger auf jenen der Dokumentation. 

Die GoB dienen einerseits als Leitlinie für die Auslegung des Gesetzes, andererseits der Schlie-

ßung etwaiger Gesetzeslücken. Sie sind damit Mittel zur Erfüllung der oben genannten Jahres-

abschlusszwecke sowie zum Ausgleich divergierender Interessen der Abschlussadressaten.582 

Zwar ist die Befolgung der GoB in § 243 Abs. 1 HGB gesetzlich determiniert, doch ist ihre 

Definition nicht und sind die einzelnen GoB nur teilweise kodifiziert.583 Grundgedanke dieser 

unvollkommenen Kodifizierung ist die Möglichkeit einer Anpassung der Grundsätze an aktu-

elle Erkenntnisse und die gegenwärtige Praxis der Rechnungslegung, ohne dass es eines legalen 

Aktes bedarf. Wenngleich diese Vorgehensweise den Vorteil hat, dass sie der Rechtsfortent-

wicklung ein höheres Maß an Flexibilität gewährt,584 kann sie im Einzelfall die Rechtsfindung 

erschweren, da es stets einer Abwägung verschiedener, zum Teil ungeschriebener Grundsätze 

bedarf.585 

Aufgrund der fehlenden (vollständigen) Kodifizierung der GoB haben sich verschiedene, in 

ihrem Kern jedoch ähnliche Systematisierungen ebendieser Grundsätze herausgebildet.586 Eine 

der ältesten und gleichzeitig auch heute noch bedeutendsten stellt jene von Leffson dar, der 

                                                 
580  Leffson, U. (1987), S. 18; ähnlich auch Lang, J. (1986a), S. 222. 
581  Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 37. Vgl. auch Baetge, J./Zülch, H. (2010), Abt. I/2 

Tz. 1. 
582  Vgl. m. w. N. Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2011), Kapitel 4 Tz. 44. 
583  Gemäß Leffson kann § 243 Abs. 1 HGB daher als „Normbefehl in der Form eines unbestimmten Rechtsbe-

griffs [im Original kursiv, Anm. d. Verf.]“ verstanden werden; Leffson, U. (1987), S. 21. 
584  Vgl. Lang, J. (1986a), S. 223 f.; Weise, I. (1999), S. 47; Bieg, H./Waschbusch, G. (2010), A 100 Tz. 32; 

Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2014), S. 111. 
585  Kruse moniert daher, dass die Anwendung der GoB zur Schließung von Gesetzeslücken nur zu einem ver-

meintlich objektiveren Ergebnis komme als eine Einzelfalllösung ohne GoB; vgl. Kruse, H. W. (1978), 

S. 187 f. Vgl. ebenfalls sehr kritisch bezüglich der Rechtsunsicherheit der GoB Moxter, A. (1980a), S. 255. 
586  Vgl. Heinen, E. (1986), S. 156. 
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zunächst obere Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufstellt, die sich sodann in den un-

teren Grundsätzen hinsichtlich der Buchführung, des Inventars und der Erstellung von Bilanz 

und Gewinn- und Verlustrechnung konkretisieren (siehe Tabelle 3).587 

 

Tabelle 3: Obere Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach Leffson 

 

(Quelle: Eigene Darstellung.) 

 

4.2.2 Analyse des Aktivierungswahlrechts vor dem Hintergrund der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung 

Nachfolgend werden die einzelnen oberen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung anhand 

des Systems von Leffson zunächst jeweils allgemein erläutert, bevor das Aktivierungswahlrecht 

für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände hinsichtlich jedes Grundsatzes ana-

lysiert wird. 

 

4.2.2.1 Richtigkeit und Willkürfreiheit 

Unter dem Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit, der zum Teil auch mit dem engli-

schen Begriff des true and fair view588 bezeichnet wird und sich beispielsweise in § 264 Abs. 2 

Satz 1 HGB konkretisiert, ist die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Jah-

resabschluss den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend vorzunehmen. So sollen die dem 

Jahresabschluss zugrunde liegenden Sachverhalte auch von Dritten nachvollziehbar und damit 

objektivierbar sein.589 Nichtsdestotrotz kann unter der Richtigkeit des Jahresabschlusses nie 

eine absolute, sondern immer nur eine relative Richtigkeit verstanden werden, die die Situation 

                                                 
587  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 179. Vgl. für weitere Systematisierungen Moxter, A. (2003); für eine Übersicht 

Jüttner, U. (1993), S. 52, 56 f. und 62. 
588  Vgl. z. B. Lang, J. (1986a), S. 225; Leffson, U. (1987), S. 196; Beisse, H. (1999), S. 2182. 
589  Vgl. Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 39. 
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des Unternehmens und ihre (subjektive) Einschätzung durch den Bilanzierenden impliziert.590 

Dennoch müssen im Sinne einer willkürfreien Bilanzierungsweise beispielsweise Schätzungen 

unter nachvollziehbaren und entsprechend kommunizierten Annahmen erfolgen, um einer ma-

nipulativen Ausübung der damit einhergehenden Ermessensspielräume Einhalt zu gebieten.591 

Diese Konkretisierung der Willkürfreiheit wird positiv auch als Prinzip der „Bilanzwahrheit“592 

bezeichnet. Zusammenfassend kann der Grundsatz der Richtigkeit somit auch als sachbezoge-

ner Grundsatz charakterisiert werden, da er sich letztlich auf den dargestellten Sachverhalt be-

zieht, der Aspekt der Willkürfreiheit dem gegenüber als personenbezogener Grundsatz, weil 

sich in ihm die Leitlinie für das Treffen subjektiver Entscheidungen konkretisiert.593 

Bereits in Kapitel 3 wurde deutlich, dass bei selbst geschaffenen immateriellen Vermögensge-

genständen besondere Unsicherheiten bestehen, sodass die bilanzielle Abbildung dieser Ver-

mögensgegenstände mit einem hohen Maß an subjektivem Ermessen einhergeht. In der Ver-

gangenheit hat der Gesetzgeber mit dem Aktivierungsverbot selbst geschaffener immaterieller 

Vermögensgegenstände davon abgesehen, dem Bilanzierenden einen solchen Spielraum zu er-

öffnen. Die Regelung vor dem BilMoG entsprach somit in hohem Maße dem Grundsatz der 

Richtigkeit und insbesondere jenem der Willkürfreiheit des Jahresabschlusses.594 Durch die Im-

plementierung des Wahlrechts zur Aktivierung entsprechender Vermögensgegenstände nimmt 

der Gesetzgeber eine Minderung der Willkürfreiheit des Jahresabschlusses in Kauf, die zu ei-

nem großen Teil den Ermessensspielräumen bei der Bestimmung der Herstellungskosten auf-

grund der weitestgehend subjektiven Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungsphase ge-

schuldet ist.595 Gleichzeitig begrenzt er aber eine mögliche Willkür der bilanzierenden Unter-

nehmen durch die Einführung eines Aktivierungsverbots bestimmter, als besonders unsicher 

geltender Vermögensgegenstände (§ 248 Abs. 2 Satz 2 HGB).596 Nichtsdestotrotz kann festge-

halten werden, dass das Aktivierungswahlrecht gegenüber dem Aktivierungsverbot wenigstens 

zu einer Steigerung subjektiv auszuübender Ermessensspielräume führt, die sich in einer erhöh-

ten Willkür niederschlagen können. 

                                                 
590  Eine absolute Richtigkeit kann und muss demgegenüber nicht erreicht werden; vgl. Leffson, U. (1987), 

S. 193 f. und 196 f.; ähnlich auch Moxter, A. (2003), S. 16; Baetge, J./Zülch, H. (2010), Abt. I/2 Tz. 55; 

sowie schon Gerstner, P. (1922), S. 102. 
591  Vgl. Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 39; ähnlich auch Leffson, U. (1987), S. 199; 

Baetge, J./Zülch, H. (2010), Abt. I/2 Tz. 55. 
592  Lang, J. (1986b), S. 242; Leffson, U. (1987), S. 193. 
593  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 200. 
594  Vgl. auch Baetge, J./Kirsch, H.-J./Solmecke, H. (2009), S. 1215. 
595  Vgl. auch Solmecke, H. (2009), S. 132 f. sowie hinsichtlich des Bestehens entsprechender Spielräume Ab-

schnitt 3.2.4.2.2. 
596  Vgl. BT-Drucksache 16/10067, S. 50. 
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Den sachbezogenen Grundsatz der Richtigkeit isoliert betrachtend fällt ein Urteil hinsichtlich 

einer Verbesserung oder Verschlechterung der Entsprechung dieses Grundsatzes durch die Im-

plementierung des Aktivierungswahlrechts schwerer. So kann zwar zum einen argumentiert 

werden, dass ein Aktivierungsverbot für Entwicklungskosten der Richtigkeit insofern genügt, 

als dass es jedwede personenbezogenen Einschätzungen ausschließt.597 Gleichzeitig könnte 

dem Grundsatz der Richtigkeit im Sinne des true and fair view jedoch im Einzelfall besser 

Rechnung getragen werden, wenn die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermö-

gensgegenstände erfolgt, sofern diese hinreichend objektivierbar ist bzw. getroffene Annah-

men, z. B. hinsichtlich des Übergangs von der Forschungs- in die Entwicklungsphase, im Rah-

men der Rechnungslegungspublizität offenbart werden.598 Von einer willkürlichen Ausübung 

bestehender Spielräume abgesehen, kann die Richtigkeit des Jahresabschlusses auf Basis der 

Regelung nach dem BilMoG folglich unter Umständen verbessert werden, da die Vermögens- 

und Ertragslage zutreffender abgebildet wird.599 Da ein Zugewinn an Richtigkeit hier aber eine 

willkürfreie Bilanzierung zwingend voraussetzt, wird nach h. M. auch die Richtigkeit des Ab-

schlusses in der Gesamtschau der Argumente durch die Implementierung des Aktivierungs-

wahlrechts des § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB negativ beeinflusst.600 

 

4.2.2.2 Klarheit 

Während sich die Richtigkeit und Willkürfreiheit primär auf den Inhalt des Jahresabschlusses 

beziehen (materielle Ebene), fokussiert sich der Grundsatz der Klarheit auf die Darstellung der 

Sachverhalte des Geschäftsjahres (formelle Ebene).601 Klarheit bedeutet in diesem Zusammen-

hang, dass die Sachverhalte in den Berichtsinstrumenten des Abschlusses eindeutig und für eine 

sachkundige dritte Person verständlich dargestellt sein müssen.602 Daraus können beispiels-

weise auch der in § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB kodifizierte Grundsatz der Einzelbewertung der 

Vermögensgegenstände und Schulden sowie das Saldierungsverbot hinsichtlich des Ausweises 

                                                 
597  Dies bezieht sich vor allem auf die Abgrenzung von Forschungs- und Entwicklungsphase; vgl. Solmecke, H. 

(2009), S. 154; Mindermann, T. (2012b), S. 540. 
598  Vgl. anderer Ansicht noch Fuchs, O. V./van der Velde, K. (1956), S. 972, die postulieren, dass der Ansatz 

selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens die Jahresabschlussadressa-

ten generell täuschen würde. 
599  Vgl. auch Moxter, A. (2008), S. 1517, der im Falle der Nicht-Aktivierung von einer Bilanzverzerrung zu-

gunsten des Objektivierungs- und Vorsichtsprinzips spricht. 
600  Vgl. auch Solmecke, H. (2009), S. 64 und 133. 
601  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 207; ähnlich auch Moxter, A. (2003), S. 231; Bieg, H./Waschbusch, G. (2010), 

A 100 Tz. 55. Der Grundsatz der Klarheit ist beispielsweise in § 243 Abs. 2 HGB kodifiziert, gemäß dem der 

Jahresabschluss „klar und übersichtlich“ sein muss. 
602  Vgl. Ebenroth, C. T. (1986), S. 270 f.; Lang, J. (1986b), S. 241; Baetge, J./Zülch, H. (2010), Abt. I/2 Tz. 59; 

Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2014), S. 118; strenger noch Gerstner, P. (1922), S. 103, der eine Ver-

ständlichkeit auch für Nicht-Fachleute forderte. 
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der Bilanzposten abgeleitet werden.603 Auch in diesem Grundsatz ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung wird folglich die Aufgabe des Jahresabschlusses der Befriedigung schutzwürdiger Inte-

ressen durch eine entsprechende Rechenschaftslegung des Unternehmens deutlich. 

Bei Inanspruchnahme des Aktivierungswahlrechts des § 248 Abs. 2 HGB sind die aktivierten 

Beträge abzüglich der kumulierten planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen in ei-

nem separaten Posten in der Bilanz auszuweisen.604 Ebenso muss ein gesonderter Posten in den 

Anlagespiegel aufgenommen werden (§ 268 Abs. 2 HGB). Hinsichtlich der formalen Ebene 

ergeben sich deshalb, bis auf die fehlende Verpflichtung zur Unterscheidung zwischen ab-

schreibbaren und noch in der Entwicklung befindlichen immateriellen Vermögensgegenstän-

den,605 durch die Implementierung des Aktivierungswahlrechts im Hinblick auf die Bilanz 

keine Nachteile bezüglich der Klarheit. Die Angabe des gesamten Forschungs- und Entwick-

lungsaufwands im Anhang im Falle einer Aktivierung (§ 268 Abs. 8 HGB) könnte im Zweifel 

sogar als positive Entwicklung aus Sicht des schutzwürdigen Abschlussadressaten verstanden 

werden, da diesem eine entsprechende Information vor dem BilMoG in der Regel nicht zur 

Verfügung stand. Gleichwohl wird die Nutzbarkeit der Information durch das bestehende Ak-

tivierungswahlrecht eingeschränkt. Insgesamt erscheint das Aktivierungswahlrecht aber auf-

grund der erweiterten Ausweispflichten im Falle einer Aktivierung der Klarheit nicht abträglich 

zu sein. 

 

4.2.2.3 Vollständigkeit 

Die Vollständigkeit des Jahresabschlusses impliziert einerseits die Erfassung aller Geschäfts-

vorfälle des Jahres sowie die Aufnahme sämtlicher Vermögensgegenstände, Schulden und 

Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz606 bzw. Aufwendungen und Erträge in die Gewinn- 

und Verlustrechnung.607 Zusätzlich sind Risiken und künftig erwartete Entwicklungen, die sich 

beispielsweise in der Bildung von Rückstellungen oder außerplanmäßigen Abschreibungen nie-

derschlagen, sowie alle Informationen, die dem Unternehmen nach dem Bilanzstichtag aber vor 

Aufstellung des Jahresabschlusses zugehen, zu beachten, sofern sie werterhellend sind. Dies ist 

                                                 
603  Vgl. Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 40. 
604  Vgl. § 266 Abs. 2 A I. 1. HGB, der für große und mittelgroße Kapitalgesellschaften einen Ausweis des Pos-

tens „Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Recht und Werte“ vorsieht. Vgl. ausführlich 

auch Abschnitt 3.2.4.4. 
605  Vgl. Abschnitt 3.2.4.4. 
606  Diese Forderung impliziert die Inventur des Vermögens gemäß § 240 Abs. 2 Satz 1 HGB; vgl. Leffson, U. 

(1987), S. 221. 
607  Vgl. Lang, J. (1986b), S. 243; Leffson, U. (1987), S. 220. Vgl. auch §§ 239 Abs. 2 und 246 Abs. 1 Satz 1 

HGB. 



118 Kapitel 4: Kritische Analyse des Status quo der handelsrechtlichen Regelung 

immer dann der Fall, wenn sie bereits im Geschäftsjahr begründet, aber erst später bekannt 

geworden sind.608 Leffson sieht den Grundsatz der Vollständigkeit daher auch als Ausfluss des 

Grundsatzes der Richtigkeit, weil auch die Vollständigkeit letztlich zur Bilanzwahrheit beitra-

gen soll.609 

Vor dem BilMoG wurde durch das Aktivierungsverbot selbst geschaffener immaterieller Ver-

mögensgegenstände des Anlagevermögens, selbst wenn ihre Vermögensgegenstandseigen-

schaft hinreichend sicher war, der Anspruch, den der Grundsatz der Vollständigkeit an den Jah-

resabschluss stellt, nicht vollends erfüllt. Der Ansatz selbst geschaffener immaterieller Vermö-

gensgegenstände erscheint daher im Sinne der Vollständigkeit des Jahresabschlusses begrü-

ßenswert. Nichstdestotrotz wird der positive Effekt auf die Erfüllung dieses Grundsatzes durch 

das Wahlrecht zur Aktivierung eingeschränkt.610 So betont beispielsweise Hennrichs, dass das 

Aktivierungswahlrecht des § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB letztlich immer noch zu einem Durch-

bruch des Vollständigkeitsgebots führt.611 Bezogen auf die Gewinn- und Verlustrechnung 

ergibt sich keine Veränderung in der Entsprechung des Vollständigkeitsgrundsatzes, da durch 

die Aktivierung von Entwicklungskosten lediglich eine Verschiebung von Aufwendungen er-

folgt, die angefallenen Aufwendungen und Erträge jedoch letztlich vollständig erfasst werden. 

 

4.2.2.4 Abgrenzungsgrundsätze 

Neben den Rahmengrundsätzen führt Leffson in seiner Systematik der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung die sogenannten Abgrenzungsgrundsätze an, die sich allgemein mit der 

Realisation von Erträgen und Aufwendungen beschäftigen. Das Realisationsprinzip wird in die-

sem Zusammenhang häufig als zentraler Grundsatz verstanden,612 da es allgemein regelt, wann 

und in welcher Höhe ein Ertrag beim bilanzierenden Unternehmen zu erfassen ist.613 Der Zeit-

punkt der Ertragserfassung ist gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB der Zeitpunkt, in dem die Net-

tovermögensmehrung als realisiert gelten kann. Coenenberg/Haller/Schultze konkretisieren 

diesen Moment als jenen, in dem die Leistung des Unternehmens beendet ist, d. h. der Gefah-

renübergang der Lieferung erfolgt oder die Dienstleistung abgeschlossen ist.614 Hinsichtlich der 

                                                 
608  Vgl. § 235 Abs. 1 Nr. 4 HGB; Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1995a), § 252 Tz. 64; Baetge, J./Zülch, 

H. (2010), Abt. I/2 Tz. 61; m. w. N. auch Leffson, U. (1987), S. 228. 
609  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 219 f.; ähnlich auch Moxter, A. (2003), S. 231, der dem Wahrheitsgrundsatz da-

her keine eigenständige Bedeutung einräumt. 
610  Vgl. auch Solmecke, H. (2009), S. 201; Mindermann, T. (2012b), S. 539. 
611  Vgl. Hennrichs, J. (2013), § 248 Tz. 23. 
612  Vgl. Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 42. 
613  Vgl. Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2014), S. 138. 
614  Vgl. m. w. N. Fülbier, R. U./Kuschel, P./Selchert, F. (2010), § 252 Tz. 92; ausführlich hierzu auch Leffson, 

U. (1987), S. 262 f., 266 und 169. Besonderheiten können sich hier ergeben, wenn die Leistungserbringung 
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Höhe des zu erfassenden Ertrags gilt stets das in § 253 Abs. 1 HGB manifestierte sogenannte 

Anschaffungswertprinzip, das eine Bewertung mit den Herstellungskosten und damit Ertrags-

realisation bei Aktivierung in Höhe dieser vorgibt.615 

Die Grundsätze der sachlichen und zeitlichen Abgrenzung geben ergänzend hierzu vor, dass 

etwaige Aufwendungen im Rahmen der Erwirtschaftung von Erträgen mit Letzteren korrespon-

dierend erfasst werden sollen (sachliche Abgrenzung).616 Diese Abbildung des sachlichen Zu-

sammenhangs wird auch häufig mit dem englischen Begriff des matching principle617 bezeich-

net. Im Rahmen der zeitlichen Abgrenzung der Nettovermögensänderungen gilt es die entstan-

denen Aufwendungen und Erträge zu periodisieren, sodass sie ihrem tatsächlichen zeitlichen 

Anfall entsprechend618 und losgelöst von einer unter Umständen abweichenden Zahlungswirk-

samkeit realisiert werden.619 

Als Ausfluss des Vorsichtsprinzips,620 das der Wahrung der schutzwürdigen Interessen der Ab-

schlussadressaten dient, werden das Realisationsprinzip sowie die sachliche und zeitliche Ab-

grenzung durch einen weiteren Abgrenzungsgrundsatz, das Imparitätsprinzip, ergänzt. Dieses 

besagt, dass im Sinne einer vorsichtigen Bilanzierung Erträge gemäß den vorab genannten Prin-

zipien realisiert werden. Aufwendungen kommen im Zweifel jedoch schon bei Bekanntwerden 

der zukünftigen Nettovermögensminderung im Sinne der Verlustantizipation zum Tragen 

(§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).621 

Die Aktivierung von Entwicklungskosten als Herstellungsaufwendungen eines immateriellen 

Vermögensgegenstands beeinflusst weder den Zeitpunkt des Anfalls der Aufwendungen und 

Erträge des Unternehmens noch deren Höhe, sodass das Realisationsprinzip im eigentlichen 

Sinne nicht beeinflusst wird.622 Durch die Aktivierung wird aber zunächst ein Ertrag im Sinne 

                                                 
nicht zu einem Zeitpunkt, sondern über einen Zeitraum erfolgt. Vgl. hierzu weiterführend m. w. N. Leffson, 

U. (1987), S. 270 ff. und 278 ff.; Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1995a), § 252 Tz. 86 ff. 
615  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 252 f. 
616  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 301. 
617  Vgl. z. B. Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 43. 
618  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 330. 
619  Lang spricht deshalb auch von einer „‘dynamische[n, Anm. d. Verf]‘ Modifikation der grundsätzlich ‚stati-

schen‘ Handels- und Steuerbilanz“; Lang, J. (1986b), S. 245. 
620  Vgl. Heinen, E. (1986), S. 168. 
621  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 249 und 339 f.; Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1995a), § 252 Tz. 74; Moxter, 

A. (2003), S. 55. Der Gedanke der Verlustantizipation ist grundsätzlich nur auf einzelgeschäftliche Verluste 

(Aufwendungen) nicht jedoch auf gesamtgeschäftliche Verluste anzuwenden; vgl. Coenenberg, A. G./Haller, 

A./Schultze, W. (2014), S. 44. 
622  Vgl. anderer Ansicht noch Albach, H. (1966a), S. 378, der in diesem Zusammenhang konstatierte, dass die 

Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände aufgrund fehlender Sicherheit hin-

sichtlich des Bestehens eines Werts prinzipiell gegen das Realisationsprinzip der handelsrechtlichen Rech-

nungslegung verstoße. Dieser Auffassung muss jedoch entgegnet werden, dass, wenn tatsächlich eine Ver-

letzung des Realisationsprinzips vorliegen sollte, ein Ansatz von Herstellungskosten auch bei materiellen 
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einer aktivierten Eigenleistung eigebucht, damit die für die Herstellung des Vermögensgegen-

stands angefallenen Aufwendungen erst über die Abschreibungen als Nettovermögensminde-

rung in den Perioden der Nutzung zum Tragen kommen. Insofern wird durch die Aktivierung 

selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände sowohl dem Grundsatz der zeitlichen 

Abgrenzung als auch der sachlichen Abgrenzung besser Rechnung getragen als mit einem Ak-

tivierungsverbot dieser Vermögensgegenstände, weil die Aufwendungen durch Abschreibung 

den erwirtschafteten Erträgen aus der Nutzung des Vermögensgegenstands zugeordnet wer-

den.623 Das Imparitätsprinzip wird durch die Möglichkeit zur Entwicklungskostenaktivierung 

wiederum nicht beeinflusst, sondern gewinnt allenfalls an Bedeutung, da es sich nun auch auf 

etwaige angesetzte selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände bezieht.624 

 

4.2.2.5 Stetigkeit 

Der Grundsatz der Stetigkeit umfasst zum einen die formelle Stetigkeit des Abschlusses, zum 

anderen die materielle, d. h. inhaltliche Stetigkeit.625 Unter dem Begriff der formellen Stetigkeit 

ist in diesem Zusammenhang vor allem eine gleichartige Anwendung der Ausweisnormen und 

insbesondere -wahlrechten zu verstehen,626 während sich die stetige Anwendung der Bilanzie-

rungs- und Bewertungsnormen in der materiellen Stetigkeit niederschlägt (§ 246 Abs. 3 HGB 

und § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB).627 Zwecksetzung dieses Grundsatzes ordnungsmäßiger Buch-

führung ist die Bereitstellung von Informationen im Abschluss des Unternehmens, die den Ad-

ressaten einen intertemporalen Vergleich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unter-

nehmens ermöglichen628 und eine willkürlich wechselnde Bilanzierungsweise unterbinden. 

Die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände unterliegt zwar dem 

Stetigkeitsgebot,629 hat jedoch selbst keinen Einfluss auf dieses. So wird zwar die Vergleich-

                                                 
Vermögensgegenständen untersagt werden müsste; vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1968/1971), 

§ 153 Tz. 115. 
623  Vgl. Solmecke, H. (2009), S. 177 f. und 228. 
624  Vgl. hierzu die Erläuterungen hinsichtlich außerplanmäßiger Abschreibungen, die Ausfluss des Imparitäts-

prinzips bzw. der Verlustantizipation sind, in Abschnitt 3.2.4.3.2. 
625  Vgl. Leffson, U. (1987), S. 433. 
626  Vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1997), § 265 Tz. 7 f. 
627  Vgl. auch Baetge, J./Kirsch, H.-J./Thiele, S. (2014), S. 125. 
628  Vgl. z. B. Baetge, J./Commandeur, D. (1986), S. 329. Leffson versteht daher das Stetigkeitsprinzip auch als 

dem true and fair view zuarbeitendes Prinzip; vgl. Leffson, U. (1987), S. 426 f. 
629  Vgl. Abschnitt 3.2.4.2.4. 
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barkeit der Abschlüsse verschiedener Unternehmen durch die Implementierung des Aktivie-

rungswahlrechts erschwert.630 Gleichwohl wird die intertemporale Vergleichbarkeit hinsicht-

lich des einzelnen Unternehmens auf Basis eines stetigen Ansatzes und einer stetigen Bewer-

tung weiterhin gewährleistet. Probleme bezüglich der intersubjektiven Vergleichbarkeit erge-

ben sich weiter auch in den Folgeperioden der Aktivierung, da die Abschreibungen auf die 

aktivierten selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände in die Herstellungskos-

ten mittels ihrer hergestellter Güter und Dienstleistungen eingehen. Aufgrund differierender 

Grundlagen der Herstellungskosten der Erzeugnisse und Leistungen des Unternehmens durch 

eine Ausübung des Wahlrechts zur Entwicklungskostenaktivierung in früheren Perioden wird 

deshalb auch in den folgenden Geschäftsjahren die intersubjektive Vergleichbarkeit er-

schwert.631 Da sich bezüglich der Herstellungskosten aber ohnehin Wahlrechte ergeben (§ 255 

Abs. 2 HGB), sollte dieser Effekt nicht zu stark bewertet werden. Es kann somit festgehalten 

werden, dass sich hinsichtlich der Stetigkeit im Wesentlichen weder eine Verbesserung noch 

eine Verschlechterung bezüglich der Entsprechung der GoB ergibt. Solmecke gibt außerdem zu 

bedenken, dass das Aktivierungsverbot vor dem BilMoG hinsichtlich der intersubjektiven Ver-

gleichbarkeit ebenfalls Defizite aufwies, da eine Vergleichbarkeit von Unternehmen mit unter-

schiedlicher Forschungs- und Entwicklungsstärke bei rigoroser Nichtaktivierung ebenfalls 

nicht gegeben war.632 

 

4.2.2.6 Vorsicht 

Das Vorsichtsprinzip als zweiter Rahmengrundsatz der GoB-Systematik nach Leffson wird 

vielfach als Bild des vorsichtigen Kaufmanns vermittelt, der sich eher ärmer als reicher dar-

stellt.633 Seine Zwecksetzung entspringt in erster Linie der Wahrung der schutzwürdigen Inte-

ressen der Gläubiger als Stakeholder des Unternehmens.634 Jedoch muss bedacht werden, dass 

die schutzwürdigen Gläubiger und andere Anspruchsberechtigte des Unternehmens nicht per 

se durch einen niedrigen Ergebnis- oder Vermögensausweis geschützt werden, sondern in erster 

Linie durch eine Limitierung des ausschüttungsfähigen Gewinns des Unternehmens im Sinne 

                                                 
630  Vgl. Haller, A./Löffelmann, J. V./Etzel, B. (2009), S. 219; Hennrichs, J. (1999), S. 4; Herzig, N./Briesemeis-

ter, S. (2009), S. 977; Keller, B. (2009), S. 229; S. 107; Küting, K./Ellmann, D. (2009), S. 274; Wehrheim, 

M./Fross, I. (2010), S. 77; Weinand, M./Wolz, M. (2010), S. 136. Vgl. hierzu auch zum faktischen Wahlrecht 

nach den IFRS IAS 38.BCZ38(b); Haaker, A. (2009), S. 141. 
631  Vgl. Zwirner, C./Boecker, C./Froschhammer, M. (2012), S. 96. 
632  Vgl. Solmecke, H. (2009), S. 153 f. 
633  Vgl. z. B. Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 41. Dem Grundsatz der Vorsicht wird allge-

mein eine herausragende Bedeutung in der HGB-Rechnungslegung beigemessen; vgl. Leffson, U. (1987), 

S. 465; Beisse, H. (1999), S. 2182. 
634  Vgl. Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 41. 
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der Kapitalerhaltung635 sowie durch die Bereitstellung entscheidungsnützlicher Informationen. 

Neben einer vorsichtigen Bilanzierungsweise in Bezug auf Ansatz und Bewertung636 sind des-

halb zwingend auch die Grundsätze der Richtigkeit und Vollständigkeit zu beachten, die eine 

Informationsverzerrung durch eine zu vorsichtige Bilanzierung begrenzen.637 

Das vor dem BiMoG bestehende Aktivierungsverbot selbst geschaffener immaterieller Vermö-

gensgegenstände wurde zumeist aufgrund der bestehenden Unsicherheiten in der Bilanzierung 

mit dem Vorsichtsprinzip begründet,638 was vor dem Hintergrund der in Kapitel 2 erläuterten 

Problematiken im Wesentlichen nachvollziehbar erscheint. Eine Aktivierung relativ unsicherer 

Vermögensgenstände und ein damit verbundener mittelfristig höherer Vermögens- und Ergeb-

nisausweis widersprechen dem Grundsatz der Vorsicht, wie er in der HGB-Rechnungslegung 

verstanden wird. Deshalb könnte die Implementierung des Aktivierungswahlrechts für selbst 

geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände im Lichte des Vorsichtsgebots gegenüber 

dem Aktivierungsverbot vor dem BilMoG als negative Entwicklung verstanden werden. Der 

Gesetzgeber gibt jedoch zu bedenken, dass ein Aktivierungsverbot in dieser Argumentationsli-

nie vielmehr der Objektivierbarkeit des Ansatzes und der Bewertung Rechnung trage als dem 

Gebot der Vorsicht.639 Vor dem Hintergrund der zwingenden Erfüllung der Vermögensgegen-

standseigenschaft für den Ansatz, des Ansatzverbots für bestimmte, besonders unsichere Ver-

mögensgegenstände gemäß § 248 Abs. 2 Satz 2 HGB,640 der bestehenden Ausschüttungssperre 

im Sinne der Kapitalerhaltung (§ 268 Abs. 8 HGB) und der unstreitigen Anwendung des Vor-

sichtsgebots im Rahmen der Bewertung betrachtet kann dieser Auffassung durchaus zuge-

stimmt werden. Gleichwohl muss festgehalten werden, dass die Interpretation des Vorsichts-

prinzips in diesem Fall einer „vernünftige[n, Anm. d. Verf.] kaufmännische[n, Anm. d. Verf.] 

Beurteilung“641 eher entspricht, als einem bloßen „Sich-ärmer-denn-reicher-Rechnen“. 

 

 

 

                                                 
635  Vgl. Heinen, E. (1986), S. 166; in Ansätzen auch Moxter, A. (2003), S. 33 f. 
636  Vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1995a), § 252 Tz. 62 und 65 ff. 
637  Vgl. Lang, J. (1986b), S. 243. 
638  Vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1995a), § 252 Tz. 73; Anzinger, H. M. (2008), § 5 Tz. 1653 sowie 

Abschnitt 3.2.3.3. 
639  Vgl. BT-Drucksache 16/10067, S. 49 f.; Solmecke, H. (2009), S. 249. Vgl. z. B. auch Baetge, J./Kirsch, H.-

J./Solmecke, H. (2009), S. 1215; Mindermann, T./Brösel, G. (2009), S. 394, die die mangelnde Verlässlich-

keit im Sinne einer fehlenden Objektivierbarkeit und nicht die fehlende Entsprechung des Vorsichtsprinzips 

monieren. 
640  Vgl. hinsichtlich der Unsicherheit dieser Vermögensgegenstände Abschnitt 3.2.4.2.3. 
641  Lang, J. (1986b), S. 243. 
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4.2.3 Zwischenfazit 

Aus der vorangegangenen Analyse der GoB wurde deutlich, dass die Aktivierung selbst ge-

schaffener immaterieller Vermögensgegenstände in erster Linie eine Veränderung hinsichtlich 

der Erfüllung der Grundsätze der Richtigkeit und Willkürfreiheit, der Vollständigkeit, der sach-

lichen und zeitlichen Abgrenzung sowie des Vorsichtsprinzips ergibt. Während das Aktivie-

rungsverbot vor dem BilMoG dem Vorsichtsprinzip und dem Grundsatz der Richtigkeit und 

Willkürfreiheit einen hohen Stellenwert eingeräumt hat, werden durch die Aktivierungsmög-

lichkeit der Abgrenzung und Vollständigkeit, wenn auch gehemmt durch das Wahlrecht, besser 

Rechnung getragen.642 Es kann daher festgehalten werden, dass sich kein vollkommener Para-

digmenwechsel der Rechnungslegung ergeben hat, da letztlich keine grobe Verletzung einzel-

ner oder mehrerer GoB vorliegt.643 Nichtsdestotrotz kann von einer Verschiebung der Gewich-

tung einzelner Grundsätze gesprochen werden. 

Fraglich ist aber, inwiefern die Verschiebung der Gewichtung innerhalb der GoB einerseits und 

die Einführung des Wahlrechts, das die positive Entwicklung bezüglich des Grundsatzes der 

Vollständigkeit beeinträchtigt, andererseits begründet werden können. Aus diesem Grund soll 

nachfolgend die Intention des Gesetzgebers, wie er sie im Gesetzgebungsprozess kommuniziert 

hat, erläutert und kritisch analysiert werden. 

 

4.3 Die Ziele des Gesetzgebers bezüglich der Implementierung des Status quo 

Die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände hat gemäß der Aus-

sage des Gesetzgebers den Zweck, der im Zuge des Wandels der Gesamtwirtschaft zu einer 

wissensbasierten Wirtschaft stets gewachsenen Bedeutung immaterieller Vermögensgegen-

stände Rechnung zu tragen. Die Bedeutung immaterieller Vermögensgegenstände soll daher 

auch im Rahmen der Rechnungslegung stärker hervorgehoben werden.644 Erklärt wird dies da-

                                                 
642  Vgl. hinsichtlich der angeführten Nachteile auch Moxter, A. (2008), S. 1517; Mindermann, T. (2010), S. 660. 
643  Vgl. auch BT-Drucksache 16/12407, S. 1, in der der Gesetzgeber deutlich macht, dass das bisherige System 

der GoB nicht aufgegeben werden soll. 
644  Vgl. BT-Drucksache 16/10067, S. 49. Auf weitere im Laufe des Gesetzgebungsprozess formulierte Ziele des 

BilMoG, wie etwa die Förderung von Forschung und Entwicklung und die Annäherung an die IFRS, soll im 

Folgenden nicht weiter eingegangen werden, da eine Förderung von Forschung und Entwicklung allenfalls 

über die Reduktion von Transaktionskosten entsprechender Unternehmen realisiert werden kann und die An-

näherung an die IFRS durch die Implementierung eines Aktivierungswahlrechts nur noch eingeschränkt ver-

folgt wurde. 
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mit, dass besonders die Außendarstellung innovativer mittelständischer Unternehmen und so-

genannter Start-Up-Unternehmen,645 durch das bis zum BilMoG bestehende Aktivierungsver-

bot selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände gegenüber der ökonomischen 

Realität häufig verzerrt worden sei, da ein Großteil ihres Vermögens immateriell und selbst 

erstellt ist.646 Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit führt zunächst zu hohen Aufwendun-

gen, die das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung belasten. Ein Ausweis entsprechender 

Ergebnisse dieser Tätigkeit in der Bilanz konnte jedoch vor dem BilMoG nicht erfolgen. Eine 

Erläuterung kam in erster Linie im Anhang unter den entsprechenden Aufwandserläuterungen 

in Betracht (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB 1985), während eine Darstellung der Forschungs- und 

Entwicklungstätigkeit im gegebenenfalls aufzustellenden Lagebericht hingegen auch schon vor 

dem BilMoG verpflichtend war (§ 289 Abs. 2 Nr. 3 HGB 1985). Die Einführung einer obliga-

torischen Angabe im Anhang werde aber, so urteilte der der Gesetzgeber, der Bedeutung im-

materieller Vermögensgegenstände nicht gerecht647 und einzig die Aktivierung selbst geschaf-

fener immaterieller Vermögensgegenstände könne den betroffenen Unternehmen zu einer ver-

besserten Außendarstellung verhelfen.648 Die Verbesserung der Außendarstellung beinhaltet 

sowohl die Stärkung der Eigenkapitalbasis des Unternehmens als auch die Erhöhung des Infor-

mationsgehalts des Jahresabschlusses, durch den Ausweis selbst geschaffener immaterieller 

Vermögensgegenstände in der Bilanz.649 Letzteres lässt damit darauf schließen, dass der Ge-

setzgeber davon ausgeht, dass in erster Linie in der Forschung und Entwicklung erfolgreiche 

Unternehmen zwecks Bereitstellung wahrer, entscheidungsnützlicher Informationen von dem 

Aktivierungswahlrecht Gebrauch machen werden, denn nur so kann der Informationsgehalt des 

Abschlusses durch eine Aktivierung erhöht werden. 

Um zu untersuchen, ob die Intention des Gesetzgebers und die damit getroffene Annahme hin-

sichtlich der Motivation von Unternehmen zur Ausübung des Aktivierungswahlrechts nach-

vollziehbar sind, wird im Folgenden einleitend die Signalling Theorie als theoretische Grund-

lage der Informationsfunktion der Rechnungslegung erläutert. Anschließend werden das Akti-

                                                 
645  Der Gesetzgeber versteht unter einem Start-Up ein Unternehmen, das sich noch am Beginn seiner wirtschaft-

lichen Entwicklung befindet; vgl. BT-Drucksache 16/10067, S. 49. 
646  Vgl. grundsätzlich zustimmend Naumann, K.-P. (2006), S. 51; Hennrichs, J. (2008), S. 537; Baetge, 

J./Kirsch, H.-J./Solmecke, H. (2009), S. 1215; im Kern auch Wagenhofer, A. (2001); anderer Ansicht noch 

Moxter, A. (1979), S. 1105. 
647  Vgl. BT-Drucksache 16/10067, S. 50; kritisch hierzu Moxter, A. (2008), S. 1517. 
648  Vgl. Referentenentwurf BilMoG, S. 97; BT-Drucksache 16/10067, S. 49. Damit betont der Gesetzgeber 

gleichzeitig die hohe Bedeutung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Abschlussadressaten. 

Vgl. kritisch jedoch Moxter, A. (2008), S. 1517. 
649  Vgl. BR-Drucksache 344/08 /Beschluss, S. 7. 
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vierungswahlrecht sowie die damit verbundenen Bilanzierungsspielräume in das bilanzpoliti-

sche Instrumentarium des Unternehmens eingeordnet, um schließlich die Intention des Gesetz-

gebers vor diesem Hintergrund zu diskutieren. 

 

4.3.1 Die Signalling Theorie als Grundlage der Informationsfunktion der Rech-

nungslegung 

Die Grundlage der Annahme, dass publizierte Rechnungslegungsinformationen entscheidungs-

nützliche Informationen für den Abschlussadressaten bereitstellen können, ist eine ex ante vor-

herrschende Informationsasymmetrie zwischen dem Unternehmen und den Abschlussadressa-

ten, wie sie auf realen Märkten anzutreffen ist, sowie die Annahme, dass Interessenkonflikte 

zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern bestehen.650 Mit der Festlegung einer ge-

setzlichen Pflichtpublizität greift der Gesetzgeber in das Marktgeschehen ein und mildert das 

Informationsgefälle zwischen dem besser informierten Unternehmen und dem schlechter infor-

mierten Abschlussadressaten ab.651 Nichtsdestotrotz ergeben sich aus der weiterhin bestehen-

den asymmetrischen Verteilung von Informationen Transaktionskosten652 für das Unternehmen 

und seine Vertragspartner. Letztere werden jedoch versuchen ihre Transaktionskosten wenigs-

tens teilweise an das Unternehmen weiterzugeben. 

Neben der Pflichtpublizität besteht für das Unternehmen die Möglichkeit durch freiwillige Pub-

lizität zusätzliche Informationen für die Abschlussadressaten bereit zu stellen, um so das Infor-

mationsgefälle zu den Transaktionspartnern weiter zu senken.653 Die theoretische Grundlage 

für dieses Verhalten kann aus der sogenannten Signalling Theorie abgeleitet werden.654 Diese 

besagt, dass für die besser informierte zweier Marktseiten, hier das Unternehmen, ein Anreiz 

                                                 
650  Vgl. Fields, T. D./Lys, T. Z./Vincent, L. (2001), S. 261. 
651  Vgl. m. w. N. Eierle, B. (2008), S. 493; Schön, W. (2010), S. 163; Eierle, B./Eich, B./Klug, C. (2011), S. 244. 

Vgl. bezüglich der Gründe für eine gesetzliche Publizitätspflicht Wagenhofer, A./Ewert, R. (2007), S. 378 ff. 
652  Die Basis der Existenz von Transaktionskosten ist die Sichtweise des Unternehmens als Nexus von Verträ-

gen, wie sie grundlegend von Coase entwickelt wurde; vgl. Coase, R. H. (1937); ergänzend Jensen, M. 

C./Meckling, W. H. (1976), S. 310. Demnach werden Kontrakte mit den Stakeholdern des Unternehmens 

und die Senkung der daraus resultierenden Transaktionskosten als Anreiz zur strategischen Ausnutzung von 

Spielräumen in der Rechnungslegung gesehen. Die Verträge des Unternehmens können geschrieben oder 

ungeschrieben sein, sie können bereits bestehen oder erst in Zukunft mit den Stakeholdern des Unternehmens 

geschlossen werden; vgl. Holthausen, R. W. (1990), S. 207; Gaeremynck, A. (1994), S. 11 und 13. 
653  Vgl. Wagenhofer, A./Ewert, R. (2007), S. 385. 
654  Die Signalling Theorie wurde maßgeblich von Spence geprägt; vgl. Spence, M. (1973), S. 358. Sie bezog 

sich ursprünglich auf die Sendung von Signalen von Bewerbern hinsichtlich der eigenen beruflichen Quali-

fikation an Arbeitgeber. Mittlerweile ist jedoch auch eine Anwendung auf die Rechnungslegung Usus; vgl. 

z. B. Ronen, J. (1981), S. 417; Morris, R. D. (1987), S. 48; Hughes, P. J./Schwartz, E. S. (1988), S. 42. Vgl. 

allgemein zur Signalwirkung von Rechnungslegungsinformationen m. w. N. Kuhner, C. (2001), S. 532 ff. 
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besteht, entscheidungsnützliche, andernfalls aber private Informationen655 über einen Signal-

ling Prozess an die schlechter informierte Seite weiterzugeben.656 Ziel dessen ist es, die eigenen 

Transaktionskosten zu senken. Da das Signalling jedoch mit Kosten verbunden ist,657 muss das 

Potential zur Reduktion der Transaktionskosten entsprechend hoch sein. 

Ein Signalling Prozess ist nur dann erfolgreich im Sinne eines Abbaus von 

Informationsasymmetrien und der Reduktion von Transaktionskosten, wenn das Signal den Ad-

ressaten erreicht und dieser es validieren kann. Damit der Empfänger das Signal validieren 

kann, muss dieses einerseits schlüssig sein, d. h. einen logischen Rückschluss auf die Qualität 

des Senders zulassen, andererseits aber auch zuverlässig sein.658 Zuverlässig ist es nur dann, 

wenn die Kosten des Signalling negativ mit der Qualität des Senders korreliert sind. Nur so 

kann seitens des Adressaten ausgeschlossen werden, dass Martktteilnehmer mit geringer Qua-

lität falsche Signale hinsichtlich der eigenen Qualität senden.659 

Die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände besitzt in erster Li-

nie aufgrund des zugrundeliegenden Wahlrechts das Potential im Rahmen der Rechnungsle-

gungspublizität als sogenanntes signalling device,660 d. h. als Instrument des Signalling, zu fun-

gieren und so Informationsasymmetrien zwischen dem Unternehmen und den Abschlussadres-

saten abzubauen. Eine Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände 

mit den zugehörigen pflichtmäßigen Anhangangaben kommt einer freiwilligen Offenlegung 

von Informationen gleich und kann dem Abschlussadressaten eine ansonsten private Informa-

tion hinsichtlich der „Qualität“ des Unternehmens, d. h. der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage des Unternehmens in Gegenwart und Zukunft im Allgemeinen und der Forschungs- und 

Entwicklungstätigkeit im Speziellen, zur Verfügung stellen. Durch die Offenlegung der priva-

ten Information können beispielsweise die Eigen- und Fremdkapitalkosten, aber auch Transak-

tionskosten, die aus anderen Vertragsbeziehungen des Unternehmens heraus entstehen, gesenkt 

werden. Im Falle der Rechnungslegungspublizität können die Kosten unter Umständen sogar 

                                                 
655  Unter „privat“ ist hier zu verstehen, dass die Information nur dem Unternehmen bekannt ist; vgl. Bannier, C. 

E. (2005), S. 147. 
656  Vgl. statt vieler und m. w. N. Fleischer, H. (2001), S. 123. Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, dass 

die Initiative hinsichtlich des Abbaus der Informationsasymmetrien von der schlechter informierten Seite 

ausgeht. In diesem Fall wird vom sogenannten screening gesprochen, vgl. z. B. Stiglitz, J. E. (1975), S. 283. 
657  Vgl. Spence, M. (1973), S. 358. 
658  Vgl. Werner, A. (2007), S. 73. 
659  Spence bezeichnet die Annahme, dass dieser Zusammenhang erfüllt ist bereits als “critical assumption”, ohne 

die eine Lösung des Problems nicht möglich ist; vgl. Spence, M. (1973), S. 358. 
660  Vgl. hinsichtlich dieses Ausdrucks Gaeremynck, A. (1994). 



Kapitel 4: Kritische Analyse des Status quo der handelsrechtlichen Regelung 127 

 

 

gleich für mehrere Transaktionen und Transaktionspartner gesenkt werden, da mit dem Signal-

ling mehrere Adressaten erreicht werden können.661 

 

4.3.2 Einordnung der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensge-

genstände in das bilanzpolitische Instrumentarium 

Übertragen auf den Bereich der Rechnungslegung liefert die Signalling Theorie somit allge-

mein eine Begründung für das Betreiben von Bilanzpolitik seitens der Unternehmen. In der 

Literatur werden die Begriffe Bilanzpolitik, Rechnungslegungspolitik sowie Jahresabschluss-

politik häufig synonym verwendet.662 Sie beschreiben eine zielgerichtete Beeinflussung der Bi-

lanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, des Anhangs sowie weiterer Berichtsinstrumente des 

Jahres- oder Konzernabschlusses.663 Insofern erscheinen die Begriffe Bilanzpolitik und Jahres-

abschlusspolitik missverständlich, der Begriff der Rechnungslegungspolitik hingegen geeigne-

ter. In Anlehnung an die einschlägige Literatur werden in dieser Arbeit die Begriffe Bilanzpo-

litik und Rechnungspolitik jedoch synonym verwendet. 

Die Bilanzpolitik stellt einen Teilbereich der Unternehmenspolitik dar,664 der sich mit der lega-

len Nutzung von Spielräumen innerhalb der Rechnungslegungsnormen zum Zwecke der Erfül-

lung der Ziele der Finanz- und Publizitätspolitik des Unternehmens, beschäftigt.665 Aus der 

Definition des Begriffs der Rechnungslegungspolitik, wie er hier angeführt wurde, lässt sich 

keine dem Abschlussadressaten schadende Wirkung entsprechender Verhaltensweisen ableiten, 

sodass der Begriff nicht zwingend mit opportunistischem Verhalten seitens des Unternehmens 

einhergeht.666 Dennoch wird er teilweise als Synonym des englischen Begriffs des earnings 

management verstanden, der nach h. M. ein opportunistisches Verhalten des Unternehmens 

bzw. seines Managements beinhaltet.667 

                                                 
661  Vgl. Wagenhofer, A./Ewert, R. (2007), S. 380. Das Unternehmen profitiert somit von den sogenannten eco-

nomies of scale; vgl. z. B. Rasmussen, S. (2013), S. 111. 
662  Vgl. für die Verwendung dieser und weiterer Begriffe m. w. N. Detert, K. (2008), S. 46. 
663  Vgl. zur Definition der Bilanzpolitik Kropff, B. (1993), S. 41. 
664  Vgl. Bauer, J. (1981a), S. 95 f.; Hinz, M. (1994), S. 25; Tanski, J. S. (2006), S. 4; Freidank, C.-C./Velte, P. 

(2007), S. 659. 
665  Vgl. Bauer, J. (1981a), S. 123; Freidank, C.-C./Velte, P. (2007), S. 659. 
666  Vgl. auch Detert, K./Sellhorn, T. (2007), S. 247. 
667  Der englische Begriff des earnings management wird zumeist als eine Beeinflussung der Rechnungslegung 

zuungunsten aller oder einzelner Abschlussadressaten definiert; vgl. z. B. Schipper, K. (1989), S. 92; Healy, 

P. M./Wahlen, J. M. (1999), S. 368; Detert, K./Sellhorn, T. (2007), S. 247; Riahi-Belkaoui, A. (2009), S. 56 f. 

sowie m. w. N. Fields, T. D./Lys, T. Z./Vincent, L. (2001), S. 260. 
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Hinsichtlich der Rechnungslegungspolitik stehen dem Unternehmen verschiedene Möglichkei-

ten zur Verfügung, die in ihrer Gesamtheit auch als das Instrumentarium der Rechnungsle-

gungspolitik bezeichnet werden.668 Ein Instrument der Bilanzpolitik beschreibt eine bestimmte 

Art von Spielraum innerhalb der Rechnungslegungsnormen, der zur Erreichung der Ziele der 

Unternehmenspolitik im Sinne des Signalling genutzt werden kann. Unter die einzelnen Instru-

mente der Bilanzpolitik lassen sich daher verschiedene konkrete Bilanzierungsvorschriften sub-

sumieren. Abbildung 3 gibt einen Überblick über eine gängige Systematisierung der Instru-

mente der Rechnungslegungspolitik.669 

Eine grundsätzliche Differenzierung zwischen den Instrumenten der Bilanzpolitik muss zu-

nächst aus zeitlicher Sicht erfolgen, weshalb zwischen sachverhaltsgestaltenden und darstel-

lungsgestaltenden Maßnahmen unterschieden wird. Während die Sachverhaltsgestaltung regel-

mäßig vor dem Abschlussstichtag zur Anwendung kommt, wird von darstellungsgestaltenden 

Alternativen erst nach dem Abschlussstichtag Gebrauch gemacht.670 Im Rahmen der Sachver-

haltsgestaltung wird somit nicht die Bilanzierung, sondern der im Rahmen der Rechnungsle-

gung abzubildende Geschäftsvorfall, also die wirtschaftliche Realität beeinflusst.671 Sachver-

haltsgestaltende Maßnahmen können damit wesentlich häufiger vom Unternehmen eingesetzt 

werden, da sie nicht an eine Gestaltungsalternative innerhalb der Rechnungslegungsnormen 

gebunden sind. Zudem bleiben sie in der Regel unentdeckt, da häufig keine Angabepflicht die-

ser im Anhang besteht.672 Im Falle der Aktivierung selbst erstellter immaterieller Vermögens-

gegenstände könnten in diesem Sinne entscheidende Entwicklungstätigkeiten, die die Vermö-

gensgegenstandseigenschaft herbeiführen, bereits vor dem Abschlussstichtag durchgeführt 

werden, um eine Aktivierung noch im entsprechenden Geschäftsjahr zu ermöglichen. Soll die 

Aktivierung jedoch erst im folgenden Geschäftsjahr erfolgen, so könnte auf die Durchführung 

entscheidender Entwicklungstätigkeiten vor dem Bilanzstichtag verzichtet werden. 

 

                                                 
668  Vgl. z. B. Freidank, C.-C./Velte, P. (2007), S. 668. 
669  Vgl. für ähnliche Systematisierungen Bauer, J. (1981a), S. 68; Kothes, M. (1999), S. 170. 
670  Vgl. Bauer, J. (1981b), S. 767; Tanski, J. S. (2006), S. 7; ähnlich auch Kothes, M. (1999), S. 169. 
671  Vgl. Bauer, J. (1981b), S. 767; Freidank, C.-C./Velte, P. (2007), S. 669. Vielfach wird hier daher auch von 

sogenanntem real earnings management im Gegensatz zum accounting earnings management, d. h. der Dar-

stellungsgestaltung, gesprochen; vgl. z. B. Matsuura, S. (2008), S. 63; Hashemi, S. A./Rabiee, H. (2011), 

S. 25. Letzteres wird teilweise. auch als accrual earnings management bezeichnet; vgl. Cohen, D. A./Gey, 

A./Lys, T. Z. (2008), S. 758; Chi, W./Lisie, L. L./Pevzner, M. (2011), S. 315. 
672  Vgl. Freidank, C.-C./Velte, P. (2007), S. 670. 
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Abbildung 3: Instrumente der Bilanzpolitik 

 

(Quelle: In Anlehnung an Freidank, C.-C./Velte, P. (2007), S. 669 und 674.) 

 

Die Darstellungsgestaltung kann im Gegensatz zur Sachverhaltsgestaltung nur dann erfolgen, 

wenn die Rechnungslegungsnorm entsprechende Alternativen oder Ermessensspielräume im-

pliziert. Somit ist diese Art von Bilanzpolitik deutlich stärker an Rechnungslegungsvorschriften 

und -prinzipien gebunden. Die formelle Rechnungslegungspolitik umfasst dabei in erster Linie 

Ausweis- und Erläuterungsalternativen.673 Da die Regelungen zur bilanziellen Behandlung 

selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände diesbezüglich keine expliziten Wahl-

rechte einräumen, soll diese Art von Rechnungslegungspolitik hier nicht weiter erläutert wer-

den. Die materielle Rechnungslegungspolitik steht demgegenüber unter dem Ziel, die Höhe des 

Vermögens bzw. Fremdkapitals und/oder die Höhe des Erfolgs und damit auch indirekt zu ei-

nem gewissen Grad die Höhe des Eigenkapitals des Unternehmens zu beeinflussen.674 Sie be-

zieht sich auf die ersten beiden Stufen der bilanziellen Behandlung, den Ansatz und die Bewer-

tung. Die Einflussnahme auf den Ausweis erfolgt, wie bereits dargestellt, über die Instrumente 

                                                 
673  Vgl. Nobach, K. (2006), S. 196; Freidank, C.-C./Velte, P. (2007), S. 671. 
674  Vgl. Freidank, C.-C./Velte, P. (2007), S. 672. 
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der formellen Rechnungslegungspolitik. Es ist dabei zwischen (expliziten) Wahlrechten und 

Ermessensspielräumen zu differenzieren, wobei Letztere häufig in sogenannte faktische Wahl-

rechte münden.675 Ein Wahlrecht besteht immer dann, wenn die Rechnungslegungsnorm min-

destens zwei in ihrer Rechtsfolge verschiedene Alternativen bereithält, zwischen denen der Bi-

lanzierende frei wählen kann.676 Im Rahmen der Bilanzierung selbst geschaffener immaterieller 

Vermögensgegenstände eröffnet das deutsche Handelsrecht vordergründig ein explizites An-

satzwahlrecht für Entwicklungskosten (§ 248 Abs. 2 HGB). Des Weiteren bietet die allgemeine 

Definition der Herstellungskosten des § 255 HGB ein Bewertungswahlrecht durch fakultativen 

Einbezug von Verwaltungskosten, Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs und 

der betrieblichen Altersvorsorge (§ 255 Abs. 2 Satz 3 HGB) sowie bestimmter Fremdkapital-

kosten (§ 255 Abs. 3 Satz 2 HGB).677 Über die Ausübung dieser Wahlrechte ist im Anhang Re-

chenschaft abzulegen (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB), womit der Abschlussadressat zwar die Infor-

mation erhält, wie die entsprechenden Wahlrechte ausgeübt wurden. Er kann aber auf Basis 

dessen nicht erkennen, welche Motivation das Unternehmen zur Wahl der Rechnungslegungs-

methode veranlasst hat. 

Ermessensspielräume finden sich immer dort, wo Rechnungslegungsvorschriften hinsichtlich 

eines zu bilanzierenden Sachverhalts ungenau sind. Subsumtionsspielräume eröffnen sich, so-

fern nicht klar ist, ob der Sachverhalt unter eine Regelung fällt oder nicht, Konklusionsspiel-

räume hingegen, wenn fraglich ist, ob eine bestimmte Rechtsfolge eintritt.678 Insbesondere bei 

der Abgrenzung der Forschungs- von der Entwicklungsphase liegen solche Ermessensspiel-

räume vor, was in der Folge einerseits den Ansatz, aber auch die Bewertung bei erstmaligem 

Ansatz determiniert. Zusätzliche Ermessensspielräume im Rahmen der Folgebewertung werden 

bei der Ermittlung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer, aber auch durch die Auswahl der Ab-

schreibungsmethodik offenbar.679 Die Ausnutzung solcher faktischen Wahlrechte ist für den 

Abschlussadressaten weitestgehend intransparent, da sie aus einer Auslegung der Rechnungs-

legungsvorschrift folgen, die im Abschluss nicht ausführlich erläutert werden muss. Zwar müs-

sen die Determinanten der Folgebewertung im Anhang angegeben werden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 

HGB), eine Dokumentation der Abgrenzung der Forschungs- und Entwicklungsphase muss 

hingegen im Abschluss nicht erfolgen. 

 

                                                 
675  Hennrichs bezeichnet diese daher auch als „,ungeschriebene‘ Wahlrechte“; Hennrichs, J. (1999), S. 46. 
676  Vgl. m. w. N. Bauer, J. (1981b), S. 767. 
677  Vgl. Abschnitt 3.2.4.3.1. 
678  Vgl. Bauer, J. (1981b), S. 767. 
679  Vgl. Abschnitt 3.2.4.2.2. 
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4.3.3 Kritische Analyse der Intention des Gesetzgebers hinsichtlich der Implemen-

tierung des Aktivierungswahlrechts 

Das Aktivierungswahlrecht für Entwicklungskosten ist als signalling device verwendbar, da es 

grundsätzlich als schlüssiges Signal für den Erfolg der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 

verstanden werden kann. So könnte prinzipiell seitens des Abschlussadressaten eine Unter-

scheidung zwischen in der Forschung und Entwicklung erfolgreichen und nicht erfolgreichen 

Unternehmen auf Basis dieser Information vorgenommen werden,680 wenn beispielsweise Ak-

tivierungsquoten, im Sinne des Quotienten aus aktivierten Entwicklungskosten und den Ge-

samtaufwendungen der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, verglichen werden.681 Gleich-

zeitig könnten die aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände zu Prognosezwecken her-

angezogen werden, wenn unterstellt wird, dass mit ihnen in der Zukunft Erträge generiert wer-

den.682 Nichtsdestotrotz schränken die fehlende intersubjektive Vergleichbarkeit der Informa-

tion683 und die vielfach propagierte generelle Unsicherheit und damit mangelnde Verlässlich-

keit selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände die Schlüssigkeit ein.684 

Darüber hinaus ist das im HGB vorliegende Wahlrecht der Zuverlässigkeit der Information 

dahingehend abträglich, dass die Aktivierungsentscheidung nicht zwingend sachlogisch moti-

viert sein muss. Sie kann auch aus einer opportunistischen Motivation resultieren.685 Die Zu-

verlässigkeit des Signals wäre nur dann gegeben, wenn die Nutzung des Aktivierungswahl-

rechts zwecks Sendung eines falschen Signals hinsichtlich des Erfolgs der Forschungs- und 

Entwicklungstätigkeit zu höheren Kosten führt686 als ein Ansatz selbst geschaffener immateri-

                                                 
680  Dies impliziert die realistische Annahme, dass nicht jede Forschungs- und Entwicklungstätigkeit erfolgreich 

ist; vgl. Brockhoff, K. (1999), S. 49. 
681  Vgl. Zwirner, C. (2009), S. 2304; Tran, D. H. (2011), S. 539. Allerdings muss auch hier beachtet werden, 

dass ein Vergleich nur auf Basis der aktivierenden Unternehmen, für die diese Angaben verfügbar sind, er-

folgen kann. 
682  Dieser These kann zwar entgegen gehalten werden, dass der Wert, mit dem der selbst geschaffene immateri-

elle Vermögensgegenstand in der Bilanz aktiviert wird, kein Maß für den tatsächlichen Wert des Vermögens-

gegenstands ist, da beispielsweise Forschungskosten nicht aktiviert werden und eine Nachaktivierung von 

Entwicklungskosten untersagt ist; vgl. Dobler, M./Kurz, G. (2008), S. 492; mit analoger Argumentation zu 

den IFRS auch IAS 38.BCZ38(d). Da diese Problematik aber auch bei anderen Vermögenswerten auftreten 

kann, bei denen kein Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfolgt, stellt diese kein originäres Problem der hier 

betrachteten Regelung dar und soll aus diesem Grund nicht weiter betrachtet werden. 
683  Vgl. Haaker, A. (2012b), S. 58; anderer Ansicht Freiberg, J. (2012), S. 59. 
684  Moxter vermutet in diesem Zusammenhang weitergehend, dass in der Ausschüttungssperre, die mit der Ak-

tivierung von Entwicklungskosten einhergeht, eine zusätzliche Quelle des Misstrauens der Abschlussadres-

saten gegenüber der Verlässlichkeit durch aktivierte Entwicklungskosten bereitgestellter Informationen dar-

stellt; vgl. Moxter, A. (2008), S. 1516. Vgl. ähnlich auch Breitweg, J./Hahn, K./Zajontz, Y. (2012), S. 653; 

Herzig, N. (2012a), S. M 1. 
685  Vgl. Engel-Ciric, D. (2008), S. 85. 
686  Vgl. Dinh, T./Kang, H./Schultze, W. (2014), S. 6. 
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eller Vermögensgegenstände zum Zwecke der Offenlegung entscheidungsnützlicher Informa-

tionen.687 Da die Kosten-Nutzen-Struktur der Aktivierung von Entwicklungskosten für den Ab-

schlussadressaten aber in der Regel nicht beobachtbar ist, liegen deutliche Einschränkungen der 

Validierbarkeit des Signals durch den Abschlussadressaten vor.688 

Infolgedessen verarbeiten beispielsweise Kreditinstitute, als eine Gruppe der Abschlussadres-

saten, die vom Unternehmen erhaltenen Rechnungslegungsinformationen im Zuge des Kredit-

vergabeprozesses regelmäßig zu sogenannten Systembilanzen,689 in denen aktivierte selbst ge-

schaffene immaterielle Werte des Anlagevermögens, teilweise sogar sämtliche immateriellen 

Vermögensgegenstände,690 mit dem bilanziellen Eigenkapital verrechnet werden.691 Dieses 

Vorgehen ist sogar bei IFRS-Bilanzen aufgrund der vorherrschenden Ermessensspielräume und 

der generellen Unsicherheit aktivierter Entwicklungskosten Gang und Gäbe, obwohl hier ein 

formales Aktivierungsgebot besteht. Eine abweichende Vorgehensweise bei Abschlüssen, die 

nach dem HGB erstellt werden, wird daher nicht erwartet.692 Somit erscheint die Orientierung 

der Regelung an den Bedürfnissen mittelständischer Unternehmen, die sich primär über Kre-

ditinstitute finanzieren, fraglich. Gerade diese Kapitalgeber stellen offensichtlich hohe Ansprü-

che an die Vergleichbarkeit und Verlässlichkeit von Rechnungslegungsinformationen693 und 

werden daher in der Aktivierung von Entwicklungskosten wenigstens teilweise kein validier-

bares, positives Signal sehen.694 Baetge/Klönne/Schumacher geben deshalb zu bedenken, dass 

die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände grundsätzlich auf-

                                                 
687  Sind die Kosten des Signalling für Marktteilnehmer mit niedriger Qualität zu niedrig, kann es zur adversen 

Selektion kommen und im Extremfall zu einem partiellen Marktversagen kommen, da die Martkteilnehmer 

mit hoher Qualität den Markt verlassen; vgl. allgemein Akerlof, G. A. (1970). Vgl. zur Übertragung des 

Phänomens der adversen Selektion auf den Rechnungslegungskontext auch Morris, R. D. (1987), S. 48. 
688  Vgl. auch Dinh, T./Eierle, B./Schultze, W./Steeger, L. (2015), S. 260. 
689  Vgl. grundlegend zur Aufbereitung von Jahresabschlussdaten im Rahmen der Jahresabschlussanalyse 

Hennrichs, J. (1999), S. 7. 
690  Vgl. Haller, A./Löffelmann, J. V./Etzel, B. (2009), S. 220. 
691  Vgl. z. B. IAS 38.BCZ38(e); Thiele, S./Kühle, U. (2004), IAS 38 Tz. 278; Arbeitskreis Bilanzrecht der Hoch-

schullehrer Rechtswissenschaft (2008), S. 157; Zülch, H./Löw, E. (2008), S. 35; Wehrheim, M./Fross, I. 

(2010), S. 75; Weinand, M./Wolz, M. (2010), S. 134; Baetge, J./Klönne, H./Schumacher, K. (2011), S. 832; 

Breitweg, J./Hahn, K./Zajontz, Y. (2012), S. 653 sowie zum analogen Vorgehen im Rahmen einer Private-

Equity-Finanzierung Heitzer, B. (2010), S. 409. Werden diese Posten im Rahmen der Bilanzanalyse nicht 

gegeneinander verrechnet, so ist eine tiefergreifende Bilanzanalyse notwendig; vgl. Baetge, J./Maresch, 

D./Schulz, R. (2008), S. 419. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Catasus/Gröjer die im Rahmen 

einer experimentellen Befragung von 40 schwedischen Kreditberatern herausfanden, dass eine Aktivierung 

entsprechender immaterieller Vermögenswerte nicht zu einer verbesserten Situation im Rahmen des Kredit-

vergabeprozesses führt; vgl. Catasus, B./Gröjer, J.-E. (2003), S. 338 und 340. 
692  Vgl. Jerzembek, L./Siegler, J. (2010), S. 385. 
693  Vgl. Weinand, M./Wolz, M. (2010), S. 133 f.; ähnlich auch Hüttche, T. (2009), S. 411. Die Kritik an der 

Mittelstandsorientierung der Regelung ergibt sich auch aus einer Befragung von 125 Unternehmen aller Grö-

ßenklassen des HGB; vgl. Weinand, M./Wolz, M. (2009), S. 2009. 
694  Vgl. Haller, A./Löffelmann, J. V./Etzel, B. (2009), S. 220. 
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grund der immanenten rechnungslegungspolitischen Spielräume auch eine negativere Wahr-

nehmung des Unternehmens beim Abschlussadressaten evozieren kann, wenn diese die Gefahr 

einer durch die Wahlrechtsausübung intendierten Verschleierung schlechter Ergebnisse und 

Kennzahlen als besonders stark wahrnehmen.695 

Insgesamt kann das Wahlrechts somit zwar als Chance zum Signalling zutreffender Informati-

onen verstanden werden, doch wird die Wirksamkeit dessen durch die Möglichkeit zur der op-

portunistischen Nutzung beeinträchtigt. Fraglich ist daher, warum der Gesetzgeber im Laufe 

des Gesetzgebungsprozesses trotz der bestehenden Kritik das zunächst angedachte Aktivie-

rungsgebot in ein Ansatzwahlrecht umformuliert hat. Als Argument gegen eine Verpflichtung 

zur Aktivierung wurde angeführt, dass besonders mittelständische oder kleinere Unternehmen 

oft über kein adäquates Forschungs- und Entwicklungscontrolling verfügen, sodass die Abgren-

zung der Forschungs- und Entwicklungsphase und die verlässliche Zurechnung von Herstel-

lungskosten nicht gewährleistet werden könnten oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten ein-

hergingen.696 Ein Aktivierungswahlrecht biete im Gegenzug die Möglichkeit durch Einrichtung 

eines entsprechenden internen Rechnungswesens oder wenigstens eines Projektcontrollings, die 

Dokumentation der für die Aktivierung zu erfüllenden Kriterien sicher zu stellen und von den 

potentiellen Vorzügen aktivierter Entwicklungskosten zu profitieren.697 Andererseits können 

Unternehmen nach Abwägung der Kosten gegen den Nutzen ohne Angabe von Gründen auf 

die Aktivierung und damit auch auf die gegebenenfalls durchzuführende Neuerrichtung eines 

Projektcontrollings oder ähnlichem verzichten,698 was den Unterschied zu einem faktischen 

Aktivierungswahlrecht, das vom Grundsatz her eine Aktivierungspflicht forciert, deutlich 

macht.699 Bei Letzterem besteht zum einen eine eingeschränktere Möglichkeit der Nicht-Akti-

vierung. Zum anderen muss im Falle der Nicht-Aktivierung eine Dokumentation der Nicht-

Erfüllung der Aktivierungsbedingungen erfolgen. Eine entsprechende interne Dokumentation 

ist somit in jedem Fall notwendig. Bramann sieht dies zwar aus Sichtweise des internen Rech-

                                                 
695  Vgl. Baetge, J./Klönne, H./Schumacher, K. (2011), S. 832; anderer Ansicht Carter, W. K. (1981), S. 108. 
696  Vgl. BR-Drucksache 344/08 (Beschluss), S. 7 f.; ähnlich auch Link, L./Oldewurtel, C./Kümpel, K. (2014), 

S. 238; anderer Ansicht Rieg, R. (2010), S. 345 f. 
697  Vgl. allgemein zur Kosten-Nutzen-Problematik hinsichtlich der Aktivierung von Entwicklungskosten Gor-

nik-Tomaszewski, S./Millan, M. A. (2005), S. 46. 
698  Vgl. Herzig, N./Briesemeister, S. (2009), S. 977. Vgl. zum hohen Verwaltungsaufwand im Falle einer Akti-

vierung auch Breitweg, J./Hahn, K./Zajontz, Y. (2012), S. 653. 
699  Vgl. hierzu auch die Ergebnisse einer Befragung von 307 Unternehmen von Eierle/Haller in Kooperation 

mit dem DRSC und dem Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) zum IFRS for SMEs. Demnach 

beurteilen 66 % der befragten Unternehmen ein Aktivierungswahlrecht für Entwicklungskosten als neutral 

bis sehr vorteilhaft; vgl. Eierle, B./Haller, A. (2010), S. 35. 
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nungswesens als Vorteil, da ihrer Meinung nach durch die Aktivierungsmöglichkeit die Integra-

tion von internem und externem Rechnungswesen fortschreite.700 Eine potentielle Impulswir-

kung des Wahlrechts für das interne Rechnungswesen muss allerdings auch kritisch gesehen 

werden. So erscheint es äußerst fraglich, dass ein explizites Wahlrecht, das mithin unter Kosten- 

und Nutzengesichtspunkten ausgeübt werden wird, zur Einrichtung eines entsprechenden inter-

nen Berichts- und Überwachungssystems führt, wenn der Nutzen der Aktivierung fraglich ist. 

Allenfalls ein Nutzen aus der Eignung des für externe Adressaten erstellten Abschlusses für 

Controllingzwecke wäre daher denkbar.701 

Des Weiteren ist festzuhalten, dass Unternehmen auf Basis des Aktivierungswahlrechts in der 

Handelsbilanz selbst entscheiden können, ob sie aus Kostengründen eine sofortige Aufwands-

verbuchung von Entwicklungskosten präferieren, da eine Überleitung des handelsrechtlichen 

Abschlusses auf die Vorschriften zur steuerlichen Gewinnermittlung in diesem Fall erleichtert 

wird702 und die Bildung latenter Steuern umgangen werden kann.703 

Letztlich ist das bilanzierende Unternehmen durch das Aktivierungswahlrecht in der Lage, die 

Menge an Informationen zu bestimmen, die der Öffentlichkeit und damit auch der Konkurrenz 

zur Verfügung gestellt werden. So kann es im Sinne des Unternehmens sein, Entwicklungskos-

ten nicht zu aktivieren, um Mitbewerbern keinen Hinweis auf das Bestehen selbst geschaffener, 

möglicherweise ungeschützter Technologien oder anderer immaterieller Vermögensgegen-

stände zu geben.704 Besonders durch die im Falle der Aktivierung notwendige Anhangangabe 

des Forschungs- und Entwicklungsaufwands können auch Konkurrenten einen Einblick in die 

Forschungs- und Entwicklungsintensität des Unternehmens erhalten, der durch die sofortige 

Aufwandsverbuchung vermieden werden kann. 

                                                 
700  Vgl. Bramann, A. (2009), S. 105; ähnlich auch Hüttche, T. (2009), S. 1350; Tran, D. H. (2011), S. 539. 
701  Vgl. hierzu zum Konzernabschluss Busse von Colbe, W. (1998), S. 137. Diese Ansicht scheinen auch die 

betroffenen Unternehmen zu teilen. So ergab eine Befragung nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen in 

Deutschland zum IFRS for SMEs, dass 33 % der befragten 305 Unternehmen, für die F&E von Bedeutung 

ist, dass eine sofortige Aufwandserfassung gegenüber der Aktivierung von Entwicklungskosten einen gerin-

geren Nutzen im Hinblick auf die interne Steuerung hat, weitere 26 % betrachteten die beiden Alternativen 

als gleichwertig; vgl. Eierle, B./Vogt, C. (2012), S. 339. 
702  Vgl. BR-Drucksache 344/1/08, S. 10; Herzig, N./Briesemeister, S. (2009), S. 977; Zwirner, C./Boecker, 

C./Froschhammer, M. (2012), S. 93. Vgl. zur allgemein hohen Bedeutung des handelsrechtlichen Jahresab-

schlusses als Grundlage der steuerlichen Gewinnermittlung aus Sicht nicht kapitalmarktorientierter Unter-

nehmen Eierle, B./Beiersdorf, K./Haller, A. (2008), S. 156. 
703  Vgl. Zwirner, C./Boecker, C./Froschhammer, M. (2012), S. 93. 
704  Vgl. Herzig, N. (2012b), S. 1346; allgemein zur Tendenz der Geheimhaltung bei kleineren Unternehmen 

Cerf, A. R. (1961), S. 22 sowie bezüglich des deutschen Mittelstands Küting, K. (2012), S. R2. Vgl. allge-

mein und umfassend zum Konflikt zwischen Publizität und Geheimhaltung im Rahmen der Rechnungslegung 

Eßbauer, S. (2009), S. 288 ff. 
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Resümierend ist festzustellen, dass der Gesetzgeber mit der Implementierung des Wahlrechts 

anstatt des Aktivierungsgebots Unternehmen einerseits die Aktivierung im Sinne der Bereit-

stellung von Informationen für Transaktionspartner ermöglicht und damit die Chance zum Sig-

nalling des Erfolgs der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit gewährt. Gleichzeitig wird es 

dem Unternehmen aufgrund der unter Umständen hohen Kosten, die mit der Aktivierung von 

Entwicklungskosten einhergehen, jedoch freistellt, von einer Aktivierung abzusehen. Es fällt 

allerdings auf, dass der Gesetzgeber die mögliche Aktiverung aus opportunistischen Erwägun-

gen heraus wenigstens im Rahmen des Gesetzgebungsprozess veröffentlichten Begründungen 

und Stellungnahmen außer Acht lässt. 

 

4.4 Fazit 

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich durch die Einführung eines Aktivierungswahlrechts für 

selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände durch das BilMoG ein Bruch mit dem 

zuvor lange bestehenden Aktivierungsverbot ergibt. Für Letzteres wurden auf Basis der GoB 

in der Vergangenheit immer wieder überzeugende Argumente geliefert, von denen der Gesetz-

geber sich im Rahmen des BilMoG abkehrt. Dennoch kann nicht zwangsläufig von einem 

Bruch mit den GoB gesprochen werden, sondern allenfalls von einer Verschiebung der Ge-

wichtung einzelner Grundsätze. 

Durch die Einführung eines Wahlrechts anstatt der ursprünglich angedachten Aktivierungs-

pflicht schafft der Gesetzgeber eine Kompromisslösung, die dem Unternehmen einerseits die 

Möglichkeit zur Signalisierung einer erfolgreichen F&E-Tätigkeit eröffnet, ihm aber die sofor-

tige aufwandswirksame Erfassung der Entwicklungkosten frei stellt, wenn die erwarteten mo-

netären Vorteile aus der Aktivierung die mit der Aktivierung verbundenen direkten und indi-

rekten Kosten nicht wenigstens ausgleichen. Kritisiert werden kann hierbei die unweigerliche 

Gewährung bilanzpolitischer Spielräume durch das explizite Aktivierungswahlrecht, die letzt-

lich vom Unternehmen zu seinen Gunsten, aber zum Nachteil seiner Vertragspartner ausgenutzt 

werden können. Aus diesem Grund sehen sich Unternehmen, die Entwicklungskosten aktivie-

ren, auch in anderen Rechnungslegungsnormen, großer Skepsis seitens der Abschlussasressaten 

ausgesetzt. 

Die folgende empirische Untersuchung soll klären, inwiefern diese Skepsis berechtigt ist. 

Hierzu erscheint es notwendig, zunächst die Frage zu beantworten, welche Faktoren die Akti-
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vierung von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen determinieren. An-

schließend wird untersucht, ob eine Aktivierung von Entwicklungskosten primär zum Zwecke 

der Bereitstellung entscheidungsnützlicher Informationen erfolgt oder in erster Linie opportu-

nistisch motiviert ist. Sollte letztere Motivation überwiegen, so könnte vermutet werden, dass 

der Kompromiss des Gesetzgebers zwischen der Steigerung der Informationsfunktion (Aktivie-

rung von Entwicklungskosten) und der Betrachtung von Kosten-Nutzen-Aspekten aus dieser 

(Wahlrecht), seinen Zweck nicht erfüllt. 
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5. Determinanten der Aktivierung von Entwicklungskosten 

5.1 Überblick über die bestehende Literatur 

Studien hinsichtlich der Determinanten der Ausübung rechnungslegungspolitischer Spielräume 

basieren zumeist auf der Sichtweise, dass die Existenz von Transaktionskosten aus Verträgen 

des Unternehmens einen Anreiz zur strategischen Ausnutzung von Spielräumen in der Rech-

nungslegung bietet. Lee/Hsieh teilen diese Vertragskosten entsprechend der Perioden der Ver-

tragsschließung und der Vertragsüberwachung in zwei Kostenarten auf. Sie definieren die so-

genannten contracting costs als die Kosten, die im Rahmen der Abwägung, Verhandlung und 

Neuverhandlung von Vertragsbedingen aufgrund sogenannter hidden characteristics705 des Un-

ternehmens entstehen. Sind diese Vertragsbedingungen einmal festgelegt, so folgen auf die 

contracting costs die sogenannten monitoring costs, die in den Kosten der Informationsbeschaf-

fung und -auswertung hinsichtlich des Einhaltens der Vertragskonditionen bestehen.706 

Die maßgeblich durch Watts/Zimmerman geprägte positive accounting theory707 greift diese 

vertragsbezogenen Anreize für die Wahl einer Rechnungslegungsmethode durch das Unterneh-

men, die häufig mit dem englischen Begriff der accounting choice bzw. accounting policy 

choice bezeichnet wird,708 auf und systematisiert sie auf Basis der verschiedenen Arten von 

Vertragsbeziehungen des Unternehmens. Eine Unterscheidung erfolgt zumeist hinsichtlich sich 

aus Verträgen mit dem Management ergebender Anreize für opportunistisches Verhalten (op-

portunistic behaviour theory),709 aus zumeist aus ungeschriebenen Verträgen mit Regierungen 

                                                 
705  Vgl. Picot, A./Dietl, H. (1993), S. 321 f. 
706  Vgl. Lee, C.-W. J./Hsieh, D. A. (1985), S. 470. Vgl. für eine weitergehende Systematisierung von Transak-

tionskosten m. w. N. Picot, A./Dietl, H. (1993), S. 313 und 322 f.. 
707  Vgl. z. B. Watts, R. L./Zimmerman, J. L. (1978). Watts/Zimmerman verstehen die Aufgabe der accounting 

theory, d. h. dem theoretischen Konzept dieses Zweigs der Rechnungslegungsforschung, als die Erklärung 

beobachtbaren Bilanzierungsverhaltens einerseits und der Entwicklung von Hypothesen hinsichtlich nicht 

beobachtbarer Determinanten des Bilanzierungsverhaltens andererseits; vgl. Watts, R. L./Zimmerman, J. L. 

(1986), S. 2. Das Adjektiv „positiv“ (positive) ist als Antonym zu „normativ“ zu begreifen und deutet auf 

eine beschreibende, urteilsfreie Theorie hin. Vgl. hierzu Watts, R. L./Zimmerman, J. L. (1986), S. 4 und 8 f.; 

Sterling, R. R. (1990), S. 111; Haller, A. (1994), S. 597; allgemein zum Postulat der Urteilsfreiheit der Wis-

senschaft Weber, Max (1917/1922), S. 451. 
708  Unabhängig von der dahinterstehenden Motivation eines Unternehmens wird die Art und Weise der Rech-

nungslegung eines Unternehmens und damit auch der Umgang mit rechnungslegungspolitischen Spielräu-

men insgesamt auch als accounting policy bezeichnet; vgl. Hendriksen, E. S./Breda, M. F. v. (1992), S. 235; 

Riahi-Belkaoui, A. (2009), S. 53. 
709  Die opportunistic behaviour theory, die auch als managerial opportunism bezeichnet wird, fußt auf der Prin-

zipal-Agenten-Theorie, die im Wesentlichen auf Jensen/Meckling (1976) zurückzuführen ist; vgl. Jensen, M. 

C./Meckling, W. H. (1976), S. 312 f.  
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und Regulierungsbehörden resultierenden Anreizen zur Minimierung politischer Kosten (poli-

tical costs theory)710 sowie sonstiger Anreize zur Senkung von Transaktionskosten aus Bezie-

hungen mit internen und externen Vertragspartnern des Unternehmens (efficient contracting 

theory).711 

Eine besondere Bedeutung kommt in einem Unternehmen den Verträgen mit den Kapitalgebern 

zu.712 Contracting und monitoring costs, die aus diesen resultieren, stellen deshalb häufig eine 

große Last für das bilanzierende Unternehmen dar, die es durch die strategische Ausübung 

rechnungslegungspolitischer Spielräume senken kann. Diverse Studien belegen empirisch, dass 

kapitalmarktorientierte Unternehmen, die stark von Fremdkapital abhängig sind und für die da-

mit die Kosten hinsichtlich der Aufnahme neuen Fremdkapitals und des Einhaltens vertragli-

cher Vereinbarungen, wie etwa Financial Covenants,713 besonders hoch sind,714 Spielräume und 

Wahlrechte im Rahmen der Aktivierung von immateriellen Werten ergebniserhöhend ausüben. 

Auf diese Weise soll das über den Jahresabschluss an die Kapitalgeber transferierte Bild des 

Unternehmens verbessert werden.715 Ebenso konnte für börsennotierte Unternehmen festge-

stellt werden, dass diese mit zunehmender Größe entsprechende Spielräume in einkommens- 

und vermögensmindernder Weise ausüben.716 Dies legt den Schluss nahe, dass Unternehmen 

politische Kosten, denen sie sich mit zunehmender Größe ausgesetzt sehen, minimieren wollen, 

                                                 
710  Die erhöhte Aufmerksamkeit ist mit Kosten verbunden, die allgemein als politische Kosten (political costs) 

bezeichnet werden. Beispiele für politische Kosten sind Steuern, aber auch Kosten, die mit einem stärkeren 

Maß an politischer Kontrolle, wie beispielsweise aus der staatlichen Regulierung des Marktes, einhergehen; 

vgl. Zimmerman, J. L. (1983), S. 119; Trombley, M. A. (1989), S. 531; Haller, A. (1994), S. 601. 
711  Vgl. zu dieser Einteilung Holthausen, R. W./Leftwich, R. W. (1983), S. 83; Holthausen, R. W. (1990), 

S. 207 f.; Watts, R. L./Zimmerman, J. L. (1990), S. 134. Da diese Theorien nicht überschneidungsfrei sind, 

werden sie in der Literatur häufig auch nur teilweise aufgegriffen bzw. es werden hier separat dargestellte 

Theorien unter andere subsumiert; vgl. z. B. Fields, T. D./Lys, T. Z./Vincent, L. (2001), S. 261. Teilweise 

werden die Erklärungsansätze auch weiter aufgefächert; vgl. Healy, P. M./Wahlen, J. M. (1999), S. 376 ff. 
712  Coenenberg/Haller/Schultze sprechen daher auch von der “debt/equity hypothesis [im Original kursiv, Anm. 

d. Verf.]“; Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, W. (2014), S. 1336. 
713  Vgl. zu diesem Begriff z. B. Kahle, H. (2002), S. 704 f.; Dettmeier, M. (2010), S. 454; Zwirner, C. (2010b), 

S. 491. Die Financial Covenants stellen eine Teilmenge aller Covenants eines Vertrags dar und beziehen sich 

regelmäßig auf einzuhaltende Bilanz- oder Erfolgskennzahlen; vgl. Zwirner, C. (2010a), S. 278 f.; Mausbach, 

C./Simmert, D. B. (2011), S. 344. 
714  Ein Verstoß gegen diese Kreditklauseln führt in der Regel zur Aufhebung des Kreditvertrags oder zu ungüns-

tigeren Kreditkonditionen. Vgl. zum Begriff der Kreditklausel Zwirner, C. (2010a), S. 278. Vgl. zu den Sank-

tionen bei Verletzung dieser Köndgen, J. (1997), S. 128; Bantleon, U./Fengler, P./Peter, A. (2009), S. 755; 

Dettmeier, M. (2010), S. 455 f.; Mausbach, C./Simmert, D. B. (2011), S. 344 f. 
715  Vgl. Daley, L. A./Vigeland, R. L. (1983), S. 204; Shehata, M. (1991), S. 778; Aboody, D./Lev, B. (1998), 

S. 169; Dhaliwal, D. S./Heninger, W. G./Hughes II, K. E. (1999), S. 170; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T. 

(2006), S. 57; Tutticci, I./Krishna, G./Percy, M. (2007), S. 96; Givoly, D./Shi, C. (2008), S. 293; Oswald, 

D. R. (2008), S. 15; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), S. 154; Ballas, A./Anagnostopoulou, S. 

(2013), S. 51. 
716  Vgl. Daley, L. A./Vigeland, R. L. (1983), S. 204; Shehata, M. (1991), S. 778; Aboody, D./Lev, B. (1998), 

S. 169; Dhaliwal, D. S./Heninger, W. G./Hughes II, K. E. (1999), S. 170; Smith, D. T./Percy, M./Richardson, 

G. D. (2001), S. 27; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T. (2006), S. 57; Givoly, D./Shi, C. (2008), S. 293; Oswald, 

D. R. (2008), S. 15; Jones, S. (2011), S. 59; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), S. 154; Ballas, 

A./Anagnostopoulou, S. (2013), S. 51. 
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indem sie ihre auf Basis von Rechnungslegungsgrößen, z. B. der Bilanzsumme, ermittelte 

Größe reduzieren.717 

Neben der Existenz solcher vertragsbasierten Anreize lassen die Ergebnisse vergangener Un-

tersuchungen darauf schließen, dass kapitalmarktorientierte Unternehmen, die sich in einer, zu-

mindest auf Basis publizierter Rechnungslegungsinformationen erkennbar, angespannten fi-

nanziellen Lage befinden, eine stärkere Neigung zur Aktivierung von Entwicklungskosten und 

immateriellem Vermögen insgesamt aufweisen. So zeigen beispielsweise Aboody/Lev (1998), 

Cazavan-Jeny/Jeanjean (2006), Markarian/Pozza/Prencipe (2008) und Dinh/Kang/Schultze 

(2014) auf, dass Unternehmen mit schlechter Performance häufiger oder einen größeren Teil 

ihrer Entwicklungskosten aktivieren als jene, deren Performance vergleichsweise gut ist.718 

Analoge Ergebnisse werden auch hinsichtlich wachsender, noch nicht etablierter Unterneh-

men719 sowie Gesellschaften, die ein negatives Ergebnis ausweisen, dokumentiert,720 da diese 

besonders stark von einer Verbesserung des bilanziellen Eigenkapitals und des Jahresergebnis-

ses durch die Aktivierung profitieren können.721 Insofern scheint das Entwicklungsstadium des 

Unternehmens ebenfalls eine bedeutende Determinante der accounting policy choice hinsicht-

lich immateriellen Vermögens darzustellen. 

Verschiedene Studien untersuchen darüber hinaus den Einfluss der Forschungs- und Entwick-

lungsintensität börsennotierter Unternehmen auf die Aktivierung damit einhergehender Auf-

wendungen. Während beispielweise Shehata (1991), Aboody/Lev (1998), Percy (2000), Tut-

ticci/Krishna/Percy (2007), Givoly/Shi (2008) und Ballas/Anagnostopoulou (2013) einen posi-

tiven Einfluss der F&E-Intensität auf in der Bilanz angesetzte Beträge ausmachen722 und daraus 

                                                 
717  Unternehmen stehen in Abhängigkeit vieler Faktoren in besonderem Maß im Fokus der Öffentlichkeit. Mög-

liche Faktoren in diesem Zusammenhang sind die Größe des Unternehmens oder beispielsweise die Veröf-

fentlichung eines hohen oder auch niedrigen Jahresergebnisses. Coenenberg/Haller/Schultze sprechen daher 

auch von der “size hypothesis [im Original kursiv, Anm. d. Verf.]“; Coenenberg, A. G./Haller, A./Schultze, 

W. (2014), S. 1336. Vgl. ergänzend auch Holthausen, R. W./Leftwich, R. W. (1983), S. 87. Ein weiterer 

Faktor für den Anfall bzw. die Höhe politischer Kosten kann aber auch die Branche des Unternehmens sein; 

vgl. Fields, T. D./Lys, T. Z./Vincent, L. (2001), S. 262. Die Branche kann jedoch im Rahmen der Rechnungs-

legungspolitik nicht unmittelbar beeinflusst werden, weshalb sie an dieser Stelle nicht eingehender betrachtet 

wird. 
718  Vgl. Aboody, D./Lev, B. (1998), S. 169; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T. (2006), S. 57; Markarian, G./Pozza, 

L./Prencipe, A. (2008), S. 259; Dinh, T./Kang, H./Schultze, W. (2014), S. 44. Die Performance des Unter-

nehmens wird in diesen Studien auf Basis von Rentabilitätskennziffern bzw. deren Veränderung gemessen. 
719  Vgl. Dhaliwal, D. S./Heninger, W. G./Hughes II, K. E. (1999), S. 170; Wyatt, A. (2005), S. 994; Oswald, D. 

R. (2008), S. 15; Ballas, A./Anagnostopoulou, S. (2013), S. 51. 
720  Vgl. Oswald, D. R. (2008), S. 15; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), S. 154; Jones, S. (2011), 

S. 60; Ballas, A./Anagnostopoulou, S. (2013), S. 51. 
721  Vgl. ausführlich Abschnitt 5.3. 
722  Vgl. Shehata, M. (1991), S. 778; Aboody, D./Lev, B. (1998), S: 169; Percy, M. (2000), S. 21; Tutticci, 

I./Krishna, G./Percy, M. (2007), S. 96; Givoly, D./Shi, C. (2008), S. 293; Ballas, A./Anagnostopoulou, S. 

(2013), S. 51. 
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folgern, dass Unternehmen, für die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen eine starke 

Bürde für das Jahresergebnis und das bilanzielle Eigenkapital darstellen, einen besonders hohen 

Anreiz zur Aktivierung haben, gelangen andere Studien zu gegenteiligen Ergebnissen. So kon-

statieren beispielsweise Wyatt (2005), Cazavan-Jeny/Jeanjean (2006), Oswald/Zarowin (2007), 

Oswald (2008) und Cazavan-Jeny/Jeanjean/Joos (2011), dass insbesondere kapitalmarkorien-

tierte Unternehmen mit einer niedrigen F&E-Intensität immaterielles Vermögen im Allgemei-

nen und Entwicklungskosten im Speziellen aktivieren.723 Aus diesem Umstand könnte ge-

schlossen werden, dass Unternehmen, für die Forschung und Entwicklung nur von untergeord-

neter Bedeutung sind und die daher eher geringe Vorteile aus dem Signalling entscheidungs-

nützlicher Informationen hinsichtlich des F&E-Erfolgs ziehen können, bestehende Spielräume 

in der Rechnungslegung opportunistisch ausnutzen. Dieser Schluss wird weitergehend von den 

Ergebnissen von Shehata (1991), Oswald (2008) und Jones (2011) gestützt, die zu dem Ergeb-

nis kommen, dass börsennotierte Unternehmen mit volatilen Ergebnissen eher zur Aktivierung 

von Entwicklungskosten bzw. immateriellen Werten neigen, um auf diese Weise ihr Jahreser-

gebnis zu glätten.724 Dieses Verhalten wird vielfach als income smoothing bezeichnet und stellt 

eine übergreifende Zielsetzung dar, unter der Bilanzpolitik betrieben wird.725 Dennoch muss in 

Betracht gezogen werden, dass auch Unternehmen, die das Aktivierungswahlrecht zum Zwecke 

des Signalling entscheidungsnützlicher Informationen nutzen wollen, unter Umständen ihre 

Anreize hierzu aus bestehenden Schwankungen des Jahresergebnisses ziehen. Somit kann aus 

dem geschilderten empirisch beobachtbaren Zusammenhang zwischen der Ergebnisstruktur 

und der Aktivierung von immateriellen Werten nicht zwangsläufig auf opportunistisches Ver-

halten geschlossen werden. 

                                                 
723  Vgl. Wyatt, A. (2005), S. 994; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T. (2006), S. 57; Oswald, D. R./Zarowin, P. 

(2007), S. 717; Oswald, D. R. (2008), S. 15; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), S. 154. 
724  Vgl. Shehata, M. (1991), S. 778; Oswald, D. R. (2008), S. 15; Jones, S. (2011), S. 59. 
725  Unter Ergebnisglättung bzw. income smoothing wird allgemein die Angleichung volatiler Ergebnisse im 

Zeitablauf verstanden; vgl. z. B. Beidleman, C. R. (1973), S. 653; Imhoff, E. A. jr. (1977), S. 86; Fudenberg, 

D./Tirole, J. (1995), S. 75 f. Das income smoothing stellt dabei eine Form von earnings management dar; 

vgl. Dechow, P. M./Skinner, D. J. (2000), S. 237. Vereinzelt findet daher auch der Begriff des earnings 

smoothing Verwendung; vgl. z. B. Markarian, G./Pozza, L./Prencipe, A. (2008), S. 250. 
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Während allgemein in der Literatur teilweise eine Differenzierung zwischen opportunistischen 

Motivationen (opportunistic behaviour hypothesis)726 und nicht opportunistischen Motivatio-

nen (demand hypothesis)727 für Bilanzpolitik unterschieden wird,728 findet diese Differenzie-

rung im Rahmen der empirischen Forschung zur Aktivierung von Entwicklungskosten bislang 

nur rudimentär statt. Um zwischen Unternehmen mit sachlogisch begründbarem Bilanzierungs-

verhalten, d. h. jenen, die entscheidungsnützliche Informationenen bereitstellen wollen, und 

Unternehmen mit opportunistisch motiviertem bilanzpolitisch Verhalten differenzieren zu kön-

nen, teilen beispielsweise Dinh/Kang/Schultze (2014) ihr Sample deutscher börsennotierter Un-

ternehmen, anhand des Ausmaßes der außerhalb der Bilanzierung von Entwicklungskosten be-

triebenen Rechnungslegungspolitik in zwei Subsamples.729 Sie gelangen zu der Erkenntnis, 

dass die Höhe der aktivierten Entwicklungskosten nach IAS 38 gemessen an der Bilanzsumme 

in Unternehmen mit starker Neigung zur Bilanzpolitik eher durch Faktoren, die opportunisti-

sches Verhalten des Managements beschreiben, erklärt werden kann. Die Aktivierung von Ent-

wicklungskosten in Unternehmen mit insgesamt niedriger Tendenz zum earnings management 

wird hingegen eher von fundamentalen Kriterien, wie der Unternehmensgröße, beeinflusst.730 

Damit liefern sie erste Hinweise auf unterschiedliche Determinanten der Aktivierung in Ab-

hängigkeit der allgemeinen Tendenz zum earnings management. Jedoch sind ihre Erkenntnisse 

nur eingeschränkt hinsichtlich der Determinanten der Ausübung des Wahlrechts im Rahmen 

opportunistisch und nicht opportunistisch motivierter Bilanzpolitik interpretierbar, da die all-

gemeine Tendenz zum earnings management keinen unmittelbaren Schluss auf die Bilanzpoli-

tik im Rahmen der Ausübung von Ermessensspielräumen bei der Entwicklungskostenaktivie-

rung zulässt. So erscheint es denkbar, dass Unternehmen, die abseits der F&E-Bilanzierung 

bereits ein hohes Maß an opportunistisch motivierter Bilanzpolitik betreiben, bei der Aktivie-

rung von Entwicklungskosten auf ein solches Verhalten verzichten, da ihr Bedarf hinsichtlich 

der Durchführung bilanzpolitischer Maßnahmen bereits gedeckt ist. 

                                                 
726  Vgl. Givoly, D./Hayn C. K./Katz, S. P. (2010), S. 199; Hope, O.-K./Thomas, W. B./Vyas, D. (2013), S. 1716; 

Dinh, T./Kang, H./Schultze, W. (2015), S. 2 sowie m w. N. Cahan, S. F./Liu, G./Sun, J. (2008), S. 1. 
727  Der Begriff leitet sich aus der Annahme ab, dass die nicht opportunistische Bilanzpolitik den Informations-

bedarf der Abschlussadressaten decken soll; vgl. Givoly, D./Hayn C. K./Katz, S. P. (2010), S. 198; Hope, O.-

K./Thomas, W. B./Vyas, D. (2013), S. 1716. 
728  Vgl. auch Christie, A. A./Zimmerman, J. L. (1994), S. 540 und Detert, K. (2008), S. 76, die eine ähnliche 

Differenzierung zwischen opportunistischem und effizientem Verhalten vornehmen. 
729  Das Ausmaß der betriebenen Bilanzpolitik wird hier über einen earnings management score approximiert, 

der als absoluter Betrag des Quotienten aus den total accruals und dem operativen Cashflow definiert ist; 

vgl. Dinh, T./Kang, H./Schultze, W. (2014), S. 9. 
730  Vgl. Dinh, T./Kang, H./Schultze, W. (2014), S. 44. Dinh/Kang/Schultze sehen die opportunistischen Faktoren 

auf die Aktivierung als Antonym zu den fundamentalen Faktoren; vgl. Dinh, T./Kang, H./Schultze, W. 

(2014), S. 2 und 21. 
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In ihrer Studie australischer börsennotierter Unternehmen verwendet Wyatt (2005) zudem pat-

entzitatbasierte Proxies für die Charakteristika der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in-

nerhalb einer Branche. Ihre Ergebnisse verdeutlichen, dass diese Merkmale der F&E-Tätigkeit 

einen starken Einfluss auf die Höhe der aktivierten immateriellen Vermögenswerte gemessen 

an der Bilanzsumme haben, der sogar jenen der Bilanzpolitik indizierenden Determinanten 

übersteigt.731 Diese Erkenntnis kann sie jedoch nicht für den Spezialfall der Aktivierung von 

Entwicklungskosten gewinnen.732 Insgesamt könnte daher, bezogen auf die Aktivierung imma-

terieller Vermögenswerte allgemein, geschlussfolgert werden, dass für kapitalmarktorientierte 

Unternehmen stärkere Anreize aus der Bereitstellung entscheidungsnützlicher Informationen 

über immaterielles Vermögen als aus opportunistischem bilanzpolitischen Verhalten bestehen. 

Dennoch ist eine solche Aussage in vielerlei Hinsicht kritisch zu sehen. Zum einen ist anzu-

merken, dass Wyatt (2005) US-amerikanische Patentdaten für die Approximation der F&E-

Charakteristika im australischen Bilanzierungskontext verwendet. Zudem ist die Aggregation 

der F&E-Charakteristika auf Branchenebene unter Umständen problematisch. Zum anderen 

kann auf Basis der von Wyatt (2005) verwendeten statistischen Methoden nicht auf einen un-

mittelbaren kausalen Zusammenhang zwischen den Merkmalen der F&E-Tätigkeit und der Ak-

tivierung immateriellen Vermögens geschlossen werden. Da angenommen werden muss, dass 

die Entscheidung zur Aktivierung immateriellen Vermögens nicht ausschließlich aufgrund ei-

ner erfolgreichen F&E-Tätigkeit getroffen wird,733 liefert die Studie somit keine abschließende 

Antwort auf die Frage, ob es hinsichtlich der Aktivierung eine dominante Strategie der Unter-

nehmen gibt. 

 

5.2 Illustration der Forschungslücke 

In der Gesamtschau der Ergebnisse bisheriger Studien lässt sich zunächst feststellen, dass sich 

sämtliche Studien hinsichtlich der Determinanten der Ausübung von Wahlrechten und Ermes-

sensspielräumen im Rahmen der Bilanzierung immaterieller Werte auf kapitalmarktorientierte 

Unternehmen beziehen. Allgemeine Studien zur Bilanzpolitik zeigen jedoch, dass sich kapital-

marktorientierte und nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen in der Art und Weise und in 

                                                 
731  Vgl. Wyatt, A. (2005), S. 986 ff. 
732  Vgl. Wyatt, A. (2005), S. 994. 
733  Vgl. Abschnitt 5.3. 
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den Determinanten der Bilanzpolitik deutlich unterscheiden.734 Gründe hierfür können einer-

seits in der differierenden Struktur der Unternehmen sowie der zur Verfügung stehenden Res-

sourcen, andererseits aber auch in den Unterschieden hinsichtlich des Kreises der Jahresab-

schlussadressaten gesehen werden. So sind nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen oft 

durch eine stärkere Einheit von Eigentum und Kontrolle gekennzeichnet. Weil ihre Eigentümer 

häufig gleichzeitig Manager der Gesellschaft sind, kann angenommen werden, dass die Anreize 

zur Bilanzpolitik aus der Vertragsbeziehung zwischen Unternehmen und Eigenkapitalgebern 

eher gering sind.735 Gleichzeitig werden auch die Anreize zur Senkung von Fremdkapitalkosten 

in nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen im Vergleich zu kapitalmarktorientierten als 

schwach erachtet. Nicht kapitalmarktorientierte Gesellschaften finanzieren sich in der Regel 

über Bankkredite, wobei eine enge Beziehung zwischen dem Unternehmen und dem Kreditin-

stitut besteht. Dadurch sind private Informationskanäle gut ausgebaut und die Kreditgeber müs-

sen sich weniger stark auf öffentlich verfügbare Informationen verlassen.736 Das Erreichen be-

stimmter rechnungslegungsbasierter Kennzahlen wird daher für nicht börsennotierte Unterneh-

men häufig als nachrangiges bilanzpolitisches Ziel erachtet.737 Als vorrangiges bilanzpoliti-

sches Ziel nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen wird oft die Beeinflussung der Divi-

dende und des zu versteuernden Einkommens gesehen.738 

Insgesamt gilt es deshalb festzuhalten, dass die Ergebnisse bisheriger Studien hinsichtlich der 

Ausübung von Wahlrechten und Ermessensspielräumen gelisteter Gesellschaften nicht unein-

geschränkt auf nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen übertragbar sind. Eine gesonderte 

empirische Untersuchung der Aktivierung von Entwicklungskosten in nicht kapitalmarktorien-

tierten Unternehmen, wie sie im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wird, erscheint daher sinn-

voll. 

Als zweiter bisher noch nicht untersuchter Aspekt ist der Kostenfaktor der Aktivierung von 

Entwicklungskosten anzuführen, der besonders bei nicht kapitalmarktorientierten Unterneh-

men, die kleiner sein können als kapitalmarktorientierte und deren Ressourcen daher stärker 

limitiert sind,739 einen bedeutenden Einfluss auf die Aktivierungsentscheidung haben kann. 

Aufgrund dessen wird innerhalb dieser Arbeit, neben den bereits in der Literatur aufgegriffenen 

                                                 
734  Vgl. z. B. Penno, M./Simon, D. T. (1986); Beatty, A./Harris, D. G. (1998); Coppens, L./Peek, E. (2005); 

Burgstahler, D. C./Hail, L./Leuz, C. (2006); Givoly, D./Hayn C. K./Katz, S. P. (2010); Hope, O.-K./Thomas, 

W. B./Vyas, D. (2013). 
735  Vgl. Penno, M./Simon, D. T. (1986), S. 562; Chen, F./Hope, O.-K./Li, Q./Wang, X. (2011), S. 1258. 
736  Vgl. Nobes, C. (2010), S. 218. 
737  Vgl. Givoly, D./Hayn C. K./Katz, S. P. (2010), S. 199. 
738  Vgl. Ball, R./Shivakumar, L. (2005), S. 84; Burgstahler, D. C./Hail, L./Leuz, C. (2006), S. 986. 
739  Vgl. Abschnitt 5.4.3; ergänzend auch Cerf, A. R. (1961), S. 21. 
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Nutzenaspekten der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände, 

auch gesondert auf die Kosten dieser eingegangen. 

Die Ansätze von Wyatt (2005) und Dinh/Kang/Schultze (2014) versuchen den Einfluss sachlo-

gischer Faktoren, die auf ein Signalling entscheidungsnützlicher Informationen seitens des ak-

tivierenden Unternehmens hindeuten, bzw. Unterschiede in den Determinanten der Aktivierung 

in Abhängigkeit der zugrundeliegenden Motivation des Unternehmens auszumachen. Nichts-

destotrotz erlauben beide Studien keinen Rückschluss darauf, ob Unternehmen Entwicklungs-

kosten primär aktivieren, um ihren Abschlussadressaten den Erfolg ihrer Forschungs- und Ent-

wicklungstätigkeit zu signalisieren oder ob sie Ermessensspielräume und Wahlrechte in diesem 

Bereich der Bilanzierung zum Zwecke der Bilanzpolitik ausnutzen und damit die Nutzer ihrer 

publizierten Jahresabschlüsse über die wahre Performance in der Forschung und Entwicklung 

im Unklaren lassen bzw. sie täuschen wollen.740 Darüber hinaus sind die bereits beschriebenen 

strukturellen Problematiken der Ansätze zu bedenken,741 die unter Umständen zu einer Minde-

rung der Qualität der Ergebnisse führen. 

Der deutsche Kontext bietet für eine Untersuchung der Determinanten der Aktivierung von 

Entwicklungskosten nicht kapitalmarktorientierter Untenrehmen in mehrfacher Hinsicht einen 

besonders geeigneten Untersuchungsrahmen. Zum einen eröffnet das deutsche Handelsrecht 

ein unbedingtes Wahlrecht zur Aktivierung von Entwicklungskosten. Bis auf Einschränkungen 

aufgrund der zu erfüllenden Vermögensgegenstandseigenschaft sowie durch die Ansatzstetig-

keit, sind Unternehmen, die ihren Abschluss nach dem HGB erstellen, relativ frei in der Aus-

übung des Wahlrechts. Damit erscheint die Rechnungslegungsnorm beispielsweise geeigneter 

für die Untersuchung der Determinanten der Aktivierung von Entwicklungskosten als das fak-

tische Wahlrecht nach den IFRS. Darüber hinaus hat die Aktivierung selbst geschaffener im-

materieller Vermögensgegenstände keinen Einfluss auf den ausschüttbaren Gewinn sowie das 

zu versteuernde Einkommen.742 Steuerliche Anreize kommen daher nur mittelbar, über einen 

möglichen Anreiz zur Nicht-Ausübung des Aktivierungswahlrechts zwecks weitestgehender 

                                                 
740  Daher gestaltet es sich bei Betrachtung einzelner Determinanten der Ausübung des Wahlrechts schwierig, 

diese eindeutig als bilanzpolitisch, d. h. opportunistisch motiviert, oder sachlogisch begründbar, im Sinne der 

Bereitstellung entscheidungsnützlicher Informationen für die Abschlussadressaten, zu klassifizieren. Zu ei-

nem ähnlichen Schluss kommen auch Emanuel/Wong/Wong (2003), die nichtsdestotrotz in Anlehnung an 

Watts/Zimmerman (1990) eine Unterscheidung zwischen effizienten und opportunistischen Determinanten 

vornehmen; vgl. Watts, R. L./Zimmerman, J. L. (1990), S. 136; Emanuel, D./Wong, J./Wong, N. (2003), 

S. 162. Die Schwierigkeit dieses Vorhabens rührt vor allem daher, dass eine Vielzahl der Determinanten 

nicht beobachtbar ist und deshalb geeignete Proxys für sie gefunden werden müssen, die wiederum auf ver-

schiedene Art und Weise interpretierbar sind; vgl. Dopuch, N./Pincus, M. (1988), S. 30. 
741  Vgl. Abschnitt 5.1. 
742  Vgl. Abschnitt 3.2.4.5 und 3.3.2.2. 
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Erstellung einer Einheitsbilanz in Betracht. Der deutsche Kontext bietet daher die Möglichkeit 

zu untersuchen, welche Faktoren die Bilanzpolitik nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen 

in Abwesenheit steuerlicher und dividendenpolitischer Anreize determinieren. Letztlich sind 

deutsche nicht kapitalmarktorientierte Gesellschaften besonders für eine solche Untersuchung 

geeignet, da aufgrund der immer noch vorherrschenden zögerlichen Inanspruchnahme öffentli-

cher Kapitalmärkte die Mehrheit deutscher Unternehmen nicht kapitalmarktorientiert ist.743 Im 

internationalen Vergleich fallen deshalb auch relativ große Unternehmen unter diese Gruppe, 

sodass die ökonomische Bedeutung nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen sehr hoch 

ist.744 

Um die illustrierten Forschungslücken zu schließen, wird im Folgenden in einem ersten Schritt 

der Frage nachgegangen, welche Faktoren die Aktivierung von Entwicklungskosten im Jahres-

abschluss nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen determinieren, wobei in Anlehnung an 

Wyatt (2005) der Erfolg der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit als mögliche Determinante 

in die Untersuchung einbezogen wird. Es werden auch hier patentbasierte Proxies für den F&E-

Erfolg verwendet, jedoch werden diese zum einen auf Basis des einzelnen Unternehmens erho-

ben, zum anderen werden deutsche Patentdaten verwendet, um die Datenbasis dieser Variablen 

an den untersuchten deutschen Kontext anzugleichen. Um dem situativen Kontext nicht kapi-

talmarktorientierter Unternehmen Rechnung zu tragen, werden des Weiteren mögliche, die Ak-

tivierungsentscheidung beeinflussende Kostenfaktoren betrachtet. 

In einem zweiten Schritt soll untersucht werden, ob unter der Voraussetzung gleicher Kosten-

Nutzen-Strukturen eher jene Unternehmen selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegen-

stände aktivieren, die ihren Abschlussadressaten die hohen Erfolgspotentiale ihrer Forschungs- 

und Entwicklungsprojekte signalisieren wollen, oder jene, die das Wahlrecht aus opportunisti-

schen, bilanzpolitischen Erwägungen heraus nutzen. Auf diese Weise soll einen Beitrag zur 

Beantwortung der Frage zu geleistet werden, ob die in Abschnitt 4.4 herausgestellte Skepsis 

der Abschlussadressaten gegenüber der positiven Ausübung des Aktivierungswahlrechts für 

Entwicklungskosten durch die Unternehmen gerechtfertigt ist. 

                                                 
743  Eine grobe Einschätzung hinsichtlich der Zahl kapitalmarktorientierter Unternehmen kann die Anzahl der 

börsennotierten Unternehmen in der Datenbank Dafne Neo (958 Unternehmen) oder die im Jahr 2012 dem 

Enforcement der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung unterworfenen Gesellschaften (825 Unterneh-

men) liefern; vgl. Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (2013), S. 3. Demgegenüber enthält Dafne Neo 

Daten für über eine Millionen Unternehmen, die als nicht börsennotiert gelten. Vgl. für eine Beschreibung 

von Dafne Neo Abschnitt 5.5. 
744  Vgl. zur Bedeutung nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen in Europa ausführlich und m. w. N. Kor-

maier, B. (2008), S. 13 ff. 
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5.3 Theoretisches Rahmenkonzept der empirischen Untersuchung 

In Anlehnung an die bestehende Literatur wird auch im Rahmen dieser Arbeit das Unternehmen 

als Nexus von Verträgen angesehen, aus denen dem Unternehmen aufgrund asymmetrischer 

Informationsverteilungen und Interessenkonflikten zwischen den Vertragspartnern Transakti-

onskosten entstehen.745 In diesem Umfeld ex ante bestehender Informationsasymmetrien kön-

nen publizierte Rechnungslegungsinformationen einen Beitrag zum Abbau von Transaktions-

kosten leisten, sodass das bilanzierende Unternehmen bestehende Ermessensspielräume und 

Wahlrechte in der Rechnungslegung, wie z. B. das Wahlrecht zur Aktivierung selbst geschaf-

fener immaterieller Vermögensgegenstände, strategisch nutzen kann, um eine weitere Absen-

kung der Kosten herbeizuführen. 

In Abhängigkeit der spezifischen Situation des Unternehmens und im Besonderen des Erfolgs 

seiner F&E-Tätigkeit, ergibt sich ein Nutzen aus der Aktivierung von Entwicklungskosten aus 

dem Signalling entscheidungsnützlicher Informationen an die Abschlussadressaten oder der op-

portunistisch motivierten Ausübung des Wahlrechts.746 Bezogen auf den Kontext der Aktivie-

rung von Entwicklungskosten, kann aus der Signalling Theorie abgeleitet werden, dass im Falle 

einer asymmetrischen Verteilung der Informationen hinsichtlich des Erfolgs der unternehmeri-

schen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, jene Unternehmen, die besonders erfolgreich 

sind, einen Anreiz zur Signalisierung dieser Information an die Abschlussadressaten haben.747 

Wenn dieses Signal durch den Abschlussadressaten validiert werden kann, kann ex post das 

Informationsgefälle zwischen den Vertragsparteien abgemildert werden, sodass die Transakti-

onskosten zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern, z. B. den Kapitalgebern,748 

sinken.749 

Nichtsdestotrotz ziehen auch Unternehmen mit eher unsicheren Forschungs- und Entwick-

lungsprojekten einen Nutzen aus der Aktivierung von Entwicklungskosten, indem sie ihren Ab-

schlussadressaten falsche Signale senden.750 Ziehen die Vertragspartner des Unternehmens 

Rechnungslegungsinformationen zur Beurteilung des Unternehmens heran, können diese die 

Tatsache, dass das Unternehmen Entwicklungskosten zum Ansatz bringt, fälschlicherweise als 

                                                 
745  Vgl. Abschnitt 5.1. 
746  Vgl. Dinh, T./Kang, H./Schultze, W. (2014), S. 6 sowie ausführlich Abschnitt 4.3.1 und 4.3.2. 
747  Vgl. Abschnitt 4.3.1. 
748  Vgl. Holthausen, R. W. (1990), S. 207; Watts, R. L./Zimmerman, J. L. (1990), S. 133. 
749  Vgl. auch Abschnitt 4.3.1. Die Prämie, die andernfalls seitens der Kapitalgeber aufgrund unvollständiger 

Informationen auf die Kapitalkosten aufgeschlagen wird, wird auch als “information asymmetry component 

of the cost of capital” bezeichnet; Verrecchia, R. E. (2001), S. 164. 
750  Vgl. auch Christie, A. A./Zimmerman, J. L. (1994), S. 540 und Detert, K. (2008), S. 76, die eine ähnliche 

Differenzierung zwischen opportunistischem und effizientem Verhalten vornehmen. 
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Zeichen einer besonders erfolgreichen F&E-Tätigkeit interpretieren oder im Allgemeinen die 

Performance des Unternehmens überschätzen, da sie ihr Urteil auf Basis eines durch die Akti-

vierung erhöhten Jahresergebnisses und Eigenkapitals fällen. Die wahre ökonomische Situation 

des Unternehmens wird jedoch verschleiert.751 Da die Abschlussadressaten in beiden Fällen die 

Qualität ihres Bewertungsobjekts überschätzen, kommt es kurz- bis mittelfristig752 zu einer 

Senkung der Transaktionskosten für das Unternehmen, aber zuungunsten der anderen, ge-

täuschten Vertragspartei. 

Unabhängig davon, zu welchem Zweck eine Aktivierung von Entwicklungskosten erfolgt, kann 

sich ein Nutzen für das bilanzierende Unternehmen nur ergeben, wenn zum einen geschriebene 

oder ungeschriebene Verträge vorliegen, die aufgrund einer asymmetrischen Informationsver-

teilung und Interessenkonflikten zwischen den Vertragsparteien mit Transaktionskosten einher-

gehen. Zum anderen muss sich das Unternehmen in einer Situation befinden, in der die Akti-

vierung von Entwicklungskosten zu einer signifikanten Verbesserung der Vermögens- und Er-

tragskennzahlen führt, sodass es zu einer Reduktion der Transaktionskosten kommen kann. Ist 

eine dieser beiden Voraussetzungen nicht erfüllt, besteht für das Unternehmen kein Anreiz zur 

Aktivierung von Entwicklungskosten, da es entweder nicht oder nur in geringerem Maße unter 

Transaktionskosten leidet und/oder eine Aktivierung von Entwicklungskosten nur zu einer un-

wesentlichen Verbesserung der Vermögens- und Ertragslage, wie sie über publizierte Rech-

nungslegungsinformationen kommuniziert wird, führt. 

Neben einem potentiellen Nutzen aus der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Ver-

mögensgegenstände entstehen dem Unternehmen allerdings auch direkte sowie indirekte Kos-

ten aus dem Ansatz. Direkte Kosten753 treten zumeist im Rahmen des Abschlusserstellungspro-

zesses auf und liegen beispielsweise in der für die Aktivierung notwendigen Separation von 

Forschungs- und Entwicklungsphase und der Ermittlung der dem selbst geschaffenen immate-

                                                 
751  Vgl. Abrahams, T./Sidhu, B. K. (1998), S. 171; Chambers, D./Jennings, R./Thompson II, R. B. (2003), 

S. 105. Vgl. auch Abschnitt 4.3.3. 
752  Akerlof (1970) konstatiert in seinem Aufsatz über den sogenannten “market for ‘lemons’”, dass auf Märkten, 

auf denen beobachtbare Charakteristika der gehandelten Güter nicht zur Beurteilung der Qualität der Güter 

herangezogen werden können, die Transaktionskosten langfristig steigen werden; vgl. Akerlof, G. A. (1970), 

S. 489 f. Bezogen auf die Aktivierung von Entwicklungskosten ist es wahrscheinlich, dass die Abschlussad-

ressaten mittel- bis langfristig Kenntnis davon erlangen, sollte eine Beurteilung der F&E-Tätigkeit des Un-

ternehmens anhand aktivierter selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände nicht möglich sein, 

und in der Folge die Transaktionskosten daher wieder steigen. 
753  Vgl. Lev, B. (1992), S. 21, der hier von den „direct costs of dislcosure“ spricht, sowie Wagenhofer, A./Ewert, 

R. (2007), S. 334. 
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riellen Vermögensgegenstand zurechenbaren Entwicklungskosten und der notwendigen Bil-

dung latenter Steuern754 begründet. Ist es darüber hinaus nötig ein F&E-Controlling für diese 

Zwecke zu implementieren, können bereits die direkten Kosten einer Aktivierung prohibitiv 

hoch sein. 

Entscheidet sich das Unternehmen zu einer Aktivierung von Entwicklungskosten, stehen einem 

Nutzen weiterhin auch indirekte Kosten gegenüber. Diese ergeben sich erst nach der Erstellung 

und Publikation des Abschlusses und sind z. B. auf die im Falle einer Aktivierung ver-

pflichtende Angabe sämtlicher Forschungs- und Entwicklungskosten im Anhang gemäß § 285 

Nr. 22 HGB zurückzuführen. Da diese Information gemeinsam mit der aus der Bilanz und dem 

Anlagespiegel erkennbaren Höhe der aktivierten Entwicklungskosten auch für Konkurrenten 

und Wettbewerber sichtbar ist, können diese die Informationen, beispielsweise durch einen 

Markteintritt, zum Nachteil des Unternehmens ausnutzen.755 Der geldwerte Nachteil der ver-

pflichtenden Anhangangabe stellt somit eine Form indirekter Kosten dar. 

Eine zweite Quelle indirekter Kosten, die sich aus der Preisgabe von Informationen an Konkur-

renten ergeben kann, aber nicht muss, ist das Risiko künftiger außerplanmäßiger Abschreibun-

gen auf aktivierte selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände. Da die Cashflows 

aus der Nutzung dieser Vermögensgegenstände stark von externen Faktoren abhängen, gelten 

Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände im Allgemeinen als unsichererer als sol-

che in materielles Vermögen.756 Eine aus diesen Risiken resultierende außerplanmäßige Ab-

schreibung in der Zukunft kann zu einer starken Belastung des Jahresergebnisses und des Ei-

genkapitals führen, was unter Umständen eine negative Außenwirkung nach sich zieht und so-

mit mit in die Aktivierungsentscheidung einbezogen werden muss.757 

Letztendlich kann angenommen werden, dass ein Unternehmen immer dann Entwicklungskos-

ten aktiviert, wenn der erwartete Nutzen die erwarteten Kosten übersteigt.758 Aktivierende und 

nicht aktivierende Unternehmen sollten sich daher in ihrer Einschätzung des Kosten-Nutzen-

Verhältnisses der Aktivierung unterscheiden. Des Weiteren können die aktivierenden Unter-

nehmen bezüglich ihrer der Aktivierung zugrundeliegenden Motivation, der Bereitstellung ent-

scheidungsnützlicher Informationen, d. h. der demand hypothesis, und der opportunistischen 

                                                 
754  Vgl. Abschnitt 3.2.4.5 und 3.3.2.2. 
755  Vgl. Verrecchia, R. E. (1983), S. 181, Wagenhofer, A. (1990), S. 61; Dye, R. A. (2001), S. 223 f.; Jones, D. 

(2007), S. 492; Wagenhofer, A./Ewert, R. (2007), S. 349. Vgl. m. w. N. auch Eierle, B. (2008), S. 493. 
756  Vgl. Abschnitt 2.3.1. 
757  Vgl. mit diesem Tenor Wyatt, A. (2001), S. 100. 
758  Vgl. Verrecchia, R. E. (2001), S. 166. 
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Nutzung des Wahlrechts, d. h. der opportunistic behaviour hypothesis, unterschieden werden, 

die sich an ihrem F&E-Erfolg festmachen lässt (Tabelle 4). 

 

Tabelle 4: Kategorisierung der Aktivierungsentscheidung 

 Unternehmen aktiviert Entwick-

lungskosten 

Unternehmen aktiviert keine 

Entwicklungskosten 

Unternehmen ist besonders er-

folgreich im Bereich Forschung 

und Entwicklung 

Nutzen aus der Verfolgung der de-

mand hypothesis >  

direkte und indirekte Kosten 

Nutzen aus der Verfolgung der de-

mand hypothesis <  

direkte und indirekte Kosten 

Unternehmen ist weniger erfolg-

reich im Bereich Forschung und 

Entwicklung 

Nutzen aus der Verfolgung der op-

portunistic behaviour hypothesis > 

direkte und indirekte Kosten 

Nutzen aus der Verfolgung der op-

portunistic behaviour hypothesis < 

direkte und indirekte Kosten 

 (Quelle: Eigene Darstellung.) 

 

5.4 Hypothesenentwicklung 

Auf Basis des Rahmenkonzepts ergibt sich eine Vielzahl möglicher Einflussfaktoren auf die 

Entscheidung Entwicklungskosten zu aktivieren, die nachfolgend getestet werden sollen. 

 

5.4.1 Verträge mit Eigenkapitalgebern 

Anreize zur Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände können sich 

beispielsweise aus Informationsasymmetrien zwischen dem Management des Unternehmens 

und seinen Eigentümern ergeben. Notwendige Bedingung hierfür ist, dass die Transaktionskos-

ten, die sich aus dieser Informationsasymmetrie ergeben, ausreichend hoch sind, um die Kosten 

der Aktivierung zu übersteigen. Die Kosten aus dieser speziellen Vertragsbeziehung werden 

häufig als auch als Agency-Kosten bezeichnet, da sie aus Prinzipal-Agenten-Konflikten zwi-

schen den Eigentümern und dem Management des Unternehmens heraus entstehen759 und sich 

in den Eigenkapitalkosten des Unternehmens niederschlagen. Die Aktivierung von Entwick-

lungskosten aufgrund dieser Anreize kann sowohl im Sinne der demand hypothesis760 als auch 

                                                 
759  Vgl. z. B. Jensen, M. C./Meckling, W. H. (1976), S. 306 ff. 
760  Im Allgemeinen gelten die Eigentümer eines nicht kapitalmarktorientierten Unternehmens in Deutschland 

als einer der Hauptadressaten der externen Rechnungslegung; vgl. z. B. Merkt, H. (2001), S. 398. 
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auf Basis einer opportunistischen Zielsetzung heraus erfolgen, sei es kurzfristig zugunsten des 

Unternehmens oder der privaten Wohlfahrt des Managements.761 

Nichtsdestotrotz bringen verschiedene Autoren, beispielsweise Penno/Simon oder Fran-

cis/Khurana/Martin/Pereira, vor, dass der von Jensen/Meckling (1976) beschriebene originäre 

Prinzipal-Agenten-Konflikt zwischen den Eigentümern und dem Management in nicht börsen-

notierten Unternehmen deutlich schwächer ausgeprägt sei als in börsennotierten Gesellschaf-

ten, deren Eigentümerkreis zumeist größer ist.762 Daraus könnte gefolgert werden, dass Infor-

mationsasymmetrien im Rahmen von Verträgen mit Eigenkapitalgebern nur schwache Anreize 

zur strategischen Ausübung von Rechnungslegungsspielräumen in nicht kapitalmarktorientier-

ten Unternehmen generieren. Folglich wäre davon auszugehen, dass der Nutzen einer Entwick-

lungskostenaktivierung in diesem Zusammenhang nur gering ist und die mit der Aktivierung 

einhergehenden Kosten nicht aufwiegt. 

Dennoch kann auch in nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen das Informationsgefälle 

sehr unterschiedlich sein, je nachdem wie sehr die Eigentümer des Unternehmens in die Unter-

nehmensführung eingebunden sind.763 So ist auch Bassemir der Auffassung, dass beispielweise 

aufgrund der zunehmenden Inanspruchnahme von Private Equity die Existenz von asymmetri-

schen Informationsverteilungen zwischen Eigentümern und Management in nicht börsennotier-

ten Unternehmen nicht per se ausgeschlossen werden kann,764 was durch empirische Nachweise 

eines Einflusses von Informationsasymmetrien zwischen diesen beiden Gruppen auf die Bi-

lanzpolitik nicht börsennotierter Unternehmen im Allgemeinen gestützt wird.765 

Zudem ist zu beachten, dass über die Rechnungslegungspublizität des Unternehmens, gleich 

mehrere Adressaten angesprochen werden können, sodass davon ausgegangen werden kann, 

dass sich das Signalling auch für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen lohnen kann, da 

sie unter Umständen von Skaleneffekten profitieren.766 Daher ist anzunehmen, dass die Anreize 

zur Aktivierung von Entwicklungskosten umso höher sind, je weniger die Eigenkapitalgeber 

                                                 
761  Vgl. allgemein Dhaliwal, D. S./Salamon, G. L./Smith, E. D. (1982), S. 52; Dopuch, N./Picus, M. (1988), 

S. 30; Carlson, S. J./Bathala, C. T. (1997), S. 188; Missionier-Piera, F. (2004), S. 134; Astami, E. W./Tower, 

G. (2006), S. 17. Dies ist für die Aktivierung von Entwicklungskosten insbesondere dann der Fall, wenn das 

Management variabel auf Basis von Rechnungslegungsgrößen entlohnt wird. 
762  Vgl. Penno, M./Simon, D. T. (1986), S. 562; Francis, J. R./Khurana, I. K./Martin, X./Pereira, R. (2008), 

S. 332. Vgl. ähnlich auch Ang, J. S. (1991), S. 3. Gleichwohl dokumentieren Eierle/Beiersdorf/Haller, dass 

unter den von ihnen untersuchten 399 nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen nur 24 % der Unterneh-

men eine vollständige Einheit von Eigentum und Leitung aufweisen; vgl. Eierle, B./Beiersdorf, K./Haller, A. 

(2008), S. 156. 
763  Vgl. Bollen, L. H. H. (1996), S. 50 f.; Ang, J. S./Cole, R. E./Lin, J. W. (2000), S. 83 f. 
764  Vgl. Bassemir, M. (2012), S. 9; ähnlich auch schon Ang, J. S. (1991), S. 5. 
765  Vgl. Francis, J. R./Khurana, I. K./Martin, X./Pereira, R. (2008), S. 339 f.; Bassemir, M. (2012), S. 8 f. 
766  Vgl. Abschnitt 4.3.1. 
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im Management des Unternehmens involviert sind. Es soll deshalb folgende Hypothese getestet 

werden: 

H1a: Nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, in denen die Eigentümer stark in die Un-

ternehmensführung involviert sind, haben einen niedrigeren Anreiz Entwicklungskosten 

zu aktivieren. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen in Deutschland 

eine Vielzahl von Rechtsformen annehmen können, wie z. B. die der AG, GmbH oder auch 

einer Personengesellschaft. Die Informationsrechte der Eigentümer dieser Rechtsformen unter-

scheiden sich zum Teil sehr stark. So haben beispielsweise die Gesellschafter einer GmbH deut-

lich bessere Informationsrechte als die Aktionäre einer AG.767 Es kann deshalb angenommen 

werden, dass innerhalb der nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen in Deutschland starke 

Differenzen hinsichtlich des Ausmaßes von Informationsasymmetrien zwischen Eigentümern 

und Managern sowie Prinzipal-Agenten-Konflikten in Abhängigkeit der Rechtsform bestehen. 

Zusätzlich soll daher folgender Zusammenhang getestet werden: 

H1b: Nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft 

haben einen stärkeren Anreiz Entwicklungskosten zu aktivieren. 

 

5.4.2 Verträge mit Fremdkapitalgebern 

Auch innerhalb der Vertragsbeziehung des Unternehmens mit den Fremdkapitalgebern beste-

hen regelmäßig Informationsasymmetrien, die sich in Transaktionskosten im Sinne von 

contracting und monitoring costs niederschlagen. Zum Zwecke der Informationsgewinnung in 

beiden Vertragsstadien, der Vertragsanbahnung und der Vertragsüberwachung, greifen Fremd-

kapitalgeber auf Informationen des externen Rechnungswesens der Unternehmen zurück, um 

die Kreditwürdigkeit des Kunden beurteilen zu können768 und verwenden in der Folge häufig 

an Größen des externen Rechnungswesens geknüpfte Financial Covenants.769 

                                                 
767  Vgl. Kaya, D. (2010), S. 32 ff. 
768  Vgl. Watts, R. L./Zimmerman, J. L. (1990), S. 133; BT-Drucksache 16/10209, S. 69; Ruhnke, K./Schmiele, 

C./Sanyang, M. (2009), S. 2726 f. 
769  Vgl. Holthausen, R. W./Leftwich, R. W. (1983), S. 86; Vgl. im Allgemeinen für den deutschen Kontext auch 

die Untersuchung von Zülch, H./Löw, E. (2008), S. 27 f. In der Literatur werden als Beispiele rechnungsle-

gungsbasierter Vorgaben in Kreditverträgen unter anderem einzuhaltende Werte hinsichtlich des Jahreser-

gebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (earnings before interest, taxes, depreciation and amor-

tization, EBITDA), der Eigenkapitalquote, des Verschuldungsgrads oder Zinsdeckungsgrads angeführt. 
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Da die Fremdkapitalgeber die entstehenden Transaktionskosten in der Regel an das kreditneh-

mende Unternehmen weitergeben, lässt sich schlussfolgern, dass insbesondere Unternehmen, 

die stark fremdfinanziert sind, unter höheren, aus Informationsasymmetrien resultierenden 

Transaktionskosten leiden770 und damit einen starken Anreiz zur Senkung dieser durch eine 

Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände haben. 

Trotz häufiger Anführung des Arguments, dass Kreditgeber aktivierte Entwicklungskosten per 

se aus der Beurteilung des Kreditnehmers ausschließen,771 konnte ein positiver Zusammenhang 

zwischen der Verschuldung des Unternehmens und einer einkommenserhöhenden Bilanzpolitik 

nicht nur allgemein,772 sondern auch im Hinblick auf die Aktivierung von Entwicklungskosten 

in kapitalmarktorientierten Unternehmen vielfach empirisch dokumentiert werden.773 Hinsicht-

lich nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen wird jedoch häufig angenommen, dass sie eine 

engere, privatere Beziehung zu ihren Fremdkapitalgebern, zumeist Kreditinstituten, pflegen. 

Hope/Thomas/Vyas erachten aus diesem Grund Informationsasymmetrien zwischen dem Ma-

nagement nicht kapitalmarktorientierter Unternehmens und seinen Fremdkapitalgebern ex ante 

als vergleichsweise gering, weil bereits ein effektiver Austausch von Informationen über nicht 

öffentliche Kommunikationskanäle erfolgt.774 Berger/Udell und Minnis hingegen postulieren, 

dass nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen im Vergleich zu kapitalmarktorientierten von 

Fremdkapitalgebern als eher undurchsichtig empfunden werden.775 Zwar könnte in Deutsch-

land aufgrund der ausgeprägten Hausbankenstruktur grundsätzlich eine gute Versorgung der 

Kreditinstitute über private Informationskanäle angenommen werden, doch stellt beispiels-

                                                 
Während diese Kennzahlen durch die Aktivierung von Entwicklungskosten unter Umständen kurzfristig ver-

bessert werden können, können Liquiditätskennzahlen nicht beeinflusst werden. Vgl. für weitere Kennzahlen 

Dettmeier, M. (2010), S. 457 ff.; Zwirner, C. (2010a), S. 279 f. 
770  Ein Zusammenhang zwischen der Verschuldung des Unternehmens und den aus der Gefahr der Verletzung 

von Kreditklauseln resultierenden monitoring costs ist auch empirisch belegbar; vgl. z. B. Begley, J. (1990), 

S. 131; Duke, J. C./Franz, D. P./Hunt III, H. G. (1995), S. 616 f. 
771  Vgl. Abschnitt 4.3.3. 
772  Vgl. z. B. Dhaliwal, D. S. (1988), S. 299; Bowen, R. M./DuCharme, L./Shores, D. (1995), S. 279, 283 und 

287; Beatty, A./Weber J. (2003), S. 137; Missionier- Piera, F. (2004), S. 122; mit gegenteiligen Ergebnissen 

für den speziellen Fall des asiatisch-pazifischen Raums Astami, E. W./Tower, G. (2006), S. 17. 
773  Vgl. Daley, L. A./Vigeland, R. L. (1983), S. 204; Malmquist, D. H. (1990), S. 188; Dhaliwal, D. S./Heninger, 

W. G./Hughes II, K. E. (1999), S. 170; Wyatt, A. (2005), S. 991; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T. (2006), S. 57; 

Tutticci, I./Krishna, G./Percy, M. (2007), S. 96; Prencipe, A./Markarian, G./Pozza, L. (2008), S. 83; Oswald, 

D. R.(2008), S. 15; Höllerschmid, C. (2010), S. 124 ff.; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), 

S. 154; Markarian, G./Pozza, L./Prencipe, A. (2008), S. 261. 
774  Vgl. Hope, O.-K./Thomas, W. B./Vyas, D. (2013), S. 1718. 
775  Vgl. Berger and Udell (1998), S. 614; Minnis, M. (2011), S. 460. 
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weise laut einer Untersuchung von Zülch/Löw der Jahresabschluss nichtsdestotrotz eine wich-

tige Informationsquelle für Kreditinstitute dar.776 Dies liegt zum einen daran, dass Informatio-

nen im Rahmen des Jahresabschlusses in einer standardisierten Form aufbereitet werden, was 

den Fremdkapitalgebern – sowie auch anderen Abschlussadressaten – eine schnelle Analyse 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens ermöglicht. Darüber hinaus kann 

der Kreditnehmer so mit anderen Unternehmen leichter verglichen werden. Zudem führt die 

Tatsache, dass die der Jahresabschluss einer unabhängigen Prüfung standgehalten hat, dazu, 

dass die Verwendung von Jahresabschlussinformationen im Rahmen der Kreditprüfung gegen-

über anderen, privaten Informationen mit geringeren Risiken verbunden ist. 

Letztlich ist zu beachten, dass auch die Kreditkonditionen nicht kapitalmarktorientierter Unter-

nehmen häufig an Financial Covenants geknüpft sind, sodass insgesamt davon auszugehen ist, 

dass auch für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen Anreize bestehen können Rechnungs-

legungspolitik zu betreiben, um ihre Fremdkapitalkosten zu senken. 

Da darüber hinaus die Vertragsbeziehungen und die Bedeutung damit einhergehender Informa-

tionsasymmetrien mit verschiedenen Gruppen von Fremdkapitalgebern sehr unterschiedlich 

sein können, weil beispielsweise die Möglichkeiten der Fremdkapitalgeber ihre Ansprüche 

durchzusetzen variieren,777 werden die folgenden zwei Hypothesen hinsichtlich des Zusam-

menhangs zwischen dem Ausmaß einer Finanzierung über Verbindlichkeiten gegenüber Kre-

ditinstituten und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der Entwicklungskos-

tenaktivierung getestet: 

H2a:  Nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, die sich in hohem Maße über Bankkredite 

finanzieren, haben einen stärkeren Anreiz Entwicklungskosten zu aktivieren. 

H2b:  Nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, die sich in hohem Maße über Verbindlich-

keiten aus Lieferungen und Leistungen finanzieren, haben einen stärkeren Anreiz Ent-

wicklungskosten zu aktivieren. 

 

5.4.3 Entwicklungsstadium des Unternehmens 

Die Ausübung des Wahlrechts zur Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögens-

gegenstände kann nur zu einem Nutzen für das Unternehmen führen, wenn es sich in einer 

                                                 
776  Vgl. Zülch, H./Löw, E. (2008), S. 27 f.; ähnlich und m. w. N. auch Cascino, S./Clatworthy, M./Garcia Osma, 

B./Gassen, J./Imam, S./Jeanjean, T. (2013), S. 41 f.; anderer Ansicht Pacter, P. (2012), S. 463. 
777  Vgl. Petersen, M. A./Rajan, R. G. (1997), S. 663. 
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Situation befindet, in der die Aktivierung von Entwicklungskosten zu einer signifikant positi-

veren Darstellung des Unternehmens gegenüber den Abschlussadressaten führt, indem bei-

spielsweise eine spürbare Erhöhung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals herbeigeführt 

wird.778 Der Nutzen der Entwicklungskostenaktivierung sollte daher umso höher sein, je nied-

riger das Jahresergebnis bzw. bilanzielle Eigenkapital ex ante ist. 

Dies ist insbesondere bei jungen und/oder stark wachsenden Unternehmen der Fall,779 da sie 

unter hohen Anfangsverlusten leiden und wenig Vermögen ausweisen können, das die für die 

Zukunft erwarteten Cashflows widerspiegelt. Daher ist anzunehmen, dass Informationsasym-

metrien zwischen diesen Unternehmen und ihren Vertragspartnern besonders hoch sind.780 Dies 

kann zu starken Anreizen für das Unternehmen führen, entweder die zukünftigen Ertragspoten-

tiale aus der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit über die Aktivierung selbst geschaffener 

immaterieller Vermögensgegenstände zu signalisieren oder durch eine opportunistisch moti-

vierte Aktivierung die Abschlussadressaten hinsichtlich der wahren finanziellen Situation des 

Unternehmens zu täuschen. Unternehmen, die im Gegenzug dazu nur noch ein moderates 

Wachstum generieren, sollten regelmäßig geringere Anreize zur Aktivierung haben, weil bei 

ihnen mittel- bis langfristig die jährlich aktivierten Entwicklungskosten in ihrer Höhe in etwa 

den planmäßigen Abschreibungen auf selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände 

entsprechen. Somit ist der positive Einfluss einer Aktivierung auf die Ergebnisgrößen und das 

Eigenkapital nur gering.781 Darüber hinaus gelten wachsende Unternehmen als besonders er-

gebnisvolatil, sodass das die Ergebnisglättung als eine Form der Bilanzpolitik durch Ausnut-

zung von Ermessensspielräumen im Rahmen der Aktivierung von Entwicklungskosten eben-

falls Anreize zur Aktivierung bieten kann.782 

                                                 
778  Vgl. Abschnitt 5.3. 
779  Die Vorteile, die sich für junge Unternehmen gegenüber etablierten Unternehmen aus der Aktivierung selbst 

geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände ergeben können, sind mit jenen wachsender Unterneh-

men vergleichbar, da auch sie häufig durch ein hohes Unternehmenswachstum geprägt sind; vgl. Heil, A. H. 

(1999), S. 9 und 33; Hommel, U./Knecht, T. C. (2002), S. 8. Insofern erfolgt hier eine Beschränkung auf 

junge Unternehmen, die „potenzialreich“ sind; Fallgatter, M. J. (2007), S. 15, wenngleich Irmler zu bedenken 

gibt, dass sich ein Unternehmenswachstum bei neugegründeten Unternehmen erst mit der Zeit einstellt, nicht 

aber schon von Anfang an besteht; vgl. Irmler, D. (2005), S. 21. 
780  Vgl. Fryges, H./Kohn, K./Ulrich, K. (2012), S. 4 f. 
781  Vgl. Oswald, D. R. (2008), S. 6. 
782  Vgl. Dhaliwal, D. S./Heninger, W. G./Hughes II, K. E. (1999), S. 154; Oswald, D. R./Zarowin, P. (2007), 

S. 705. Weiterhin stehen junge und wachsende Unternehmen immer wieder vor der Herausforderung der 

Kapitalbeschaffung, die durch ein Fehlen etablierter Finanzierungsquellen erschwert wird; vgl. z. B. Fryges, 

H./Kohn, K./Ulrich, K. (2012), S. 1. Auch aus diesem Umstand ergeben sich somit Anreize zur Aktivierung 

im Sinne einer effizienten Vertragsgestaltung mit Kapitalgebern. 
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Ein Zusammenhang zwischen dem Unternehmenswachstum und der Aktivierung von Entwick-

lungskosten wurde für börsennotierte Unternehmen beispielsweise von Dhaliwahl/Henin-

ger/Hughes II (1999), Lev/Sarath/Sougiannis (2005) und Oswald (2005) empirisch nachgewie-

sen werden.783 Auch die Ergebnisse von Wyatt (2005) und Tutticci/Krishna/Percy (2007) un-

terstützen diese Hypothese, da sie belegen, dass jüngere Unternehmen bzw. Unternehmen, die 

erst über eine kurze Periode an einer Börse gelistet sind, eher zu einer Ausübung von Ermes-

sensspielräumen in Richtung einer Aktivierung von Entwicklungskosten neigen.784 Da auch der 

deutsche Gesetzgeber diese Argumentation im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses angeführt 

hat,785 kann allgemein angenommen werden, dass hinsichtlich des Entwicklungsstadiums des 

Unternehmens als Determinante einer Aktivierung von Entwicklungskosten keine Unterschiede 

zwischen kapitalmarktorientierten und nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen bestehen. 

Es gilt daher die folgenden Zusammenhänge zu testen: 

H3a: Nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, die stark wachsen, haben einen stärkeren 

Anreiz Entwicklungskosten zu aktivieren. 

H3b: Jüngere nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen haben einen stärkeren Anreiz Ent-

wicklungskosten zu aktivieren. 

 

5.4.4 Ergebnisglättung und Erreichen von Benchmarks 

Wie in Abschnitt 5.3 dargelegt, muss neben der Existenz von asymmetrischen Informations-

verteilungen die Möglichkeit zur Reduktion von Transaktionskosten durch eine Aktivierung 

gegeben sein, damit das bilanzierende Unternehmen von einem Ansatz selbst geschaffener im-

materieller Vermögensgegenstände profitieren kann. Regelmäßig sollte der Anreiz zur Aktivie-

rung von Entwicklungskosten besonders hoch für jene Unternehmen sein, die starke Ergebnis-

volatilitäten aufweisen, da volatile Ergebnisse von den Vertragspartnern des Unternehmens zu-

meist als Anzeichen für ein hohes Risiko angesehen werden. Die Wahl von Rechnungslegungs-

methoden, die ein hohes Maß an Ermessensspielräumen im Rahmen des Ansatzes und der Be-

wertung implizieren, kann daher für ein Unternehmen mit ex ante volatilen Jahresergebnissen 

                                                 
783  Vgl. Dhaliwal, D. S./Heninger, W. G./Hughes II, K. E. (1999), S. 170; Lev, B./Sarath, B./Sougiannis, T. 

(2005), S. 991; Oswald, D. R. (2008), S. 15. 
784  Vgl. Wyatt, A. (2005), S. 994; Tutticci, I./Krishna, G./Percy, M. (2007), S. 96. 
785  Vgl. 4.3. 
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nützlich sein, um Transaktionskosten zu senken.786 Gleiches gilt für Unternehmen mit einem 

ex ante negativen Jahresergebnis, weil Verluste regelmäßig einen nachhaltig negativen Ein-

druck beim Abschlussadressaten hinterlassen.787 Eingeschränkt durch das Stetigkeitsgebot des 

§ 246 Abs. 3 HGB bieten sowohl das Aktivierungswahlrecht für Entwicklungskosten selbst als 

auch die damit verbundenen Ermessensspielräume eine Gelegenheit für das income smoothing 

und die kurzfristige Ergebniserhöhung.788 

Obwohl in bestimmten Situationen auch Anreize zum sogenannten „Big Bath Accounting“, d. h. 

der Erhöhung bereits bestehender Verluste durch bilanzpolitische Maßnahmen bestehen kön-

nen,789 finden sich in empirischen Untersuchungen kapitalmarktorientierter Unternehmen in 

erster Linie Hinweise auf einen Einfluss negativer Ergebnisse des Unternehmens auf die Wahl 

ergebniserhöhender Bilanzierungsmethoden im Allgemeinen790 und die Aktivierung von Ent-

wicklungskosten791 und immateriellen Vermögenswerten792 im Speziellen. Des Weiteren wird 

auch der Einfluss der Ergebnisstruktur des Unternehmens auf die Entwicklungskostenaktivie-

rung in börsennotierten Unternehmen empirisch bestätigt.793 Gleiches gilt für den Zusammen-

hang zwischen einer schlechten Performance794 bzw. einem negativen Jahresergebnis und ei-

nem Ansatz von Entwicklungskosten.795 

Allgemein führen jedoch beispielsweise Givoly/Hayn/Katz und Hope/Thomas/Vyas an, dass 

sich der Anreiz bilanzpolitische Maßnahmen zwecks Erreichen von Benchmarks zu nutzen in 

erster Linie für Unternehmen mit Zugang zu öffentlichen Kapitalmärkten und mit aktienopti-

                                                 
786  Francis/Hanna/Vincent finden darüber hinaus heraus, dass die Tendenz zur Rechnungslegungspolitik bei der 

Bilanzierung ohnehin ermessensbehafteter Sachverhalte, unter die sicherlich auch die Aktivierung von Ent-

wicklungskosten gefasst werden kann, ungleich größer ist als bei weniger ermessensbehafteten Bilanzie-

rungssachverhalten; vgl. Francis, J./Hanna, J. D./Vincent, L. (1996), S. 118 und 127. 
787  Dies ist der Fall, da die Vertragspartner des Unternehmens regelmäßig nicht vollkommen rational entschei-

den. So können gegenwärtige negative Ergebnisse die Wahrnehmung des Unternehmens durch die Abschlus-

sadressaten auch in zukünftigen Perioden beeinflussen, wie es im Rahmen der prospect theory postuliert 

wird; vgl. Tversky, A./Kahneman, D. (1991), S. 1040; Tversky, A./Kahneman, D. (1992), S. 298. 
788  Vgl. Abschnitt 4.3. 
789  Vgl. z. B. Walsh, P./Craig. R./Clarke, F. (1991). 
790  Vgl. Trombley, M. A. (1989), S. 537; Beatty, A./Weber J. (2003), S. 137. 
791  Vgl. Elliott, J./Richardson, G./Dyckman, T./Dukes R. (1984), S. 97; Oswald, D. R. (2008), S. 15; Cazavan-

Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), S. 154; Ballas, A./Anagnostopoulou, S. (2013), S. 51. 
792  Vgl. Jones, S. (2011), S. 49. Im Gegensatz hierzu konstatieren DeAngelo/DeAngelo/Skinner, dass Unterneh-

men, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden, keine generelle Tendenz zur Bilanzpolitik im Sinne 

eines Versuchs der „Bilanzverschönerung“ zeigen; vgl. DeAngelo, H./DeAngelo, L./Skinner, D. J. (1994), 

S. 140. 
793  Vgl. Elliott, J./Richardson, G./Dyckman, T./Dukes R. (1984), S. 97; Shehata, M. (1991), S. 778; Oswald, D. 

R./Zarowin, P. (2007), S. 717; Oswald, D. R. (2008), S. 15. 
794  Diese wird auf Basis der Veränderung der Gesamtkapitalrentabilität gemessen. 
795  Vgl. Markarian, G./Pozza, L./Prencipe, A. (2008), S. 259. 
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onsbasierter Managementvergütung ergebe. Im Falle nicht kapitalmarktorientierter Unterneh-

men seien daher die Anreize zum Erreichen von Ergebnisbenchmarks geringer.796 Nichtdestot-

rotz können sich weiterhin Anreize zum Benchmarking aus Verträgen mit Eigen- und Fremd-

kapitalgebern ergeben. Da die Aktivierung von Entwicklungskosten zudem im deutschen Kon-

text keinen Einfluss auf den ausschüttbaren Gewinn und das zu versteuernde Einkommen hat,797 

kann angenommen werden, dass die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögens-

gegenstände auch zum Zwecke der Ergebnisglättung und des Erreichens von Benchmarks ver-

wendet wird. Es werden deshalb die folgenden drei Hypothesen getestet: 

H4a: Nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, die einen starken Anreiz zur Ergebnisglät-

tung haben, haben einen stärkeren Anreiz Entwicklungskosten zu aktivieren. 

H4b: Nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, die eine niedrige Rentabilität aufweisen, 

haben einen stärkeren Anreiz Entwicklungskosten zu aktivieren. 

H4c: Nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, die ex ante einen Verlust ausweisen, haben 

einen stärkeren Anreiz Entwicklungskosten zu aktivieren. 

 

5.4.5 Bedeutung immaterieller Vermögensgegenstände 

Es gilt anzunehmen, dass die freiwillige Aktivierung von selbst geschaffenen immateriellen 

Vermögensgegenständen mit vergleichsweise hohen direkten Kosten einhergeht, die im We-

sentlichen aus der Beurteilung resultieren, ob die Ergebnisse der F&E-Tätigkeit die Qualität 

eines Vermögensgegenstands besitzen, sowie aus der Abgrenzung von Forschungs- und Ent-

wicklungsphase und der Ermittlung der Herstellungskosten des Vermögensgegenstands. Ein 

F&E- oder Projektcontrolling wird daher zumeist als unerlässlich für die Aktivierung von Ent-

wicklungskosten erachtet.798 

Unternehmen, die bereits über ein ausgereiftes internes Rechnungswesen oder Projektcontrol-

ling verfügen, stehen daher weniger unter dem Einfluss direkter Kosten der Aktivierung von 

Entwicklungskosten. Hierunter sollten insbesondere Unternehmen fallen, für die immaterielles 

Vermögen eine hohe Bedeutung hat. Auch wenn diese noch nicht über ein F&E-Controlling 

verfügen, kann angenommen werden, dass sich die Kosten einer Implementierung relativ 

schnell amortisieren. Darüber hinaus besitzen sie in der Regel ein gutes Wissen hinsichtlich der 

Bilanzierung und Überwachung immateriellen Vermögens, sodass ein solches Knowhow nicht 

                                                 
796  Vgl. Givoly, D./Hayn C. K./Katz, S. P. (2010), S. 199; Hope, O.-K./Thomas, W. B./Vyas, D. (2013), S. 1721. 
797  Vgl. Abschnitt 3.2.4.5 und Abschnitt 3.3.2.2. 
798  Vgl. Abschnitt 4.3.3. 
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erst aufgebaut werden muss. Schließlich kann angenommen werden, dass Unternehmen, für die 

immaterielles Vermögen von besonderer Bedeutung ist, eine stärkere Neigung zur Aktivierung 

von Entwicklungskosten haben, da die Entwicklungskostenaktivierung bei ihnen relativ geringe 

direkte Kosten nach sich zieht. 

Bisherige Untersuchungen des Einflusses der Ausprägung der Forschungs- und Entwicklungs-

tätigkeit auf die Aktivierung von Entwicklungskosten in börsennotierten Unternehmen führten 

jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Während einige Autoren Hinweise darauf fanden, 

dass insbesondere Unternehmen, die in hohem Maße F&E betreiben, von der Aktivierung zu-

gehöriger Aufwendungen Gebrauch machen,799 lassen die Ergebnisse anderer Studien auf einen 

negativen Zusammenhang zwischen der Bedeutung von Forschung und Entwicklung für das 

Unternehmen und der Entwicklungskostenaktivierung schließen.800 Nichtsdestotrotz können 

dieser Ergebnisse für kapitalmarktorientierte Unternehmen unter Umständen nicht unmittelbar 

auf nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen übertragen werden. So führte beispielsweise der 

deutsche Bundesrat an, dass nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen häufig nur gering aus-

gebildete Controllingssysteme haben, sodass eine Aktivierung selbst geschaffener immateriel-

ler Vermögensgegenstände ohnehin nur für solche Unternehmen in Frage käme, die bereits ent-

sprechende Kostenrechnungssysteme etabliert haben.801 

Da die Angabe der gesamten im Geschäftsjahr angefallenen Forschungs- und Entwicklungs-

kosten bei nach dem deutschen HGB bilanzierenden Unternehmen nur für aktivierende Unter-

nehmen verpflichtend ist (§ 285 Nr. 22 HGB), kann die F&E-Intensität, wie sie von anderen 

Studien verwendet wird, nicht für alle Unternehmen ermittelt werden. Es kann allerdings ange-

nommen werden, dass Unternehmen, die in hohem Maße erworbene immaterielle Vermögens-

gegenstände halten, über entsprechende Expertise und die systemischen Voraussetzungen ver-

fügen, um Entwicklungskosten zu aktivieren. Deshalb sollten Unternehmen, die über viele er-

worbene immaterielle Vermögensgegenstände verfügen, gegenüber solchen, die kaum erwor-

benes immaterielles Vermögen halten, niedrigere direkte Kosten aus der Entwicklungkosten-

aktivierung entstehen. Es soll daher die folgende Hypothese getestet werden: 

                                                 
799  Vgl. Shehata, M. (1991), S. 778; Tutticci, I./Krishna, G./Percy, M. (2007), S. 96; Givoly, D./Shi, C. (2008), 

S. 293; Ballas, A./Anagnostopoulou, S. (2013), S. 51. 
800  Vgl. Wyatt, A. (2005), S. 994; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T. (2006), S. 57; Oswald, D. R. (2008), S. 15; 

Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), S. 154; Zicke, J. (2014), S. 18. 
801  Vgl. BR-Drucksache 344/08 (Beschluss), S. 7 f. 
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H5: Nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, für die erworbene immaterielle Vermö-

gensgegenstände von hoher Bedeutung sind, haben einen stärkeren Anreiz Entwick-

lungskosten zu aktivieren. 

 

5.4.6 Unternehmensgröße 

Eine Vielzahl empirischer Studien hinsichtlich der Aktivierung von Entwicklungskosten in ka-

pitalmarktorientierten Unternehmen deutet darauf hin, dass kapitalmarktorientierte Unterneh-

men mit zunehmender Größe von einer Aktivierung absehen,802 da sie politische Kosten redu-

zieren wollen.803 Für den Kontext nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen, die zumeist klei-

ner sind als kapitalmarktorientierte und aufgrund des fehlenden öffentlichen Kapitalmarkts we-

niger im Fokus der Öffentlichkeit stehen, ist jedoch anzunehmen, dass sie in nur unwesentli-

chem Maße unter dem Einfluss politischer Kosten stehen.804 

Größere Unternehmen sollten aber in der Regel gut ausgebaute Informationssysteme besitzen805 

und das spezifische Knowhow der Mitarbeiter ist häufig höher,806 sodass für sie eine Aktivie-

rung selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte mit relativ geringen direkten Kosten 

einhergeht. Ebenso sollten die bei einer Aktivierung erforderliche Angabe des zur Ausschüt-

tung gesperrten Betrags gemäß § 268 Abs. 8 Satz 1 HGB und der durch das Auseinanderfallen 

von Handels- und Steuerbilanz notwendige Ansatz passiver latenter Steuern gemäß 

§ 274 Abs. 1 Satz 1 HGB, die weitere Ressourcen im Rahmen der Abschlusserstellung erfor-

dern, mit zunehmender Größe des Unternehmens zu relativ geringeren Kostenbelastungen füh-

ren.807 Köhler/Marten geben in diesem Zusammenhang weiterhin zu bedenken, dass Unterneh-

                                                 
802  Vgl. Daley, L. A./Vigeland, R. L. (1983), S. 204; Shehata, M. (1991), S. 778; Smith, D. T./Percy, 

M./Richardson, G. D. (2001), S. 27; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T. (2006), S. 57; Oswald, D. R. (2008), 

S. 15; Dinh, T./Kang, H./Schultze, W. (2014), S. 44; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), S. 154; 

Jones, S. (2011), S. 49; Ballas, A./Anagnostopoulou, S. (2013), S. 51. 
803  Vgl. Watts, R. L./Zimmerman, J. L. (1978), S. 115; Hagerman, R. L./Zmijewski, M. E. (1979), S. 142; Holt-

hausen, R. W./Leftwich, R. W. (1983), S. 87; Trombely, M. A. (1989), S. 531.  
804  Vgl. mit dieser These hinsichtlich der Unternehmensgröße auch Trombley, M. A. (1989), S. 531, der davon 

ausgeht, dass nur für die allergrößten Unternehmen („very largest firms“) politische Kosten von Bedeutung 

sind. 
805  Vgl. Cerf, A. R. (1961), S. 21. 
806  Vgl. Ang, J. S. (1991), S. 3. 
807  Vgl. Abschnitt 5.3. Da diese Kosten für bestimmte Unternehmenstypen unverhältnismäßig hoch sein können, 

hat der Gesetzgeber von einer Aktivierungspflicht selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände 

Abstand genommen; vgl. BR-Drucksache 344/08 (Beschluss), S. 7 f. Vgl. auch Abschnitt 4.3.3. 
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men mit abnehmender Größe generell unter einer Knappheit im Bereich der personellen Res-

sourcen leiden, die eine Umsetzung neuer Rechnungslegungsnormen unter Umständen zusätz-

lich erschwert.808 

Gleichzeitig sollten auch die mit der Aktivierung einhergehenden indirekten Kosten mit zuneh-

mender Unternehmensgröße unbedeutender werden, da große Unternehmen üblicherweise bes-

ser diversifiziert sind als kleinere809 und sich daher für sie keine substanziellen Risiken aus der 

Anhangangabe gemäß § 285 Nr. 22 HGB sowie außerplanmäßigen Abschreibungen selbst ge-

schaffener immaterieller Vermögensgegenstände ergeben. Aus der These von Jensen/Meckling, 

dass die Agency-Kosten mit der Unternehmensgröße ansteigen,810 könnte darüber hinaus ge-

schlussfolgert werden, dass sich für größere Unternehmen auch aus der Reduktion dieser spe-

ziellen Form von Transaktionskosten sowie der aufgrund eines heterogeneren Kreises der Ab-

schlussadressaten811 hohen Transaktionskosten im Allgemeinen ein besonders starker Anreiz 

zur Aktivierung ergibt.812 Die speziellen Charakteristika nicht kapitalmarktorientierter Unter-

nehmen berücksichtigend wird daher die folgende Hypothese aufgestellt und getestet: 

H6: Größere nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen haben einen stärkeren Anreiz Ent-

wicklungskosten zu aktivieren. 

 

5.4.7 Forschungs- und Entwicklungserfolg 

Der Erfolg der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit ist eine entscheidende Voraussetzung 

für die Aktivierung von Entwicklungskosten, da mithin die Vermögensgegenstandseigenschaft 

erfüllt sein muss.813 Nichtsdestotrotz erfordert die Aktivierung selbst geschaffener immateriel-

ler Vermögensgegenstände in hohem Maße Ermessenentscheidungen und bietet damit Mög-

lichkeiten für Bilanzpolitik.814 Das Ertragspotential aktivierter selbst geschaffener immateriel-

ler Vermögensgegenstände kann daher sehr unterschiedlich sein. 

Grundsätzlich können sich sowohl Anreize zur Aktivierung für Unternehmen, die ihren Ab-

schlussadressaten überdurchschnittlichen Erfolg signalisieren wollen, ergeben als auch für Un-

ternehmen mit unterdurchschnittlichem Erfolg in der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit. 

                                                 
808  Vgl. Köhler, A. G./Marten, K.-U. (2006), S. 11 f. 
809  Vgl. Cerf, A. R. (1961), S. 21; Trombley, M. A. (1989), S. 531. 
810  Vgl. Jensen, M. C./Meckling, W. H. (1976), S. 348. 
811  Vgl. Eierle, B. (2004), S. 48 f. 
812  Vgl. Depoers, F./Jeanjean, T. (2012), S. 130. 
813  Vgl. Abschnitt 3.2.4.2.1. 
814  Vgl. Abschnitt 4.3.2. 
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Gleichwohl sollten die indirekten Kosten der Aktivierung umso niedriger sein, je erfolgreicher 

das Unternehmen tatsächlich war. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll anzunehmen, 

dass Unternehmen, die einen hohen Erfolg in der F&E-Tätigkeit verzeichnen, eher zu einer 

Aktivierung von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen tendieren, als jene 

mit geringerem Erfolg in der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, d. h. Unternehmen mit 

relativ unsichereren F&E-Projekten. Ein solcher Zusammenhang lässt sich indes auch aus den 

empirischen Ergebnissen von Wyatt (2005) ableiten, die zeigen, dass die Technologiestärke 

(technology strength) innerhalb einer Branche einen positiven Einfluss auf den Anteil aktivier-

ten immateriellen Vermögens gemessen an der Bilanzsumme bei börsennotierten Unternehmen 

hat.815 Ähnliche Hinweise liefern auch die primären Resultate von Oswald (2008), da diesen 

zufolge Unternehmen, deren F&E-Projekte vom Kapitalmarkt höher bewertet werden, eine 

stärkere Neigung zur Aktivierung aufweisen.816 Aufgrund der Annahme, dass indirekte Kosten 

für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen von großer Bedeutung sind, wird folgende Hy-

pothese getestet: 

H7: Nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen mit hohem F&E-Erfolg haben einen stär-

keren Anreiz Entwicklungskosten zu aktivieren. 

 

5.5 Grundgesamtheit der Untersuchung 

Gegenstand der Untersuchung sind ausschließlich die jeweiligen Jahresabschlüsse, im Rahmen 

derer die Änderungen des BilMoG erstmalig angewandt wurden. Dies bietet den Vorteil, dass 

eine Untersuchung der Determinanten ohne bereits bestehende Best Practices oder Industrie-

Benchmarks möglich ist. Darüber hinaus wurde das Wahlrecht zur Aktivierung selbst geschaf-

fener immaterieller Vermögensgegenstände zu diesem Zeitpunkt von den Unternehmen im 

Rahmen der erstmaligen Anwendung noch ohne Einfluss einer sich eventuell entwickelnden 

Skepsis seitens der Abschlussadressaten ausgeübt. 

Die Erstanwendung des BilMoG erfolgte im Regelfall im Abschluss des Geschäftsjahres, das 

nach dem 31.12.2009 beginnt. Eine vorzeitige Anwendung auf Geschäftsjahre, die nach dem 

                                                 
815  Vgl. Wyatt, A. (2005), S. 981 und 986. 
816  Nichtsdestotrotz sind sowohl die Ergebnisse von Wyatt (2005) und Oswald (2008) als auch jene von 

Oswald/Zarowin (2007) für den Fall der Aktivierung von Entwicklungskosten nicht sehr robust; vgl. Wyatt, 

A. (2005), S. 994; Oswald, D. R./Zarowin, P. (2007), S. 717; Oswald D. R. (2008), S. 15. Die Resultate 

können darüber hinaus aufgrund der Auswahl der Proxies verzerrt sein. Im Falle von Oswald (2008) könnten 

darüber hinaus Endogenitätsprobleme zum Tragen kommen. 
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31.12.2008 beginnen, war jedoch gemäß Art. 66 Abs. 3 EGHGB möglich, sodass das Untersu-

chungssample Jahresabschlüsse mit einem Geschäftsjahresende im Zeitraum vom 31.12.2009 

bis zum 30.11.2011 umfasst. 

Die Examinierung beschränkt sich auf mittelgroße und große Unternehmen i. S. v. § 267 HGB, 

da nur diese entsprechende Vermögensgegenstände separat in der Bilanz ausweisen müssen 

(§ 266 Abs. 1 Satz 3 HGB) und im Falle der Aktivierung den Gesamtbetrag der im Rahmen der 

Forschungs- und Entwicklungstätigkeit angefallenen Aufwendungen im Anhang angeben müs-

sen (§ 288 Abs. 1 HGB). Damit können nur wenigstens mittelgroße Kapitalgesellschaften und 

ihnen gemäß § 264a Abs. 1 HGB gleichgestellte Personengesellschaften überhaupt die Akti-

vierung von Entwicklungskosten zum Zwecke des Signalling verwenden und sind gleichzeitig 

direkten und indirekten Kosten der Publizität, wie in Abschnitt 5.3 beschrieben, ausgesetzt. 

Darüber hinaus müssen kleine Gesellschaften keinen Anlagespiegel erstellen und offenlegen 

(§ 274a Nr. 1 HGB), weshalb Vermögens- und Ertragskennzahlen, sofern überhaupt die Ge-

winn- und Verlustrechnung freiwillig offenlegt wird (§ 326 Abs. 1 HGB), nicht um die Akti-

vierung bereinigt werden können. Kleine Kapitalgesellschaften und ihnen gemäß § 264a Abs. 1 

HGB gleichgestellte Personengesellschaften stellen aus diesen Gründen eine Gruppe von Un-

ternehmen dar, die deutliche Unterschiede zu mittelgroßen und großen Gesellschaften aufweist 

und auf die die in Kapitel 1 aufgeworfene Forschungsfrage der empirischen Untersuchung und 

das in Abschnitt 5.3 dargelegte theoretische Rahmenkonzept nicht übertragbar sind. Darüber 

hinaus sind sie nicht der Pflicht zur Prüfung des Jahresabschlusses unterworfen (§ 316 Abs. 1 

HGB), weshalb die Validität der im Rahmen der Offenlegung des Jahresabschlusses zur Ver-

fügung gestellten Informationen nur eingeschränkt gewährleistet werden kann. 

Da sich die Zwecke des Jahres- und Konzernabschlusses sowie damit verbunden auch der Ad-

ressatenkreis der Rechnungslegungspublizität voneinander unterscheiden, werden im Rahmen 

dieser Studie ausschließlich Jahresabschlüsse untersucht. Insbesondere um den unmittelbaren 

Einfluss der Charakteristika der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit des Unternehmens auf 

die Bilanzierungsentscheidung zu ermitteln, erscheint dies sinnvoll. 

Wie in Tabelle 5 dargestellt, wurden zwecks Erhebung der relevanten Unternehmen und Ab-

schlüsse zunächst sämtliche Entwicklungskosten aktivierenden mittelgroßen und großen Kapi-

talgesellschaften und ihnen gemäß § 264a Abs. 1 HGB gleichgestellten Personengesellschaften 



Kapitel 5: Determinanten der Aktivierung von Entwicklungskosten 163 

 

 

aus der Datenbank Dafne Neo ermittelt.817 Hierzu wurden alle Kapitalgesellschaften sowie Per-

sonengesellschaften i. S. v. § 264a Abs. 1 HGB818 ausgewählt, die die Position „Selbst geschaf-

fene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte“ in ihrer Bilanz des Geschäfts-

jahres 2009, 2010 oder 2011 ausgewiesen haben.819 Um kleine Unternehmen bereits weitestge-

hend ausschließen zu können, wurde ein Suchfilter für Unternehmen gesetzt, für die der Jahre-

süberschuss 2010 verfügbar war. Für die auf diese Weise erhaltenen 1.042 Unternehmen er-

folgte anschließend der Abruf des entsprechenden Jahresabschlusses der BilMoG-Erstanwen-

dung im elektronischen Bundesanzeiger, um die aus Dafne Neo entnommen Angaben hinsicht-

lich aktivierter Entwicklungskosten zu plausibilisieren. In einem ersten Schritt wurden auf diese 

Weise alle Unternehmen aus dem Sample eliminiert, deren Abschluss nicht im elektronischen 

Bundesanzeiger verfügbar war und auf den damit die Mehrzahl der externen Abschlussadres-

saten keinen Zugriff hatte. Hierunter fallen zum einen Unternehmen, die die Befreiung von der 

Offenlegung des Jahresabschlusses aufgrund eines Einbezugs in einen Konzernabschluss ge-

mäß §§ 264 Abs. 3 und 264b HGB in Anspruch genommen haben (21 Unternehmen). Darüber 

hinaus war für ein Unternehmen der relevante Abschluss zum Geschäftsjahresende 2010 nicht 

im elektronischen Bundesanzeiger verfügbar. Vier Unternehmen konnten zwar im Unterneh-

mensregister, nicht jedoch im elektronischen Bundesanzeiger gefunden werden.820 

Die nach Bereinigungsschritt 1 im Sample verbleibenden Unternehmen wurden in einem zwei-

ten Schritt auf ihre Größeneigenschaft gemäß § 267 HGB untersucht, um letztlich alle kleinen 

Gesellschaften eliminieren zu können. Zwar können über Dafne Neo unter Umständen mehr 

Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage kleiner Kapitalgesellschaften er-

mittelt werden, als dies auf Basis der Pflichtpublizität der Fall ist. Jedoch stellt dies gerade den 

Grund dar, der eine Übertragung der Forschungsfrage 3 der Arbeit und der in Abschnitt 5.4 

aufgestellten Hypothesen auf diese Unternehmen ausschließt, da diese auf der Annahme einer 

allgemeinen Zugänglichkeit der Jahresabschlussinformationen basieren. Um einen Ausschluss 

kleiner Gesellschaften gewährleisten zu können (Schritt 2), wurde für jedes Unternehmen der 

                                                 
817  Dafne Neo ist eine von Bureau van Dijk geführte Datenbank, die primär Finanz- und Unternehmensinforma-

tionen für deutsche Unternehmen bereitstellt. 
818  Ausgewählt wurden nur Unternehmen der Rechtsformen AG, AG & Co. KGaA, AG & Co. KG, AG & Co. 

OHG, GmbH, GmbH & Co. KGaA, GmbH & Co. KG, GmbH & Co. OHG sowie „sonstige Kapitalgesell-

schaften“ gemäß Dafne Neo, unter die beispielsweise die SE fällt. Unternehmen in der Rechtsform der ge-

meinnützigen GmbH (gGmbH) wurden aufgrund ihrer Orientierung am Gemeinwohl nicht mit in die Unter-

suchung aufgenommen. Vgl. zur gGmbH statt vieler Weidmann, C./Kohlhepp, R. (2011), § 1 Tz. 1. 
819  Da Dafne Neo sämtliche Angaben, wie auch in den veröffentlichten Jahresabschlüssen üblich, in Tausend 

Euro erfasst, wurden alle Unternehmen mit einem Wert von mindestens 1.000 Euro für diese Bilanzposition 

ausgewählt. 
820  Die Gründe hierfür konnten nicht geklärt werden. 
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relevante Jahresabschluss für das Geschäftsjahr der erstmaligen BilMoG-Anwendung im elekt-

ronischen Bundesanzeiger aufgerufen. Nimmt ein Unternehmen die Offenlegungserleichterun-

gen des § 326 HGB in Anspruch und verzichtet auf die Offenlegung der Gewinn- und Verlust-

rechnung, so wurde es im Rahmen der Erhebung des Samples als kleines Unternehmen charak-

terisiert. Bei den verbleibenden Gesellschaften wurde jeweils überprüft, ob das Größenmerkmal 

im Fließtext des Anhangs angegeben wurde. Auf diese Weise ermittelte kleine Unternehmen 

wurden unabhängig vom Ausmaß der vorliegenden Publizität aus der Untersuchung ausge-

schlossen, um das Sample hinsichtlich der Unternehmensgröße zu homogenisieren. Gibt das 

Unternehmen sein Größencharakteristikum gemäß § 267 HGB nicht im Anhang an, so wurde 

es, sofern eine Gewinn- und Verlustrechnung und die entsprechenden Anhangangaben hierzu 

publiziert wurden, in der Folge den mindestens mittelgroßen Unternehmen zugeordnet und ver-

blieb weiterhin im Sample. Auf Basis dieser Vorgehensweise wurden 356 kleine Kapitalgesell-

schaften und ihnen gemäß § 264a Abs. 1 HGB gleichgestellte Personengesellschaften identifi-

ziert und aus der Datenbasis für die weitere Untersuchung entfernt. 

In einem dritten Schritt wurden 16 Unternehmen aus der Untersuchung ausgeschlossen, da sie 

sich zum Erhebungszeitpunkt im Liquidationsprozess befanden, im Jahr der BilMoG-Erstan-

wendung oder ein Jahr vorher umgegründet oder verschmolzen wurden oder das Geschäftsjahr 

der Erstanwendung der modernisierten Vorschriften ein Rumpfgeschäftsjahr darstellte. 

Von den nach Schritt 3 im Sample verbleibenden Unternehmen wurden noch einmal 202 aus 

der Untersuchung ausgeschlossen, da sie zwar in einem der Geschäftsjahre 2009 bis 2011 laut 

Dafne Neo, allerdings nicht im Geschäftsjahr der Erstanwendung des BilMoG selbst geschaf-

fene immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert haben (Schritt 4). Diese Separierung er-

scheint zweckmäßig, um eine homogene Untersuchungsbasis zu generieren, in der die Unter-

nehmen vor jeweils ähnlichen Voraussetzungen hinsichtlich der Aktivierung standen. Erst nach 

erfolgter BilMoG-Umstellung aktivierende Unternehmen konnten sich unter Umständen schon 

an einem bei der Erstanwendung offenbar gewordenen (Branchen-)Benchmark hinsichtlich der 

Ausübung des Wahlrechts orientieren. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass diese Unter-

nehmen eine andere direkte Kostenstruktur der Aktivierung aufgrund der Trennung eventueller 

Kosten aus der BilMoG-Umstellung und der erstmaligen Aktivierung von Entwicklungskosten 

als die übrigen 442 Unternehmen aufweisen. 

Um die Dafne Neo entnommenen Daten weiter zu plausibilisieren und damit die Güte der Da-

tenbank sicher zu stellen, wurden bei den verbleibenden Unternehmen die in Dafne Neo ange-
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gebenen Bilanzansätze selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlage-

vermögens mit den im elektronischen Bundesanzeiger publizierten Jahresabschlüssen vergli-

chen. Bei 104 Unternehmen ergaben sich Diskrepanzen zwischen den in Dafne Neo angegebe-

nen Werten und jenen im Abschluss publizierten oder Fehler im Bilanzausweis im Abschluss. 

In der Mehrzahl der Fälle waren die fehlerhaften Daten in Dafne Neo auf die zugrundeliegende 

falsche Bilanzierung im publizierten Abschluss zurückzuführen, da die im elektronischen Bun-

desanzeiger veröffentlichten Jahresabschlüsse eine Quelle der Datenbank darstellen. Häufig 

wurden hier erworbene immaterielle Vermögensgegenstände fälschlicherweise als selbst ge-

schaffene immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen. Das Sample wurde letztlich um 

entsprechend fehlerhafte Abschlüsse und Angaben in Dafne Neo bereinigt. Da für die weitere 

Erhebung der Daten für jedes aktivierende Unternehmen nicht nur der Bilanzansatz selbst ge-

schaffener immaterieller Vermögensgegenstände benötigt wurde, sondern auch der aktivierte 

Betrag des Geschäftsjahres, mussten weitere sieben Unternehmen aus der Untersuchung aus-

geschlossen werden, da für sie kein publizierter Anlagespiegel vorlag und der aktivierte Betrag 

nicht anderweitig, beispielsweise aus dem Anhang heraus, ersichtlich war bzw. weil im publi-

zierten Anlagespiegel fälschlicherweise nicht zwischen selbst geschaffenen und erworbenen 

immateriellen Vermögensgegenständen unterschieden wurde (Schritt 5).821 

 

  

                                                 
821  Vgl. hinsichtlich der teilweise unzureichenden Publizität des Anlagespiegels auch Eierle, B./Eich, B./Klug, 

C. (2011), S. 250. 
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Tabelle 5: Aufbau des Samples der aktivierenden Unternehmen 

 Anzahl der  

Unternehmen 

In 2009, 2010 oder 2011 aktivierende Kapitalgesellschaften laut 

Dafne Neo 

 1.042 

    

Schritt 1 nicht gefundene Unternehmen – 4 

 Abschluss 2010 nicht verfügbar – 1 

 §§ 264 Abs. 3, 264b HGB – 21 

  = 1.016 

    

Schritt 2 kleine Kapitalgesellschaften – 356 

  = 660 

    

Schritt 3 Unternehmen in Liquidation – 4 

 Verschmelzung/Umgründung mit Geschäftstätigkeitswech-

sel 

– 4 

 Rumpfgeschäftsjahr – 8 

  = 644 

    

Schritt 4 keine Aktivierung bei BilMoG-Erstanwendung  – 202 

  = 442 

    

Schritt 5 Aktivierter Betrag nicht nachvollziehbar  7 

 falsche Angabe im Abschluss/in Dafne Neo  104 

  = 331 

    

Schritt 6 Unternehmen mit lückenhaften Daten  40 

  = 291 

    

Schritt 7 Händisch identifizierte Aktivierer + 2 

  = 293 

    

    

Vergleichsstichprobe nicht aktivierender Unternehmen + 293 

    

Finales Untersuchungssample = 586 

 

 

Weitere 40 Unternehmen wurden aus dem Datensatz ausgeschlossen, weil für sie nicht alle be-

nötigten Variablen erhoben werden konnten (Schritt 6), wohingegen zwei Gesellschaften hän-

disch als Aktivierer von Entwicklungskosten identifiziert werden konnten und zusätzlich in die 

Stichprobe aufgenommen wurden (Schritt 7). Nach Durchführung dieser sieben Schritte ver-

bleiben damit 293 Entwicklungskosten aktivierende Unternehmen für die empirische Untersu-

chung. 
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Um die Determinanten der Aktivierung analysieren zu können, wurde eine Zufallsstichprobe 

aus allen nicht aktivierenden, wenigstens mittelgroßen Unternehmen, die im Lagebericht ge-

mäß § 289 Abs. 2 Nr. 3 HGB über den Bereich Forschung und Entwicklung berichtet haben, in 

gleicher Höhe gezogen, um so ein disproportional geschichtetes Sample zu generieren.822 Hier-

für wurden analog zu obiger Vorgehensweise zunächst alle nicht aktivierenden Unternehmen 

aus Dafne Neo ermittelt. Um kleine Kapitalgesellschaften und Personengesellschaft i. S. v. 

§ 264a Abs. 1 HGB wieder weitestgehend ausschließen zu können wurden auch hier Unterneh-

men, für die in 2010 kein Jahresüberschuss/-fehlbetrag verfügbar war, herausgefiltert. Aus den 

so gewonnenen 75.260 Unternehmen wurden anschließend durch Generierung von Zufallszah-

len Unternehmen gezogen, die, sofern sie wenigstens mittelgroß sind823 und gemäß § 289 

Abs. 2 Nr. 3 HGB im Lagebericht über ihre Forschungs- und Entwicklungstätigkeit berichten, 

ins Sample aufgenommen wurden. Eine Einschränkung der zu betrachtenden Nicht-Aktivierer 

auf jene, die über den Bereich Forschung und Entwicklung berichten erscheint insofern zweck-

mäßig, als dass auf diese Weise weitestgehend sicher gestellt werden kann, dass die nicht akti-

vierenden Unternehmen aktivierungsfähige Entwicklungskosten aufweisen.824 Auf diese Weise 

wurde eine Vergleichsstichprobe von 293 nicht aktivierenden Unternehmen gezogen, die zu-

sammen mit den aktivierenden Unternehmen das Untersuchungssample von 586 Unternehmen 

ausmacht. 

Verglichen mit der Anzahl jener Unternehmen, für die für das Geschäftsjahr 2010 in der Da-

tenbank der Jahresüberschuss/-fehlbetrag angegeben wird (75.260), bestätigt die geringe An-

zahl der aus Dafne Neo ermittelten 293 aktivierenden Unternehmen das Bild einer großen Zu-

rückhaltung nicht kapitalmarktorientierterer Unternehmen bei der Ausübung des Wahlrechts 

des § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB, wie sie bereits von anderen Studien beobachtet wurde.825 Gleich-

                                                 
822  Von einer Aufnahme sämtlicher Nicht-Aktivierer in das Untersuchungssample wurde Abstand genommen, 

um eine Unterrepräsentativität der aktivierenden Unternehmen zu vermeiden; vgl. Kromrey, H. (2009), 

S. 286; ebenso Stier, W. (1999), S. 141. Vgl. für daraus folgende statistische Probleme Smith, H. L. (1997), 

S. 226; Bacher, J. (2002), S. 44. 
823  Um dies festzustellen wurde analog zu den aktivierenden Unternehmen vorgegangen. 
824  Vgl. mit analoger Vorgehensweise Markarian, G./Pozza, L./Prencipe, A. (2008), S. 253. Wenngleich § 289 

Abs. 2 HGB nur festlegt, dass diesen Bereich eingegangen werden „soll“, gilt es nach h. M. anzunehmen, 

dass hierin eine Pflicht zu sehen ist, sofern die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit bedeutend ist oder 

branchentypisch von einer solchen auszugehen ist; vgl. Adler, H./Düring, W./Schmaltz, K. (1995b), § 289 

Tz. 112 f.; Grottel, B. (2014b), § 289 Tz. 85; gleicher Ansicht IDW (2012), Abschnitt F Tz. 1134. Eine Aus-

wahl der Unternehmen auf Basis einer Angabe von Forschungs- und Entwicklungskosten, wie sie beispiels-

weise von Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), S. 149 vornehmen, ist aufgrund der fehlenden An-

gabepflicht im Fall einer Nicht-Aktivierung (§ 285 Nr. 22 HGB) nicht praktikabel. 
825  Vgl. bezüglich des Jahresabschlusses Philipps, H. (2011a), S. 311; Philipps, H. (2011b), S. 206; Theile, 

C./Nagafi, H./Zyczkowski, C. (2011), S. 924 sowie mit Fokus auf Unternehmen der Biotechnologie-Branche 

Duscher, I. (2014), S. 149; bezüglich des Konzernabschlusses BDI/Ernst & Young/DHBW Stuttgart (2011), 
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wohl muss hierbei beachtet werden, dass hinsichtlich der Nicht-Aktivierer keine Einschränkun-

gen bezüglich des Vorliegens einer Forschungs- und Entwicklungstätigkeit getroffen wurde, 

sodass der Anteil der aktivierenden Unternehmen an der Gesamtheit der wenigstens mittelgro-

ßen Kapitalgesellschaften und diesen gemäß § 264a Abs. 1 HGB gleichgestellten Personenge-

sellschaften, die zum Bilanzstichtag aktivierungsfähige Entwicklungskosten aufweisen, auf 

diese Weise nur sehr grob approximiert werden kann. 

 

5.6 Beschreibung der Variablen und Datenerhebung 

Um die in Abschnitt 5.4 aufgestellten Hypothesen zu testen und damit die Frage nach den De-

terminanten einer Aktivierung von Entwicklungskosten gemäß § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB be-

antworten zu können, wird eine binär-logistische Regression826 der abhängigen Variable CAP, 

die den Wert 1 annimmt, sofern das Unternehmen im Rahmen der BilMoG-Erstanwendung 

selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände mit ihren Entwicklungskosten akti-

viert hat, und andernfalls 0 ist, auf verschiedene unabhängige Variablen und Kontrollvariablen 

durchgeführt. Getestet wird zunächst folgendes Modell:827 

(1) 𝐶𝐴𝑃𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝐴𝑁_𝑆𝐻𝑖+𝛽2𝐿_𝐹𝑂𝑅𝑀𝑖 + 𝛽3𝐵𝐴𝑁𝐾𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖 + 𝛽4𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝐶𝑅𝑖 

  +𝛽5𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖 + 𝛽6𝐴𝐺𝐸𝑖 + 𝛽7𝑅𝑂𝐴𝑖 + 𝛽8𝐵𝐸𝑁𝐶𝐻𝑖 + 𝛽9𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑖 + 𝛽10𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖 

  +𝛽11𝑅𝐷_𝑆𝑈𝐶𝐶𝐸𝑆𝑆𝑖 + ∑ 𝛽𝑗+11𝐼𝑁𝐷𝑗𝑖
7
𝑗=1 + 𝛽19𝐸𝐴𝑅𝐿𝑌𝑖 + 𝜀𝑖 

Die Variable MAN_SH bildet das Verhältnis zwischen der Anzahl der Eigentümer, die gleich-

zeitig Manager des Unternehmens sind, und der Anzahl der Eigentümer insgesamt, um H1a zu 

testen. Als zweite Variable für Anreize zur Senkung von Transaktionskosten aus dem Vertrags-

verhältnis mit den Eigenkapitalgebern des Unternehmens geht in Anlehnung an Fran-

cis/Khurana/Martin/Pereira (2008) und Bassemir (2012) die Dummyvariable L_FORM, die den 

                                                 
S. 11 sowie ergänzend zur ebenfalls zurückhaltenden Ausübung in den Jahresabschlüssen kapitalmarktorien-

tierter Unternehmen in Deutschland Keitz, I. v./Wenk, M. O./Jagosch, C. (2011), S. 2449; Froschhammer, 

M./Haller, A. (2012), S. 20; Froschhammer, M./Haller, A. (2013), S. 619. 
826  Vgl. zu den Grundlagen dieser multivariaten Analysemethode statt vieler Backhaus, K./Erichson, B./Plinke, 

W./Weiber, R. (2011), S. 250 ff. 
827  Streng genommen wird eine Regression der Variablen z auf alle unabhängigen Variablen und Kontrollvari-

ablen errechnet, die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit P, dass das Unternehmen zur Gruppe der Ent-

wicklungskostenaktivierer (CAP = 1) gehört, herangezogen wird, wobei gilt: 

 𝑃(𝐶𝐴𝑃 = 1) =
1

1+𝑒−𝑧  

 Vgl. Bühl, A. (2014), S. 458 f. In Anlehnung an die Darstellungsweise in der bestehenden Literatur wird im 

Folgenden jedoch auf diese exakte Darstellungsweise verzichtet. 
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Wert 1 annimmt, sofern das Unternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft firmiert, 

und andernfalls 0 ist, mit in die Untersuchung ein (H1b).828 

Als Proxys für die Anreize zur Aktivierung aufgrund von Informationsasymmetrien zwischen 

Fremdkapitalgebern und dem Management des Unternehmens, werden, wie in der Literatur 

üblich, Verschuldungskennziffern verwendet.829 Um die Unterschiede zwischen dem Einfluss 

von Kreditvereinbarungen mit Banken und Lieferanten separat testen zu können, wurden die 

metrischen Variablen BANKDEBT und TRADECR als Anteil der Verbindlichkeiten gegen-

über Kreditinstituten bzw. der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an der Bi-

lanzsumme berechnet (H2a und H2b). 

Da die operative Geschäftstätigkeit der betrachteten Unternehmen sehr individuell sein kann, 

soll das Wachstum des Unternehmens losgelöst von branchenspezifischen Wachstumsindika-

toren betrachtet werden. Kapazitäts- und tatsächliche Leistungsgrößen, wie sie beispielsweise 

von Strebel vorgebracht werden,830 eignen sich daher nur bedingt für die Instrumentalisierung 

des Unternehmenswachstums. Ebenso ist eine Verwendung der Wachstumsrate der Umsatzer-

löse bezogen auf das hier verwendete Sample nicht anwendbar, da mittelgroße Gesellschaften 

ihre Umsatzerlöse in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht separat ausweisen müssen.831 Aus 

diesem Grund wird die Variable GROW als Wachstumsrate der Earnings Before Taxes (EBT) 

berechnet (H3a).832 Das Alter des Unternehmens (AGE) wird in Anlehnung an Serrasqu-

eiro/Macas Nunes (2012) als der natürliche Logarithmus der Differenz zwischen dem Jahr der 

BilMoG-Erstanwendung durch das Unternehmen und dem Gründungsjahr der Gesellschaft be-

rechnet (H3b).833 

Der Einfluss der Rentabilität wird auf Basis der Gesamtkapitalrentabilität des Unternehmens 

getestet. Um hier jedoch schon etwaige Sondereffekte der Umstellung auf das BilMoG aus-

schließen zu können, wird die Variable ROA auf Basis der Gesamtkapitalrentabilität des Un-

ternehmens im Jahr vor der BilMoG-Erstanwendung berechnet (H4b). Der Einfluss etwaiger 

                                                 
828  Vgl. Francis, J. R./Khurana, I. K./Martin, X./Pereira, R. (2008), S. 339 f.; Bassemir, M. (2012), S. 8 f. 
829  Vgl. z. B. Daley, L. A./Vigeland, R. L. (1983), S. 200; Shehata, M. (1991), S. 775; Wyatt, A. (2005), S. 982; 

Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), S. 151. 
830  Vgl. Strebel, H. (1968), S. 105 f. 
831  Stattdessen erfolgt gemäß § 276 Satz 1 HGB nur der Ausweis des Rohergebnisses. 
832  Die Verwendung von investitionsbasierten Maßen, wie sie beispielsweise von Dhaliwal/Heninger/Hughes II 

(1999) verwendet werden, erscheint nicht geeigneter für die Messung des Unternehmenswachstums zu sein, 

da sie ebenfalls keinen unmittelbaren Rückschluss auf ein Wachstum durch Forschung und Entwicklung zu-

lassen; vgl. Dhaliwal, D. S./Heninger, W. G./Hughes II, K. E. (1999), S. 160. 
833  Vgl. Serrasqueiro, Z./Macas Nunes, P. (2012), S. 632. 
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Anreize zur Vermeidung eines Ausweises negativer Ergebnisse wird auf Basis der Indikator-

variable BENCH getestet, die den Wert 1 annimmt, sofern das Unternehmen einen negativen 

Wert für die EBT ausweist, und andernfalls 0 ist (H4c). 

Die Variable IMPACT setzt das immaterielle Vermögen des Unternehmens, exklusive aktivier-

ter Entwicklungskosten, ins Verhältnis zur Bilanzsumme und stellt damit eine Kennzahl für die 

Bedeutung (erworbenen) immateriellen Vermögens dar (H5).834 SIZE, als Maß für die Unter-

nehmensgröße, wird, wie in der Literatur üblich, als der natürlich Logarithmus der Bilanz-

summe errechnet (H6).835 

Der Erfolg der Forschung und Entwicklung eines Unternehmens ist nicht direkt beobachtbar, 

weshalb hierfür ebenfalls ein geeignetes Proxy gefunden werden muss. Eine anerkannte und 

häufig angewandte Datenquelle für etwaige Approximationen stellen in dieser Hinsicht Patent-

daten dar.836 Patente bieten als gewerbliche Schutzrechte eine Möglichkeit für das Unterneh-

men, Dritte von der Nutzung der Ergebnisse aus der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit837 

des Unternehmens auszuschließen (§§ 9 und 10 PatG), gehen jedoch mit der Zahlung von Ge-

bühren für die Anmeldung und den Erhalt der Patente einher. Wird ein angemeldetes Patent 

erteilt, so besteht der Patentschutz grundsätzlich rückwirkend auf den Tag der Anmeldung für 

maximal 20 Jahre (§ 16 Abs. 1 PatG). Ein vorzeitiges Erlöschen des Patentschutzes kommt bei-

spielsweise dann in Frage, wenn der Patentinhaber die fällige Jahresgebühr für den Erhalt des 

Patentschutzes nicht entrichtet (§ 20 PatG). 

Patente werden generell nach dem Territorialitätsprinzip838 erteilt, d. h. der Schutzraum eines 

Patents richtet sich stets nach dem Zuständigkeitsbereich des national tätigen Patentamts, das 

das Patent erteilt. So entfaltet sich der Schutz eines vom Deutschen Patent- und Markenamt 

(DPMA) erteilten Schutzrechts ausschließlich auf die Bundesrepublik Deutschland.839 Da die 

Erteilungsverfahren und -quoten der nationalen Patentämter sich zum Teil stark voneinander 

                                                 
834  Da keine Verpflichtung zur Angabe des F&E-Aufwands im Anhang besteht, sofern von einer Aktivierung 

von Entwicklungskosten abgesehen wird (§ 285 Nr. 22 HGB), besteht nicht die Möglichkeit der Berechnung 

der Forschungsintensität oder ähnlichem für alle Unternehmen. 
835  Vgl. z. B. Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T. (2006), S. 57; Tutticci, I./Krishna, G./Percy, M. (2007), S. 96; 

Markarian, G./Pozza, L./Prencipe, A. (2008), S. 259; Prencipe, A./Markarian, G./Pozza, L. (2008), S. 83; 

Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), S. 163. 
836  Vgl. z. B. Brockhoff, K. (1999), S. 41; m. w. N. OECD (2009), S. 26. 
837  Voraussetzung ist jedoch gemäß § 1 Abs. 1 PatG, dass dem Patent eine Erfindung auf einem Gebiet der 

Technik zugrunde liegt, die neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist. 
838  Vgl. z. B. Köllner, M. (2010), S. 37. 
839  Ein europaweiter Schutz einer Erfindung kann durch die Erteilung eines europäischen Patents durch das Eu-

ropäische Patentamt (EPA) erfolgen, ein Schutz für andere Staaten durch Erteilung eines Patents durch das 

entsprechende nationale Patentamt, vgl. Deutsches Patent- und Markenamt (2015b). 
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unterscheiden840 und die Zugriffsmöglichkeiten auf entsprechende Patentdaten sehr unter-

schiedlich sind, wird die Betrachtung regional zu eingegrenzt. Da im Rahmen dieser Arbeit 

nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen in Deutschland betrachtet werden, wird nachfolgend 

ausschließlich auf deutsche Patente Bezug genommen.841 

Im Hinblick auf die beim US Patent and Trademark Office (USPTO) angemeldeten und erteil-

ten Patente werden in der Literatur häufig zitatbasierte Kennzahlen verwendet, um die Stärke 

der Patente und damit indirekt die Stärke der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit zu appro-

ximieren.842 Als Zitat eines Patents wird die Nennung des Patents in der Beschreibung des ak-

tuellen Stands der Technik in nachfolgenden Patenten bezeichnet.843 Hierbei wird unterstellt, 

dass Patente, die häufig zitiert werden, d. h. oft als Vorgängererfindung eines neu angemeldeten 

Patents genannt werden, besonders erfolgreich sind. Da das USPTO den Anmelder eines Pa-

tents zur Zitation des gegenwärtigen Stands der Technik verpflichtet844 und damit die Zitation 

sicherstellt, kommen für die USA patentzitatbasierte Kennzahlen als Proxys für die Charakte-

ristika der F&E-Tätigkeit in Frage. In Deutschland besteht für Patentanmelder hingegen keine 

Pflicht zur Zitation älterer Patente im Sinne einer umfassenden Darstellung des Stands der 

Technik,845 da das DPMA diesen seinerseits im Rahmen des Patenterteilungsprozesses prüft. 

Eine Vorlage des Stands der Technik muss seitens des Anmelders nur auf Verlangen des Pa-

tentamts erfolgen (§ 34 Abs. 7 PatG). Eine Verwendung von zitatbasierten Patentindikatoren846 

kommt damit für eine Betrachtung deutscher Unternehmen und deutscher Patente nicht in 

Frage, weshalb im Folgenden eine nicht zitatgebundene Kennzahl entwickelt wird, um ein 

Proxy für den F&E-Erfolg zu finden. 

Da die Auffassung des Forschungs- und Entwicklungserfolgs im Rahmen dieser Arbeit un-

trennbar mit der Schaffung starker Verfügungsrechte an den Ergebnissen der Forschungs- und 

Entwicklungstätigkeit einhergeht, wird dieser Ansatzpunkt hier weiter verfolgt. Um die Stärke 

der Verfügungsrechte des Unternehmens an den Ergebnissen der F&E-Tätigkeit zu approxi-

mieren, wurde für jedes Unternehmen die Anzahl der aktiven Patente ermittelt und durch die 

                                                 
840  Vgl. Koppel, O. (2011), S. 18 ff.; m. w. N. Ernst, H. (1996), S. 51. 
841  Auf eine Betrachtung europäischer Patente wird zudem auch aufgrund der derzeit noch sehr hohen mit der 

Anmeldung verbundenen Kosten verzichtet; vgl. Trautwein, A. (2007), S. 30. 
842  Vgl. z. B. Wyatt, A. (2005), S. 981 f.; Trautwein, A. (2007), S. 173 sowie allgemein auch Ernst, H. (1996), 

S. 55 ff. 
843  Vgl. Narin, F./Olivastro, D. (1988), S. 475; Wyatt, A. (2005), S. 981. 
844  Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2007), S. 4. 
845  Dies ergibt sich aus der Nicht-Erwähnung unter den bei der Anmeldung anzugebenden Daten gemäß 

§ 34 Abs. 3 PatG. Eine Selbstinformation des Anmelders über den Stand der Technik wird lediglich empfoh-

len; vgl. Deutsches Patent- und Markenamt (2012), S. 2. 
846  Vgl. für eine Übersicht Trautwein, A. (2007), S. 173. 
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um die Aktivierung von Entwicklungskosten bereinigte Bilanzsumme im Jahr der BilMoG-

Erstanwendung dividiert, um die Variable RD_SUCCESS zu ermitteln. Diese gibt damit an, 

wie groß das Patentportfolio des Unternehmens, als Proxy für den Erfolg der F&E-Tätigkeit, 

im Vergleich zu seiner Bilanzsumme ist (H7). 

Für den Test von H4a wird darüber hinaus die Variable SMOOTH als Proxy für die Anreize 

des Unternehmens zur Glättung volatiler Ergebnisse aufgenommen. Diese stellt einen Maß für 

die Ergebnisglättung (income smoothing indicator) dar wie es beispielsweise von Burgstah-

ler/Hail/Leuz (2006) verwendetet wird und errechnet sich als der mit (–1) multiplizierte Quoti-

ent aus der Standardabweichung der EBT und der Standardabweichung der operativen Cash-

flows.847 Standardabweichungen werden zunächst über vier Jahre inklusive dem unternehmens-

spezifischen Jahr der BilMoG-Erstanwendung berechnet.848 Da diese Daten für jüngere Unter-

nehmen nicht verfügbar sind,849 wird für den Test von Modell 2 ein reduziertes Sample von 367 

Unternehmen verwendet, das 225 Aktivierer und 142 Nicht-Aktivierer umfasst. Da das Alter 

des Unternehmens (AGE) als Einflussvariable bestehen bleiben soll, wird darauf verzichtet die 

empirische Untersuchung ausschließlich auf das reduzierte Sample zu stützen. 

(2) 𝐶𝐴𝑃𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝐴𝑁_𝑆𝐻𝑖+𝛽2𝐿_𝐹𝑂𝑅𝑀𝑖 + 𝛽3𝐵𝐴𝑁𝐾𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖 + 𝛽4𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸𝐶𝑅𝑖 

  +𝛽5𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖 + 𝛽6𝐴𝐺𝐸𝑖 + 𝛽7𝑅𝑂𝐴𝑖 + 𝛽8𝑆𝑀𝑂𝑂𝑇𝐻𝑖 + 𝛽9𝐵𝐸𝑁𝐶𝐻𝑖 

  +𝛽10𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑖 + 𝛽11𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖 + 𝛽12𝑅𝐷_𝑆𝑈𝐶𝐶𝐸𝑆𝑆𝑖 + ∑ 𝛽𝑗+12𝐼𝑁𝐷𝑗𝑖
7
𝑗=1  

  +𝛽20𝐸𝐴𝑅𝐿𝑌𝑖 + 𝜀𝑖 

Neben den für die Tests der in Abschnitt 5.4 aufgestellten Hypothesen notwendigen Variablen 

werden die Branche des Unternehmens (IND1 bis IND7) sowie eine Indikatorvariable für die 

freiwillige vorzeitige Anwendung des BilMoG gemäß Art. 66 Abs. 3 EGHGB (EARLY) in die 

                                                 
847  Vgl. Burgstahler, D. C./Hail, L./Leuz, C. (2006), S. 991. In Anlehnung an Coenenberg, A. G./Haller, 

A./Schultze, W. (2014), S. 1048 wird nachfolgend das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit als Pen-

dant zum EBT verstanden. 
848  Eine etwaige Verzerrung dieser Variablen aufgrund von Einmaleffekten durch die BilMoG-Umstellung wird 

im Rahmen der Sensitivitätstests (Abschnitt 5.8.5.2) untersucht. 
849  Zwar enthält die Untersuchungsstichprobe keine Unternehmen, die zum Zeitpunkt der BilMoG-Erstanwen-

dung jünger als vier Jahre sind, doch konnten einige Gesellschaften in früheren Geschäftsjahren aufgrund 

geringerer Größe von Offenlegungserleichterungen Gebrauch machen, sodass für die betreffenden Jahre 

keine Daten der Gewinn- und Verlustrechnung vorhanden sind. 
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Modelle als Kontrollvariablen aufgenommen. Die Branchenklassifikation der Unternehmen er-

folgte auf Basis der Fama-French 12 Industries,850 die jedoch aufgrund der Unterrepräsentati-

vität einiger Branchen im Untersuchungssample angepasst wurde. Die durchgeführte Anpas-

sung sowie Benennung der verwendeten sechs Branchen können Tabelle 6 entnommen werden. 

Das Referenzjahr der Variablen ist für jedes Unternehmen das spezifische Jahr der BilMoG-

Erstanwendung. Alle auf Basis der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung ermittelten 

Proxys (BANKDEBT, TRADECR, GROW, SMOOTH, ROA, BENCH, SIZE, IMPACT) wur-

den um den Einfluss aktivierter Entwicklungskosten bereinigt und stellen daher sogenannte „as 

if expense (aie)“-Kennzahlen dar. 

Sämtliche Patentdaten wurden der vom DPMA bereitgestellten Internet-Datenbank DPMAre-

gister entnommen.851 Da die Datenbank stetig aktualisiert wird und die Abfrage historischer 

Rechtsstände nur eingeschränkt möglich ist, entsprechen die erhobenen Daten nicht exakt dem 

Status quo zum Zeitpunkt der unternehmensindividuellen BilMoG-Erstanwendung.852 Da je-

doch der Patenterteilungsprozess einige Zeit dauern kann, ist hieraus keine Verzerrung der Er-

gebnisse zu erwarten. 

Alle übrigen Daten wurden zunächst auf Basis der Jahresabschlussdaten aus Dafne Neo erho-

ben. Anschließend wurden etwaige Lücken händisch, unter Zuhilfenahme der im elektroni-

schen Bundesanzeiger veröffentlichten Abschlüsse und der Angaben auf den Unternehmens-

homepages geschlossen. 

 

 

                                                 
850  Vgl. Fama, E. F./French, K. R. (2013). 
851  DMPAregister ist eine vom DPMA betriebene Online-Datenbank, die sämtliche Informationen amtlicher 

Publikationen zu gewerblichen und technischen Schutzrechten beinhaltet und somit ein Register für Patente, 

Marken und Muster ist; vgl. Deutsches Patent- und Markenamt (2015a). 
852  Die Patentdaten wurden in den Jahren 2012 und 2013 erhoben, die BilMoG-Erstanwendung der Unternehmen 

erfolgte in den Jahren 2009 bis 2011. 
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Tabelle 6: Definition der Variablen 

Hypothese 

(erwarteter Einfluss 

auf CAPi) 

Variable Beschreibung Messung 

Abhängige Variable 

 CAPi Dummy-Variable = 1, wenn Unternehmen i im Geschäftsjahr der BilMoG-Erstanwendung Entwicklungskosten aktiviert, 0 

sonst 

Unabhängige Variablen 

1a 

(–) 

MAN_SHi Anteil der Eigentümer von Unternehmen i, die 

gleichzeitig Manager des Unternehmens sind 

# Eigentümer, die gleichzeitig Manager sindi

# Eigentümeri

 

1b 

(+) 

L_FORMi Dummy-Variable = 1, wenn Unternehmen i in der Rechtsform einer AG firmiert, 0 sonst 

2a 

(+) 

BANKDEBTi Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-

instituten an der Bilanzsumme, bereinigt um 

aktivierte Entwicklungskosten, für Unterneh-

men i 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituteni

(Bilanzsumme (aie)i)
 

2b 

(+) 

TRADECRi Anteil der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen an der Bilanzsumme, bereinigt 

um aktivierte Entwicklungskosten, für Unter-

nehmen i 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungeni

(Bilanzsumme (aie)i)
 

3a 

(+) 

GROWi Einjährige Wachstumsrate der EBT, bereinigt 

um aktivierte Entwicklungskosten, von Unter-

nehmen i  

(EBT (aie)i − EBT Vorjahri)

|EBT Vorjahri|
 

3b 

(–) 

AGEi Natürlicher Logarithmus des Alters von Unter-

nehmen i im Jahr der BilMoG-Erstanwendung 

ln (Jahr der Erstanwendung des BilMoGi − Gründungsjahri) 
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Hypothese 

(erwarteter Einfluss 

auf CAPi) 

Variable Beschreibung Messung 

Unabhängige Variablen (Fortsetzung) 

4a 

(+) 

SMOOTHi Standardabweichung (SD) der EBT von Unter-

nehmen i, bereinigt um aktivierte Entwick-

lungskosten, dividiert durch die Standardab-

weichung (SD) der operativen Cashflows von 

Unternehmen i, multipliziert mit (-1), mit Stan-

dardabweichungen über vier Geschäftsjahre 

SD (EBT (aie)i,t)

SD (operativer Cashflow (aie)i,t)
(−1) 

mit t = 0 bis 3; 

operativer Cashflow (aie)i 

= Jahresüberschuss (aie) i +  Abschreibungen (aie)i 

+∆ Rückstellungeni 

+∆ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungeni 

– ∆ Vorrätei– ∆ Forderungen aus Lieferungen und Leistungeni 

4b 

(–) 

ROAi Gesamtkapitalrendite (return on assets) im 

Jahr vor der BilMoG-Erstanwendung für Un-

ternehmen i 

EBITi 

1
2

(Bilanzsumme (aie)𝑖 + Bilanzsumme Vorjahri)
 

4c 

(+) 

BENCHi Dummy-Variable = 1, wenn Unternehmen i im Geschäftsjahr der BilMoG-Erstanwendung EBT ausweist, die, bereinigt um 

aktivierte Entwicklungskosten, negativ sind, 0 sonst 

5 

(+) 

IMPACTi Anteil der immateriellen Vermögensgegen-

stände ohne aktivierte Entwicklungskosten an 

der Bilanzsumme, bereinigt um aktivierte Ent-

wicklungskosten, für Unternehmen i 

Immaterielle Vermögensgegenstände (aie)i

Bilanzsumme (aie)i

 

6 

(+) 

SIZEi Größe von Unternehmen i, bereinigt um akti-

vierte Entwicklungskosten 

ln(Bilanzsumme (aie)i) 

7 

(+) 

RD_SUCCESSi Anzahl der aktiven Patente dividiert durch die 

Bilanzsumme, bereinigt um aktivierte Ent-

wicklungskosten, für Unternehmen i 

Anzahl der aktiven Patentei

Bilanzsumme (aie)i
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Kontrollvariablen 

 INDji Dummy-Variable = 1, wenn Unternehmen i zur Branche j gehört, 0, wenn Unternehmen i zu Branche 8 gehört, mit 

j = 1: Consumer Durables (Fama/French 12 industry 1) 

j = 2: Consumer NonDurables (Fama/French 12 industry 2) 

j = 3: Manufacturing (Fama/French 12 industry 3) 

j = 4: Chemicals and Allied Products (Fama/French 12 industry 5) 

j = 5: Business Equipment (Fama/French 12 industry 6) 

j = 6: Wholesale, Retail, and Some Services (Fama/French 12 industry 9) 

j = 7: Healthcare, Medical Equipment, and Drugs (Fama/French 12 industry 10) 

j = 8: Other (Fama/French 12 industries 4, 7, 8, 11 and 12) 

 EARLYi Dummy-Variable = 1, wenn Unternehmen i das BilMoG freiwillig vorzeitig anwendet, 0 sonst 

Der Zusatz „aie” (as if expensed) beschreibt die Berechnung des jeweiligen Werts ohne aktivierte Entwicklungskosten. Referenzjahr für alle Unternehmen ist das unterneh-

mensindividuelle Jahr der BilMoG-Erstanwendung. 
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5.7 Univariate Analysen 

Erste Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Aktivierungsverhalten und den Cha-

rakteristika des Unternehmens lassen sich aus der univariaten, deskriptiven Untersuchung der 

Stichprobe ziehen. Tabelle 7 zeigt die Verteilung der aktivierenden und nicht aktivierenden 

Gesellschaften innerhalb einzelner Branchen. Entgegen der Beobachtung einer starken Un-

gleichverteilung des Anteils der Aktivierer auf die einzelnen Branchen, wie sie beispielsweise 

von Cazavan-Jeny/Jeanjean/Joos (2011) gemacht wird,853 kann für die Untersuchungsstich-

probe eine solche analog zu der Analyse der Konzernabschlüsse deutscher nicht kapitalmarkt-

orientierter Unternehmen von BDI/Ernst & Young/DHBW Stuttgart (2011) nicht festgestellt 

werden.854 Die nur schwach ausgeprägten Unterschiede im Anteil der Gesellschaften, die selbst 

geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände zum Ansatz bringen, in den einzelnen Indust-

riezweigen erweisen sich auf Basis eines Chi-Quadrat-Tests nach Pearson855 als nicht signifi-

kant, sodass nicht von einem branchenspezifischen Aktivierungsmuster ausgegangen werden 

kann. 

 

Tabelle 7: Zusammenhang zwischen der Branche und dem Aktivierungsverhalten 

Branche Anzahl der 

Nicht-Aktivierer 

Anzahl der  

Aktivierer 

N % Pearson’s 

Chi-Quadrat 

(p-Wert) 

IND1 (Consumer Durables) 14 14 28 4,78 0.000 

(1,000) 

IND2 (Consumer NonDurables) 11 12 23 3,92 0,045 

(0,832) 

IND3 (Manufacturing) 133 120 253 43,17 1,175 

(0,278) 

IND4 (Chemicals and Allied Pro- 

          ducts) 

12 10 22 3,75 0,189 

(0,664) 

IND5 (Business Equipment) 35 48 83 14,16 2,372 

(0,124) 

IND6 (Wholesale, Retail and Some 

          Services) 

23 24 47 8,02 0,023 

(0,879) 

IND7 (Healthcare, Medical Equip- 

          ment and Drugs) 

9 4 13 2,22 1,967 

(0,161) 

IND8 (Other) 56 61 117 19,97 0,267 

(0,605) 

Gesamt 293 293 586 100,00 5,087 

(0,649) 

                                                 
853  Vgl. Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), S. 150. Vgl. für einen Überblick über bisherige Studien 

des deutschen Raumes Haller, A./Froschhammer, M./Groß, T. (2010), S. 682; Behrendt-Geisler, A./Weißen-

berger, B. E. (2012), S. 56. 
854  Vgl. BDI/Ernst & Young/DHBW Stuttgart (2011), S. 11. 
855  Der Chi-Quadrat-Test nach Pearson testet die Unabhängigkeit kategorialer Variablen innerhalb der Kreuzta-

belle und kann daher auch bei einer Kategorienzahl > 2 angewandt werden; vgl. Bühl, A. (2014), S. 307. 

Angegeben wird sowohl das Ergebnis des Chi-Quadrat-Tests auf Basis der acht Kreuztabellen der Merkmale 

Zugehörigkeit zur Branche j (binäre Variable) und Aktivierungsverhalten (nicht dargestellt) sowie auf Basis 

aller Branchen und dem Aktivierungsverhalten. 
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Lediglich die häufig ermittelte Nicht-Aktivierung innerhalb der Pharmabranche in Studien des 

Aktivierungsverhaltens von Entwicklungskosten nach IFRS856 kann auf Basis des vergleichs-

weise geringen Anteils der Aktivierer in der Branche „Healthcare, Medical Equipment and 

Drugs“ (31 %) in der Tendenz unterstützt werden, wenngleich auch hier die Hypothese einer 

Unabhängigkeit der Branchenzugehörigkeit und der Aktivierung von Entwicklungskosten auf 

Basis von Pearson’s Chi-Quadrat nicht abgelehnt werden kann. 

Tabelle 8 zeigt die Kreuztabellen für die binäre Variablen L_FORM und BENCH sowie das 

Ergebnis eines Kolmogorov-Smirnov-Tests auf Gleicheit der Mittelwerte der zwei Gruppen der 

Nicht-Aktivierer (CAP = 0) und Aktivierer (CAP = 1) von Entwicklungskosten. Das Ergebnis 

des Kolmogorv-Sminov-Tests lässt nicht auf einen signifikanten Zusammenhang zwischen der 

Aktivierungsentscheidung der Gesellschaft und der Rechtsform (L_FORM) schließen 

(p > 0,05), bestätigt aber einen univariaten Zusammenhang für die Variablen BENCH und CAP 

(p < 0,01). 

 

Tabelle 8: Univariate Statistiken bezüglich der binären Variablen 

 CAP = 0 CAP = 1 Gesamt  

 N N N Kolmogorov-Smirnov-Z 

(p-Wert) 

L_FORM = 0 

L_FORM = 1 

 

282 

11 

 

267 

26 

548 

38 

0.620 

(0.837) 

BENCH = 0 

BENCH = 1 

 

245 

48 

145 

148 

390 

196 

4.131 

(0.000) 

CAP ist eine binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn das Unternehmen im Jahr der BilMoG-Erstanwen-

dung Entwicklungskosten aktiviert, 0 sonst. L_FORM ist eine binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn das 

Unternehmen in der Rechtsform der AG firmiert, 0 sonst. BENCH ist eine binäre Variable, die den Wert 1 an-

nimmt, wenn das Unternehmen negative EBT (aie) ausweist, 0 sonst. 

 

Aus Tabelle 9 sind die deskriptiven Statistiken der metrisch skalierten Variablen sowie das 

Ergebnis eines Mann-Whitney-U-Tests857 ersichtlich. 

                                                 
856  Vgl. z. B. Leibfried, P./Pfanzelt, S. (2004), S. 494 ff.; Hager, S./Hitz, J.-M. (2007), S. 209; Haller, A./Frosch-

hammer, M./Groß, T. (2010), S. 686. Die Ungleichverteilung der Aktivierer innerhalb forschungs- und ent-

wicklungsintensiver Unternehmen kann insbesondere mit unterschiedlichen Forschungs- und Entwicklungs-

abläufen der Branchen und der damit verbundenen Erfüllung der Kriterien z. B. des IAS 38.57 begründet 

werden; vgl. beispielhaft Behrendt-Geisler, A./Bödecker, A. (2013), S. 535 ff. mit Darstellungen der For-

schungs- und Entwicklungszyklen verschiedener Branchen. Vgl. ergänzend auch Christian, D./Kern, V. 

(2014), S. 171 sowie zur Pharmabranche im Speziellen auch Brandt, E. (2010), S. 32. 
857  Der Mann-Whitney-U-Test ist ein nicht-parametrischer Test auf Unabhängigkeit der Mediane zweier unab-

hängiger Stichproben, hier CAP = 1 und CAP = 0; vgl. Bühl, A. (2014), S. 360. 
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Tabelle 9: Univariate Statistiken bezüglich der metrisch skalierten Variablen 

 CAP = 0   CAP = 1   Gesamt    

 Minimum 

Maximum 

 

Mittelwert 

Median 

N 

SD 

Minimum 

Maximum 

Mittelwert 

Median 

N 

SD 

Minimum 

Maximum 

Mittelwert 

Median 

N 

SD 

Mann- 

Whitney-U 

(p-Wert) 

MAN_SH 0,000 0,291 293 0,000 0,252 293 0,000 0,272 586 40.938,0 

 1,000 0,000 0,373 1,000 0,000 0,347 1,000 0,000 0,361 (0,284) 

           

BANKDEBT 0,000 0,133 293 0,000 0,211 293 0,000 0,172 586 31.158,0 

 2,087 0,003 0,214 0,725 0,170 0,204 2,087 0,078 0,213 (0,000) 

           

TRADECR 0,000 0,077  293 0,000 0,116  293 0,000 0,096  586 34.478,0 

 0,830 0,048 0,099 0,779 0,077 0,130 0,830 0,059 0,117 (0,000) 

           

GROW -170,909 -0,093  293 -21.647,455 -76,235  293 -21.647,455 -38,164  586 32.924,0 

 21,842 0,182 10,780 2.060,780 -0,211 1,273,521 2.060,780 0,070 900,584 (0,000) 

           

AGE 0,693 3,136  293 0,693 2,814  293 0,693 2,975  586 35.008,5 

 5,220 3,045 0,976 4,963 2,833 0,904 5,220 2,970 0,954 (0,000) 

           

SMOOTH -16,485 -1,058  142 -8,860 -0,721  225 -16,485 -0,851  367 13.054,0 

 -0,039 -0,621 1,731 0,000 -0,469 0,895 0,000 -0,531 1,293 (0,003) 

           

ROA -0,862 0,103  293 -1,746 0,029  293 -1,746 0,066  586 30.683,0 

 1,085 0,083 0,187 0,591 0,042 0,171 1,085 0,059 0,183 (0,000) 

           

IMPACT 0,000 0,019  293 0,000 0,049  293 0,000 0,034  586 27.862,0 

 0,528 0,003 0,056 0,713 0,011 0,115 0,713 0,006 0,091 (0,000) 

           

SIZE 7,624 9,804  293 4,888 9,593  293 4,888 9,698  586 38.402,0 

 14,998 9,538 1,171 13,136 9,386 1,052 14,998 9,460 1,117 (0,027) 

           

RD_SUCCESS 0,000 0,000 293  0,000 0,000  293 0,000 0,000  586 40.073,0 

 0,004 0,000 0,000 0,005 0,000 0,001 0,005 0,000 0,001 (0,126) 

           

 

SD gibt die Standardabweichung der Variable an. Der Zusatz „aie” (as if expensed) beschreibt die Berechnung des jeweiligen Werts ohne aktivierte Entwicklungskosten. CAP 

ist eine binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn das Unternehmen im Jahr der BilMoG-Erstanwendung Entwicklungskosten aktiviert, 0 sonst. MAN_SH ist der Anteil 
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der Eigentümer, die gleichzeitig Manager des Unternehmens sind. BANKDEBT ist der Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten an der Bilanzsumme (aie). 

TRADECR ist der Anteil der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an der Bilanzsumme (aie). GROW ist die einjährige Wachstumsrate der EBT (aie). AGE ist 

der natürliche Logarithmus des Alters des Unternehmens im Jahr der BilMoG-Erstanwendung. SMOOTH ist die Standardabweichung der EBT (aie) dividiert durch die Stan-

dardabweichung der operativen Cashflows, multipliziert mit (-1), mit Standardabweichungen über vier Geschäftsjahre. ROA ist die Gesamtkapitalrendite im Jahr vor der Bil-

MoG-Erstanwendung IMPACT ist der Anteil der immateriellen Vermögensgegenstände ohne aktivierte Entwicklungskosten an der Bilanzsumme (aie). SIZE ist der natürliche 

Logarithmus der Bilanzsumme (aie). RD_SUCCESS ist die Anzahl der aktiven Patente dividiert durch die Bilanzsumme (aie).
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Tabelle 9 zeigt, dass sich nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen in Abhängigkeit davon, 

ob sie Entwicklungskosten aktivieren oder nicht, signifikant in allen metrisch skalierten Vari-

ablen unterscheiden, mit Ausnahme der Variablen MAN_SH und RD_SUCCESS. Des Weite-

ren ist zu beobachten, dass sowohl die Spannweite der Extremwerte als auch die Standardab-

weichung der Variablen GROW und SMOOTH sehr hoch sind. Da die Extremwerte verifiziert 

werden konnten, wurde von einer Bereinigung des Samples um Ausreißer, wie sie in einigen 

Studien durchgeführt wird,858 abgesehen. 

Ergänzend werden die paarweisen Korrelationen zwischen allen Variablen exklusive der Kon-

trollvariablen auf Basis von Spearman’s Rho berechnet.859 Die Ergebnisse (Tabelle 10) bestä-

tigen die bisherigen deskriptiven und induktiven Auswertungen bis auf die auf Basis von Spe-

arman‘s Rho bestehende Korrelation zwischen CAP und L_FORM. Alle Korrelationen tragen 

das erwartete Vorzeichen. Darüber hinaus ist ersichtlich, dass die unabhängigen Variablen nur 

eine geringe bis mittlere Korrelation gemäß der Skala von Bühl aufweisen,860 sodass im univa-

riaten Fall nicht von Kollinearitätsproblemen auszugehen ist.

                                                 
858  Vgl. z. B. Tutticci, I./Krishna, G./Percy, M. (2007), S. 88 f.; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), 

S. 149 f. 
859  Da die Variablen bis auf AGE nicht normalverteilt sind, werden die Rangkorrelationen nach Spearman an-

stelle der Produkt-Moment-Korrelationen nach Pearson berechnet; vgl. Bühl, A. (2014), S. 309. 
860  Gemäß Bühl liegt eine sehr geringe Korrelation vor, wenn der Wert des Korrelationskoeffizienten 0,2 nicht 

übersteigt, eine geringe, sofern 0,5 nicht überschritten wird; vgl. Bühl, A. (2014), S. 309. Cohen hingegen 

geht von einer geringen Korrelation aus, wenn der Korrelationskoeffizient unter 0,1 liegt, während er bei 

einem Wert zwischen 0,1 und 0,3 bereits von einer mittleren Stärke des Zusammenhangs spricht; vgl. Cohen, 

J. (1988), S. 532. 
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Tabelle 10: Korrelationsmatrix auf Basis von Spearman’s Rho 

 N (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

(1) CAP 586 1.000             

               

(2) MAN_SH 586 -0.044 1.000            

  (0.285)             

(3) L_FORM 586 0.105 -0.019 1.000           

  (0.011) (0.647)            

(4) BANKDEBT 586 0.243 0.214 -0.053 1.000          

  (0.000) (0.000) (0.203)           

(5) TRADECR 586 0.171 -0.034 -0.061 0.064 1.000         

  (0.000) (0.416) (0.141) (0.123)          

(6) GROW 586 -0.202 0.048 -0.054 -0.072 -0.010 1.000        

  (0.000) (0.284) (0.192) (0.082) (0.801)         

(7) AGE 586 -0.160 0.195 -0.126 0.080 -0.097 0.107 1.000       

  (0.000) (0.000) (0.002) (0.054) (0.019) (0.010)        

(8) SMOOTH 367 0.154 0.158 -0.009 0.171 0.037 -0.043 -0.101 1.000      

  (0.003) (0.002) (0.864) (0.001) (0.477) (0.412) (0.053)       

(9) ROA 586 -0.247 0.041 0.064 -0.108 -0.130 -0.273 0.010 0.044 1.000     

  (0.000) (0.324) (0.124) (0.009) (0.002) (0.000) (0.808) (0.400)      

(10) BENCH 586 0.362 -0.071 0.054 0.138 0.110 -0.461 -0.104 -0.145 -0.421 1.000    

  (0.000) (0.086) (0.193) (0.001) (0.008) (0.000) (0.012) (0.005) (0.000)     

(11) IMPACT 586 0.304 -0.119 0.096 0.046 0.113 -0.062 -0.207 0.054 -0.051 0.112 1.000   

  (0.000) (0004) (0.020) (0.263) (0.006) (0.132) (0.000) (0.305) (0.222) (0.007)    

(12) SIZE 586 -0.091 -0.284 -0.048 -0.179 0.088 0.009 0.041 -0.157 -0.012 -0.002 0.024 1.000  

  (0.027) (0.000) (0.248) (0.000) (0.034) (0.831) (0.320) (0.003) (0.766) (0.953) (0.561)   

(13) RD_SUCCESS 586 0.063 -0.002 -0.109 0.100 0.039 0.084 0.051 -0.109 -0.103 0.054 0.179 0.132 1.000 

  (0.126) (0.958) (0.008) (0.015) (0.349) (0.042) (0.221) (0.037) (0.013) (0.190) (0.000) (0.001)  

Signifikanzniveau (p-Wert) in Klammern. Der Zusatz „aie” (as if expensed) beschreibt die Berechnung des jeweiligen Werts ohne aktivierte Entwicklungskosten. CAP ist eine 

binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn das Unternehmen im Jahr der BilMoG-Erstanwendung Entwicklungskosten aktiviert, 0 sonst. MAN_SH ist der Anteil der 

Eigentümer, die gleichzeitig Manager des Unternehmens sind. L_FORM ist eine binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn das Unternehmen in der Rechtsform der AG 

firmiert, 0 sonst. BANKDEBT ist der Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten an der Bilanzsumme (aie). TRADECR ist der Anteil der Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen an der Bilanzsumme (aie). GROW ist die einjährige Wachstumsrate der EBT (aie). AGE ist der natürliche Logarithmus des Alters des Unternehmens 

im Jahr der BilMoG-Erstanwendung. SMOOTH ist die Standardabweichung der EBT (aie) dividiert durch die Standardabweichung der operativen Cashflows, multipliziert mit 

(-1), mit Standardabweichungen über vier Geschäftsjahre. ROA ist die Gesamtkapitalrendite im Jahr vor der BilMoG-Erstanwendung BENCH ist eine binäre Variable, die den 

Wert 1 annimmt, wenn das Unterenhmen negative EBT (aie) ausweist, 0 sonst. IMPACT ist der Anteil der immateriellen Vermögensgegenstände ohne aktivierte Entwicklungs-

kosten an der Bilanzsumme (aie). SIZE ist der natürliche Logarithmus der Bilanzsumme (aie). RD_SUCCESS ist die Anzahl der aktiven Patente dividiert durch die Bilanzsumme 

(aie). 
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5.8 Multivariate Analysen 

Um eine binär logistische Regression durchzuführen zu können, sollte weitergehend die Mul-

tikollinearität der unabhängigen Variablen ausgeschlossen werden können.861 Zu diesem 

Zweck wurde der sogenannte variance inflation factor (VIF) berechnet, der den Kehrwert der 

Toleranz der Variablen, (1 – R²k), bildet. R²k ist das Bestimmtheitsmaß einer linearen Regres-

sion der unabhängigen Variable k auf alle anderen unabhängigen Variablen, inklusive der Kon-

trollvariablen.862 Der VIF nimmt für das betrachtete Sample einen Wert von höchstens 1,353 

an, sodass nicht von Kollinearitätsproblematiken ausgegangen werden muss (Anhang 1).863 Da 

keine Zeitreihendaten untersucht werden, kann des Weiteren angenommen werden, dass keine 

schwerwiegende Autokorrelation der Residuen der Regression vorliegt.864 Folglich sind die we-

sentlichen Voraussetzungen für die Durchführung einer logistischen Regression erfüllt.865 

 

5.8.1 Logistisches Regressionsmodell 

Tabelle 11 zeigt die Ergebnisse der binär logistischen Regression der abhängigen Variable CAP 

auf die unabhängigen Variablen. Berechnet wurden Modell 1 und 2, wie in Abschnitt 5.6 spe-

zifiziert. Modell 1 wurde auf Basis der gesamten Stichprobe von 586 Unternehmen berechnet, 

Modell 2 auf Basis des reduzierten Samples von 367 Unternehmen. 

Wie schon im univariaten Fall kann auch im Rahmen der multivariaten Analyse auf Basis von 

Modell 1 kein eindeutiger Einfluss des Ausmaßes der Involvierung der Eigentümer in die Un-

ternehmensleitung auf das Aktivierungverhalten nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen 

ausgemacht werden (MAN_SH). H1a wird daher verworfen. Aktiengesellschaften, deren Ei-

gentümer gegenüber anderen Rechtsformen schwächere Informationsrechte haben, weshalb In-

formationsasymmetrien zwischen Eigentümern und Managern besonders hoch sein sollten, zei-

gen hingegen eine signifikant höhere Tendenz zur Aktivierung selbst geschaffener immateriel-

ler Vermögensgegenstände als Gesellschaften in anderen Rechtsformen (L_FORM). H1b wird 

daher angenommen. Nichtsdestotrotz stellt die Rechtsform des Unternehmens nur ein Proxy für 

das Ausmaß Informationsasymmetrien zwischen Eigentümern und Managern dar. Die Ergeb-

nisse für MAN_SH und L_FORM insgesamt betrachtend scheinen daher Prinzipal-Agenten-

                                                 
861  Vgl. Backhaus, K./Erichson, B./Plinke, W./Weiber, R. (2011), S. 295. 
862  Vgl. Backhaus, K./Erichson, B./Plinke, W./Weiber, R. (2011), S. 95. 
863  Von einer starken Multikollinearität ist regelmäßig bei einem VIF nahe 10 auszugehen; vgl. z. B. Urban, 

D./Mayer, J. (2011), S. 232. 
864  Vgl. Backhaus, K./Erichson, B./Plinke, W./Weiber, R. (2011), S. 92. 
865  Vgl. Backhaus, K./Erichson, B./Plinke, W./Weiber, R. (2011), S. 295. 
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Konflikte in nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen schwächer ausgeprägt zu sein als in 

kapitalmarktorientierten Unternehmen, was die These von Penno/Simon und Fran-

cis/Khurana/Martin/Pereira untermauert.866 

 

Tabelle 11: Determinanten der Aktivierung von Entwicklungskosten 

 Hypothese erwartetes 

Vorzeichen 

von β 

Modell 1 Modell 2 

   β p-value β p-value 

Konstante   0,559 0,584 2,112 0,119 

MAN_SH 1a (–) -0,210 0,469 -0,110 0,786 

L_FORM 1b (+) 0,907 0,037** 0,912 0,233 

BANKDEBT 2a (+) 1,764 0,001*** 1,739 0,022** 

TRADECR 2b (+) 2,892 0,002*** 0,480 0,680 

GROW 3a (+) -0,001 0,277 -0,002 0,598 

AGE 3b (–) -0,195 0,082* -0,142 0,402 

SMOOTH 4a (+)   0,454 0,011** 

ROA 4b (–) -1,296 0,054* -2,941 0,010** 

BENCH 4c (+) 1,235 0,000*** 1,191 0,000*** 

IMPACT 5 (+) 4,029 0,007*** 1,411 0,482 

SIZE 6 (+) -0,121 0,204 -0,163 0,199 

RD_SUCCESS 7 (+) 272,633 0,243 826,146 0,047** 

Einbezug der Kontrollvariablen IND1 – IND8 ja  ja  

Einbezug der Kontrollvariable EARLY ja  ja  

R² (Nagelkerke)  0,366  0,420  

R² (Cox-Snell)  0,274  0,310  

Korrekt klassifiziert  73,4 %  77,1 %  

N  586  367  

*** Signifikanzniveau 1 %, ** Signifikanzniveau 5 %, * Signifikanzniveau 10 %; Abhängige Variable CAP. 

Der Zusatz „aie” (as if expensed) beschreibt die Berechnung des jeweiligen Werts ohne aktivierte Entwicklungs-

kosten. CAP ist eine binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn das Unternehmen im Jahr der BilMoG-

Erstanwendung Entwicklungskosten aktiviert, 0 sonst. MAN_SH ist der Anteil der Eigentümer, die gleichzeitig 

Manager des Unternehmens sind. L_FORM ist eine binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn das Unter-

nehmen in der Rechtsform der AG firmiert, 0 sonst. BANKDEBT ist der Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten an der Bilanzsumme (aie). TRADECR ist der Anteil der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen an der Bilanzsumme (aie). GROW ist die einjährige Wachstumsrate der EBT (aie). AGE ist der natür-

liche Logarithmus des Alters des Unternehmens im Jahr der BilMoG-Erstanwendung. SMOOTH ist die Stan-

dardabweichung der EBT (aie) dividiert durch die Standardabweichung der operativen Cashflows, multipliziert 

mit (-1), mit Standardabweichungen über vier Geschäftsjahre. ROA ist die Gesamtkapitalrendite im Jahr vor der 

BilMoG-Erstanwendung BENCH ist eine binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn das Unternehmen ne-

gative EBT (aie) ausweist, 0 sonst. IMPACT ist der Anteil der immateriellen Vermögensgegenstände ohne akti-

vierte Entwicklungskosten an der Bilanzsumme (aie). SIZE ist der natürliche Logarithmus der Bilanzsumme (aie). 

RD_SUCCESS ist die Anzahl der aktiven Patente dividiert durch die Bilanzsumme (aie). 

 

Im Gegensatz dazu kann jedoch in Übereinstimmung mit vergangenen Studien börsennotierter 

Unternehmen867 auf Basis von Modell 1 ein signifikanter Einfluss der Verschuldung des Un-

ternehmens auf die Aktivierungsentscheidung festgestellt werden. Die Koeffizienten der beiden 

                                                 
866  Vgl. Penno, M./Simon, D. T. (1986), S. 562; Francis, J. R./Khurana, I. K./Martin, X./Pereira, R. (2008), 

S. 332. Ergänzend werden jedoch Sensitivitätstests hinsichtlich der Wahl der Proxys durchgeführt; vgl. Ab-

schnitt 5.8.5.1. 
867  Vgl. Daley, L. A./Vigeland, R. L. (1983), S. 204; Malmquist, D. H. (1990), S. 188; Dhaliwal, D. S./Heninger, 

W. G./Hughes II, K. E. (1999), S. 170; Wyatt, A. (2005), S. 991; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T. (2006), S. 57; 

Tutticci, I./Krishna, G./Percy, M. (2007), S. 96; Prencipe, A./Markarian, G./Pozza, L. (2008), S. 83; Oswald, 
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verwendeten Proxys für die Stärke der mit Fremdkapitalverträgen einhergehenden Informati-

onsasymmetrien (BANKDEBT, TRADECR) tragen das erwartete positive Vorzeichen, sodass 

– unabhängig von der Art der Fremdfinanzierung – von einem Einfluss der Verschuldung auf 

die Aktivierungsentscheidung ausgegangen werden kann. Gleichzeitig könnten die Ergebnisse 

als Hinweis darauf gewertet werden, dass selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens, entgegen der allgemeinen Auffassung,868 von Kreditinstituten 

nicht gänzlich unbeachtet bleiben.869 Die Hypothesen H2a und H2b werden somit angenom-

men, was gleichzeitig darauf hindeutet, dass hinsichtlich des Einflusses des Verschuldungs-

grads auf die Aktivierung von Entwicklungskosten kein Unterschied zwischen kapitalmarkto-

rientierten und nicht kapitalmarktorietierten Unternehmen besteht. 

Die Ergebnisse der Regression von Modell 1 zeigen weiterhin, dass jüngere Unternehmen 

(AGE) mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit Entwicklungskosten aktivieren als äl-

tere. Nichtsdestotrotz kann bei nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen kein signifikanter 

Einfluss des Unternehmenswachstums (GROW) ausgemacht werden. Daher wird H3a ange-

nommen, H3b muss hingegen verworfen werden. 

Weitergehend kann der bereits in der univariaten Analyse der Daten festgestellte Zusammen-

hang zwischen der finanziellen Situation des Unternehmens (ROA, BENCH) und der Wahr-

scheinlichkeit, dass selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert werden, 

bekräftigt werden. So haben nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen mit einer geringen Ren-

tabilität (ROA) eine stärkere Tendenz zur Aktivierung von Entwicklungskosten, was auf hohe 

Anreize zur Verbesserung von Rentabilitätskennziffern zurückgeführt werden könnte. H4b 

wird daher angenommen. Darüber hinaus ist der Koeffizient der Variable BENCH in Einklang 

mit H4c positiv und weist auf einen signifkanten Einfluss der Tatsache, dass das Unternehmen 

ein ex ante negatives Ergebnis ausweist, auf die Aktivierungsentscheidung hin. Die Hypothese 

wird somit ebenfalls angenommen. Die Ergebnisse hinsichtlich des Einflusses der finanziellen 

                                                 
D. R. (2008), S. 15; Höllerschmid, C. (2010), S. 124 ff.; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), 

S. 154; Markarian, G./Pozza, L./Prencipe, A. (2008), S. 261. 
868  Vgl. Abschnitt 4.3.3. 
869  Dies ergibt sich in der Tendenz auch aus den Ergebnissen einer Befragung von Kreditinstituten von Hal-

ler/Löffelmann/Beiersdorf/Bolin/Etzel/Haussmann (2008), nach der 42 % der Interviewpartner ein Aktivie-

rungswahlrecht für Entwicklungskosten gegenüber der sofortigen Aufwandserfassung als gleichwertig oder 

vorteilhafter einschätzten; vgl. Haller, A./Löffelmann, J. V./Beiersdorf, K./Bolin, M./Etzel, B./Haussmann, 

K. (2008), S. 28. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangen auch Ruhnke/Schmiele/Sanyang (2009), die über eine 

postalische Umfrage herausfinden, dass 36,1 % der 123 befragten Kreditinstitute von einem Anstieg der Re-

levanz selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände durch die Abschaffung des Aktivierungsverbots 

ausgehen; vgl. Ruhnke, K./Schmiele, C./Sanyang, M. (2009), S. 2727. 
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Situation des Unternehmens auf die Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögens-

gegenstände lassen darauf schließen, dass es auch in diesen Determinanten keinen Unterschied 

zwischen kapitalmarktorientierten und nicht kapitalmarktotientierten Unternehmen gibt. 

Wie in H5 prognositziert, weist der Koeffizient der Variable IMPACT ein positives Vorzeichen 

auf und der Einfluss der Determinante ist signifikant. Damit haben gemäß Modell 1 Unterneh-

men, für die erworbene immaterielle Vermögensgegenstände von hoher Bedeutung sind, eine 

stärkere Tendenz zur Aktivierung selbst geschafftenen immateriellen Vermögens. Dies könnte 

darauf hindeuten, dass nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, die aufgrund bestehender 

Prozesse zum Monitoring (erworbenen) immateriellen Vermögens und entsprechende Exper-

tise unter eher niedrigen direkten Kosten der Aktivierung von Entwicklungskosten leiden, eher 

zur Aktivierung tendieren. Hinsichtlich des Einflusses der Unternehmensgröße (SIZE) auf die 

Aktivierungsentscheidung kann auf Basis von Modell 1 keine Aussage gemacht werden. H6 

wird nicht angenommen. Dieses Ergebnis steht den empirischen Ergebnissen bestehender Stu-

dien des Aktivierungsverhaltens kapitalmarktorientierter Unternehmen entgegen,870 deutet aber 

gleichzeitig darauf hin, dass politische Kosten in nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen 

von untergeordneter Bedeutung sind. Letztlich wird damit die These von Trombley, dass poli-

tische Kosten nur für besonders große Unternehmen von Bedeutung sind,871 untermauert, sofern 

die Annahme getroffen wird, dass besonders große Unternehmen zumeist kapitalmarktorien-

tiert sind. 

In Einklang mit den Ergebnissen der univariaten Analyse ergibt auch die Regression von Mo-

dell 1, dass nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen mit sehr erfolgreichen Forschungs- und 

Entwicklungsprojekten (RD_SUCCESS) keine stärkere Tendenz zur Aktivierung von Entwick-

lungskosten aufweisen als Unternehmen mit niedrigem F&E-Erfolg. H7 wird daher verworfen. 

Die Regression von Modell 2 enthält zusätzlich die Variable SMOOTH als Proxy für die allge-

meine Tendenz des Unternehmens Ergebnisglättung zu betreiben. Der positive Koeffizient der 

Variable deutet darauf hin, dass nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, die eine hohe Ten-

denz zur Ergebnisglättung aufweisen, mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit Ent-

wicklungskosten aktivieren, als Unternehmen mit geringer Tendenz zum income smoothing. 

H4a wird daher angenommen. Da entsprechende Ergebnisse auch für kapitalmarktorientierte 

                                                 
870  Vgl. Daley, L. A./Vigeland, R. L. (1983), S. 204; Shehata, M. (1991), S. 778; Smith, D. T./Percy, 

M./Richardson, G. D. (2001), S. 27; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T. (2006), S. 57; Oswald, D. R. (2008), 

S. 15; Dinh, T./Kang, H./Schultze, W. (2014), S. 44; Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), S. 154; 

Jones, S. (2011), S. 49; Ballas, A./Anagnostopoulou, S. (2013), S. 51. 
871  Vgl. Trombley, M. A. (1989), S. 531. 
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Unternehmen vorliegen,872 ist hinsichtlich dieser Determinante ebenfalls nicht davon auszuge-

hen, dass ein Unterschied zwischen kapitalmarktorientierten und nicht kapitalmarktorientierten 

Untenrehmen besteht. 

Modell 2 bestätigt darüber hinaus den auf Basis von Modell 1 ermittelten signifikanten Einfluss 

der Variablen BANKDEBT, ROA und BENCH. Damit werden die Ergebnisse, dass ähnlich 

wie bei kapitalmarktorientierten Unternehmen der Verschuldungsgrad, die Rentabilität und der 

Ausweis eines ex ante negativen Ergebnisses die Entscheidung Entwicklungskosten zu aktivie-

ren determinieren, bestätigt. 

Gleichwohl können die Ergebnisse für die Variablen L_FORM. TRADECR, AGE und IM-

PACT auf Basis von Modell 2 nicht bestätigt werden. Zudem ergibt sich für Modell 2 ein sig-

nifikant positiver Einfluss des Erfolgs der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit (RD_SUC-

CESS) des Unternehmens auf die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Management zur Aktivie-

rung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände entscheidet. Die Unterschiede 

in der Signifikanz dieser Variablen können zum Teil auf die Charakteristika des für die Regres-

sion von Modell 2 verwendeten reduzierten Samples zurzückgeführt werden. Der Mann-Whit-

ney-Rangsummen-Test auf Unterschiede in der zentralen Tendenz der Unternehmen, die in der 

Stichprobe für die Regression von Modell 2 verblieben sind, und jenen, die ausgeschlossen 

wurden, zeigt, dass sich die beiden Gruppen signifikant in den Variablen TRADECR, AGE, 

IMPACT und RD_SUCCESS unterscheiden (Anhang 2). Das für den Test von SMOOTH not-

wendige Vorliegen von Daten für mindestens vier Geschäftsjahre führt insbesondere zu einem 

Ausschluss relativ junger Unternehmen aus dem Sample für die Berechnung von Modell 2. 

Bezugnehmend auf die Korrelationstabelle (Tabelle 10) ist darüber hinaus erkennbar, dass die 

Variablen TRADECR, IMPACT und RD_SUCCESS signifikant, wenn auch schwach, mit 

AGE korrelieren. In Abwesenheit sehr junger Unternehmen, können diese Variablen somit ei-

nen anderen Einfluss auf die abhängige Variable haben. Für die Variable L_FORM kann diese 

Erklärung jedoch nicht angeführt werden. Ein Kolmogorov-Smirvov-Test, weistnicht auf Un-

terschiede der Variable in den beiden Samples hin, da der Median der Variable für beide Grup-

pen 0 ist. 

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Erklärungskraft der beiden Modelle mit einem R² 

nach Nagelkerke von 36,6 % bzw. 42,0 % im Vergleich mit entsprechenden Studien bezüglich 

                                                 
872  Vgl. Elliott, J./Richardson, G./Dyckman, T./Dukes, R. (1984), S. 97; Shehata, M. (1991), S. 778; Oswald, D. 

R./Zarowin, P. (2007), S. 717; Oswald, D. R. (2008), S. 15. 
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der Aktivierung in kapitalmarktorientierten Unternehmen kompetitiv erscheint,873 wenngleich 

es zu bedenken gilt , dass einige Studien keinerlei Gütemaße hinsichtlich der berechneten Mo-

delle angeben.874 

 

5.8.2 Interaktionsvariablen 

In Modell 1 und 2 wurde bis jetzt nur der lineare Einfluss des Forschungs- und Entwicklungs-

erfolgs des Unternehmens sowie der übrigen unabhängigen Variablen auf die Wahrscheinlich-

keit, dass Entwicklungskosten aktiviert werden, getestet. Es ist jedoch gleichermaßen ein nicht-

linearer Zusammenhang zwischen den unabhängigen Variablen und der abhängigen Variable 

denkbar. So könnte angenommen werden, dass ein hoher F&E-Erfolg alleine nicht ausreichend 

ist, um selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände zum Ansatz zu bringen, son-

dern dass gleichzeitig entsprechende Anreize für die Reduktion ex ante hoher Transaktionskos-

ten bestehen müssen, damit sich die Gesellschaft zur Aktivierung entscheidet. Um zu prüfen, 

ob Unternehmen mit einem besonders hohen oder einem besonders niedrigen Forschungs- und 

Entwicklungserfolg sowie simultan hohen Informationsasymmetrien zwischen Eigenkapitalge-

bern oder Fremdkapitalgebern und dem Management, besonders hohen Anreizen zur Verbes-

serung der publizierten Vermögens- und Ertragskennzahlen oder vergleichsweise niedrigen 

Kosten der Aktivierung eine stärkere Tendenz zur Aktivierung von Entwicklungskosten haben, 

werden Interaktionsvariablen875 mit in die Untersuchung einbezogen. Sie errechnen sich als das 

jeweilige Produkt aus der Variable RD_SUCCESS und einzelnen anderen unabhängigen Vari-

ablen876 und werden in die logistische Regression der Modelle 1 bzw. 2 aufgenommen.877 

Den Ergebnissen der Regressionen (Anhang 3 und Anhang 4) ist zu entnehmen, dass lediglich 

bezüglich des Einflusses des Forschungs- und Entwicklungserfolgs (RD_SUCCESS) und der 

Höhe von Informationsasymmetrien zwischen Eigenkapitalgebern sowie Lieferanten als Kre-

ditgebern und dem Management des Unternehmens (MAN_SH, TRADECR) ein signifikanter 

                                                 
873  Vgl. z. B. Cazavan-Jeny, A./Jeanjean, T./Joos, P. (2011), S. 154, die mit ihren Modellen nur ein R² nach 

Nagelkerke von maximal 28,1 % erreichen. Ein Vergleich kann hier selbstverständlich nur mit Studien ge-

zogen werden, die ebenfalls eine multivariate logistische Regression durchführen. 
874  Vgl. z. B. Oswald, D. R. (2008), S. 15. 
875  Vgl. zur Definition der Interaktion z. B. Sedlmeier, P./Renkewitz, F. (2008), S. 168; Schlittgen, R. (2009), 

S. 159; Backhaus, K./Erichson, B./Plinke, W./Weiber, R. (2011), S. 88. 
876  Es soll einheitlich getestet werden, ob Unternehmen mit starken Anreizen zur Aktivierung und gleichzeitig 

hohem Forschungs- und Entwicklungserfolg mit einer höheren Wahrscheinlichkeit selbst geschaffene imma-

terielle Vermögensgegenstände aktivieren. Aus diesem Grund wird für die Bildung die Interaktionsvariablen 

RD_SUCCESS*AGE und RD_SUCCESS*ROA die Variable RD_SUCCESS mit (-1) multipliziert. 
877  Vgl. Schlittgen, R. (2009), S. 160. 
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nicht-linearer Zusammenhang besteht. So aktivieren Unternehmen mit hohen Anreizen aus In-

formationsasymmetrien zwischen Eigentümern und Managern oder aus Kreditverträgen mit 

Lieferanten eher Entwicklungskosten, wenn gleichzeitig ihre Forschungs- und Entwicklungs-

projekte sehr erfolgreich sind. Hieraus könnte gefolgert werden, dass Unternehmen das Akti-

vierungswahlrecht nutzen, um ihren Eigenkapitalgebern und Lieferanten, als Fremdkapitalge-

bern, ihre zukünftigen Ertragschancen aus der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit zu sig-

nalisieren. 

 

5.8.3 Unterschiede in den Determinanten in Abhängigkeit des Forschungs- und Ent-

wicklungserfolgs 

In Anlehnung an Dinh/Kang/Schultze (2014) wird ergänzend getestet, ob sich die Unterneh-

men, die potentielle Anreize zum Signalling aufgrund einer erfolgreichen F&E-Tätigkeit haben, 

in den Determinanten der Aktivierungsentscheidung von jenen unterscheiden, bei denen eine 

Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände zu opportunistischen 

Zwecken angenommen werden kann. Hierzu werden die ursprünglichen Samples der 586 bzw. 

367 Unternehmen für den Test von Modell 1 und 2 in jeweils zwei Teilsamples geteilt. Die 

Unterscheidung der Gesellschaften erfolgt aufgrund der in Abschnitt 5.1 formulierten Beden-

ken jedoch nicht wie bei Dinh/Kang/Schultze (2014) auf Basis eines earnings management-

Indikators, sondern auf Grundlage des Forschungs- und Entwicklungserfolgs des Unterneh-

mens. Um eine Differenzierung zwischen in der F&E-Tätigkeit sehr erfolgreichen Unterneh-

men, die einen Anreiz zum Signalling ihres Erfolgs haben, sowie weniger erfolgreichen Unter-

nehmen, denen opportunistisches bilanzpolitisches Verhalten bei Aktivierung selbst geschaffe-

ner immaterieller Vermögensgegenstände unterstellt werden kann, zu treffen, wurden die Un-

ternehmen am Median der Variable RD_SUCCESS im Gesamtsample der 586 Gesellschaften 

voneinander getrennt.878 

 

                                                 
878  Der Median der Variable RD_SUCCESS beträgt 0, weshalb letztlich eine Unterscheidung in Unternehmen 

mit RD_SUCCESS > 0 bzw. RD_SUCCESS < 0 erfolgt. 
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Tabelle 12: Determinanten der Aktivierung in Anhängigkeit des Forschungs- und Entwicklungserfolgs 

 RD_SUCCESS > Median RD_SUCCESS < Median RD_SUCCESS > Median RD_SUCCESS < Median 

 Modell 1  Modell 1  Modell 2  Modell 2  

 β p-Wert β p-Wert β p-Wert β p-Wert 

Konstante 2,201 0,158 -0,381 0,805 6,109 0,007*** -0,841 0,684 

MAN_SH -0,601 0,221 0,199 0,597 -1,215 0,067* 0,774 0,190 

L_FORM 1,263 0,343 0,962 0,054* 0,911 0,673 1,323 0,131 

BANKDEBT 2,276 0,007*** 1,696 0,009*** 3,431 0,006*** 1,255 0,232 

TRADECR 3,535 0,056* 2,596 0,019** 0,537 0,811 0,100 0,946 

GROW -0,004 0,527 -0,001 0,819 -0,002 0,693 0,000 0,982 

AGE -0,236 0,181 -0,200 0,204 -0,120 0,609 0,008 0,978 

SMOOTH     0,365 0,148 0,449 0,151 

ROA -0,395 0,727 -2,083 0,023** -1,052 0,543 -6,397 0,003*** 

BENCH 1,258 0,001*** 1,335 0,000*** 1,630 0,002*** 1,229 0,010* 

IMPACT 0,310 0,863 13,967 0,003*** -1,925 0,487 9,695 0,066** 

SIZE -0,199 0,156 -0,087 0,558 -0,438 0,029** 0,031 0,875 

Einbezug der Kontrollvariablen IND1 – 

IND8 

ja  ja  ja  ja  

Einbezug der Kontrollvariable EARLY ja  ja  ja  ja  

R² (Nagelkerke) 0,381  0,421  0,445  0,502  

R² (Cox-Snell) 0,286  0,316  0,325  0,372  

Korrekt klassifiziert  73,1 %  73,0 %  77,1 %  78,2 %  

N 260  326  179  188  

*** Signifikanzniveau 1 %, ** Signifikanzniveau 5 %, * Signifikanzniveau 10 %; Abhängige Variable CAP. 

Der Zusatz „aie” (as if expensed) beschreibt die Berechnung des jeweiligen Werts ohne aktivierte Entwicklungskosten. CAP ist eine binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, 

wenn das Unternehmen im Jahr der BilMoG-Erstanwendung Entwicklungskosten aktiviert, 0 sonst. MAN_SH ist der Anteil der Eigentümer, die gleichzeitig Manager des 

Unternehmens sind. L_FORM ist eine binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn das Unternehmen in der Rechtsform der AG firmiert, 0 sonst. BANKDEBT ist der Anteil 

der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten an der Bilanzsumme (aie). TRADECR ist der Anteil der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an der Bilanz-

summe (aie). GROW ist die einjährige Wachstumsrate der EBT (aie). AGE ist der natürliche Logarithmus des Alters des Unternehmens im Jahr der BilMoG-Erstanwendung. 

SMOOTH ist die Standardabweichung der EBT (aie) dividiert durch die Standardabweichung der operativen Cashflows, multipliziert mit (-1), mit Standardabweichungen über 

vier Geschäftsjahre. ROA ist die Gesamtkapitalrendite im Jahr vor der BilMoG-Erstanwendung BENCH ist eine binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn das Unterneh-

men negative EBT (aie) ausweist, 0 sonst. IMPACT ist der Anteil der immateriellen Vermögensgegenstände ohne aktivierte Entwicklungskosten an der Bilanzsumme (aie). 

SIZE ist der natürliche Logarithmus der Bilanzsumme (aie). RD_SUCCESS ist die Anzahl der aktiven Patente dividiert durch die Bilanzsumme (aie). 
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Für diese vier Teilsamples wurde anschließend jeweils eine logistische Regression gemäß Mo-

dell 1 bzw. 2 unter Ausschluss der Variable RD_SUCCESS errechnet, da diese bereits zur Se-

parierung der Teilsamples verwendet wurde. Die Ergebnisse der Regressionen (Tabelle 12) zei-

gen, dass sich die Determinanten der Aktivierung von Entwicklungskosten bei Unternehmen 

mit überdurchschnittlich erfolgreichen F&E-Projekten und jenen mit geringem F&E-Erfolg vor 

allem hinsichtlich des Einflusses der Variablen ROA und IMPACT unterscheiden. So wirken 

sich eine geringe Performance des Unternehmens (ROA) und geringe direkte Kosten der Akti-

vierung (IMPACT) nur bei Unternehmen mit vergleichsweise schwacher F&E-Tätigkeit 

(RD_SUCCESS < Median) positiv auf die Aktivierungsentscheidung aus. Unabhängig vom 

F&E-Erfolg kann jedoch der Anreiz zur Verbesserung eines ex ante negativen Jahresergebnis-

ses (BENCH) als Determinante ausgemacht werden. 

Wenngleich damit einige Unterschiede erkennbar sind, lassen sich diese vor dem Hintergrund 

des theoretischen Rahmenkonzepts dieser Arbeit nur bedingt erklären. Da sich jedoch durch die 

Teilung der Samples die in die Regression einbezogene Fallzahl reduziert hat, kann die Reprä-

sentativität der Ergebnisse nur eingeschränkt angenommen werden, weshalb keine weiterge-

hende Interpretation der Ergebnisse erfolgt. 

 

5.8.4 Propensity Score Matching 

Aus den bisherigen Resultaten lässt sich kein unmittelbarer Rückschluss auf die Kausalität des 

F&E-Erfolgs für die Aktivierungsentscheidung ableiten.879 Aus diesem Grund wird zusätzlich 

untersucht, ob Unternehmen, die ansonsten ähnliche Kosten-Nutzen-Strukturen aufweisen, e-

her Entwicklungskosten aktivieren, wenn ihre Erntwicklungsprojekte ein hohes, relativ sicheres 

Ertragspotential aufweisen. 

In einem ersten Schritt wurden hierzu aus den ursprünglichen Untersuchungssamples der 586 

bzw. 367 Unternehmen mit Hilfe eines Propensity Score Matchings zwei neue Samples, 

Sample 2 und 3, generiert. Analog zu den bisherigen Untersuchungen wurde auch hier wieder 

bezüglich des Einbezugs der Variable SMOOTH unterschieden. Während SMOOTH in die Ge-

nerierung von Sample 3 mit einbezogen wurde, erfolgte dies für Sample 2 nicht. Im Ergebnis 

bestehen die beiden Samples aus 124 bzw. 62 Unternehmenspaaren, die sich in den unabhän-

gigen Variablen und Kontrollvariablen weitestgehend ähnlich sind, jedoch im Hinblick auf den 

                                                 
879  Die Möglichkeit eine solche Kausalität unter Verwendung eines Propensity Score Matchings nachzuweisen 

wird hingegen angenommen; vgl. Rässler, S. (2002), S. 25. 
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F&E-Erfolg (RD_SUCCESS) unterscheiden. Zwei Unternehmen gelten dabei als hinreichend 

ähnlich, wenn die Differenz ihrer propensity scores den Grenzwert von c = 0,001 nicht über-

schreitet,880 wobei der sogenannte propensity score angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit das 

einzelne Unternehmen das sogenannte treatment erfährt.881 Da nachfolgend der Einfluss des 

F&E-Erfolgs auf das Aktivierungsverhalten untersucht werden soll, stellt für diese Untersu-

chung die binäre Variable RD_SUCCESS_DUMMY, die den Wert 1 annimmt, wenn der un-

ternehmensspezifische Wert für RD_SUCCESS über dem Median der Stichprobenunterneh-

men liegt, und sonst 0 ist, das sogenannte treatment dar.882 

In einem zweiten Schritt wurde dann auf Basis der matched samples der Einfluss des treatments 

auf die Entwicklungsentscheidung des Unternehmens getestet. Da die übrigen unabhängigen 

Variablen bei ausreichender Präzision des Matchings keinen Einfluss mehr auf CAP haben, ist 

theoretisch die Durchführung eines Kolmogorov-Smirnov-Tests zur Ermittlung eines Unter-

schieds in den Medianen der beiden unabhängigen Teilsamples der Aktivierer und Nicht-Akti-

vierer ausreichend. Wie Tabelle 13 zu entnehmen ist, kann allerdings für die generierten 

matched samples kein signifikanter Unterschied zwischen den Aktivierern und Nicht-Aktivie-

rern in Bezug auf das treatment (RD_SUCCESS_DUMMY) festgestellt werden. 

 

Tabelle 13: Matched Samples – Ergebnisse des Kolmogorov-Smirnov-Tests 

 Sample 2  Sample 3  

 Modell 1  Modell 2  

Kolmogorov-Smirnov-Z 0,508  0,751  

(p-Wert) (0,959)  (0,626)  

N 248  124  

 

Potentielle Ungenauigkeiten des Matchings berücksichtigend empfiehlt beispielsweise Bacher, 

ergänzend einen möglichen Einfluss des treatments auf Basis einer logistischen Regression zu 

testen.883 Den Ergebnissen dieser zufolge (Tabelle 14) haben auch auf Basis der matched samp-

les noch einige unabhängigen Variablen außer RD_SUCCESS_DUMMY einen signifikanten 

                                                 
880  Für die Auswahl des Grenzwerts gibt es keine allgemeinen Vorgaben. In dieser Untersuchung wurde ein 

Grenzwert von 0,001 für die maximale Distanz der propensity scores gewählt, da dieser gemäß Bacher im 

Mittelfeld der sinnvoll zu betrachtenden Werte liegt; vgl. Bacher, J. (2002), S. 49. 
881  Vgl. Smith, H. L. (1997), S. 334.  
882  Da nur zwei Fälle bezüglich des treatment unterschieden werden können (Unternehmen erfährt ein treatment 

versus erfährt kein treatment) muss die Variable RD_SUCCESS in eine binäre Variable umgewandelt wer-

den; vgl. Rässler, S. (2002), S 25. Der Median wurde auf Basis des Gesamtsamples von 586 Unternehmen 

berechnet und beträgt 0. D. h. Unternehmen, für die RD_SUCCESS_DUMMY = 1 ist, haben einen F&E-

Erfolg > 0. Die propensity scores wurden auf Basis einer Regression von RD_SUCCESS_DUMMY auf alle 

unabhängigen Variablen und Kontrollvariablen außer RD_SUCCESS berechnet. 
883  Vgl. Bacher, J. (2002), S. 57. 
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Einfluss auf die Aktivierungsentscheidung, sodass deutlich wird, dass das durchgeführte Mat-

ching nicht zu einer perfekten Übereinstimmung der Unternehmenspaare hinsichtlich der übri-

gen Einflussfaktoren geführt hat. Da jedoch eine weitere Präzision des Matchings zu einer zu-

sätzlichen Reduktion des Untersuchungssamples führen würde, wird hiervon abgesehen. 

 

Tabelle 14: Matched Samples – Ergebnisse der logistischen Regression 

 Sample 2  Sample 3  

 β p-Wert β p-Wert 

Konstante -1,110 0,578 2,232 0,567 

MAN_SH 0,149 0,761 0,872 0,283 

L_FORM -0,578 0,487 -18,326 0,998 

BANKDEBT 3,014 0,001*** -0,483 0,736 

TRADECR 0,769 0,563 1,573 0,593 

GROW -0,039 0,263 -0,017 0,690 

AGE -0,242 0,182 -0,749 0,033** 

SMOOTH   0,438 0,385 

ROA -1,745 0,120 -7,616 0,007*** 

BENCH 1,052 0,012** 0,687 0,384 

IMPACT 17,842 0,008*** -0,481 0,936 

SIZE 0,059 0,757 0,015 0,966 

RD_SUCCESS_DUMMY 0,396 0,217 0,611 0,249 

Einbezug der Kontrollvariablen IND1 – IND8 ja  ja  

Einbezug der Kontrollvariable EARLY ja  ja  

R² (Nagelkerke) 0,385  0,555  

R² (Cox-Snell) 0,289  0,404  

Korrekt klassifiziert  74,2 %  81,5 %  

N 248  124  

*** Signifikanzniveau 1 %, ** Signifikanzniveau 5 %, * Signifikanzniveau 10 %; Abhängige Variable CAP. 

Der Zusatz „aie” (as if expensed) beschreibt die Berechnung des jeweiligen Werts ohne aktivierte Entwicklungs-

kosten. CAP ist eine binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn das Unternehmen im Jahr der BilMoG-

Erstanwendung Entwicklungskosten aktiviert, 0 sonst. MAN_SH ist der Anteil der Eigentümer, die gleichzeitig 

Manager des Unternehmens sind. L_FORM ist eine binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn das Unter-

nehmen in der Rechtsform der AG firmiert, 0 sonst. BANKDEBT ist der Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten an der Bilanzsumme (aie). TRADECR ist der Anteil der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen an der Bilanzsumme (aie). GROW ist die einjährige Wachstumsrate der EBT (aie). AGE ist der natür-

liche Logarithmus des Alters des Unternehmens im Jahr der BilMoG-Erstanwendung. SMOOTH ist die Stan-

dardabweichung der EBT (aie) dividiert durch die Standardabweichung der operativen Cashflows, multipliziert 

mit (-1), mit Standardabweichungen über vier Geschäftsjahre. ROA ist die Gesamtkapitalrendite im Jahr vor der 

BilMoG-Erstanwendung BENCH ist eine binäre Variable, die den Wert 1 annimmt, wenn das Unternehmen ne-

gative EBT (aie) ausweist, 0 sonst. IMPACT ist der Anteil der immateriellen Vermögensgegenstände ohne akti-

vierte Entwicklungskosten an der Bilanzsumme (aie). SIZE ist der natürliche Logarithmus der Bilanzsumme (aie). 

RD_SUCCESS ist die Anzahl der aktiven Patente dividiert durch die Bilanzsumme (aie). 

 

Auch die Ergebnisse aus Tabelle 14 zeigen aber, dass unter Maßgabe ähnlicher Kosten-Nutzen-

Strukturen weder ausschließlich jene Unternehmen Entwicklungskosten aktivieren, die einen 

relativ geringen F&E-Erfolg aufweisen und daher opportunistisch motivierte Bilanzpolitik be-

treiben würden, noch hauptsächlich jene, die den Abschlussadressaten ihre hohen Forschungs- 

und Entwicklungserfolge signalisieren wollen, selbst geshaffene immaterielle Vermögensge-

genstände aktivieren. Eine eindeutige Tendenz der Aktivierer zu einer der beiden denkbaren 

Motivationen für die Aktivierung von Entwicklungskosten, der demand hypothesis oder der 
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opportunistic behaviour hypothesis, lässt sich somit nicht feststellen. Es kann folglich davon 

ausgegangen werden, dass nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen das durch das BilMoG 

implementierte Wahlrecht des § 248 Abs, 2 Satz 1 HGB sowohl zum Zwecke der Bereitstellung 

entscheidungsnützlicher Informationen hinsichtliche des F&E-Erfolgs als auch zur opportunis-

tisch motivierten Bilanzpolitik ausüben. 

 

5.8.5 Sensitivitätsanalysen 

Um die Resultate hinsichtlich der Determinanten der Aktivierung selbst geschaffener immate-

rieller Vermögensgegenstände nach § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB zu bekräftigen, werden nachfol-

gend bezüglich einiger Variablen ergänzende Untersuchungen durchgeführt. Getestet werden 

soll, ob alternative Spezifikationen der Proxys für aus Verträgen mit Eigenkapitalgebern resul-

tierende Anreize zur Aktivierung (Abschnitt 5.8.5.1), für das Unternehmenswachstum (Ab-

schnitt 5.8.5.2), den Forschungs- und Entwicklungserfolg (Abschnitt 5.8.5.3) sowie Anreize 

zur Ergebnisglättung (Abschnitt 5.8.5.4) einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer Akti-

vierung haben. Eine genaue Spezifikation der ergänzend getesteten Variablen ist in Anhang 5 

zu finden. Zudem soll ein potentieller Einfluss der Tatsache, dass ein Unternehmen in einen 

Konzernabschluss einbezogen wird, untersucht werden (Abschnitt 5.8.5.5). 

 

5.8.5.1 Verträge mit Eigenkapitalgebern 

Bisher konnte kein eindeutiger Einfluss der Informationsasymmetrien zwischen den Eigentü-

mern und dem Management auf die Entwicklungskostenaktivierung auf Basis der Proxys 

MAN_SH und L_FORM ermittelt werden. Da davon auszugehen ist, dass Proxys mit unmittel-

barem Bezug zur Eigentümerstruktur, wie beispielsweise MAN_SH, eine bessere Approxima-

tion für die Stärke des Informationsgefälles zwischen den beiden Gruppen darstellen,884 wurden 

drei zusätzliche Variablen erhoben, die diesen Bezug aufgreifen. Angenommen wird, dass Un-

ternehmen mit einer hohen Anzahl verschiedener Eigenkapitalgeber (NUM_SH) durch die 

breite Streuung des Anteilsbesitzes ein höheres Informationsgefälle zwischen den Eigentümern 

und dem Management aufweisen und daher eher von einer Aktivierung von Entwicklungskos-

ten Gebrauch machen. Dasselbe sollte für Gesellschaften gelten, in denen ausschließlich Ma-

nager mit der Unternehmensleitung betraut sind, die nicht Eigentümer des Unternehmens sind 

                                                 
884  Dies liegt daran, dass die Rechtsformwahl auch durch besondere strategische Ziele, z. B. einen geplanten 

Börsengang, bedingt sein kann und somit nicht ausschließlich ein Proxy für das Informationsgefälle zwischen 

den Eigentümern und dem Management darstellt. Vgl. zum Rechtsformwahl bei geplantem Börsengang 

Schneeloch, D. (2006), S. 13. 
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(EXTERNAL_SH) oder bei denen ein hoher Anteil der Eigenkapitalgeber seinen Sitz im Aus-

land hat (SH_ABROAD), sodass von einer starken Trennung von Eigentum und Leitung auf-

grund der räumlichen Distanz ausgegangen werden kann. 

Die Ergebnisse für die Modelle 3 – 5 (Anhang 6) weisen jedoch auch für diese Variablen keinen 

signifikanten Einfluss auf die abhängige Variable CAP auf. Das sich dadurch bestätigende Feh-

len eines bedeutenden Einflusses der Informationsasymmetrien zwischen Eigentümern und Ma-

nagern des Unternehmens auf die Aktivierungsentscheidung bekräftigt, dass Prinzipal-Agen-

ten-Konflikte in nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen aufgrund einer stärkeren Verbin-

dung von Eigentum und Leitung von untergeordneter Bedeutung sind. Bezogen auf das Unter-

suchungssample liegt der maximale Wert für die Anzahl der Eigentümer des Unternehmens 

(NUM_SH) bei 65, wobei 75 % der Unternehmen weniger als vier verschiedene Eigenkapital-

geber haben. Gleichzeitig sind allerdings durchschnittlich 27 % der Eigentümer auch im Ma-

nagement der Gesellschaft vertreten, sodass der obigen These in der Tendenz zugestimmt wer-

den kann. 

 

5.8.5.2 Entwicklungsstadium des Unternehmens 

Um zu testen, ob das Verwerfen von H3a, die einen Zusammenhang zwischen dem Unterneh-

menswachstum und der Aktivierung von Entwicklungskosten prognostiziert, abhängig von der 

Instrumentalisierung der Variable GROW ist, wurde mit der Variable GROW_2 ein weiteres 

Proxy für das Unternehmenswachstum errechnet. Das Wachstum wird hierbei auf Grundlage 

der einjährigen Wachstumsrate der Bilanzsumme exklusive aktivierter Entwicklungskosten er-

mittelt. Die Resultate von Modell 6 (Anhang 6) weisen jedoch nicht darauf hin, dass dieses 

Proxy einen signifikanten Einfluss auf CAP nimmt, sodass in Übereinstimmung mit den Ergeb-

nissen für die Variable GROW H3a abgelehnt wird.885 

 

5.8.5.3 Forschungs- und Entwicklungserfolg 

Des Weiteren wurden zur Durchführung von Sensitivitätstests bezüglich des verwendeten 

Proxys für den F&E-Erfolg des Unternehmens die Variablen RD_SUCCESS_2, RD_SUC-

CESS_3 und RD_SUCCESS_4 berechnet. RD_SUCCESS_2 errechnet sich als die Anzahl der 

                                                 
885  Sowohl GROW als auch GROW_2 stellen ausschließlich ein Proxy für kurzfristiges Wachstum dar. Auf eine 

Berechnung längerfristiger Wachstumsraten wurde jedoch verzichtet, um das Sample nicht weiter zu redu-

zieren. 
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aktiven Patente dividiert durch die Gesamtzahl der in den letzten 20 Jahren angemeldeten und 

damit potentiell noch aktiven Patente. Dieser Quotient gibt somit an, welcher Anteil der poten-

tiell noch aktiven Patente tatsächlich noch aktiv ist. Da Patente inaktiv werden, wenn die Ver-

fügungsrechte an ihnen nicht mehr aufrecht erhalten werden können, weil sie entweder erfolg-

reich angefochten wurden oder durch Nicht-Zahlung der Jahresgebühr aus ökonomischen Er-

wägungen heraus verfallen, deutet ein hoher Wert des Quotienten darauf hin, dass das Unter-

nehmen einen großen Anteil der angemeldeten Patente bis zum Zeitpunkt der Abfrage aufrecht 

erhalten konnte. Als alternatives Maß für die Stärke der Verfügungsrechte des Unternehmens 

wird darüber hinaus das Alter des ältesten noch aktiven Patents verwendet (RD_SUCCESS_3). 

Es ist davon auszugehen, dass lange Patentlaufzeiten darauf hindeuten, dass die vom Unterneh-

men betriebene Forschung und Entwicklung immaterielle Vermögensgegenstände hervor-

bringt, die über lange Zeit Erträge generieren.886 

Da bereits die Patentanmeldung zu Kosten führt, muss das Unternehmen bei jeder Patentanmel-

dung abwägen, ob die Patenterteilung wahrscheinlich ist oder nicht. Daher kann zur Approxi-

mation des F&E-Erfolgs auch die Patentaktivität des Unternehmens verwendet werden.887 Die 

Variable RD_SUCCESS_4 wurde deshalb als durchschnittliche jährliche Anzahl der Patentan-

meldungen errechnet. Hierzu wurde in der Registerdatenbank des DPMA (DPMAregister) die 

Anzahl der Patente abgefragt, die das Unternehmen in den letzten 20 Jahren angemeldet hat, 

und anschließend durch 20 oder, falls kleiner, das Alter des Unternehmens zum Zeitpunkt der 

Abfrage dividiert. 

Auf Basis von Modell 1 wurde in den Modellen 7 bis 9 (Anhang 7) jeweils die ursprüngliche 

Variable RD_SUCCESS durch eines der drei weiteren Proxys für den Erfolg der Forschungs- 

und Entwicklungstätigkeit des Unternehmens ersetzt. Keine der zuvor spezifizierten Variablen 

zeigt jedoch einen signifikanten Einfluss auf die abhängige Variable CAP, sodass sich erneut 

bestätigt, dass weder ausschließlich entwicklungsschwache noch ausschließlich entwicklungs-

starke Gesellschaften von der Ausübung des Aktivierungswahlrechts des § 248 Abs. 2 Satz 1 

HGB Gebrauch machen. H7 wird damit weiterhin abgelehnt. 

 

5.8.5.4 Ergebnisglättung 

In Modell 2 wurde ein Indikator für die Tendenz des Unternehmens zum income smoothing 

(SMOOTH) verwendet. Wie bereits im Rahmen der Spezifikation von ROA argumentiert 

                                                 
886  Vgl. Ernst, H. (1996), S. 52. 
887  Vgl. zum Begriff der Aktivitätskennzahl im Patentkontext Narin, F./Olivastro, D. (1988), S. 481. 
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wurde,888 könnten jedoch die Resultate der Regression durch Einbezug des Jahres der BilMoG-

Erstanwendung in die Berechnung von SMOOTH verzerrt sein. Um einen solchen potentiell 

verzerrenden Einfluss ausschließen zu können, wird der Indikator für die Ergebnisglättung des 

Unternehmens noch einmal auf Basis der Standardabweichungen über drei Jahre, ohne Einbe-

zug des Jahres der erstmaligen Anwendung des BilMoG, berechnet (SMOOTH3). Wird nun 

diese Variable anstelle von SMOOTH in das Modell einbezogen (Modell 10, Anhang 8), be-

stätigt sich der für Modell 2 dokumentierte positive Einfluss der Tendenz des Unternehmens 

zur Ergebnisglättung auf die Aktivierungsentscheidung. Eine starke Verzerrung der Ergebnisse 

für SMOOTH ist daher, zumindest aufgrund der Einbeziehung des BilMoG-Jahres, nicht er-

kennbar. 

Darüber hinaus wird ein zweiter Indikator für die Ergebnisglättung durch das Unternehmen 

berechnet, der auf SMOOTH aufbaut, für den jedoch sowohl die zur Berechnung der Stan-

dardabweichung verwendeten EBT als auch die operativen Cashflows durch die durchschnitt-

liche Bilanzsumme des jeweiligen Geschäftsjahres geteilt werden. Wieder wurde dieses Proxy 

sowohl unter Einbezug (SMOOTH_2) und unter Ausschluss des Jahres der BilMoG-Erstan-

wendung (SMOOTH3_2) gebildet. Auch diese beiden Variablen bestätigen jedoch den positi-

ven Einfluss der Tendenz zum income smoothing auf die Wahrscheinlichkeit das Entwicklungs-

kosten zum Ansatz gebracht werden (Modell 11 und 12, Anhang 6). 

Letztlich sollen die verwendeten Indikatoren ein Proxy für die Anreize des Unternehmens zum 

income smoothing im Rahmen der Entwicklungskostenaktivierung darstellen. Allerdings 

könnte vorgebracht werden, dass die bisher verwendeten Variablen ausschließlich die beobach-

tete Ergebnisglättung abbilden und dass Gesellschaften, die in anderen Bereichen bereits ver-

stärkt Ergebnisglättung betreiben, nur noch einen geringen Anreiz hierzu im Falle der Aktivie-

rung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände haben könnten.889 Um die all-

gemeinen Anreize zum income smoothing weitergehend aus den bisher verwendeten Indikato-

ren zu extrahieren, wurden deshalb die Variablen SMOOTH und SMOOTH3 um die Bilanzie-

rung von Rückstellungen bereinigt, da diese in der deutschen handelsrechtlichen Rechnungsle-

gung aufgrund von Ermessensspielräumen bei Ansatz und Bewertung eine bedeutende Mög-

lichkeit für bilanzpolitische Maßnahmen darstellt. Für die beiden resultierenden Variablen 

(SMOOTH_WP, SMOOTH3_WP), sollte daher eine bessere Approximation der grundlegen-

                                                 
888  Vgl. Abschnitt 5.6. 
889  Vgl. auch Abschnitt 5.1. 
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den Anreize und der Neigung der Gesellschaft zur Ergebnisglättung gewährleistet werden kön-

nen. Die Ergebnisse (Modell 13 und 14, Anhang 9) zeigen jedoch auch hier den erwarteten 

Einfluss auf CAP. Insgesamt wird somit weiterhin an der Annahme der Hypothese 4a festge-

halten. 

 

5.8.5.5 Potentieller Einfluss des Einbezugs in einen Konzernabschluss 

Neben der Erstellung des Jahresabschlusses müssen Unternehmen, die als Tochterunternehmen 

in einen Konzernabschluss einbezogen werden, für Zwecke der Konsolidierung ihren Jahres-

abschluss in der Weise anpassen, dass er der Konzernbilanzierungsrichtlinie entspricht. Toch-

terunternehmen können daher einen Anreiz haben, diese Bilanzierungsvorgaben bereits in ih-

rem Jahresabschluss anzuwenden, um auf diese Weise Kosten für die Erstellung eines zweiten 

Abschlusses bzw. aus der Überleitung des Jahresabschlusses zu vermeiden. 

Um zu testen, ob die bisherigen Ergebnisse aufgrund der Tatsache, dass 223 der in der Unter-

suchungsstichprobe befindlichen Unternehmen Tochterunternehmen sind, verzerrt sind, wur-

den alle Tochterunternehmen aus dem Sample ausgeschlossen. Die erneute Berechnung von 

Modell 1 auf Basis dieses reduzierten Samples (Modell 15, Anhang 9) zeigt, dass die Variablen 

BANKDEBT, TRADECR, AGE, BENCH und IMPACT auch unter diesen Bedingungen im-

mer noch einen signifikanten Einfluss auf die abhängige Variable CAP haben, der in Einklang 

mit den aufgestellten Hypothesen steht. Der Einfluss von ROA und L_FORM ist jedoch nicht 

signifikant, was auf die kleine Stichprobe zurückgeführt werden könnte. Nichtsdestotrotz kann 

aus diesen Ergebnissen geschlussfolgert werden, dass die bisherigen Ergebnisse für nicht kapi-

talmarktorientierte Unternehmen nicht signifikant durch die Tatsache, dass einige Unternehmen 

in einen Konzernabschluss einbezogen werden, verzerrt sind. 

 

5.9 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die empirischen Analysen der Untersuchungsstichprobe lassen insgesamt keinen unmittelbaren 

Schluss darauf zu, dass Informationsasymmetrien zwischen den Eigentümern und dem Ma-

nagement die Aktivierungsentscheidung des Unternehmens determinieren. Eine Erklärung für 

die Ablehnung von H1 könnte jedoch in der insgesamt geringen Ausprägung der Trennung von 

Eigentum und Kontrolle in nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen liegen.890 Im Gegensatz 

dazu nehmen die Vertragsbeziehungen der Gesellschaft mit ihren Fremdkapitalgebern und hier 

                                                 
890  Vgl. z. B. Abschnitt 5.4.1. 
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insbesondere mit Kreditinstituten einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass Entwick-

lungskosten aktiviert werden. So bringen höher verschuldete Unternehmen signifikant wahr-

scheinlicher selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände zum Ansatz als stark über 

Eigenkapital finanzierte. In diesem Punkt bestehen somit keine Unterschiede zwischen kapital-

marktorientierten und nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen. 

Im theoretischen Rahmenkonzept wurde dargelegt, dass für die Erzielung eines Nutzens aus 

der Aktivierung von Entwicklungskosten neben dem Vorliegen von Anreizen zur Senkung von 

Transaktionskosten die Möglichkeit für das Unternehmen bestehen muss, den Abschlussadres-

saten durch eine Aktivierung gegenüber der sofortigen Aufwandserfassung ein deutlich positi-

veres Bild des Unternehmens zu vermitteln.891 Es wurde weiterhin angenommen, dass dies be-

sonders auf stark wachsende sowie junge Gesellschaften zutrifft. Während sich der Einfluss des 

Unternehmenswachstums in der empirischen Untersuchung nicht bestätigt, kann hingegen ge-

zeigt werden, dass jüngere nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen eine stärkere Tendenz 

zur Entwicklungskostenaktivierung aufweisen als ältere, sodass auch hier kein Unterschied zu 

kapitalmarktorientierten Unternehmen zu erkennen ist. Ebenso belegen die Ergebnisse der Ana-

lysen, dass auch nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, die einen hohen Anreiz zum in-

come smoothing haben, eine niedrige Rentabilität oder einen Verlust aus der operativen Ge-

schäftstätigkeit aufweisen, mit einer besonders hohen Wahrscheinlichkeit Entwicklungskosten 

zum Ansatz bringen. Dies steht in Einklang mit der Erwartung, dass Unternehmen in einer fi-

nanziell angespannten Lage hohe Anreize zur Verbesserung dieser durch Ausübung von Spiel-

räumen in der Rechnungslegung haben. 

Da dem Nutzen einer Aktivierung Kosten entgegenstehen, wurde angenommen, dass Unterneh-

men, die sich mit geringen direkten und indirekten Kosten konfrontiert sehen, eher zu Aktivie-

rung neigen als jene mit sehr hohen Kosten. Insgesamt kann dieser Zusammenhang auf Basis 

des Proxys der Bedeutung erworbenen immateriellen Vermögens für das Unternehmen zumin-

dest auf Basis von Modell 1 bestätigt werden. Die Unternehmensgröße, als Proxy für die Kosten 

der Aktivierung, hat jedoch im multivariaten Fall keinen signifikanten Einfluss auf die Aus-

übung des Wahlrechts des § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB, sodass weder von einem Einfluss mit 

zunehmender Größe sinkender direkter und indirekter Kosten auf die Aktivierung auszugehen 

ist, noch von einer Relevanz politischer Kosten für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen. 

                                                 
891  Vgl. Abschnitt 5.3. 
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Letztlich kann kein Zusammenhang zwischen dem Erfolg der Forschungs- und Entwicklungs-

tätigkeit der Gesellschaft und der bilanziellen Behandlung damit einhergehender Entwicklungs-

kosten für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen nachgewiesen werden. Da auch auf Basis 

ansonsten ähnlicher Kosten-Nutzen-Strukturen kein Einfluss des F&E-Erfolgs auf die Aktivie-

rungsentscheidung ermittelt werden konnte, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die Aktivie-

rung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände gemäß § 248 Abs. 2 Satz 1 

HGB weder ausschließlich zum Signalling entscheidungsnützlicher Informationen, noch aus-

schließlich zu opportunistischen Zwecken erfolgt. 

Tabelle 15 zeigt abschließend eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Tests der einzelnen 

in Kapitel 5.4 aufgestellten Hypothesen differenziert nach den verwendeten Proxys. 
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Tabelle 15: Zusammenfassung der Ergebnisse der multivariaten Analysen 

Hypothese 

 

Verwendete Variable 

(erwarteter Einfluss auf CAP) 

Bestätigung des erwarteten Ein-

flusses auf CAP? 

H1a 

H1b 

MAN_SH (–) 

L_FORM (+) 

NUM_SH (+) 

EXTERNAL_SH (+) 

SH_ABROAD (+) 

nein 

ja* 

nein 

nein 

nein 

H2a BANKDEBT (+) ja 

H2b TRADECR (+) ja* 

H3a GROW (+) 

GROW_2 (+) 

nein 

nein 

H3b AGE (–) ja* 

H4a SMOOTH (+) 

SMOOTH3 (+) 

SMOOTH_2 (+) 

SMOOTH3_2 (+) 

SMOOTH_WP (+) 

SMOOTH_3_WP (+) 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

H4b ROA (–) ja 

H4c BENCH (+) ja 

H5a IMPACT (+) ja* 

H5b SIZE (+) nein 

H6 RD_SUCCESS (+) 

RD_SUCCESS_2 (+) 

RD_SUCCESS_3 (+) 

RD_SUCCESS_4 (+) 

nein 

nein 

nein 

nein 

* Bestätigung des Einflusses nur auf Basis von Modell 1 

 

5.10 Interpretationsgrenzen und Schwächen der empirischen Untersuchung 

Wenngleich die durchgeführte empirische Untersuchung einen Einblick in die Determinanten 

der Aktivierung von Entwicklungskosten in deutschen nicht kapitalmarktorientierten Unterneh-

men geben kann, ist zu beachten, dass sich die gewonnenen Erkenntnisse ausschließlich auf die 

beobachtete Bilanzierungsweise im Rahmen der Erstanwendung der durch das BilMoG geän-

derten Vorschriften beziehen. Die Übertragbarkeit auf die Bilanzierungsweise allgemein ist da-

mit nicht unmittelbar gegeben, da zum einen die Möglichkeit besteht, das Unternehmen in den 

Folgejahren erstmalig Entwicklungskosten zum Ansatz bringen, da die zugehörigen Projekte 
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nicht erst im Geschäftsjahr der BilMoG-Erstanwendung begonnen wurden und damit eine Ak-

tivierung in diesem Geschäftsjahr nicht gestattet war892 oder weil die die Vermögensgegen-

standseigenschaft der Entwicklungskosten noch nicht erfüllt war.893 Darüber hinaus ist es denk-

bar, dass die Unternehmen in den Folgejahren die trotz des Stetigkeitsgebots bestehenden Er-

messensspielräume ausüben werden, um ihre Bilanzierungsweise an sich entwickelnde Bran-

chenbenchmarks oder andere Best Practices anzugleichen.894 

Darüber hinaus könnten einige der verwendeten Proxys nicht präzise genug sein, um die erwar-

teten Einflüsse zu belegen. Dies gilt insbesondere für die Indikatoren für den Forschungs- und 

Entwicklungserfolg des Unternehmens, zumal die Patentdaten von unternehmensspezifischen, 

nicht unmittelbar beobachtbaren Technologiezyklen beeinflusst werden können. Gleicherma-

ßen bestehen unter Umständen Bestrebungen seitens des Unternehmens Erfindungen geheim 

zu halten, sodass diese trotz zu erwartendem Erfolg nicht zum Patent angemeldet werden.895 

Letztlich gilt es anzunehmen, dass nicht alle aktiven Patente die gleiche Qualität aufweisen,896 

sodass hierin eine Schwäche der verwendeten Variablen liegen kann. Nichtsdestotrotz wird eine 

Indikationsfunktion von Patentdaten hinsichtlich der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 

allgemein angenommen,897 weshalb diese auch im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ver-

wendet wurden. 

Schließlich muss betont werden, dass aufgrund der disproportionalen Schichtung des Samples 

auf Basis der Ergebnisse keine Berechnung der Wahrscheinlichkeit einer Aktivierung für das 

einzelne Unternehmen erfolgen kann.898 Eine Interpretation der Regressionskoeffizienten er-

folgt daher nur in allgemeiner, nicht aber in quantitativer Form.

  

                                                 
892  Vgl. Art. 66 Abs. 7 EGHGB. 
893  Vgl. Abschnitt 3.2.4.2.1. 
894  Vgl. z. B. Abschnitt 5.5 sowie allgemein mit der Vermutung des Einflusses der Imitation der Bilanzierungs-

weise anderer Holthausen, R. W./Leftwich, R. W. (1983), S. 82 sowie Wagenhofer, A./Ewert, R. (2007), 

S. 346, die von einem „Herdenverhalten“ sprechen. 
895  Die Geheimhaltung steht daher zumeist in Konkurrenz mit einer Patentanmeldung im Hinblick auf den 

Schutz immateriellen Vermögens; vgl. z. B. Hentschel, M. (2007), S. 20 ff. 
896  Vgl. z. B. Mazzucato, M./Tancioni, M. (2012), S. 817. 
897  Vgl. Abschnitt 5.6. 
898  Dieses Problem wird von Zmijewski auch als „oversampling“ bezeichnet; Zmijewski, M. E. (1984), S. 67. 
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6. Schlussbetrachtung und Ausblick 

Mit dem BilMoG hat der deutsche Gesetzgeber eine Vielzahl von Änderungen im deutschen 

Handelsgesetzbuch verabschiedet, die die deutsche handelsrechtliche Rechnungslegung im in-

ternationalen Wettbewerb, im Sinne einer Verbesserung der Informationsfunktion des Jahres-

abschlusses bei gleichzeitiger Beachtung des Nutzens und der Kosten der Rechnungslegung für 

die Unternehmen, stärken sollen.899 Eine wesentliche und vielfach diskutierte Änderung, die 

diese Reformierung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsnormen hervorgebracht hat, ist 

die Abschaffung des Verbots der Aktivierung nicht entgeltlich erworbener Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens zugunsten der Implementierung eines Aktivierungswahlrechts für 

die im Rahmen der Entwicklungsphase eines immateriellen Vermögensgegenstands angefalle-

nen Herstellungskosten. Grundlage der in Wissenschaft und Praxis gleichermaßen geführten 

Diskussion dieser Gesetzesänderung ist die in der Natur immateriellen Vermögens liegende 

Unsicherheit. Bedingt durch die hohe Spezifität immaterieller Werte lassen sich diese generell 

nur schwerlich objektivieren und nachweisen, was bei einer unternehmensinternen Generierung 

durch die fehlende Bestätigung des Werts im Rahmen einer Markttransaktion verschärft 

wird.900 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es zunächst, ausgehend von der mit selbst geschaffenen im-

materiellen Werten einhergehenden Problematik (Kapitel 2), darzulegen, wie Gesetzgeber und 

Standardsetter innerhalb der externen Rechnungslegung mit dieser umgehen (Kapitel 3). Um 

den Status quo der Behandlung von Entwicklungskosten im deutschen Handelsrecht in einem 

umfassenden Kontext darzustellen (Forschungsfrage 1), wurde das Aktivierungswahlrecht des 

§ 248 Abs. 2 Satz 1 HGB einerseits in den historischen Kontext der handelsrechtlichen Bilan-

zierungsnormen eingeordnet. Im Zuge dessen ist deutlich geworden, dass die mit dem BilMoG 

gewählte Herangehensweise an die Bilanzierung selbst geschaffener immaterieller Vermögens-

gegenstände einen großen Bruch innerhalb der vom Gläubigerschutz geprägten handelsrechtli-

chen Rechnungslegungshistorie darstellt und daher die rege Diskussion der neu eingeführten 

Norm nachvollziehbar erscheint.901 

Andererseits wurde die Bilanzierung entsprechender Werte innerhalb der Vorschriften zur Er-

mittlung des Betriebsvermögens zum Zwecke der steuerlichen Gewinnermittlung902 sowie der 

                                                 
899  Vgl. z. B. BT-Drucksache 16/12407, S. 1. 
900  Vgl. Abschnitt 2.3. 
901  Vgl. Abschnitt 3.2. 
902  Vgl. Abschnitt 3.3. 
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IFRS903 betrachtet, da diese (potentiell) relevante Rechnungslegungsnormen für deutsche Un-

ternehmen darstellen.904 Bereits bezüglich des Ansatzes offenbarte sich hier ein breites Spekt-

rum möglicher Herangehensweisen an die Bilanzierung entsprechender Geschäftsvorfälle, das 

sich von einem Aktivierungsverbot sämtlicher Forschungs- und Entwicklungskosten im deut-

schen Steuerrecht, über das Aktivierungswahlrecht für Entwicklungskosten im deutschen Han-

delsrecht, bis hin zu einer formalen Aktivierungspflicht bestimmter Entwicklungskosten in den 

IFRS erstreckt. Neben den stark differierenden Ansatzkonzeptionen für Entwicklungskosten 

bestehen jedoch weitergehende Unterschiede innerhalb der Erst- und Folgebewertung sowie im 

Ausweis selbst erstellten immateriellen Vermögens zwischen dem HGB und den IFRS, die zum 

Teil auf die unterschiedlichen Rechnungslegungszwecke zurückzuführen sind. 

Handelsrechtliche Rechnungslegungsnormen müssen allgemein der Zwecksetzung des han-

delsrechtlichen Jahresabschlusses dienlich sein.905 Während die Aktivierung selbst geschaffe-

ner immaterieller Vermögensgegenstände, eingeschränkt durch das bestehende Ansatzwahl-

recht, besonders der Informationsfunktion des Jahresabschlusses Rechnung trägt, nimmt sie 

keinen Einfluss auf die Anspruchsbemessung der Eigentümer, die ebenfalls eine Aufgabe des 

Jahresabschlusses darstellt.906 Aufgrund eines breiten Adressatenkreises besteht innerhalb der 

Informationsfunktion der handelsrechtlichen Rechnungslegung jedoch ein Interessenpluralis-

mus. Um den Ausgleich der unterschiedlichen Interessen der Jahresabschlussadressaten ge-

währleisten zu können, muss eine handelsrechtliche Rechnungslegungsnorm daher zusätzlich 

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung genügen, die als übergeordnete Prinzipien die 

kodifizierten Normen und die kaufmännische Praxis umspannen.907 

In Kapitel 4 ist deshalb untersucht worden, inwiefern sich das Aktivierungswahlrecht des § 248 

Abs. 2 Satz 1 HGB in das System der handelsrechtlichen GoB eingliedert (Forschungsfrage 2). 

Es konnte gezeigt werden, dass die Regelung zwar keinen Verstoß gegen die GoB darstellt, 

aber nur unter einer Verschiebung der Gewichtung einzelner Grundsätze zu rechtfertigen ist. 

So wird mit dem Aktivierungswahlrecht zuungunsten des Vorsichtsprinzips dem Vollständig-

keitsgebot sowie den Abgrenzungsgrundsätzen besser Rechnung getragen als mit dem Aktivie-

rungsverbot vor dem BilMoG. Nichtsdestotrotz konnte gezeigt werden, dass auch das imple-

mentierte Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände 

nur einen Kompromiss darstellt, der zwar zu einer Verbesserung der Informationsversorgung 

                                                 
903  Vgl. Abschnitt 3.4. 
904  Vgl. Abschnitt 3.1. 
905  Vgl. Moxter, A. (1984), S. 24. 
906  Vgl. Abschnitt 4.1. 
907  Vgl. Abschnitt 4.2. 
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der Abschlussadressaten führen kann, gleichzeitig aber die Gefahr einer Ausnutzung zu oppor-

tunistischen, bilanzpolitischen Zwecken nach sich zieht. 

Da die vom Gesetzgeber intendierte Verbesserung der Informationsfunktion des Jahresab-

schlusses die Annahme der Nutzung des Wahlrechts zum Zwecke des Signalling entschei-

dungsnützlicher Informationen impliziert, wurde in Kapitel 5 eine empirische Untersuchung 

der Bilanzierungspraxis selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände nicht kapi-

talmarktorientierter Kapitalgesellschaften und ihnen im Rahmen der externen Rechnungsle-

gung gemäß § 264a Abs. 1 HGB gleichgestellten Personengesellschaften durchgeführt. Hier-

durch konnte zum einen gezeigt werden, welche Faktoren die Entscheidung des Unternehmens, 

Entwicklungskosten zu aktivieren, determinieren (Forschungsfrage 3). So setzen besonders Ge-

sellschaften mit hohen Transaktionskosten aus Fremdkapitalverträgen, junge Unternehmen so-

wie Unternehmen, die ihre volatile oder negative Ergebnissituation auf diese Weise verbessern 

können, Entwicklungskosten in der Bilanz an. Damit konnte gleichzeitig gezeigt werden, dass 

sich nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen in diesen Determinanten der Aktivierung von 

Entwicklungskosten nicht von kapitalmarktorientierten unterscheiden. 

Entgegen der Ergebnisse vergangener Studien gelisteter Unternehmen ist allerdings zu konsta-

tieren, dass in nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen der Prinzipal-Agenten-Konflikt zwi-

schen dem Management und den Eigentümern, wie vielfach auch vermutet,908 tatsächlich nicht 

so stark zu sein scheint, dass er die strategische Ausübung des Aktivierungswahlrechts beein-

flusst. Ebenso kann aus den Ergebnissen geschlossen werden, dass politische Kosten keine De-

terminante der Aktivierung in nicht kapitalmarktorientierten Gesellschaften darstellen.909 

Des Weiteren lassen die durch die empirische Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse darauf 

schließen, dass der Ansatz selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände weder 

ausschließlich im Sinne der demand hypothesis noch exklusiv im Sinne der opportunistic be-

haviour hypothesis erfolgt. So aktivieren forschungs- und entwicklungsstarke wie auch -schwa-

che Unternehmen selbst unter ähnlichen Kosten-Nutzen-Voraussetzungen mit nicht signifikant 

unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit Entwicklungskosten. Damit ist der Intention des Gesetz-

gebers hinsichtlich der Implementierung des Aktivierungswahlrechts entgegenzuhalten, dass 

                                                 
908  Vgl. Penno, M./Simon, D. T. (1986), S. 562; Francis, J. R./Khurana, I. K./Martin, X./Pereira, R. (2008), 

S. 332. 
909  Vgl. Abschnitt 5.8.1. 
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eine Ausnutzung der rechnungslegungspolitischen Spielräume der Regelung zu Lasten der Ab-

schlussadressaten auf Basis der empirischen Resultate der vorliegenden Arbeit nicht ausge-

schlossen werden kann.910 

Dennoch muss bedacht werden, dass die durchgeführte Studie ausschließlich die Bilanzierungs-

praxis im Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des BilMoG untersucht und damit eine Über-

tragbarkeit der Erkenntnisse auf die Bilanzierungsweise in folgenden Geschäftsjahren nicht un-

eingeschränkt gegeben ist.911 Es wird daher die Aufgabe künftiger Untersuchungen sein, zu 

ermitteln, inwiefern sich dieser erste Eindruck der Nutzung des Aktivierungswahlrechts bestä-

tigt und ob sich Branchenbenchmarks oder andere Bilanzierungsmuster herausbilden. 

 

  

                                                 
910  Vgl. Abschnitt 5.8.4. 
911  Vgl. auch Abschnitt 5.10. 
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Anhang 1 Variance Inflation Factor (VIF) 

 VIF VIF 

MAN_SH 1,164 1,316 

L_FORM 1,079 1,067 

BANKDEBT 1,119 1,267 

TRADECR 1,065 1,105 

GROW 1,095 1,266 

AGE 1,194 1,224 

SMOOTH  1,052 

ROA 1,183 1,200 

BENCH 1,218 1,250 

IMPACT 1,201 1,353 

SIZE 1,151 1,285 

RD_SUCCESS 1,068 1,071 

Einbezug der Kontrollvariablen IND1 – IND8 ja ja 

Einbezug der Kontrollvariable EARLY ja ja 

 

  



Anhang 209 

 

 

 

Anhang 2 Unterschiede zwischen den Samples für Modell 1 und Modell 2 

 Kolmogorov-Smirnov-Z 

(p-Wert) 

Mann-Whitney-U 

(p-Wert) 

L_FORM 0,356 

(1,000) 

 

TRADECR  32.842,00 

(0,000) 

AGE  6.305,50 

(0,050) 

IMPACT  34.634,00 

(0,005) 

RD_SUCCESS  36.382,00 

(0,035) 
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Anhang 3 Interaktionsvariablen (I) 

 β p-Wert β p-Wert β p-Wert β p-Wert β p-Wert β p-Wert 

Konstante 0,547 0,286 0,576 0,572 0,609 0,552 0,848 0,414 0,538 0,598 0,539 0,608 

MAN_SH -0,182 0,556 -0,201 0,488 -0,218 0,453 -0,224 0,441 -0,203 0,483 -0,209 0,472 

L_FORM 0,903 0,038** 0,827 0,068* 0,893 0,041** 0,892 0,040** 0,893 0,040** 0,907 0,037** 

BANKDEBT 1,777 0,001*** 1,752 0,001*** 1,617 0,004*** 1,781 0,001*** 1,759 0,001*** 1,768 0,001*** 

TRADECR 2,887 0,002*** 2,881 0,002*** 2,904 0,002*** 2,227 0,018** 2,895 0,002*** 2,892 0,002*** 

GROW -0,001 0,277 -0,001 0,277 -0,001 0,274 -0,001 0,266 -0,003 0,390 -0,001 0,278 

AGE -0,192 0,086* -0,194 0,082* -0,201 0,074* -0,200 0,075* -0,196 0,080* -0,191 0,123 

SMOOTH             

ROA -1,296 0,055* -1,314 0,052* -1,311 0,052* -1,375 0,043** -1,286 0,056* -1,294 0,055* 

BENCH 1,232 0,000*** 1,239 0,000*** 1,242 0,000*** 1,218 0,000*** 1,232 0,000*** 1,235 0,000*** 

IMPACT 4,050 0,007*** 4,030 0,007*** 3,977 0,008*** 3,922 0,008*** 4,006 0,007*** 4,033 0,007*** 

SIZE -0,121 0,204 -0,122 0,201 -0,122 0,200 -0,143 0,140 -0,120 0,209 -0,121 0,208 

RD_SUCCESS 
309,902 0,260 233,693 0,335 158,556 0,584 -189,513 0,567 271,902 0,244 

-

344,614 
0,727 

RD_SUCCESS*(–1)             

RD_SUCCESS*MAN_SH -196,651 0,070*           

RD_SUCCESS*L_FORM   644,287 0,590         

RD_SUCCESS*BANK-

DEBT 
    755,900 0,528 

  
  

  

RD_SUCCESS*TRADECR       6752,216 0,046**     

RD_SUCCESS*GROW         9,673 0,658   

RD_SUCCESS*(–1)*AGE           24,062 0,940 

Einbezug von IND1 – IND8 ja  ja  ja  ja  ja  ja  

Einbezug von EARLY ja  ja  ja  ja  ja  ja  

R² (Nagelkerke) 0,366  0,366  0,366  0,373  0,366    

R² (Cox-Snell) 0,274  0,275  0,275  0,280  0,275    

Korrekt klassifiziert 73,4 %  72,9 %  73,5 %  73,2 %  73,2 %    

N 586  586  586  586  586  586  
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Anhang 4 Interaktionsvariablen (II) 

 β p-Wert β p-Wert β p-Wert β p-Wert β p-Wert 

Konstante 2,189 0,109 0,656 0,523 0,560 0,583 0,520 0,611 1,088 0,324 

MAN_SH -0,105 0,798 -0,206 0,478 -0,210 0,470 -0,205 0,481 -0,210 0,469 

L_FORM 0,875 0,253 0,899 0,040** 0,908 0,037** 0,933 0,033** 0,888 0,041** 

BANKDEBT 1,738 0,022** 1,722 0,001*** 1,765 0,001*** 1,766 0,001*** 1,759 0,001*** 

TRADECR 0,460 0,693 2,848 0,002*** 2,890 0,002*** 2,929 0,002*** 2,821 0,002*** 

GROW -0,002 0,600 -0,001 0,278 -0,001 0,275 -0,001 0,281 -0,001 0,275 

AGE -0,141 0,405 -0,200 0,074* -0,195 0,082* -0,196 0,080* -0,202 0,072* 

SMOOTH 0,511 0,022**         

ROA -2,912 0,011** -1,559 0,031** -1,295 0,055* -1,294 0,055* -1,333 0,049** 

BENCH 1,192 0,000*** 1,244 0,000*** 1,227 0,000*** 1,252 0,000*** 1,231 0,000*** 

IMPACT 1,372 0,494 4,027 0,007*** 4,024 0,007*** 4,546 0,004*** 3,996 0,008*** 

SIZE -0,166 0,190 -0,127 0,187 -0,121 0,205 -0,120 0,210 -0,172 0,097* 

RD_SUCCESS 661,572 0,222   261,300 0,341 398,722 0,134 -2165,087 0,268 

RD_SUCCESS*(–1)   -287,386 0,209       

RD_SUCCESS*SMOOTH -151,760 0,651         

RD_SUCCESS*(–1)*ROA   -1295,239 0,169       

RD_SUCCESS*BENCH     40,017 0,938     

RD_SUCCESS*IMPACT       -4291,225 0,236   

RD_SUCCESS*SIZE         258,024 0,214 

Einbezug von IND1 – IND8 ja  ja  ja  ja  ja  

Einbezug von EARLY ja  ja  ja  ja  ja  

R² (Nagelkerke) 0,421  0,367  0,366  0,367  0,369  

R² (Cox-Snell) 0,310  0,276  0,274  0,275  0,276  

Korrekt klassifiziert 76,6 %  73,2 %  73,2 %  73,2 %  73,2 %  

N 367  586  586  586  586  
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Anhang 5 Beschreibung der ergänzenden unabhängigen Variablen 

Hypothese 

(erwarteter Einfluss 

auf CAPi) 

Variable Beschreibung Messung 

Unabhängige Variablen 

1a 

(–) 

NUM_SHi Anzahl der Eigentümer von Unternehmen i # Eigentümer 

1a 

(–) 

EXTERNAL_SHi Dummy-Variable = 1, wenn Unternehmen i ausschließlich Manager hat, die nicht gleichzeitig Eigentümer des Unterneh-

mens sind, 0 sonst 

1a 

(+) 

SH_ABROADi Anteil der Eigentümer von Unternehmen i, 

die ihren Sitz nicht in Deutschland haben 

# Eigentümer, die ihren Sitz nicht in Deutschland habeni

# Eigentümeri
 

3a 

(+) 

GROW_2i Einjährige Wachstumsrate der Bilanzsumme, 

bereinigt um aktivierte Entwicklungskosten, 

von Unternehmen i  

(Bilanzsumme (aie)i − Bilanzsumme Vorjahri)

|Bilanzsumme Vorjahri|
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Hypothese 

(erwarteter Einfluss 

auf CAPi) 

Variable Beschreibung Messung 

Unabhängige Variablen (Fortsetzung) 

4a 

(+) 

SMOOTH3i Standardabweichung (SD) der EBT von Un-

ternehmen i, bereinigt um aktivierte Ent-

wicklungskosten, dividiert durch die Stan-

dardabweichung (SD) der operativen Cash-

flows von Unternehmen i, multipliziert mit (-

1), mit Standardabweichungen über drei Ge-

schäftsjahre, ohne das Jahr der BilMoG-Erst-

anwendung 

SD (EBT (aie)i,BilMoG − t)

SD (operativer Cashflow (aie)i,BilMoG − t)
(−1) 

mit t = 1 bis 3; 

operativer Cashflow (aie)i 

= Jahresüberschuss (aie) i +  Abschreibungen (aie)i 

+∆ Rückstellungeni 

+∆ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungeni 

– ∆ Vorrätei– ∆ Forderungen aus Lieferungen und Leistungeni 

4a 

(+) 

SMOOTH_2i Quotient aus der Standardabweichung (SD) 

der EBT von Unternehmen i dividiert durch 

die durchschnittliche Bilanzsumme des Ge-

schäftsjahres, bereinigt um aktivierte Ent-

wicklungskosten, und der Standardabwei-

chung (SD) der operativen Cashflows von 

Unternehmen i dividiert durch die durch-

schnittliche Bilanzsumme des Geschäftsjah-

res, bereinigt um aktivierte Entwicklungs-

kosten, multipliziert mit (-1), mit Stan-

dardabweichungen über vier Geschäftsjahre 

SD (
EBT (aie)i,BilMoG−t

1
2

(Bilanzsumme (aie)i,BilMoG−t + Bilanzsummei,BilMoG−t−1)
)

SD (
operatitver Cashflow (aie)i,BilMoG−t

1
2

(Bilanzsumme (aie)i,BilMoG−t + Bilanzsummei,BilMoG−t−1)
)

(−1) 

 

mit t = 0 bis 3; 

operativer Cashflow (aie)i 

= Jahresüberschuss (aie) i +  Abschreibungen (aie)i 

+∆ Rückstellungeni 

+∆ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungeni 

– ∆ Vorrätei– ∆ Forderungen aus Lieferungen und Leistungeni 
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Hypothese 

(erwarteter Einfluss 

auf CAPi) 

Variable Beschreibung Messung 

Unabhängige Variablen (Fortsetzung) 

4a 

(+) 

SMOOTH3_2i Quotient aus der Standardabweichung (SD) 

der EBT von Unternehmen i dividiert durch 

die durchschnittliche Bilanzsumme des Ge-

schäftsjahres, bereinigt um aktivierte Ent-

wicklungskosten, und der Standardabwei-

chung (SD) der operativen Cashflows von 

Unternehmen i dividiert durch die durch-

schnittliche Bilanzsumme des Geschäftsjah-

res, bereinigt um aktivierte Entwicklungs-

kosten, multipliziert mit (-1), mit Stan-

dardabweichungen über drei Geschäftsjahre, 

ohne das Jahr der BilMoG-Erstanwendung 

SD (
EBT (aie)i,BilMoG−t

1
2

(Bilanzsumme (aie)i,BilMoG−t + Bilanzsummei,BilMoG−t−1)
)

SD (
operatitver Cashflow (aie)i,BilMoG−t

1
2

(Bilanzsumme (aie)i,BilMoG−t + Bilanzsummei,BilMoG−t−1)
)

(−1) 

 

mit t = 1 bis 3; 

operativer Cashflow (aie)i 

= Jahresüberschuss (aie) i +  Abschreibungen (aie)i 

+∆ Rückstellungeni 

+∆ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungeni 

– ∆ Vorrätei– ∆ Forderungen aus Lieferungen und Leistungeni 

4a 

(+) 

SMOOTH_WPi Standardabweichung (SD) der EBT von Un-

ternehmen i, bereinigt um aktivierte Ent-

wicklungskosten und die Bildung/Auflösung 

von Rückstellungen („without provisions“ 

bzw. wp), dividiert durch die Standardabwei-

chung (SD) der operativen Cashflows von 

Unternehmen i, multipliziert mit (-1), mit 

Standardabweichungen über vier Geschäfts-

jahre 

SD (EBT (aie, wp)i,BilMoG − t)

SD (operativer Cashflow (aie)i,BilMoG − t)
(−1) 

mit t = 0 bis 3; 

operativer Cashflow (aie)i 

= Jahresüberschuss (aie) i +  Abschreibungen (aie)i 

+∆ Rückstellungeni 

+∆ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungeni 

– ∆ Vorrätei– ∆ Forderungen aus Lieferungen und Leistungeni 
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Hypothese 

(erwarteter Einfluss 

auf CAPi) 

Variable Beschreibung Messung 

Unabhängige Variablen (Fortsetzung) 

4a 

(+) 

SMOOTH3_WPi Standardabweichung (SD) der EBT von Un-

ternehmen i, bereinigt um aktivierte Entwick-

lungskosten und die Bildung/Auflösung von 

Rückstellungen („without provisions“ bzw. 

wp), dividiert durch die Standardabweichung 

(SD) der operativen Cashflows von Unter-

nehmen i, multipliziert mit (-1), mit Stan-

dardabweichungen über drei Geschäftsjahre, 

ohne das Jahr der BilMoG-Erstanwendung 

SD (EBT (aie, wp)i,BilMoG − t)

SD (operativer Cashflow (aie)i,BilMoG − t)
(−1) 

mit t = 1 bis 3; 

operativer Cashflow (aie)i 

= Jahresüberschuss (aie) i +  Abschreibungen (aie)i 

+∆ Rückstellungeni 

+∆ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungeni 

– ∆ Vorrätei– ∆ Forderungen aus Lieferungen und Leistungeni 

6 

(+) 

RD_SUCCESS_2i Anzahl der aktiven Patente dividiert durch 

die Anzahl der Patentanmeldungen der letz-

ten 20 Jahre von Unternehmen i  

# aktive Patentei

# Patentanmeldungen der letzten 20 Jahrei

 

6 

(+) 

RD_SUCCESS_3i Alter des ältesten aktiven Patents von Unternehmen i 

6 

(+) 

RD_SUCCESS_4i Anzahl der aktiven Patente dividiert durch 

das Minimum aus 20 Jahren und dem Alter 

des Unternehmens für Unternehmen i 

# aktive Patentei

max{Alter des Unternehmens; 20 Jahre}i
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Anhang 6 Sensitivitätstests (I) 

 Modell 3  Modell 4  Modell 5  Modell 6  

 β p-Wert β p-Wert β p-Wert β p-Wert 

Konstante 0,294 0,768 0,407 0,682 0,325 0,744 0,550 0,590 

MAN_SH       -0,214 0,459 

NUM_SH 0,041 0,206       

EXTERNAL_SH   0,106 0,622     

SH_ABROAD     -0,238 0,476   

L_FORM 0,886 0,043** 0,913 0,036** 0,896 0,039** 0,886 0,042** 

BANKDEBT 1,700 0,001*** 1,744 0,001*** 1,644 0,001*** 1,749 0,001*** 

TRADECR 2,888 0,002*** 2,853 0,002*** 2,798 0,002*** 2,858 0,002*** 

GROW -0,001 0,249 -0,001 0,276 -0,001 0,237   

GROW_2       0,002 0,793 

AGE -0,218 0,050* -0,197 0,080* -0,216 0,052* -0,185 0,095* 

ROA -1,333 0,048** -1,305 0,053* -1,344 0,046** -1,278 0,057* 

BENCH 1,237 0,000*** 1,243 0,000*** 1,262 0,000*** 1,260 0,000*** 

IMPACT 4,051 0,006*** 4,046 0,007*** 4,018 0,007*** 4,092 0,005*** 

SIZE -0,102 0,271 -0,117 0,223 -0,091 0,338 -0,123 0,199 

RD_SUCCESS 267,457 0,252 279,345 0,231 266,670 0,251 267,131 0,251 

Einbezug von IND1 – IND8 ja  ja  ja  ja  

Einbezug von EARLY ja  ja  ja  ja  

R² (Nagelkerke) 0,368  0,365  0,366  0,364  

R² (Cox-Snell) 0,276  0,274  0,274  0,273  

Korrekt klassifiziert 72,7 %  73,0 %  73,0 %  72,4 %  

N 586  586  586  586  
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Anhang 7 Sensitivitätstests (II) 

 Modell 7  Modell 8  Modell 9  

 β p-Wert β p-Wert β p-Wert 

Konstante 0,706 0,493 0,837 0,430 0,993 0,352 

MAN_SH -0,228 0,431 -0,220 0,447 -0,223 0,443 

L_FORM 0,957 0,029** 0,943 0,031** 0,893 0,041** 

BANKDEBT 1,761 0,001*** 1,769 0,001*** 1,806 0,001*** 

TRADECR 2,932 0,002*** 2,899 0,002*** 2,831 0,002*** 

GROW -0,001 0,273 -0,001 0,344 -0,001 0,293 

AGE -0,191 0,088* -0,201 0,297 -0,189 0,091* 

ROA -1,353 0,044** -1,347 0,074* -1,328 0,048** 

BENCH 1,239 0,000*** 1,241 0,045** 1,242 0,000*** 

IMPACT 3,967 0,008*** 3,882 0,000*** 4,022 0,008*** 

SIZE -0,140 0,153 -0,149 0,009*** -0,164 0,104 

RD_SUCCESS_2 0,258 0,345     

RD_SUCCESS_3   0,000 0,138   

RD_SUCCESS_4     0,023 0,162 

Einbezug von IND1 – IND8 ja  ja  ja  

Einbezug von EARLY ja  ja  ja  

R² (Nagelkerke) 0,365  0,365  0,366  

R² (Cox-Snell) 0,273  0,274  0,275  

Korrekt klassifiziert 73,2 %  72,9 %  72,9 %  

N 586  586  586  
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Anhang 8 Sensitivitätstests (III) 

 Modell 10  Modell 11  Modell 12  

 β p-Wert β p-Wert β p-Wert 

Konstante 2,223 0,099* 2,415 0,087* 2,649 0,061* 

MAN_SH -0,053 0,896 -0,006 0,989 -0,011 0,979 

L_FORM 0,851 0,251 0,967 0,210 0,924 0,219 

BANKDEBT 1,772 0,020** 1,888 0,015** 1,822 0,019** 

TRADECR 0,777 0,502 0,482 0,684 0,747 0,528 

GROW -0,002 0,553 -0,002 0,577 -0,002 0,556 

AGE -0,166 0,324 -0,160 0,372 -0,186 0,298 

SMOOTH3 0,260 0,049**     

SMOOTH_2   0,453 0,021**   

SMOOTH3_2     0,283 0,036** 

ROA -2,916 0,010** -3,085 0,008*** -2,938 0,012** 

BENCH 1,092 0,001*** 1,193 0,000*** 1,153 0,000*** 

IMPACT 1,435 0,475 1,730 0,396 1,604 0,431 

SIZE -0,175 0,162 -0,204 0,120 -0,230 0,078* 

RD_SUCCESS 744,814 0,067* 752,015 0,094* 662,101 0,135 

Einbezug von IND1 – IND8 ja  ja  ja  

Einbezug von EARLY ja  ja  ja  

R² (Nagelkerke) 0,412  0,405  0,406  

R² (Cox-Snell) 0,304  0,301  0,302  

Korrekt klassifiziert 74,9 %  75,2 %  75,5 %  

N 367  343  343  
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Anhang 9 Sensitivitätstests (IV) 

 Modell 13  Modell 14  Modell 15  

 β p-Wert β p-Wert β p-Wert 

Konstante 2,265 0,095* 2,259 0,094* 0,471 0,780 

MAN_SH -0,082 0,840 -0,013 0,975 0,161 0,647 

L_FORM 0,876 0,241 0,856 0,246 0,476 0,384 

BANKDEBT 1,708 0,025** 1,794 0,019** 1,599 0,007*** 

TRADECR 0,613 0,598 0,863 0,457 2,530 0,034** 

GROW -0,002 0,621 -0,002 0,589 -0,002 0,166 

AGE -0,135 0,426 -0,160 0,340 -0,503 0,002*** 

SMOOTH_WP 0,364 0,015**     

SMOOTH_2_WP   0,159 0,074*   

ROA -2,848 0,012** -2,858 0,011** -1,550 0,121 

BENCH 1,170 0,000*** 1,083 0,001* 1,648 0,000*** 

IMPACT 1,402 0,483 1,505 0,451 9,749 0,059* 

SIZE -0,176 0,162 -0,181 0,147 -0,045 0,801 

RD_SUCCESS 811,749 0,049** 744,781 0,066* 176,376 0,546 

Einbezug von IND1 – IND8 ja  ja  ja  

Einbezug von EARLY ja  ja  ja  

R² (Nagelkerke) 0,418  0,410  0,436  

R² (Cox-Snell) 0,308  0,302  0,327  

Korrekt klassifiziert 76,3 %  76,0 %  74,9 %  

N 367  367  363  
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